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VORWORT  
 

Dies ist Teil I der  Dokumentation über den  Verkehrsdienst „FLUGSICHERUNG“ als tragender Teil 
des zivilen Flugverkehrssystems Deutschlands im Rückblick über seine Entwicklung in der Zeit von 
1919 bis 1945. 
 
Dieser Rückblick in seine Entwicklungsgeschichte in den Jahren vor dem 2. Weltkrieg beschreibt die 
im Laufe der Jahre entstandenen Erfordernisse zur Absicherung der in immer grösserer Zahl 
durchgeführten Flüge, einer Zeit, in der Deutschland wesentlich zur weltweiten Entwicklung der 
Flugsicherung beigetragen hatte. 
 
Die gesamte Dokumentation erfolgt in drei  Teilen, um insbesondere der unterschiedlichen 
Entwicklung im damaligen Ost - und Westdeutschland nach dem 2. Weltkrieg Rechnung zu tragen.  
 
Der Inhalt befasst sich weder mit politischen oder sozialen Angelegenheit jener Zeit, noch mit rein  
administrativen, organisatorischen Fragen wie Personalstärken oder reinen Flugtüchtigkeits - und 
Flugsicherheitsaspekten von Flugzeugen oder Funknavigationsanlagen. Er soll dem Leser 
ermöglichen einen Gesamtüberblick  über diesen speziellen Verkehrsdienst mit dem 
Zusammenwirken aller seiner Komponenten aus den Anfangsjahren seines Entstehens zu gewinnen. 
 
Er wendet sich im wesentlichen an die heutigen und künftigen Fachleute , die sich mit der Thematik 
des Luftver kehrsmanagements (ATM) beschäftigen und somit primär an alle Mitglieder der 
Luftfahrt -Gemeinde, so wie die mit einem engen Bezug zur Flugzeugführung und mit der 
Durchführung von Flügen und der Kontrolle ihrer Bewegungslenkung befassten Fachleute.  
Ausserdem möge sie historischen Einrichtungen wie Museen und dergleichen, die sich diesem 
Thema widmen, als Anhalt zu den bislang zumeist unbekannten betrieblichen Vorgängen in diesem 
System und seinen Zusammenhängen seit seinen Anfängen dienen. 
 
Diese Dokumentation erfüllt  weiterhin den Zweck einer Referenz über das Flugsicherungs-System 
und der Erläuterung seiner  Arbeitsweise. Hinweis e auf seine internationalen Abhäng igkeiten zu den 
damals bestehenden Organisationen mit Einfluss auf den Flugbetrieb, wie dem Völker bund, der 
Internationalen Kommission für Flugsicherung (ICAN) und der ihr nachfolgenden Internationale n 
Zivil Lu ftfahrt Organisation - ICAO, der  Internati onalen Fernmelde Union - ITU und der Welt 
Meteorologischen Organisation - IMO  werden genannt. 
 
Sie verdeutlicht,  dass die Flugsicherung sich damals nicht lediglich auf Wettermeldungen, 
Hindernismarkierungen und  Bodenleuchtfeuer beschränkte und die Piloten zwischen Start und 
Landung nicht auf sich allein gestellt waren. 
 
Die in dieser Dokumentation verwende ten englischen Begriffe und Abkürzungen sind die seitens 
der Internationalen Zivil Luftfahrt Organisation (ICAO) in allen Mitgliedsländern verbindliche n 
Termini für die englische Luftfahrtsprache (Aeronautical English), so wie im ICAO Lexikon 
(Dokument 9713) veröffentlicht.  Der Begriff „Deutschland“ wird im geografischen  Sinne verwendet , 
um die im Laufe der Jahrzehnte stattgefunden habenden politischen Wechsel in den Staatsformen zu 
neutralisieren. 
 
Was die Verwendung der verschiedenen benutzten staatlichen Veröffentlichungen betrifft, so beruft 
sich ANSA auf § 5 Abs. 1 des deutschen Urheberrechtsgesetzes (UrhG), wonach amtliche Werke 
(Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlasse und Bekanntmachungen sowie Entscheidungen und 
amtlich verfaßte Leitsätze zu Entscheidungen) keinen urheberrechtlichen Schutz genießen. Die 
Anforderungen der § 62 und § 63 UrhG (Änderungsverbot und Quellenangabe) wurden 
entsprechend befolgt.  
 
Zur Verwendung diesbezüglicher Veröffentlichungen aus den USA beruft sich ANSA auf die 
gleichbedeutenden Regeln des „Title 17 U.S.C.“ der USA.  
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PREFACE 
 

This is part I of the documentation on the development of the AIR NAVIGATION services in 
Germany being part of the overall transportation system and as a major component of civil air 
transportation.  
 
This look back into  its evolution in the years before the second world war describes the early 
development caused by the increasing requirements for the safeguarding of flights conducted in 
ever increasing number over the those years; in a time during which Germany contributed 
significantly to the worldwide development of air navigation.  
 
It is structured into four parts, especially so as to cater for the different development in the former 
East- and West-Germany after the second world war.  
 
Its content does not address political or social matters of the time, nor pure administrative, 
organizational aspects, such as manpower figures or airworthyness and flight safety issues of aircraft 
or radio navigation aids.  
 
In essence its purpose is to serve today’s and future experts, who engage themselves in the subject of 
air traffic management, and thereby primarily addresses all members of the aviation community, 
like those who are closely related to the pilotage of aircraft, with the conduct of flights and the 
control of their movements.  
 
It  may serve historical institutions, museums and the like, who engage themselves in this subject, as 
reference to hitherto often not recognized operational functions of this system and its interrelations 
since its beginning. 
 
Furthermore, it serves as reference and explanation on the overall system, its development and on its 
functioning in pointing out its international dependencies from the respective organizations of the 
League of Nations (1920 to 1946), such as the International Commission of Air Navigation (ICAN) 
and the International Civil Aviation Organization (ICAO), the Internationa l Telecommunication 
Union (ITU) and  the International  Meteorological Organization (I MO). 
 
Further, it makes clear that air navigation in its e arly days of existence was not solely limited to the 
provision of  weather messages, obstruction marking and bonefires and that pilots were not left alone 
between take-off and landing.  
 
The english terms and abbreviations as applied in this documentation ar e the officially binding 
terms of the Aeronautical English (AE) language in all member states of ICAO, as published and 
contained in the ICAO Lexikon (Document 9713).  
 
The term „Germany“ is being applied in its geographical sense in order to neutralize the many 
changes of the political status and forms of government over the recent decades. 
 
Regarding the use of the various governmental publications ANSA refers to Article 5, section 1 of 
the german law on copyright, which states that officially published w orks, such as laws, decrees, 
announcements, decisions, and related publications for information of the public, are not protected 
under copyright. Corresponding requirements under Articles 62 and 63 of the law (alterations and 
indication of sources) have been met.  
 
On the use of respective publications of the USA ANSA refers to the corresponding rules under Title 
17 U.S.C. of the USA. 
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Teil I  
 

ZUSAMMENFASSUNG  
 

Zu den zahlreichen Mitteln die zur Minderung der Gefahren im Flugverkehr in den Anfangsjahren 
des Luftverkehrs angewendet wurden  gehörte wegen seiner Eigentümlichkeiten ein Verkehrsdienst, 
den man ab 1927 als „Flugsi cherung “ zu bezeichnen pflegte. Dieser Dienst bestand im wesentlichen 
aus den Einrichtungen der Bodenorganisation des Luftverkehrs, um einen sicheren und 
regelmässigen Betrieb zu ermöglichen. Selbst damals wurde erkannt, dass Flugsicherung 
naturgemäss eine Arbeit hinter den Kulissen des Flugverkehrs darstellt. Ihr Wert ist erst erkennbar 
wo sie nicht oder nur unvollkommen geleistet wird.  
 
Diese Dokumentation erklärt, aus welchen anfänglichen Erfordernissen die „Flugsicherung“  in 
Deutschland und ihrem  Luftve rkehrsumfeld entstand und sich schrittwe ise weiter entwickelte. Da 
Deutschland an der weltweiten Entwicklung der Flugsicherung massgeblich beteiligt war, 
konzentriert sich diese Doku mentation auf  Deutschland. Eine Übersicht über die gleichzeitige 
Entwicklu ng in den USA ist zum Vergleich angeschlossen. 
 
In den am Flugverkehr und der Flugsicher ung interessierten Kreisen stand immer wieder die Frage 
im Raum „Ist die Flugsicherung ein dem Pilo ten angebotener Dienst oder staatliche Leitung und 
Kontrolle ?“ Andere fragten „Stellt die Flugsicherung eine luftpolizeiliche oder militärische Aufgabe 
dar?“ Oder, „Ist sie unabdingbar erforderlich bzw.  nur aufgezwungen, also ein international 
vereinbarter Zwang mit Auflagen?“  
 
Um es vorweg zu sagen, die Flugsicherung entstand als unter staatlicher Kontrolle angebotener 
Dienst und stellte in Deutschland nur zu bald luftpolizeiliche Aufsicht dar, insbesondere für den 
Betrieb an Flugplätzen. Sie war durch die Art des sich schnell entwickelnden Flugverkehrs zur 
Unterstützung d er Piloten unabdingbar geworden und somit schnell ein international vereinbarter 
Zwang „m it Auflagen“, da das Erfordernis  genauer Navigation und polizeilicher Aufsicht weltweit 
das gleiche war. Und so ist sie seit Mitte der 1920’er Jahre ein Dienst für all e Flieger, basierend auf 
einem weltweit rechtlich verbindlichen  Regelwerk. 
 
Um die Entwicklung der Flugsicherung im Nachkriegs -Deutschland nach 1945 in Teil II verstehen 
zu können, ist ein Rückblick in die se ersten Tage der Flugsicherung in Europa vor dem Ende des 2. 
Weltkriegs notwendig.  Dazu ist es erforderlich die Bedingungen, Gegebenheiten und 
Unterstützungsdienste aufzuzeigen, die den Flugzeugbetreibern und Fluggesellschaften ab der 
1920’er Jahre zur Verfügung standen. 
 
Schon damals umfasste der reguläre Flugbetrieb auch Flüge in schlechtem Wetter und während der 
Nacht. Vor und während des Fluges wurde nun von aeronautischen Bodenstationen Unterstützung 
notwendig, wie zum Beispiel durch Wetterberatungen, aktuelle Beobachtungs -Meldungen und 
Vorhersagen sowi e navigatorischer Unterstützung. Man konnte zwar ein Flugzeug schon in Wolken 
führen, aber wegen des fehlenden Sichtkontakts zum Boden nicht genau genug navigieren. 
 
Die weitere Entwicklung und der Bau von Luftfahrzeugen war Deutschland unter dem Versai ller 
Vertrag als Folge des 1. Weltkriegs bis 1922 verboten. Danach begann eine rasante Entwicklung im 
Flugzeugbau mit dementsprechend stärkerem Verkehrsaufkommen, und somit auch in der 
Flugsicherung. 
 
Abgesehen von der Abgabe von Flugplänen und der Flugpla tzkontrolle war Flugverkehrskontrolle 
(Air Traffic Control – ATC) für Flüge auf Strecke anfangs noch weitgehend unbekannt. Die 
Erweiterung der Flugverkehrskontrolle (Air Traffic Control / ATC ) in Form von Bezirkskontrolle 
(Area Control – ACC) für Flüge au f Strecke entwickelte sich erst langsam aus den Erfordernissen der 
Kontrolle des Flugbetriebs an Flughäfen heraus durch den ansteigenden Verkehr entlang 
festgelegter (gemeinsamer) Flugverkehrsstrecken. 
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Während dieser Jahre war Tastfunk per Morse-Kode in der Luftfahrt für die Übermittlung von 
Wettermeldungen an Flugzeuge schon weit verbreitet. Bordfunker übernahmen im Laufe der Zeit 
die Übermittlung der Meldungen zwischen dem Flugzeug und der Bodenstation.  Seine Nutzung für 
die Durchgabe von Funkpeilungen durch Bodenpeilstationen war allerdings noch neu und 
Sprechfunk gab es anfangs noch nicht. 
 
Im Laufe der folgenden Jahre fand beides schnell weite Verbreitung. Es entstand ein ganzes 
Netzwerk solcher „Flugsicherungs -Stationen“ in Europa, indem standardisie rte, einheitliche 
Bodenstationskennungen und Funknavigations -Kodi (Q -Code) unter Vereinbarungen der 
Internationalen Fernmelde Union ( ITU)  und der 1919 gegründeten Internationalen Luftfahrt 
(Flugsicherungs) Kommission  (ICAN) eingeführt wurden.  
 
Inzwischen entstanden neue Funknavigations-Techniken für die Luftfahrt. Der Lang -, Mittel - und 
Kurzwellen -Betrieb entwickelte sich immer mehr in Richtung des UKW Frequenz -Spektrums und 
RADAR (radio detection and ranging / Funkortung und –messung) erblickte das Licht der Welt. 
Auch wurden bereits neue Funknavigations -Techniken für die Führung der Flugzeuge per Flugfunk 
für die Anflugphase zur Landung entwickelt..  
 
Die so entstandenen ungerichteten Funkfeuer (NDB) und Landekurs -Leitstrahl -Instrumenten -
Anflugsysteme (LOC /LLZ) fanden schnelle Verbreitung. Einige sollten  zum Weltstandard in der 
Luftfahrt werden, wie zum Beispiel das Instrumenten -Landesystem – ILS, das auf der Grundlage 
des „ZZ“ – Verfahrens der Firma LORENZ (SEL) entwickelt wurde, so wie auch das UKW 
Drehfunkfeuer (VOR). Für die Funknavigation auf Strecke aber, insbesondere über grosse 
Entfernungen, dominierten Lang -, Mittel - und Kurzwellen (LW, MW, KW) – basierte hyperbolische 
Funknavigations -Systeme wie GEE, CONSOL und danach LORAN, VLF (OMEGA) und DECCA.  
 
Da Deutschland und weitere neun Länder nicht der ICAN angehörten begannen diese separat zur 
ICAN eine Reihe internationaler Luftfahrt -Konferenzen abzuhalten. Diese sogenannten ILK-
Mitgliedsländer erarbeiteten wesentliche Grundlagen für die Entwicklung de s FS-Systems. 
 
International vereinbarte Kennungen der ITU für die Boden - und Flugfunkstellen auf bestimmten 
Flugfunkfrequenzen spielten eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Flugfunkverkehrs.  Sie 
bildeten die Grundlage für ihre weltweite Anwendung im  Rahmen der späteren Richtlinien und 
Verfahren der Interna tionalen Zivil Luftfahrt  Organisation (ICAO), die während und nach dem 
Krieg in den Jahren 1944 bis 1947 eingeführt wurden.  
 
Die ICAO ist eine Unterorganisation der Vereinten Nationen. Sie wurde 194 4 in Chicago gegründet 
und hat bis heute ihren Hauptsitz in Montre al / Kanada. ICAO unterhält Regionalbüros in 
verschiedenen Teilen der Welt, so unter anderem auch in Paris / Frankreich für Europa.  Im Laufe 
der folgenden Jahre wurden alte Richtlinien und V erfahren der ICAN u nd ITU immer mehr 
verfeinert,  erweitert und in Anhängen zur Konvention der ICAO veröffentlicht.  
 
1939, zu Beginn des 2. Weltkriegs, begann Deutschland dann seine Luftfahrt-Innovationen fast in 
Isolation zu entwickeln und einzuführen.  Nachdem das deutsche Flugsicherungssystem und seine 
Verwaltung bereits in den frühen 1930’er Jahren durch das Reichsluftfahrtministerium 
„militarisiert“ worden waren , pausierte die betriebliche Entwicklung des zivilen Flugsicherungs -
Systems praktisch bis Kriegsende in 1945, nicht aber technisch. Nun fand seine Entwicklung in 
Deutschland fast ausschliesslich unter militärischen Gesichtspunkten  statt. Die Flugsicherungs-
Fachleute der 1927 gegründeten Zentralstelle für Flugsicherung (ZfF) wurden somit 1933 zu 
Beamten des „militärisch geführten“ Reichsluftfahrtministeriums (RLM).  
 
Teil I der Dokumentation der Entwicklungsgeschichte des deutschen Flugsicherungs -Systems 
erlaubt einen tieferen Einblick in diese ersten Schritte der Entwicklung vor dem 2. Weltkrieg. Er 
schliesst mit dem Ende des 2. Weltkriegs. Nach dieser Zeit existiert die „deutsche“ Flugsicherung 
nicht mehr. Zu den Fachleuten, die in diesen Jahren vor Kriegsende entscheidend zur Entwicklung 
der Flugsicherung beigetragen haben und bedeutende Beiträge lieferten gehören August Euler (ZfF), 
Dr. Herath (ZfF), Dr. Wegerdt (RFS im RLM), Dr. Pirath (TU Stuttgart), Dr. Zetzmann (DVL), Dr. 
Edgar Rössger (RFS im RLM), Dr. A. Petzel (TH Stuttgart) und Karl Möbius (FS-Schule Potsdam). 
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Andere auch damals schon in der Flugsicherung Tätige erscheinen auch nach dem Krieg wieder in 
ähnlichen Funktionen, so wie u.a. Dr. O. Heer (BFS), Dr. Knipfer (BVM) und K. Feilhauer (FS-Schule 
BFS) in Westdeutschland. 
 
Unmittelbar nach Kriegsende ist die Flugsicherung nun ausschliesslich Sache der Siegermächte der 
USA, Frankreichs, Gross-Britanniens und der Sowjet-Union (die Alliierten).  Sie war bestimmt durch 
die gegebenen Nachkriegs-Lufttransport -Erfordernisse der Alliierten und abhängig vom Stand ihrer 
Funk-Fernmelde-Technologie sowie ihrer Flugverkehrsverfahren. Der Aufbau eines neuen Systems 
insbesondere durch die britischen und amerikanischen Besatzungsmächte begann sofort. Die volle 
Lufthoheit im nationalen Luftraum wurde allerdings erst 1989 mit dem Wiedervereinigungs -Vertrag 
erneut erlangt. 
 
In der sowjetischen Besatzungszone Ost-Deutschlands oblag die Zuständigkeit über die 
Flugsicherung in der Zeit von 1945 bis 1953 der sowjetischen Militär-Administration 
Ostdeutschlands (SMAD) aufgrund eines Entscheids des Alliierten Kontrollr ats vom September 1945 
und ging danach auf das Verkehrsministerium der DDR über. In den Jahren zwischen 1957 bis 1960 
übernahm die Hauptabteilung für Zivilluftfahrt (HAZV, später HVZL mit INTERFLUG) die 
Verantwortung über die Flugsicherung bis 1990. In West-Deutschland oblag sie bis 1949 den drei 
Militär -Regierungen der Siegermächte bis ein gemeinsames Alliiertes Zivil Luftamt (Allied Civil 
Aviation Board) errichtet worden war. Die Aufgaben dieses CAB gingen 1953 auf die neu errichtete 
Bundesanstalt für Flugsicherung (BFS) unter der Beaufsichtigung des CAB über; bis 1956. 
 

 
Abb. 1 - Flugplatz von. A. Euler in Frankfurt/Main -Niederrad 1912 

 
 

 
Abb. 2 - Flugplatz Darmstadt -Griesheim 1926 mit DLH Linienverkehr  

Darmstadt - Köln - Hannover - Hamburg  
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Der Zweit e Weltkrieg in Europa ist vorbei ! / The Second World War is over !  
Archiv Dr. Provan  

 
Anmerkung  

 
Diese Mitteilung wurde vom Oberkommandierenden der Invasions -Streitkräfte (Allied Expeditionary 
Forces - AEF), General Eisenhower am 7. Mai 1945 an alle an der Invasion beteiligten amerikansichen 
Truppen in Europa über das militärische Fernschreibnetz verbreitet.  
 
General Eisenhower, nach dem Krieg Kommandeur der amerikansichen Militärregierung in der US - 
Besatzungszone Deutschlands vor der Übergabe an General Lucius D. Clay, richtete sein 
Hauptquartier im IG -Hochhaus in Frankfurt/Main ein. In dieses gleiche Gebäude verlegte die US -
Militärregierung Ende 1946 die erste Flugsicherungs-Bezirkskontrollzentrale ( Frankfurt Air Route 
Traffic Control Center - ARTCC) von Hanau-Erlensee 
 
Diese FS-Zentrale verblieb dort bis zu ihrem Umzug an den Rhein -Main -Flughafen am 21.4.1953 
nachdem eine Bundesanstalt für Flugsicherung (BFS) gegründet worden war. Über diese 
Entwicklung berichtet Teil II der Dokumentation.  
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Part I  
 

SUM MARY  
 
In order to be able to present the development of post-war air navigation in Germany, beginning in 
1945, a look back into the early days of air navigation in Europe before world war II seems required.  
Since Germany had significantly contributed to th e worldwide development of air navigation this 
documentation concentrates on Germany. 
 
Often, the question was heard „Is air navigation a service offered to pilots or does it constitute 
governmental control?“ Others asked “Does it not constitute a police t ask or a military service?“ „Is 
it really necessary or only an internationally agreed must under conditions?“  
 
To state it clearly, it evolved as an offered service under governmental control and soon became a 
police task in Germany, at least so for flight operations at aerodromes. Also, the air navigation 
services had become an indispensable service for exact navigation en-route. An internationally 
agreed, almost world -wide applicable set of rules evolved, constituting a „must under conditions“. 
And theref ore, the air navigation services and air traffic control at aerodromes began to constitute a 
world -wide binding regulation and service to all participants engaged in aircraft operations since the 
1920’ies. 
 
In order to understand the development of air nav igation in post -war Germany after 1945 a look 
back into the first days of air navigation in Europe before WW II is required. In doing so one must 
refer to the conditions and support services, which were available to aircraft operators and airlines in 
the second half of the 1920’ies. An overview on the development in the USA during the same time 
therefore follows at the end of this documentation.  
 
It is these years during which regular flight operations extended to flights in mar ginal weather and 
even at night. That required preflight and inflight support from aeronautical stations on the ground 
for the provision of weather briefings, actual observation reports and forecasts, and navigational 
assistance, for in clouds one could already pilot an aircraft, but not navigate accurately, in lacking 
visual contact to the ground.  
 
During these years continuous wave (CW) wireless radio communication was already in widespread 
use in aviation for the transmission of weather messages to aircraft. Its use for the provision of radio 
bearings by ground based direction finder stations however was new.  Voice radiotelephony only 
came into being in the 1930’ies. Both expanded rapidly and a whole network of such aeronautial 
stations was established throughout Europe, applying standardised uniform ground station location 
identifiers and radio navigation codes (Q -Codes) under international agreement by member states of 
the International Telecommunication Union (ITU) and the International Council for Air Navigation 
(ICAN).  
 
The ITU’s internationally agreed aeronautical station identifiers, the implemented Q -Codes and 
radio frequencies for aviation use played a significant role in this development and formed the basis 
for the postwar worldwide implementation of the later International Civil Aviation Organization - 
ICAO standards and procedures, coming into force between 1944 and 1947. ICAO, a United Nations 
(UN) o rganization, founded in Chicago in 1944 with its headquarter in Montreal / Canada had  
become the successor of the 1919 ICAN (International Commission  for Air Navigation) and 
maintains regional offices in different parts of the world, such as for Europe in Paris / France.   
 
However, since Germany and nine other states, called the ILK states, had not become ICAN 
members, these began to hold a series of international conferences on the development of the 
european air navigation system over the years. They contributed significantly to the development of 
the system. 
 
Over the forthcoming years these standards and procedures were further refined and extended. 
New radio communication techniques evolved, low, medium and high frequency (LF/MF/HF) 
operations moved into the very high frequency (VHF) spectrum and RADAR was borne.  
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Air Traffic regulation and Control (ATC) existed only for flig ht operations at aerodromes. Apart 
from the airlines’ flight sche dules traffic control for flights enroute was  unknown. New radio 
navigation techniques were, however, invented for radio navigation guidance for the approach to 
land phase of aircraft. So, non-directional radio beacons (NDB) and localizer beam instrument 
approach (LOC/LLZ) systems were developed and came into widespread use. But for enroute 
navigation, especially so over great distances, VLF/LF/MF hyperbolic radio navigation systems 
(GEE, CONSOL and thereafter LORAN, VLF – OMEGA and DECCA) dominated.  
 
Until 1922 aircraft production was still forbidden for Germany under the Versailles Treaty as a 
consequence of worldwar I. Thereafter rapid development in aircraft manufacturing began with the 
resulting increase in air traffic, and correspondingly in air navigation requirements. Then, in 1939 
world -war II was started and Germany began to develop and implement innovations almost in 
isolation. But some of these should become world-standard, such as the intrument landing system 
(ILS), developed on the basis of the „ZZ“ procedure of company Lorenz (SEL) and the VHF based 
omnidirectional radio range (VOR).  
 
With the german air navigation administration system having become „militarized“ already in the 
early 1930’ies the development of its civil system practically paused until the war was over in 1945. 
The development now took place under military aspects. Air navigation specialists now became 
officials of t he „Reichsluftfahrtministerium“; the „Reichs“ avi ation ministry.  
 
For the reason of these early developments Part I of the documentation will provide a closer look at 
these early steps in air navigation in Germany before the war. After WW II, air sovereignty was 
vested in the Four Powers until 1955.  It  is now solely dependent on the existing conditions of the 
victorious powers of the United States, the United Kingdom, France and the Soviet Union (the Allied 
Forces) and their state of radio communication and navigation technol ogy and air traffic procedure s. 
Their air traffic requirements dictated the restoration of an air navigation services system, which 
began without delay.  
 
In East-Germany’s soviet occupation zone air navigation was vested in the Central Department of 
Civil Aviation of the ministry for transport between 1957 and 1960, thereafter called „HVZL“ until 
1990. The overall jurisdiction remained with the Soviet Military Administration of Germany 
„SMAD“ after the allied control commission’s decision of September 1945.  
 
In West-Germany it was fir st vested in the military governments of the victorious powers  until 1949, 
when a joint  Allied Civil Aviation Board (CAB) was established. This CAB was succeeded by a 
newly established Federal Administration for Air Navigation Services (BFS) in 1953 under the 
supervision of the allied CAB until 1956.  
 
Full sovereingty over the national aispace however was only regained after 1989 as a result of the re-
unification of East with West Germany . 
 
Part I closes with the end of WW – II, since after May 1945 the german air navigation system did no 
longer exist. 
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GESCHICHTSTAFEL DER LUFTFAHRT  
 
Ein kurzer Überblick über die entstehende „Kundschaft“ der Flugsicherung in Deutschland möge 
als Anhalt dazu dienen, wie schnell sich die Anforderungen an diesen Ve rkehrsdienst entwickelten 
und die technische Entwicklung auf dem Gebiet der Kommunikation und Navigation forcierten.  
 
Zum Vergleich finden auch die in den USA entstehenden Flugzeuge und das Aufkommen der amerikanischen 
Fluggesellschaften Erwähnung; siehe Anhang A von Teil I. 
 
1906 - 1910 
 
1906  Der erste Motorflug in Europa findet statt (Ellehammer, Dänemark)  
 
1909 Erste Überfliegung des englischen Kanals mit Motorflugzeug durch Bleriot, 

(Frankreich) 
 
1909  Die erste glatte Landung eines Zeppelin Luftschiff es auf festem Boden gelingt 
 
1909  In Johannisthal findet die erste Flugwoche statt 
 
1909  Frankfurt/Main veranstaltet die erste Internationale Luftfahrt Ausstellung (ILA)  
 
1910  Augst Euler aus Frankfurt/Main erhält das erste Flugzeug-Führerzeugnis in  
  Deutschland und errichtet seinen Werkstatt-Flugplatz in Frankfurt/Main -  
  Niederrad  
 
1910  In Paris findet der erste Versuch zur Gründung einer internationalen   
  Luftverkehrs -Vereinigung von 19 europäischen Staaten statt. 
 
 
1911 – 1920  
 
1911  Bei deutschen Manövern werden erstmalig Flugzeuge verwendet  
 
1912  Erste Luftpost-Beförderung Frankfurt/Main – Worms 
 
1915  Junkers baut das erste Ganzmetall-Flugzeug 
 
1917 Der Zeppelin LZ 59 fliegt von Jambuli (Bulgarien) nach Karthum und  zurück 

(Gesamtstrecke 6500 km) 
 
1918 Bomber des 1. Weltkriegs werden nach Kriegsende zur Erstausstattung der 

entstehenden Flugverkehrsgesellschaften verwendet 
 
1919  Zulassung des 1. Junkers-Flugzeugs F13 (4 Fluggäste) 
 
1919 Erste Ozean-Überquerung Neufundland – Portugal (Read, USA) mit einem  

britischen Militär -Flugzeug 
 
1919  Aufnahme des Luftverkehrs durch die Deutsche Luftreederei zwischen  Berlin  
  und Weimar  
 
1919  Abschluss des Versailler Vertrags; Knebelung der deutschen Luftfahrt ; Im Anschluss 
  hieran findet die Gründung d er „Comission Internation ale de Navigation Aérienne – 
  CINA / „International Commission for Air Navigation  – ICAN“ unter der  
  deutschen Bezeichnung „Pariser Luftverkehrsabkommen“ statt. ICAN, der  
  Vorläufer der ICAO war wegweisend für die weitere Entw icklung der   
  Flugsicherung in den folgenden  zwei Jahrzehnten. 
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1919  Gründung der nicht -staatlichen Vereinigung der „ International Air Transport  
  Association - IATA  
 
  Verschiedene Deutsche LFZ-Muster 1919 – 1926 
 
  Albatros L58 + B1, Dornier Komet + Merkur + Delphin I + II + Wal, Focke-Wulf A16 + 
  G.L.18, Fokker FII + III, Junkers F13 + K16 + A20 + G24, L.V.G, L.F.G., Udet 11.  
  W.K.F. D1, Lohner B1 
 
 
1921 – 1930 
 
1922 Aufhebung des „ Entente“ -Flugzeug-Bauverbots; Inkrafttreten der 

Begriffsbestimmun gen für nicht -miliärische Flugzeuge 
 
1925 CITEJA, ein internationales Komitee mit Sitz in Paris zur Behandlung von Fragen 

des Luftrechts  
 
1926 Gründung der Deutschen Lufthansa AG durch Fusion des Deutschen Aero Lloyds 

mit der Junkers-Flugverkehrsgesellschaft. Man betreibt  162 Flugzeuge. 
 
1926  Ford Trimotor (4-AT und 5-AT Modelle, produziert bis 1933); North-West Airways  
  entsteht 
 
1927 North-West Airways, jetzt North-West Airlines führt den Passagierdienst ein; der Stinson-

Detroiter (mit Kabine) und die Fairchild FC-1A (mit Kabine) fliegen; das Bellanca 
Monoplane und die Lockheed Vega gehen in den Flugbetrieb. 

 
1927  Start zum Südamerikaflug mit Dornier -Wal Flugzeugen von Spanien aus 
 
1927  Überfliegung des Atlantiks in 35 Stunden (Lindbergh, USA)  mit La ndung in Paris  
 
1928  Ost-West Ozeanflug der „Bremen“ (Köhl, v. Hünefeld, Fitzmaurice)  mit  
  Junkers, W-33L 
 
1928  In Havanna entsteht die „Pan American Conventi on on Commercial Aviation –  
  PACCA“, ein amerikanischer Zusammenschluss von Luftfahrt -Organisationen  
  nach Beispiel der ICAN  
 
1929  Erster Postflug vom Dampfer „Bremen“ (Schleuderstart per Katapult)  
 
1929  Erste Weltfahrt (49.000 km) des „Graf Zeppelin“ Luftschiffs  
 
1929 Erster Flug des Dornier Flugboots Do X ( 50 t MTOW, 12 Motoren) mit 169 Personen 

an Bord; danach Weltrundflug  
 
1929  Das Sikorsky S-40 Flugboot „Clipper“ entsteht und die Travelair 
 
1930  Ost-West Ozeanflug mit „Dornier -Wal“ (v. Gronau)  
 
  Beispiele anderer LFZ-Muster der gleichen Dekade 
 

 F-VII -B/3m, B-IV-a Amphibian, F-VII -A, F Silver Gull, Farman 60 Goliath, Bleriot 125, 
Udet 120, Avis BGV-1, Hirtenberg A11 
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1931 – 1940  
 
1931  Die Fokker F-10A fliegt  
 
1932  Der erste Flugkapitän der Lufthansa hat 1 000 000 Flug-Kilometer  zurückgelegt  
  (Wende) 
 
1932 Neue Flugzeuge, wie die Bellanca-Pacemaker, Curtis- Wright Sedan 15, Stearman C-3B, die 

Stinson SM-8 und SR-8B Reliant sowie SR-9E erscheinen am amerikanischen Himmel. 
 
1933  Die erste Version der Junkers JU-52 (drei Motoren, Ganzmetallzelle) wird   
  gebaut 
 
1933  Erste regelmässige deutsche Postbeförderung über den Südatlantik mit „Wal“  
  Flugbooten 
 
1933 Die erste Boeing 247 (2 Motoren, 10 Passagiere) fliegt, ebenso das neue Sikorsky S-42 

Flugboot, das Martin Flugboot M-130 und die Douglas DC-1 
 
1933  Ozeanüberquerung eines italienischen Geschwaders von 24 Flugzeugen 
 
1933 In diesem Jahr sind in Deutschland folgende Flugzeugmuster im Einsatz: Junkers 

Typen G-24, F-24, G-31, G-32, G-38, F-13, L-5, Ju-52 und A-35; Rohrbach Roland Ro-I, 
Ro-II, VIII und VIIIA; Dornier Merkur; Focke -Wulf Möwe, A -17 und A-19; 
Messerschmitt M-18, M-18d und M -20; Caspar C-35; Fokker F-II und F -III, GMG; 
Klemm Kl -32, Heinkel HE-111, AEG J-11 

 
1934 Eröffnung des Blitzstrecken-Luftverkehrs mit Heinkel He 70 zwischen  Berlin – 

Hamburg – Köln – Frankfurt – Berlin  
 
1934  Die Douglas DC-2 erscheint, Vorläufer der weltbekannten DC-3; ausserdem die  
  Lockheed Electra L-10 
 
1935  Schaffung einer neuen deutschen Luftwaffe 
 
1935 Breguet Dorand Gyroplan tritt auf den Plan (der erste wahre Helikopter)  
 
1935 Die Douglas DC-3 (mil. C-47 oder Dakota) macht ihren Erstflug 
 
1935 Die Ilyushin IL -12 kommt zum Einsatz 
 
1936 Erster Einsatz der Douglas DC-3 (2 Motoren, Ganzmetallzelle) in den USA; das 

Dornier Flugboot Do -18 fliegt 
 
1937  Bau des ersten einsatzfähigen Hubschraubers FW 61 (Fokke) 
 
1937  Die Weiterentwicklung der Lockheed L-10-E wird fortgesetzt 
 
1938 Gewinnung des Weltrekords im Langstreckenflug für Wasserflugzeuge auf Dornier 

Flugboot mit 8500 km (von Engel) 
 
1938 Erster Flug non-stop Berlin – New York – Berlin  mit Focke-Wulf FW 200 „Condor“  
 
1938 Fernflug Berlin – Basra- Karachi – Hanoi – Tokio mit FW 200 „Condor“  
 13.650 km in 46 Std. 37 Min. 
 
1938  Die Boeing 314 (78 Passagiere) macht ihren Erstflug, ebenso die Lockheed L-14 und die  
  Boeing 307 Stratoliner, der erste „Airliner“ mit Druckkabine ist fertiggestellt. Die B-314 
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  (Flugboot) nimmt 1939 regelmässigen Dienst zwischen New York, den Azoren und England 
  auf. 
 
1939 Erster Einsatz der Heinkel HE-178 mit Turbo-Jet Triebwerk (Mil. LFZ)  
 
1940 Der erste Airliner mit Druckkabine (Boeing 307) geht in den Flugbetrieb; die Cessna T-50 

und Beech 18 erscheinen. 
 
  Beispiele anderer LFZ-Muster der gleichen Dekade 
 
  Ilyushin IL-12 (nach dem Muster der DC-3), Siebel, Lockheed Constitution, Sikorsky  
  Le Grand, Antonov AN-12, ANT-20, Boeing Model 80, D.H. 34, 4a, 66, 61, Handley  
  Page  42, Bristol 142, Fiat CR-32 
 
1941 – 1945 
 
1941 Erster Flug des schwanzlosen Raketenflugzeugs Messerschmitt Me 163 „Kraftei“  
 
1942  Douglas kommt mit der berühmten DC-4 (mil. C-54) auf den Markt 
 
1943 Die Lockheed C-64, weiterentwickelt als L-649 und danach als L-1049 „Constellation“, das 

eleganteste Passagier-Flugzeug der Welt, erobert den Markt 
 
1943 Das Jagdflugzeug Me 262 Strahlflugzeug fliegt 
 
1944 Fairchild C-82 fliegt 
 
1944 Die In ternationale Zivil -Luftfahrt Organisation - ICAO wird gegründet (bis 1947 als 

PICAO); 1946 erfolgt die Auflösung der ICAN  
 
1945 Die englische Gloster Meteor (mit Turbo-Jet Triebwerk) fliegt 
 
  Beispiele anderer LFZ-Muster der gleichen Dekade 
 
 York, D.H. Rapide, Drover, Dove, Bristol Brabazon, British Brunelli OA-1 
 
1945 Ende des 2. Weltkriegs. Die deutsche Flugsicherung hört auf zu existieren. Die vier 

Siegermächte errichten ihre eigenen voneinander abweichenden Flugsicherungs-
dienste, die Sowjetunion unte r der SMAD, Grossbritannien unter der RAF und dem 
„Colonial Service“, Frankreich unter der FAF und die USA mit dem AACS unter der 
USAAF. 
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CHRONIK DER DEUTSCHEN FLUGSICHERUNG  
 

Da Deutschland nach dem 1. Weltkrieg nicht als Mitglied in die 19 19 ins Leben gerufene 
Internati onale Luftfahrt Kommission (International Commission on Air Navigation – ICAN) , 
veranlasst durch den Versailler Vertrag, aufgenommen wurde scheint es angebracht, diese 
Entwicklung des  “Pariser Luftfahrt Abkommens“ in Parallel e zu der schrittweisen Entwicklung der 
Flugsicherung in Deutschland und Europa aufzuzeigen. 
 
1906  Die internationale Radiotelegrafie Konferenz der ITU (Internationale Fernmelde 
   Union - International Telecommunication Union) findet in Berlin statt.  
 
1908  Eine weitere internationale ITU Radiotelegrafie Konferenz folgt in Lissabon.  
 
1910 Ein erster Versuch, auf internationaler Grundlage  mit 19 europäischen Staaten auf 

einer Luftfahrt -Konferenz in Paris zu einer Einigung über „Flugsicherung“ zu 
kommen; CAI. 

 
1910  Der Luftfahrer – Warndienst entsteht in Deutschland.  
 
1911 Für den Luftfahrer -Warndienst zur Versorgung mit Wettermeldungen werden zwei 

Zentralen eingerichtet, der Wetterdienst in Frankfurt/Main und das Aeronautische 
Observatorium in Lindenberg z wischen Berlin und Frankfurt/Oder mit 500 
angeschlossenen Telegrafenstationen. 

 
1912 Eine dritte internationale Radiotelegrafie Konferenz der ITU findet in London statt.  
 
1913 Ein erster Entwurf für ein Luftfahrt / Luftverkehrs -Gesetz (LuftVG) ist verfasst. 
 
1917 Die Siegermächte des 1. Weltkriegs errichten ein zwischenstaatliches alliiertes 

(internationales) Luftfahrt Überwachungs -Komitee (ILÜK) für Deutschland zur 
Kontrolle der Reparations -Leistungen.  

 
1917 Ein deutsches Flughandbuch mit Flugplatz -Darstellungen und Beschreibungen 

entsteht. 
 
1918 August Euler wird vom deutschen Rat der Volksbeauftragten beauftragt ein 

Reichsluftamt (RLA) zu errichten, welches dem Verkehrsministerium untersteht.  
 
1919 33 Staaten ratifizieren die Konvention zur Regelung der Luftfahrt (International 

Commission for  Air  Navigation – ICAN  / CINA  Commission Internationale de 
Navigation Aérienne), genannt „Pariser Luftverkehrsabkommen“, wegweisend bis 
zur Gründung der ICAO in 1944. ICAN befasst sich im wesentlichen mit der 
Einführu ng einheitlicher Bestimmungen für die Dur chführung internationaler Flüge 
und der Flugsicherung. Deutschland wird  kein Mitglied.  Sitz ist Paris. 

 
1919 Gründung der IATA (International Air Transport Association) als internationaler 

Verband der Luftverkehrsge sellschaften mit kommerziellen Zielen; ohne Bezug zur 
Flugsicherung. 

 
1920 Die ersten Nachrichten für Luftfahrer (NfL) werden regelmässig herausgegeben.  
 
1922 Die Haupttätigkeit des Reichsluftamtes ist die Flugwetterberatung per 

Funksprechverbindungen. Das erste deutsche Luftverkehrsgesetz entsteht. 
 
1922 Aufhebung des „Entente -Verbots“ aus dem Versailler Vertrag  und das ICAN 

Abkommen tritt in Kraft.  
 
1923  Der Deutsche Aero-Lloyd und Junkers -Flugverkehr nehmen ihren Betrieb auf.  
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1925 Der Flugfernmeldedien st wird auf Flugsicherungs -Meldungen ausgedehnt. 
 
1925  Die internationale Telegrafie Konferenz der ITU tagt in Paris.  
 
1925 Bis Juni 1925 wird der Flugfernmeldedienst durch die Polizei und die Post ausgeübt. 

Es gibt noch keinen Boden/Bord Funkverkehr, als o nur Boden/Boden 
Telegrafieverkehr. Die Kontrolle der Flugzeuge und der Flugverkehr auf dem 
Rollfeld der Flugplätze, sowie die Einhaltung der Flugregeln bei Start und Landung 
obliegen der Polizei (Luftpolizei).  

 
1925 Die CITEJA, internationales Komite zur  Klärung juristischer und technischer Fragen 

der Luftfahrt (Comité internationale technique d’experts juridiques aériens) wird 
gegründet. Zusammenarbeit mit ITU und WMO (damals noch als IMO bezeichnet).  

 
1926 Auf den deutschen Flughäfen werden Flugfunkstel len eingerichtet. Die meisten 

Flughäfen werden entweder durch Fluggesellschaften oder kommunale 
Verwaltungen (grössere Städte) errichtet. 

 
1926  In Berlin tagt die erste CCIT Versammlung der ITU.  
 
1926 In Den Haag findet die 27.  Intern ationale Luftfahrtko nferenz (ILK)  zur Schaffung 

einer einheitlichen Flugfunk -Betriebsordnung fü r alle beteiligten Länder statt; eine 
verbindliche Internationale Betriebsordnung für den Flugfernmeldedienst – IBO 
wird beschlossen. 

 
1927 Am 23.7.1927 ergeht die Verordnung des Reichspräsidenten zur Errichtung der 

„ Zentralstelle für Flugsicherung  – ZfF“, als dem Reichsverkehrsministerium 
nachgeordnete Behörde. Die Flughafen Funkstellen werden durch die ZfF 
übernommen. Die ZfF führt den Peilfunkdienst ein.  

 
1927 Ein ITU Weltfunkvert rag wird 1927 in Washington / DC (USA) geschlossen. Die 

dort beschlossenen Flugfunk-Fernmelderegeln finden in allen ITU Mitgliedsländern 
und in Deutschland Anwendung.  

 
1928 In Brüssel tagt die internationale Radiotelegrafie Konferenz der ITU.  
 
1928  Die IL K Konferenz in Kopenhagen verabschiedet eine Internationale   
  Betriebsordnung für den Flugfernmeldedienst (IBO) in Übereinstimmung mit  
  ITU. 
 
1928 Das erste deutsche offizielle Flughandbuch (AIP) wird herausgegeben.  
 
1928 Die „Pan American C onvention on Commercial Aviatio n (PACCA)“ wird in  

Havanna gegründet; ein amerikanischer Zusammenschluss der 
Luftfahrt organisationen nach europäischem ICAN Beispiel. 

 
1929 In Prag findet eine europäische Radiotelegrafie Konferenz der ITU statt; zum 

gleichen Zeitpunkt die ITU CCIT - und CCIF Konferenzen in Berlin.  
 
1929 Die erste CCIR Vollversammlung der ITU tagt in Den Haag.  
 
1929 In den Jahren 1929 / 1930 beginnt man Blindflug durchzuführen, d.h. Flug ohne 

ausreichende Flugsicht. Man definiert die Flugsicherung nun als  „Sicherung der 
Luftfahrt durch Fernmelde - und Peilfunkdienst“. Das „ZZ“ Blindanflug -Verfahren 
wird im Flugbetrieb eingeführt.  
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1932 Die Firma Lorenz AG entwickelt da s UKW – Landefunkfeuer -Verfahren (= ... / - -). 
Die Kursbestimmung erfolgt durch Erfliegen  des Dauertons zwischen den beiden 
Empfangsbereichen. Es dient er Ablösung des „ZZ-Verfahrens“.  

 
1932 Die internationale ITU Radiotelegrafie Konferenz tagt in Madrid. Die nächste folgt 

1933 in Luzern. 
 
1932  Deutschland verfügt  über insgesamt 256 Landeplätze, davon 87 für zivile 

Benutzung, sowie zusätzlich 20 Wasser-Landeplätze, davon wiederum 14 für zivile 
Nutzung. Im planmässigen Flugverkehr werden 58 Land - und 10 See-Flugplätze 
angeflogen. Der internationale Flugverkehr benutzt 19 Land - und 3 See-Flugplä tze. 

 
1932 Für den europäischen Flugverkehr gibt  es 1932 insgesamt 60 Flugfunk-Peilstellen, 

davon 16 in Deutschland. 
 
1933 Die ZfF wird umgewandelt in ein „Reichsamt für Flugsicherung“ - RFS (Gesetz über 

die Reichsluftfahrt -Verwaltung vom 15.12.1933); Das Reichsflugsicherungsgesetz 
bildet einen Teil der europäischen Flugsicherungsorganisation. Die nationale FBO 
und die internationale IBO bilden die Grundlage für den Flugsicherungs -
Betriebsdienst. 

 
1933 Die Änderung des ICAN -Abkommens von 1929 tritt am 17.5.1933 in Kraft. Sie wird 

von Deutschland im NfL Nr. 33/35 -36 in vollem Wortlaut veröffentlicht; siehe 
Anhang zu Teil I.  

 
1934 Das Reichsamt für Flugsicherung  (RFS) wird umbenannt in Reichsamt für 

Wetterdienst. 
 
1934 Gleichzeitig wird die Flugsicherung in d as Reichsluftfahrt-Ministerium (RLM) 

eingegliedert. Ab jetzt obliegt die Leitung der Reic hsflugsicherung dem  Amt für 
zivile Luftfahrt im RLM. Der Begriff Reichsflugsicherung bleibt im Sprachgebrauch 
erhalten und wird so bis 1945 verwendet. 

 
 Die Aufgaben d es Amtes für zivile Luftfahrt umfass en: 

- die Planung der Flugsicherungs-Anlagen 
- die Herausgabe von Betriebsvorschriften 
- das Personalwesen 
- die Ausbildung  
- internationale Regelungen und deren Überwachung  
- die Weiterentwicklung und Erprobung von FS -Gerät 

 
1934 Für di e Flugsicherung an militärischen Flugplätzen ist  die Luftwaffe zuständig. Es 

wird eine regionale Untergliederu ng in 16 Luftämter unter dem RL M 
vorgenommen, mit Trennung der Aufgaben der Luftaufsicht, des Wetterdienstes 
und der Flugsicherung. Diese Gliederung bleibt bis 1945 bestehen. 
 
Die technischen Einrichtungen der Reichs-Flugsicherung umfassen somit 
- ein Fernschreibnetz, 
- Bodenfunkstellen, 
- Peilfunkstellen,  
- Landefunkfeuer,  
- Funk-Sende und Empfangsstationen, 
- eine Übersee-Funkstelle, 
- und optische Streckenbefeuerung. 

 
1935 In Brüssel findet die 36. ILK - Konferenz statt; in der Folge entsteht die erweiterte 

deutsche Flugfernmelde-Betriebsordnung – FBO (1.7.1935) auf der Grundlage der 4. 
Auflage der IBO.  
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1936 Das neue deutsche Luftverkehrsgesetz (LuftVG ) und die deutsche 

Luftverkehrs ordnung (LuftVO) auf der Grundlage des LuftVG sind in Kraft 
getreten. 

 
1938 Eine Weltkonferenz der I nternationalen Fernmelde Union (International 

Telecommunication Union – ITU) über Radio Kommunikation, Telegrafie und 
Telefonie findet in Kairo statt.  

 
1938 Am 15.10.1938 wird die 5. Auflage der deutschen FBO vom RLM veröffentlicht; 493 

Seiten. 
 
1939 In Flughafennähe werden zusätzliche Zielfunkfeuer (locator beacon) und in 

Landebahnnähe Funkfeuer als Vorsignal (outer marker) und da nach auf dem 
Endanflug als Hauptsignal (middle marker) errichtet.  

 
1939 Die 40. und letzte Internationale Luftfahrt Konferenz  findet in Krakau statt.  
 Der 2. Weltkrieg beginnt.  
 
1939 Ein „Comité Internationale Aéronautique (CIRA) wird in Brüssel eingerich tet. Man 

könnte es als Vorläufer eines europäischen Flugsicherungsdienstes betrachten. Es 
hat den 2. Weltkrieg nicht überdauert.  

 
1944 In Chicago findet die Gründung der „Internationalen Zivil Luftfahrt Organisation – 

ICAO“ als „Provisional ICAO – PICAO“ s tatt. Sie löst die Organisation ICAN ab, die 
sich 1946 auflöst. 

 
1945 Mit Krieg sende endet die deutsche Flugsicherung. Das Deutsche Reich existiert nicht 

mehr. Nun übernehmen die vier Siegermächte diese Aufgabe in ihren 
Besatzungszonen. Es werden nationale amerikanische, britische, französische und 
russische militärische und zivile Regeln und Verfahren angewendet.  

 
  Einige Fragen bleiben in dieser Chronik offen, die hier noch beantwortet  
  werden sollen.  
 
  In welcher Sprache verständigten sich damals die Flugzeugführer mit den  
  Flugleitern?         
   
  Anfangs und für alle verständlich in „Morse“ per Funktelegrafie-Kode und  
  nach Einführung des Sprechfunks hauptsächlich in Deutsch, Englisch,   
  Französisch und Spanisch. Ab 1944 führte die ICAO drei  offizielle   
  internationale Luftfahrtsprachen ein. Diese ware n Englisch, Französisch und  
  Spanisch und in den 1970’er Jahren erweitert um Russisch. 
 
  Ab wann erfolgte regelmässiger Flugverkehr für Passagiere und wohin;  
  national, international, in Europa?      
   
  Regelmässiger Flugverkehr mit Post, Fracht und Passagieren wurde bereits  
  Mitte der 1920’er Jahre betrieben, sowohl in Deutschland als auch in ganz  
  Europa und zu  Fernzielen weit darüber hinaus in di e britischen, französichen,  
  portugiesischen, spanischen und italienischen Kolonien.  
 
 
  Wer leistete die Flugsicherungsdienste für militärische Flüge ?  
   
  Diese wurden im Flugplatz - und Anflugbereich  zumeist vom Militär selbst  
  geleistet. Da eine wirksame Trennung der Flugrouten ziv iler und militärischer  
  Flüge praktisch nicht zu verwirklichen  war, übernahm die „zivile“   
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  Flugsicherung diese Aufgabe auch für alle militärisc hen Flüge, sofern sie nicht  
  als taktische Flüge Luftverteidigungs -Übungen  durchführten oder direkt im  
  Einsatz unter Luftverteidigungsstellen flogen.  
 
  Wie unterscheiden sich die ICAN -Konferenzen von den „ILK“?  
   
  Obwohl sie die gleiche Thematik behandelten, fanden sie getrennt statt. Die  
  nicht in der ICAN vertretenen Länder (siehe Kapitel  5) hatten beschlossen, die  
  Entwicklung separat zu verfolgen und die Flug sicherungs-Einrichtungen zu  
  vereinheitlichen. Beide taten dies auf der Grundlage der ITU -Beschlüsse. 
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Kapitel 1 
 

Die Deutsche Flugsicherung vor dem 2. Weltkrieg und ihre allgemeine Entstehungsgeschichte 
Behördliche Strukturen, Luftaufsicht, ZfF RFD RLM, das Umfeld 

 
 
Wie die 1953 entstandene und 1993 aufgelöste Bundesanstalt für Flugsicherung nach zehnjährigem 
Bestehen 1963 berichtete, reichen die Ursprünge der „Flugsicherung“ in Deutschland bis in das Jahr 
1910 zurück. Im Jahre 1911 wurde durch Geheimrat Prof. Dr. Richard Assmann , dem damaligen 
Direktor des Aeronautischen Observatoriums (AO) Lindenberg, ein  Luftfahrerwarndienst  eingerichtet, 
um die Piloten der Flugzeuge auf telegrafischem Wege mit meteorologischen und Peildaten-
Informationen zu versorgen. Dieser Warndienst wurde später als „Luftfahrer Nachrichten -
dienst“  bezeichnet; nicht zu verwechseln mit den ab 1920 erscheinenden Nachrichten für Luftfahrer 
(NfL).  
 
In jenen Anfangszeiten der Deutschen Luftfahrt, als die Luftfahrzeuge (LFZ)  noch nicht mit Funksende- 
oder –Empfangsgeräten ausgerüstet waren, war Flugsicherung praktisch gleich „ Flugwettersicherung“ . 
Das AO Lindenberg und der Wetterdienst Frankfurt/Main (Gebietsgrenze: Flusslauf der Weser) 
erhielten auf direkt geschalteten Telegrafenleitungen vom Haupttele grafenamt Berlin bzw. Frankfurt 
am Main von circa 500 deutschen Telegrafenstationen ein Telegramm, das gegen einfache Gebühr mit 
Vorrang lief, sobald am Ort Sturm, starker Regen, Nebel oder Gewitter auftraten.  Telegrafen-
Knotenämter meldeten zusätzlich Ankeranschläge der Morsetaste in ihren Morsegeräten und damit in 
ihren Leitungen, wobei man sich erinnern muss, dass damals die Telegrafenleitungen noch als 
Freileitungen verliefen, also Einwirkungen der „ luft elektrischen“  Erscheinungen ausgesetzt waren. 
 
Alle grösseren Flugveranstaltungen (z.B. Prinz Heinrich Flug, Nordmark -Flug), die zahlreichen 
Freiballon -Fahrten und vor allem die Zeppelin -Fahrten wurden also von Lindenberg bzw. von 
Frankfurt/Main gesichert.  Als trotz des anfänglichen Widerstandes des alten Grafen, der in dem 
damaligen Löschfunkensender nur die Brandgefahr sah, die Zeppeline mit F unk ausgerüstet worden 
waren, wurde in Lindenberg ein dreieinhalb -kW Löschfunkensender der Firma Dr. Erich Huth 
eingebaut, um so mit den Luftschiffen auf Fahrt in stete r Verbindung bleiben zu können.  
 
Damit war in Lindenberg die erste behördliche deutsche Flugfunkstation (neben der Werftfunkstelle in 
Friedrichshafen) in Tätigkeit getreten. Trotz Gewitterstörung und damals natürlich auch ohne 
Verstärkung gelang es, um nur ein einziges Beispiel zu nennen, vom Observatorium Lindenberg aus ein 
Zeppelin-Luftschi ff im Funkverkehr „von der nördlichen Nordsee“ um eine kräftige Gewitterfront an 
der Mittelelbe über Mecklenburg – Brandenburg – Sachsen - Bayern sicher in seinen Heimathafen zu 
„ lotsen“ . 
 
Nachdem 1913 ein erster Entwurf für ein Luftverkehrsgesetz (LuftVG)  vorlag, musste mit 
Kriegsausbruch 1914 auf militärischen Befehl hin die Funkanlage Lindenberg stillgelegt werden. Nach 
Kriegsende wurde durch Verordnung des damaligen „R ats der Volksbeauftragten“  vom 26.11.1918 das 
Reichsamt des Inneren beauftragt, bis zum Erlass eines Luftfahrtgesetzes die Luftfahrt provisorisch zu 
ordnen und ein Reichsluftamt zu errichten (RGBl. Jahrgang 1918, Nr. 163, Seite 1337). Letzteres erfolgte 
durch das Reichsamt des Inneren mit Erlass vom 4.12.1918; die Leitung des Amtes wurde August Euler 
aus Frankfurt /Main übertragen, der den Titel „Unterstaatssekretär“ führte und den Luftfahrerschein 
Nr. 1 besass. Das Amt erhielt später die Bezeichnung „Reichsamt für Luft - und Kraftfahrwesen“ und 
war dem Reichsverkehrsministerium unterstellt.  
 
Als 1922 die Luftfa hrt allmählich wieder einsetzte  hiess es auch die Flugsicherung wieder aufzubauen. 
Die Maschinen flogen zunächst ohne Funktelegrafie. Die anfänglich wenigen und kurzen Strecken 
(Berlin – Weimar, Berlin – Leipzig, Berlin – Hamburg) wurden  wieder von Lindenberg aus wetter -
gesichert. Allmählich erweiterte sich aber das Flugstreckennetz, wodurch eine ausschliesslich durch 
Lindenberg gehandhabte Wetterberatung illusorisch wurde. Auf den wichtigsten Flughäfen wurden 
nun – immer noch unter der Regie von Lindenberg – durch die Landeswetterwarten die ersten 
deutschen Flugwetterwarten eingerichtet.  
 



Die Entwick lung der Flugsicherung in Deutschland  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
© Frank W Fischer 15.6.2014 24 
 

Um diese Flugwetterwarten mit den  erforderlichen Beobachtungsdaten zum Zeichnen der Boden-
wetterkarten und zur Erfassung der meteorologischen Verhältnis se zu versehen, strahlten über die 
postalische Funkstelle Königswusterhausen die Deutsche Seewarte Hamburg die Bodenbeobachtungen 
und das AO Lindenberg unmittelbar anschliessend die Höhenbeobachtungen aus. Dies wurde erst 
möglich nachdem eine Direktorenkon ferenz in Bremen die Funkverbreitung der Wetterbeobachtungen 
aus dem In- und Ausland beschlossen hatte (vorher Drahtübermittlung).  
 
Damit waren die Flugwetterwarten nach dem damaligen Stand der Wissenschaft und der finanziellen 
Möglichkeiten in die Lage ve rsetzt, die Wettersicherung der Flüge, die ohne Funktelegrafie und mit 
Erdsicht erfolgten , einwandfrei zu handhaben, besonders da auch durch feste Fernsprechverbindungen 
zwischen den einzelnen Flugwetterwarten ein rascher Informationsaustausch der Meteorol ogen 
sichergestellt war. Die Aufnahme der vorgenannten Funksprüche erfolgte durch technisches Personal 
des Wetterdienstes. 
 
Zwei deutsche Unternehmen, der „Deutsche Aero L loyd“ und „Junkers Luftverkehr“  (die sich 1926 zur 
„Deutschen Luft Hansa“  zusammenschlossen), betrieben ab 1923 Luftverkehrsstrecken. In diesem Jahr 
nahm auch der deutsche Flugfernmeldedienst seine Tätigkeit auf. Mit dem Ausbau des deutschen 
Flugliniennetzes und seiner Erweiterung ins Ausland wurde die Verbesserung und Ausweitung des 
Flugfernmeldedienstes besonders auch für Passage-, Start- und Landemeldungen immer dringlicher.  
Das Reichsverkehrsministerium leitete zwar organisatorisch den Aufbau, doch wurde der Dienst selbst 
bis zum Juni 1925 durch Beamte der Polizei und Post ausgeübt. 
 
Da es zunächst noch keinen Boden/Bord-Funkverkehr gab, beschränkte sich die Tätigkeit der Funker 
auf den Telegrafiebetrieb im Streckenverkehr. Die Einrichtung einer Flughafenfunkstelle bestand 
damals lediglich aus einem Empfänger und einem Sender. Mit dieser bescheidenen Anlage wurde 
gleichzeitig der überwiegende Teil des Wetternachrichtendienstes durchgeführt.  
 
Am 10.6.1925 übernahm das Reichsverkehrsministerium auch den Personalhaushalt. Die ersten 34 
Angestellten wurden eingestellt. Die Leitung des Flugfer nmeldedienstes lag in den Händen von Dr. 
Herath, der die Flugf unkleitung im RVM innehatte.  
 

Entwicklung und Ausbau der Reichsflugsicherung  
Zentralstelle für Flugsicherung  

 
Der Grundstein für die „Reichsflugsicherung  - RFS“ wurde durch die Verordnung des 
Reichspräsidenten vom 23.7.1927 (RGBl I, Nr. 35) über die Gründung einer Zentralstelle für 
Flugsicherung (ZfF) gelegt, der nach näherer Bestimmung des Erlasses des Reichsverkehrsministers 
vom 24.11.1927 die Zuständigkeit für die Flugsicherung im Reichsgebiet  übertragen wurde. Die Leitung 
übernahm wiederum  Dr. Herath.  
 

   
                 Abb. 3 - August Euler, Leiter des RLA  1918                 Abb. 4 - Dr. Herath , Leiter derZfF 1927 - 33 
 
Hierzu gab es Parallelen solcher technischer Ämter in Deutschland bereits im Reichspost-Zentralamt 
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und im Reichsbahn-Zentralamt. So sollte auch allmählich ein grosses Reichsluftzentralamt geschaffen 
werden, in dem alle für die Luftfahrt tätigen Dienste wie Funkdienst, Wetterdienst, 
Flugstreckenbefeuerung, Flugzeugtypenprü fung, usw. wissenschaftlich, technisch und verwaltungs -
mässig zusammengefasst waren. Die Zeit zur Schaffung einer nicht dem RVM unt erstehenden 
Luftfahrtbehörde für den  Flugfunkdienst war reif; gleichermassen ein Pendant zur damaligen US – 
CAA, der heutigen  US – FAA.  
 
Im Rahmen des technischen Aufbaus mussten von dieser Zentralstelle für Flugsicherung (ZfF) zunächst 
die bereits im RVM begonnenen Arbeiten zur  Einrichtung von reichseigenen Flughafenfunkstellen 
weitergeführt werden.  Im ersten Jahr wurden vier s olcher Funkstellen errichtet, und zwar in Berlin  / 
Tempelhof, München/Schleissheim, Hamburg/Fuhlsbüttel und Königsberg/Hufen. Dazu kam noch 
die wesentlich schwächere Funkstelle auf dem kleinen Flugplatz Hof/Saale, auf deren Errichtung Dr. 
Eckener für die spezielle Zeppelin-Sicherung grössten Wert legte. 
 
Aber diese fünf Flughafenfunkstellen  reichten keineswegs aus. Man mietete daher von der Deutschen 
Reichspost Sender, die auf den Oberpostdirektions-Gebäuden errichtet waren und tastete sie vom 
Flughafen aus fern. Solche Postfunksender wurden in Nürnberg, Stuttgart, Frankfurt/Main, Hannover, 
Stettin, Dresden, Leipzig und Breslau gemietet. Zug um Zug wurd en diese dann allmählich durch ZfF – 
eigene Anlagen ersetzt und mit eigenem Personal betrieben. 
 
Es lag im Rahmen der Arbeiten der Deutschen Seewarte Hamburg, dass Vorbereitungen für die 
Wettersicherung von Transozeanflügen getroffen wurden. Prof. Dr. Seilkopf wurde der Leiter des 
Seeflugreferates der Deutschen Seewarte, das sich bei der Überführung eines Zeppeli n-Luftschiffes 
nach den USA erstmalig hervorragend bewährte.  
 
Nach der mittlerweile erfolgten Einführung von Bordfunkgeräten war jetzt auch die Möglichkeit 
gegeben, den Standort der Flugzeuge zu peilen (Fremdpeilung). Eingehende Versuche über die Fehler 
bei Flugzeugpeilungen unter Verwendung von Schleppantennen wurde n bei der Versuchsanstalt für 
Luftfahrt (DVL) durchgeführt.  
 
Inzwischen hatte man mit dem Nachtflugverkehr (zunäch st als Frachtstrecken) begonnen und die 
Deutsche Luft Hansa bestand auch nach Einführung der Fremdpeilung auf einer Befeuerung der 
regelmässigen Nachtflugstrecken, besonders da in den Zeiten der Dunkelheit und Dämmerung die 
Peilungen nicht zuverlässig waren.  Streckendrehfeuer  waren auf folgenden Strecken errichtet:  Berlin – 
Stettin – Danzig – Königsberg, Berlin – Hannover – Amsterdam, Hannover – Köln – Brüssel – Paris, 
Berlin – Frankfurt/Main, Berlin – München. 
 
Der fortschreitende Anstieg  des Luftverkehrs in ganz Europa machte es in der Folge erforderlich, den 
Flugfunkdienst von d en sich ständig mehrenden Passagen-, Wetter-, und sonstigen Betriebsmeldungen 
zu entlasten. Hierfür wurden zunächst probeweise zwischen den Flughafenfunkstellen Berlin – Köln 
und Berlin – Hamburg von der Deutschen Reichspost zwei Fernschreibleitungen geschaltet. Als sich 
diese bewährt hatten, wurde das Fernschreibnetz erweitert und damit die Anfänge für die heutigen 
Fernschreibnetze der Flugsicherung und des Wetterdienstes geschaffen. Diese Fernschreibnetze 
entwickelte n sich nach dem Krieg zum weltweiten AFTN – Netzwerk (Aeronautcial Fixed 
Telecommunication Network) und MOTNE – Netzwerk der europäischen Flugwetterdienste 
(Meteorological Operational Teletype Network Europe).  
 
Um mit Luftschiffen  während der Ozeanüberquerungen Verbindung halten zu können, wur de von der 
ZfF bei Hamburg eine Kurzwellenstation errichtet, mit der grosse Erfolge erzielt wurden. Auch die 
Sven Hedin Ostasien-Expedition sowie die Al fred Wegener Grönland-Expedition  wurden von der ZfF 
mit Kurzwellengeräten ausgerüstet.  
 
Allerdings hat s ich der Begriff „Flugsicherung“  im Laufe der Zeit gewandelt. Er wurde zu Beginn auf 
die Sicherung der Luftfahrt durch den Fernmelde - und Peildienst angewendet, erweiterte sich aber sehr 
bald durch Hinzunahme des Flugwetterdienstes und den Betrieb von Luftf ahrt-Kennzeichen (Signale) 
auf den Nachtflugstrecken.  Die Entwicklung zeichnete sich deutlich an den vielfältigen Formen der 
Organisation der Flugsicherung ab. So wurde der ZfF bereits 1929 die betriebliche Leitung des 
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Flugwetterdienstes angegliedert, obwohl der Flugwetterdienst formal weiter in der Verwaltung der 
Länder verblieb.  

Das Reichsamt für Flugsicherung  
Quelle Bundesarchiv - Militärarchiv Bestand RL 6 (Chef der Luftfahrt)  

 
Das Reichsluftfahrtministerium ( RLM) war ein neu gegründetes Ministerium im  „ Dritten Reich“ . Für 
dieses Ministerium wurde 1935 ein monumentales Bürogebäude in Berlin errichtet, welches heute noch 
steht.  

 
Abb. 5 - Reichsluftfahrtministerium Berlin  

 
Die gesetzliche Regelung  

 
Bis 1933 gliederten sich die gesetzlichen Regelungen nach 1. den Rechtsgrundlagen der Luftfahrt, 
insbesondere in Bezug auf das Flug- und Landerecht, die Zulassungs- und Verkehrsvorschriften sowie 
die Haftpflicht des Luftfahrzeughalters, geregelt im Lu ftverkehrsgesetz vom 1. 8. 1922 (siehe Anhang 
A); 2. die Luftverkehrsbeziehungen zum Ausland (Luftverkehrs abkommen) und 3. die durch den 
Versaillier Vertrag der deutschen Luftfahrt auferlegten Beschränkungen und der darauf folgenden 
Pariser Vereinbarungen vom 21.5.1926. 
 
Dem ersten Luftverkehrsgesetz vom 1.8.1922 waren Verordnungen über den Luftverkehr (19.7.1930), 
über Segelflug und Freiballonwesen (20.10.1930) und weitere über die Prüfstelle für Luftfahrzeuge, die 
Prüfordnung für Flugzeuge und Motoren, eine Anweisung über die Anlegung öffentlicher Flughäfen 
(siehe Anhang B), eine Gebührenordnung und die Luftverkehrs -Zollordnung gefolgt. Die damaligen 
Länder, Preussen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Thüringen, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-
Schwerin, Oldenburg, Braunschweig, Anhalt, Bremen, Lübeck und Schaumburg -Lippe hatten zu der 
geltenden Luftverkehrsordnung (Luft -VO) weitere Anordnungen getroffen. Luftverkehrsabkommen in 
Form von Staatsverträgen bestanden mit der Schweiz, Dänemark, Niederlande, Österreich, Schweden, 
Frankreich, Belgien, Tschechoslowakei, Italien, Gross-Britannien, Spanien, Norwegen, Polen, Ungarn 
und den USA. 
 
Die durch den Versailler Vertrag der deutschen Luftfahrt auferlegten Beschränkungen waren durch die 
„Pariser Vereinbarungen“ vom 21.5.1926 abgeändert worden. Dem Gesetz vom 8.7.1926 zur 
Durchführung der Artikel 177, 178 und 198 des Versailler Vertrags folgten vier Verordnungen über 
Luftfahrzeugbau, führerlose Flugzeuge (Drohnen – UAV)  und Flugzeuge mit technischen Merkmalen 
neuzeitlicher Jagdflugzeuge, die Flugausbildung und über die List enführung in der Luftfahrt.  Mit dem 
Stand vom 1. Januar 1933 wurde die gesetzliche Regelung der deutschen Luftfahrt nach Artikel 7, Ziffer 
19 der Reichsverfassung Sache des Reiches. 
 

Der behördliche Aufbau  
 

Die Vorbereitung der Gesetzgebung und die Verwalt ung der Luftfahrtangelegenheiten des Reichs oblag 
dem Reichsverkehrsminister. Den Luftpostverkehr regelte das Reichspostministerim. Den 
Aussenstellen des RLM oblag die Sicherung der Flüge durch Nachrichtenübermittlung (Funk - und 
Funkpeildienst) sowie der B etrieb von Luftfahrtkennzeichen für den Nachtflugverkehr (Luftfahrtfeuer). 
Auch die Flugwetterwarten auf den Flughäfen unterstanden betrieblich der ZfF. Soweit 
Luftfahrtangelegenheiten nicht dem Reich oblagen, waren dafür die verschiedenen Landesbehörden 
zuständig, zumeist Polizeidirektionen und Luftpolizeiämter.  
 
Zusätzlich gab es gesetzlich begründete Ausschüsse, wie den Beirat für das Luftfahrtwesen, die 
Ausschüsse für technische Fragen der Sicherheit im Luftverkehr, für das Verkehrswesen, das 
Kartenwesen, für Angelegenheiten der Luftfahrzeug -Besatzungen, den deutschen Luftfahrzeug-



Die Entwick lung der Flugsicherung in Deutschland  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
© Frank W Fischer 15.6.2014 27 
 

Ausschuss und die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt (DVL) als Prüfstelle in Berlin –Adlershof.  
 
Weitere Einrichtungen und Vereine bestanden zur Förderung der Luftfahrt du rch die öffentliche Hand 
und durch Private. Für das Gebiet der Luftfahrtwissens chaft sind zu nennen: die Deutsche 
Versuchsanstalt für Luftfahrt (DVL), das Kaiser -Wilhelm Institut für Strömungsforschung, die 
Aerodynamische Versuchsanstalt Göttingen, das Aerodynamische Institut der TH Aachen, das 
Flugtechnische Institut der TH Stuttgart, die Rhön -Rositten Gesellschaft (RRG), die TH Dresden, das 
Braunschweigische Institut für Luftfahrtmesstechnik und Flugmeteorologie der TH Braunschweig, die 
Wissenschaftliche Gesellschaft für Luftfahrt (WGL), eine Kommission für Luftfahrtforschung, das 
Institut für Luftrecht der Universität Königsberg und das Verkehrswissenschaftliche Institut für 
Luftfahrt der TH Stuttgart. Die Luftfahrtindustrie war mit wenigen Ausnahmen im R eichsverband der 
Deutschen Luftfahrt industrie zusammengeschlossen, der einen Fachnormenausschuss für Luftfahrt 
(FALU) eingerichtet hatte.  
 
Am 30.1.1933 wurde Adolf Hitler Deutscher Reichskanzler und ernannte Hermann Göring zum 
Reichsminister ohne Geschäftsbereich und am 2.2.1933 zum Reichskommissar für die Luftfahrt . Durch 
die 3. Verordnung über den Reichskommissar für  die Luftfahrt vom 28.2.1933 (RGBl. I Nr. 18) wurde 
der Zentralstelle die Bezeichnung „Reichsamt für Flugsicherung“ verliehen und ihr als neu e Abteilung 
auch die „Prüfstelle für Luftfahrt“ angegliedert.  
 

 
Abb. 6- Verordnung über die Bestellung eines Reichskommissars für die Luftfahrt 1933 

 
Dieser Kommissar war auch für die Planung und Entwicklung der Luftfahrt  zuständig  und war dem 
Reichskanzler unmittelbar unterstellt. Hierzu erhielt er seitens des Reichsverkehrsministeriums und des 
Reichsministeriums des Innern alle die zivile Luftfahrt und den Luftschutz betreffenden Vollmachten. 
Er sorgte für die Zusammenlegung der Luftfahrt, des Luftverke hrs und des Luftsportes. So wurde am 
27.4.1933 aus dem Reichskommissar für Luftfahrt das Reichsluftfahrtministerium (RLM) mit zwei 
Ministerialabteilungen, dem militärischen Luftschutzamt und dem Allgemeinen Luftamt, das für die 
Angelegenheiten des nationalen und internationalen Luftverkehrs einschliesslich Luftverkehrsrecht 
und Luftverkehrsverwaltung zuständig war.  Dieses Luftamt hatte vier Abteilungen:  
 
LB 1: Luftverkehr (europäischer und internationaler Luftverkehr und offizielle Angelegenheiten)  
LB 2: Hoheitsverwaltung und Luftaufsicht  
LB 3: Reichswetterdienst 
LB 4: Flugsicherung und zivile Bodenorganisati on, inkl. FS-Technik  und Flugfunkdienst, sowie  
 Bau und Finanzierung von Flughäfen  
 
Staatssekretär im RLM war von 1933 bis 1945 E. Milch, zugleich Generalinspekteur der Luftwaffe, ab 
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1955 Direktor der neuen Deutschen Lufthansa (DLH ). Min.Rat. Dr. A. Wegerd t übernahm als Präsident 
die Leitung des neu gebildeten Reichsamtes im Reichsverkehrsministerium . Es erhielt durch das Gesetz 
über die Reichs-Luftfahr tverwaltung vom 15.9. 1933 seine hoheitliche Zuständigkeit. Das RLM beschloss 
daraufhin 1936 ein neues Luftverkehrsgesetz und eine neue Luftverkehrsordnung; siehe Anhänge C 
und D. Da zwischen Deutschland und der UdSSR bereits zuvor schon Luftverkehrsabkommen 
bestanden (grenzüberschreitender Flugverkehr von Deruluft und Lufthansa zwischen Deutschland und 
der UdSSR) ist zum Vergleich ist das LuftVG der UdSSR von 1932 beigefügt; siehe Anhang E. 
 

Das Luftfahrtpersonal  
 

Der Ausbildung des Luftfahrtpersonals für g rössere Flugzeuge, Flugzeugführer und Bordwarte diente 
die Deutsche Verkehrsfliegerschule in Braunschweig (Flughafen). Fliegerschulen für kleinere Flugzeuge 
bestanden in Leipzig-Mockau (Aero -Express-Luftbetriebs -Gesellschaft), in Warnemünde (Aerosport 
GmbH ), in Berlin (Deutsche Luftfahrt Gm bH), in Altona -Bahrenfeld (Fliegerhorst Nordmark GmbH), in 
Fürth/Bayern (Flugsport GmbH für Mittelfranken und Oberpfalz), in Bremen (Focke -Wulf 
Flugzeugbau AG), in Breslau (Fa. Kleist & Co.), in Böblingen (Leichtflugzeugb au Klemm GmbH) und in 
Münster (Luftverkehrsgesellschaft). Zusätzlich boten die verschiedenen Luftfahrtvereine Ausbildungs -
möglichkeiten auf ihren vereinseigenen Flugzeugen; siehe auch Anhang G. Die Ausbildung des 
Flugsicherungs-Personals erfolgte an der Flugsicherungsschule in Potsdam. 
 

 
Abb. 7 - Flugsicherungsschule Potsdam / damals und heute  

 
Gewerkschaftlich war die Arbeitnehmerschaft des Luftverkehrs in der Luftfahrt -Abteilung des Gesamt-
verbands der Arbeitnehmer der öffentlichen Betriebe und des Personen- und Warenverkehrs mit Sitz in 
Berlin organisiert. Die Berufsflugzeugführer waren in der Berufsvereinigung Deutscher Flugze ugführer 
eV in Berlin vertreten; das Pendant zur heutigen Vereinigung Cockpit – VC. 

 
Diese Flugsicherungsschule wurde bereits 1920 in Potsdam errichtet. Die Gebäude haben den Krieg 
überstanden und sind heute Teil des Universitäts-Komplexes in Potsdam. Dort wurde 
Nachwuchspersonal sowohl für den zivilen Flugsicherungsdienst als auch für den militärischen 
Nachrichtendienst der Luftwaf fe, insbesondere in allgemeinen aber auch speziellen Betriebsverfahren 
ausgebildet. Diesbezügliche Lehrblätter waren frei verfügbar, wurden aber auch in Lehrbüchern der 
Verlage Volckmann und Radetzki in Berlin publiziert.  
 
Ein Teil der damaligen Lehrkräfte  fand auch nach dem Krieg wieder Anstellung bei der 1953 neu 
gegründeten Bundesanstalt für Flugsicherung in Frankfurt/Main, so wie die Herren Feilhauer als Leiter 
der Nachkriegs-FS-Schule in München-Riem, Möbius und Garczyk in der BFS Zentralstelle in 
Frankfurt/Main.  Alle flugsicherungs -technischen Betriebseinrichtungen der damaligen Zeit und ihre 
Verfahren waren aus den Erfordernissen eines dichten europäischen Luftverkehrsnetzes entstanden. 
Deutschland, als zentral gelegenes Land, war an dieser Entwicklung der Verfahren und des Betriebs 
massgeblich beteiligt. 
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Leitung der Reichsflugsicherung im RLM; die Luftämter  
 
In der Folgezeit erwies sich die Tätigkeit des Reichsamtes für Flugsicherung (RLA)  mit den ihm 
nachgeordneten Dienststellen im Reichsgebiet neben dem Reichsluftfahrtministerium (RLM), in dem 
sämtliche Führungs- und Verwaltungsaufgaben ziviler und militärischer Art zusammengefasst waren, 
als „ schwierig “ . Ab 1922 war die Haupttätigkeit des RLA  die Wetterberatung per Fernsprech-
verbindungen gewesen.  Eine Rechtsgrundlage hierfür wurde nachträglich durch das Gesetz über die 
Reichsluftfahrt verwaltung vom 15.12.33 geschaffen. Im November 1934 wurde das Reichsamt für 
Flugsicherung in das Reichsamt für Wetterdienst umgewandelt und die Flugsicherung in das  „Amt für 
zivile Luftfahrt“ des Reichsluftfahrtministerium eingegli edert. Von diesem Zeitpunkt an lag die Leitung 
der Reichsflugsicherung bei  diesem Amt.  
 
Dabei wurde das Gebiet der Abteilungen III (Flugfernmelde - und Peildienst) und IV (Befeuerungs - und 
Signaldienst) zusammen mit den Verkehrs- und Sonderflughäfen in einer Abteilung des Allgemeinen 
Luftamtes des RLM zusammengefasst. Die Abteilung II (Flugwetterdienst) wurde gemäss Verordnung 
über den Reichswetterdienst vom 6.4.1934 in diese, alle Zweige des Wetterdienstes umfassende 
Organisation, überführt. Er gliederte sich fortan in eine Ministerialabteilung beim Allgemeinen Luftamt 
des RLM und ein nachgeordnetes Reichsamt für Wetterdienst. Schliesslich kam die Abteilung V des 
Reichsamtes für Flugsicherung (Prüfdienst für LFZ) in das Technische Amt des RLM. Der Begriff 
Reichsflugsicherung wurde seit dieser Umorganisation offiziell für die technischen Zweige des 
Sicherungswesens der Luftfahrt verwendet und ist unverändert bis zum Ende des 2. Weltkriegs 1945 
beibehalten worden. 

 
Abb. 8 - Prof. Dr. Edgar Rössger 

Referent für Flugsicherungs-Betrieb, -Organisation und –Ausbildung, RFS im RLM 1933-35 
 

 
Abb. 9 - Peilflugleiter Lizenz Nr. 2 Dr. Rössger  

 
Der Leitung der Reichsflugsicherung im RLM oblagen fortan alle Aufgaben, die zentral zu steuern 
waren. Es handelte sich um die Planung der Flugsicherungs-Anlagen, Herausgabe von 
Betriebsvorschriften, Flugsicherungs-Personalwesen, Ausbildungs-Angelegenheiten, Internationale 
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Regelung und Überwachung,  Weiterentwick lung und Erprobung von Flugsicherungsgerät.  Soweit sich 
diese Gebiete mit anderen Fachgebieten im RLM überschnitten, wurden sie zum Teil von anderen 
Ämtern wahrgenommen, wie das Liegenschaftswesen, die Bauaufgaben, allgemeine Personal-
angelegenheiten, Entwicklung von Gerät und dergleichen.  Eine besonders enge Zusammenarbeit mit 
dem Chef des Nachrichtenverbindungswesens der Luftwaffe ergab sich aus dessen Zuständigkeit für 
die militärische Flugsicherung ( Major, später General Martini). 
 
16 Luftämter waren re gional für die Tätigkeitsgebiete der Luftaufsicht, des Wetterdienstes und der 
Flugsicherung zuständig. Der Instanzenzug auf diesen Gebieten setzte sich in den Aussenstellen der 
Luftämter, den sogenannten Flughafenleitungen fort.  Wie im RLM waren auch die L uftämter den 
regionalen Kommandobehörden der Luftwaffe, den Luftgaukommandos, eingegliedert, „ um die 
Zusammenarbeit“  zu erleichtern. Die Abteilung Flugsicherung war nun zuständig für  
 

- die Planung der FS Anlagen 
- die Herausgabe von Betriebsvorschriften 
- das FS- Personalwesen 
- die FS Ausbildung  
 - die internationalen Regelungen und deren Überwachung  und  
- die Weiterentwicklung und Erprobung von FS -Gerät. 
 

   
       Abb. 10 - Die Luftaufsicht                     Abb. 10.1 - Flugzeug-Ortung 1922     Abb. 10.2 - Startposten 1932 

 
Definiert wurde die Flugsicherung anfangs mit der „Sicherung der Luftfahrt durch die Leistung von 
Fernmelde- und Funkpeildienst“, später erweitert um Wetter - und Signaldienst in „Sicherung der 
Luftfahrt durch Fernmelde -, Peil und Flugwetterdienst und Betrieb von Luftfahrt -Signalen auf 
Nachtflugstrecken“.  
 

Der Flugsicherungs -Flugwetterdienst  
 

Der „Beratungsdienst“ für Flugzeugführer erfolgte durch besondere Flugwetterwarten in Berlin, 
Bremen, Breslau, Dresden, Erfurt, Essen/Mühlhei m, Frankfurt/Main, Fürth/Nürnberg, Halle/Leipzig, 
Hamburg, Hannover, Köln, Königsberg/Pr., München, Stettin und Stuttgart. Die Wetterberatungen 
wurden sowohl vor Antritt des Fluges als auch während des Fluges per Tastfunk erteilt. Zusätzlich gab 
es einige Flugwetter -Hilfsstellen in Dortmund, Karlsruhe und Mannheim, die nicht mit einem 
Meteorologen besetzt waren. 
 
Vor dem Abflug erhielt der Flugzeugführer einen Wetterzettel mit den S treckenvorhersagen und –
beobachtungen. Die Einzelheiten wurden ihm anhand vo n Wetterkarten erläutert. Neben der 
Beratungstätigkeit war es Aufgabe dieser Flugwetterwarten Beobachtungen und Höhenwind -
messungen vorzunehmen. Ausser der Beratung vor dem Flug fand in wachsendem Umfang auch die 
Beratung im Flug durch die Flug -Bodenfunkstellen statt. Diese Art der Beratung im Flug entwickelte 
sich rasch weiter, da bei schlechten Wetterlagen in und über Wolken unentbehrlich geworden. 
Wetterbeobachtungen und Meldungen ( heute METAR, SPECI, SIGMET) wurden nach der 
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Betriebsordnung für den inter nationalen Flugwetterdienst erstellt. Sie wurden an Bezirks - und 
Gruppen -Flugwetterwarten weitergeleitet, die diese an die Flugleiter bei den Flugfunkbodenstellen in 
den sogenannten „Funkverkehrs-Bezirken“ weitergaben.  
 

 
 

Abb. 11 - Flugwetterwarte Berlin 1928 
 

Man erstellte verschiedene Gruppen- oder Sammelmeldungen (wie heute VOLMET); die deutsche 
aerologische Sammelmeldung mit Höhenbeobachtungen aus Deutschland und einer aerologischen 
Wetterübersicht (in Berlin erstellt und mehrmals täglich durch die Flu ghafenfunkstelle Berlin 
ausgestrahlt); 2. das dreimal täglich verbreitete Meteo- und Aero -Zentral -Europa mit mittel -
europäischen Wettermeldungen und 3. das „Funkobs Nacht“, we lches europäische und amerikanische 
Wettermeldungen zusammenfasste. Die beiden letzten Meldungsarten wurden von der Deutschen 
Seewarte in Hamburg erstellt und gleichzeitig auf Langwelle über die Hauptfunkstelle 
Königswusterhausen und auf Lang - und Kurzwelle über den Flughafensender Hamburg verbreitet.  
Ergänzend hierzu unterhielt die Zf F fünf Wetterflugfunkstellen in Berlin, Darmstadt, Hamburg, 
Königsberg und München. Diese machten täglich Aufstiege mit Flugzeugen bis zu einer Flughöhe von 
6000 m, um laufend über Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Sicht, Wolken und Böigkeit in den 
verschiedenen Höhenschichten Messungen zu machen und weiterzugeben. 
 

Der Flugsicherungs -Fernmeldedienst  
 
Der Flugfernmeldedienst hatte zur Aufgabe, die für die Durchführung des Flugsicherungsdienstes 
benötigten Flugfunk - und Flugkabelanlagen bereitzustellen un d für eine zweckmässige 
Betriebsorganisation des Nachrichten- und Peildienstes der Luftfahrt Sorge zu tragen. Er gliederte sich 
in drei Betriebszweige: 
 

1.  den Flugstrecken-Fernmeldedienst als Nachrichtendienst zwischen den einzelnen 
angeflogenen Flughäfen; 

2.  den Flugzeug-Fernmeldedienst als Nachrichten- und Peildienst zwischen Bodenfunkstellen 
und Luftfahrzeugen, sowie zwischen letzteren untereinander;  

3.  den Flugwetter -Fernmeldedienst als Nachrichtendienst für die Verbreitung und Aufnahme 
des Beobachtungsmaterials für die Flugwetterwarten.  

 
Der Nachrichtenverkehr zwischen den Flughäfen wurde auf dem Funk - und Kabelweg abgewickelt. 
Die ZfF hatte hierfür eine grössere Zahl von Flugkabelverbindungen für Fernschreib - oder 
Fernsprechbetrieb eingerichtet. Die erforderlichen Fernmeldeleitungen wurden von der Reichspost 
gemietet. Solche Schreib-Kabelverbindungen bestanden zwischen 22 Städte-Paaren im Inland.  
 
Ins Ausland bestanden solche zwischen Köln und Amsterdam, Köln und Brüssel, Nürnberg und Prag 
sowie Stuttgart und Zürich. Inländische Sprechkabel-Verbindungen bestanden zusätzlich zwischen 
zehn Städte-Paaren. Weitere Anschlüsse der Fernmeldebetriebszentralen der ZfF bestanden zu den 
Flugleitu ngen der deutschen Flugverkehrsgesellschaften, Flugwetterwarten und Polizeiflugwachen.  
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Abb. 12 - Flugsicherungs-Fernmelde-Bezirke Mitte 1930’er Jahre 

 
Funkverbindungen waren zudem eingerichtet von Berlin nach Danzig, Kopenhagen, Malmö, Warschau 
und Wien; von Königsberg nach Danzig, Kowno, Moskau, Riga und Welikije Luki, und v on München 
nach Innsbruck, Trient und Strassburg. Inlandsfunkverkehr fand statt zwischen den Flugfunkstellen 
Berlin und Stolp, Berlin und Königsberg sowie zwischen Königsberg und Stolp.  

 

 
Abb. 13 - DLH Streckennetz Deutschland 1927 
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Der Funkverkehr mit Flu gzeugen wurde durch die Flugbodenfunkstellen der ZfF in Berlin, Breslau, 
Dortmund, Dresden, Erfurt, Frankfurt/Main, Halle/Leizig, Hamburg, Hannover, Köln, Königsberg, 
München, Nürnberg, Stettin, Stolp und Stuttgart ausgeübt. Eine Funkstelle für den Nachric htenverkehr 
mit Flugzeugen auf Weitstrecken (Ozean-Überquerungen), wie für die Dornier Do -X oder das Luftschiff 
LZ-127 befand sich in Hamburg. Aller Funkverkehr wurde  innerhalb der sogenannten 
„Funkbezirke“ abgewickelt. Für jedes über deutsches Gebiet fliegende Flugzeug war für allen 
Funkbetrieb jeweils nur eine Flugbodenfunkstelle zuständig (quasi: unity of control), bei der zu diesem 
Zweck An - und Abmeldung zu erfolgen hatte. Der Verkehr zwischen Flugzeug und Bodenfunkstelle 
fand funktelegrafisch statt (T astfunk – Morse-Kode). Etwa 250 deutsche Flugzeuge waren mit 
Funkgeräten ausgerüstet. Es wurden Not-, Dringlichkeits - und Sicherheits-, Betriebs- und 
Standortmeldungen (distress, urgency, safety, operations + position report messages) übermittelt. Der 
Peildienst zur Standortbestimmung von Flugzeugen gestattete in jedem Teil Deutschlands 
funktelegrafische Standort - oder Kursbestimmung bei Flügen ohne Erdsicht. Die Funkpeilanlagen 
erlaubten auch die Anwendung besonderer Peilverfahren bei Schlechtwetter-Anflüg en zur Landung.   
 
Hinzu kam die Kontrolle der Flugbewegungsvorgänge in den Funkverkehrsbezirken ( nach heutigen 
Begriffen mit Luftraumsektoren gleichzusetzen) zur Vermeidung von Zusammenstössen in der Luft. Da auf 
Grund der neuen Verordnung über Luftverkehr  eine Mindestflughöhe von 300 m über der höchsten 
Bodenerhebung und über dem Wasser entlang der zu befliegenden Strecke eingehalten werden musste, 
konnen viele Linienflüge nur noch „blind“ durchgeführt werden. So wurde mit Kurskreisel, 
Koppelnavigation, Fu nkpeilungen und Standortbestimmungen ein plan - und regelmässiger 
Flugverkehr durchgeführt. Ab  1930 war daher in Deutschland für mehrmotorige Flugzeuge 
vorgeschieben ein Funkgerät mitzuführen und zu verwenden ( die Fluglinienvorschriften). 
 

 
Abb. 14 - Flugsicherungsbezirke und Nachtflugstrecken 1939 

 
Der Flugsicherungs -Befeuerungsdienst  

 
Aufgabe des Befeuerungsdienstes der ZfF war die Erstellung und der Betrieb von Befeuerungsanlagen 
und Hilfslandeplätzen entlang der Nachtflugstrecken. An den einzelnen Nacht flugstrecken waren in 
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Abständen von 20 bis 40 km starke elektrische Feuer, sogenannte Hauptfeuer, errichtet. Die Lichtstärke 
betrug im allgemeinen 1 bis 2 Millionen HK, andere hatten lediglich 140 000 HK Lichtstärke. Die 
Kennung sämtlicher Feuer war einhei tlich, wie folgt: Wiederholung der Kennung entweder alle 3 oder 4 
Sekunden bei einem Blink von etwa 0,2 Sekunden. Sie zeigten nur weisses Licht, ausser in 
Ausnahmefällen an Küsten, wo sie rot leuchteten um Verwechslungen mit der Schiffahrt zu vermeiden.  
 
Die Hilfslandeplätze waren in Abständen von 50 bis 70 km entlang der Nachtflugstrecken eingerichtet. 
Sie waren des nachts mit Landebefeuerung zu erkennen und mit einem Platzwart besetzt. Beim Anflug 
eines Flugzeugs wurde durch Blinkzeichen oder durch Abschi essen einer weissen Leuchtkugel die Lage 
des Platzes gekennzeichnet. Die Plätze hatten Fernsprechanschluss. Störungen der 
Betriebseinrichtungen auf den befeuerten Nachtflugstrecken, die nicht sofort behoben werden konnten, 
wurden durch den Flug -Eilfunk ode r bei längerer Dauer durch die „Nachrichten für Lu ftfahrer – NfL / 
NOTAM“ bzw. Nachrichten für Seefahrer bekanntgegeben.  
 
Folgende Strecken waren für den Nachtflugverkehr ausgebaut: Berlin – Danzig – Königsberg, Berlin – 
Halle/Leipzig, Berlin – Hannover – Richtung holländischer Grenze mit Verzweigung nach Köln und 
Brüssel, Hannover – Dortmund – Köln, Köln – Frankfurt/Main und Hannover – Bremen – Kopenhagen. 
 
Für den Betrieb der Nachtflug -Streckenbefeuerung, die Kennzeichnung von Flughindernissen und die 
Landebefeuerung auf den Flugplätzen sorgte die 1927/28 gegründete „Signaldienst für Luftverkehr 
GmbH“; zu den Richtlinien hierüber siehe Anhang F.  
 

Kriegseinsatz  
 
Wie alle Gebiete der zivilen Luftfahrt war auch der Reichsflugsicherungsdienst (RFS) durch die  
militärischen Einsatzpläne in d en 1930’er Jahren erfasst worden. Den geschrumpften Aufgaben des 
internationalen Luftver kehrs entsprechend wurde die Organisation der RFS verkleinert und der grösste 
Teil des Flugsicherungs-Personals Dienststellen der militäri schen Luftnachrichtentruppe zugeordnet. So 
ging auch die Sicherung des zivilen Fluglinienverkehrs damals in die militärische Organisation über.  
Die Kriegsjahre von 1939 bis 1945 brachten fast die ganze europäische zivile Luftfahrt zum Erliegen, im 
Gegensatz zur militärischen, die einen ungeahnten Aufschwung nahm.  
 

 
Abb. 15 - General Martini  

 
In diesen Jahren wiesen sämtliche Systeme und Betriebsverfahren des Flugsicherungsdienstes 
weitgehende Einheitlichkeit auf. Die Internationale Flug -Fernmelde-Betriebsordnun g (IBO) sowie die 
darauf basierende deutsche Flug-Fernmelde-Betriebsordnung (FBO) waren die Grundlage für den  FS-
Betriebsdienst. Die FBO wurde im Laufe der Jahre wesentlich ergänzt und verbessert. Im Jahre 1938 
hatte sie bereits einen Umfang von 493 Seiten, vergleichbar mit der heutigen Betriebsanweisung für die 
Flugverkehrsdienste, bzw. Flugverkehrskontrolle (BA -FVK / MO -ATS). Für die Nutzung durch die 
Piloten im Fluge wurde eine reduzierte Version für den „Bordverkehr“ im Umfang von rund 250 Seiten 
herausgegeben. 



Die Entwick lung der Flugsicherung in Deutschland  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
© Frank W Fischer 15.6.2014 35 
 

Was tat sich in den Nachbarländern ?  
 

Die Entwicklung in den Nachbarländern wie Frankreich, Belgien, Holland, Schweiz und Österreich 
verlief bis Anfang der 1930’er Jahre ähnlich, allerdings weniger rasant in Dänemark, Polen, der 
Tschechoslowakei und erstaunlicherweise England. Dort bedurfte es dem Drängen der Geschäftswelt 
bis die Regierung eingriff und Unterstützung leistete. Für einige Zeit waren somit die Flug -
verbindungen zwischen London und dem „Kontinent“ nach Paris, Brüssel und später A msterdam die 
einzigen Fluglinien aus England heraus. Eine wesentlich grössere Bedeutung hatten für England die 
Flugverbindungen in seine Kolonien nach Afrika, Indien, Arabien und in den Süd -Pazifik.  Die durch 
den 2. Weltkrieg gegebenen Beschränkungen verursachten das Ihrige. Trotz allem bediente die 
Deutsche Lufthansa noch viele Ziele, auch über Europa hinaus. Deutschland entwickelte  
gleichermassen wie in einer Vorreiterrolle bedeutende neue Flugzeugtypen mit den Herstellern Dor nier, 
Focke-Wulf, Blohm & Vos s oder Heinkel; siehe Anhang A zu Kapitel 2.  

 
Anhänge 
 
A = Luft -VG 1922 
B = Flughafenvorschriften 1930 
C = Luft -VG 1936 
D = Luft -VO 1936 
E = Luft -VG UdSSR 1932 
F = Luftfahrtfeuer  
G = Flugschulen 1914 
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KAPITEL 1 - ANHANG A  
 

Luftverkehrsgesetz 1922 
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Aus Reichsgesetzblatt Teil I, Nr. 57, 1922, 10.8.1922 
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KAPITEL 1 - ANHANG B  
 

Anweisung über die Anlegung öffentlicher Flughäfen  
 

 
Reichsgesetzblatt Nr. 33 vom 29.7.1930 

Bezug § 35 Luft-Verkehrs-Ordnung  
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Reichsgesetzblatt Nr. 33 vom 29.7.1930 

Bezug § 35 Luft-Verkehrs-Ordnung  
Anweisung über die Flughafen -Betriebsordnung  
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Reichsgesetzblatt Nr. 33 vom 29.7.1930 

Bezug § 42 Luft-Verkehrs-Ordnung  
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KAPITEL 1 - ANHANG C  
 

Das Luftverkehrsgesetz des Jahres 1936 
 
 

 
Aus Reichsgesetzblatt Teil I, Nr. 78 vom 29.8.1936 
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Aus Reichsgesetzblatt Teil I, Nr. 78 vom 29.8.1936 
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Aus Reichsgesetzblatt Teil I, Nr. 78 vom 29.8.1936 
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Aus Reichsgesetzblatt Teil I, Nr. 78 vom 29.8.1936 
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Aus Reichsgesetzblatt Teil I, Nr. 78 vom 29.8.1936 
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Aus Reichsgesetzblatt Teil I, Nr. 78 vom 29.8.1936 

 
 



Die Entwick lung der Flugsicherung in Deutschland  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
© Frank W Fischer 15.6.2014 52 
 

KAPITEL 1 -ANHANG D  
 

Die Luftverkehrsordnung des Jahres 1936  
 

 
Aus Reichsgesetzblatt Teil I, Nr. 78 vom 29.8.1936 
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KAPITEL 1 - ANHANG E  
 

Luftverkehrsgesetz des UdSSR 1932 
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KAPITEL 1 -ANHANG   F 
 

Richtlinien für  Luftfahrtfeuer  
 

 
Reichsgesetzblatt Nr. 33 vom 29.7.1930 

Bezug § 50 Luft-Verkehrs-Ordnung  
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Reichsgesetzblatt Nr. 33 vom 29.7.1930 

Bezug § 50 Luft-Verkehrs-Ordnung  
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Reichsgesetzblatt Nr. 33 vom 29.7.1930 

Bezug § 50 Luft-Verkehrs-Ordnung  
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KAPITEL 1 - ANHANG - G 
 

DEUTSCHE FLIEGERSCHULEN  1914 
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Kapitel 2 
 

Kennzeichnung z ivile r Flugzeugtypen und Luftfunkstellen, FlugplŠtze un d ihre Einrichtungen , 
Luftverkehrsgesellschaften  

 
Das Aufkommen und die weitere Entwicklung der Luftfahrzeuge, insbesondere aber der Motor -
flugzeuge aller Art hatte durch ihre  FŠhigkeit nationale Staatsgrenzen an allen Orten zu Ÿberfliegen ein 
neu entstandenes Problem mit sich gebracht. Trotz der anfŠnglich nur unter Sichtflug -
Wetterbedingungen  (VMC) durchgefŸhrten FlŸge wollte man feststellen kšnnen, wer da die 
Staatsgrenze Ÿberflog oder auf welchem  Staatsgebiet zu Lande oder Wasser gelandet war. 

 
Die Kennzeichnung der Luftfahrzeuge entstand bereits in den ersten Jahren der Fliegerei ab MŠrz 1919 
durch Eintrag in die Luftfahrzeugrolle LFR -A. Ab Mai 1920 wurde dieses Register abgeŠndert in LFR-B. 
In dies wurden nun alle zuvor und neu zum Flugbetrieb zugelassenen Flugzeuge bis MŠrz 1934 
eingetragen. Das Kennzeichen bestand nun aus dem Buchstaben ãDÒ, gefolgt von einer ein- bis 
vierstelligen Ziffer und diente anfangs dem erbrachte n Nachweis der LufttŸchtigkeit und dem erfolgten 
Abschluss einer Haftpflichtversicherung. Die hšchste bekanntgewordene Nummer war ãD -3463Ò.  
 
Es waren die Jahre nach dem ersten Weltkrieg. Deutschland unterlag noch den Bedingungen des 
ãVersailler VertragsÒ und dem daraus resultierenden ãInternationalen Luftverkehrs -AbkommenÒ von 
1919. Am 20.3.1920 teilt August Euler als Leiter des Reichsamtes fŸr das Luft- und Kraftfahrwesen allen 
Flugzeugbetreibern mit, dass die zuvor erteilten Zulassungsbescheinigungen fŸr ungŸltig erklŠrt und 
zurŸckgegeben werden mŸssen. Neue Bescheinigungen kšnnen unter nunmehr neuen Bedingungen 
der ãInteralliierten Luftfahrt -†berwachungs -Kommission (IL†K) beantragt werden.Ò Die IL†K 
erscheint in den verschiedenen hierzu verfŸgbaren Dokumenten auch als ãCICA - Commission 
InteralliŽe de Contr™le AŽronautiqueÒ oder ãIAACC - Inter Allied Aeronautical Commission of 
ControlÒ. Nur 145 neue Zulassungen wurden fŸr Luftverkehrsgesellschaften erteilt, zumeist fŸr 
ehemalige Kriegsflugzeuge. 1922 wird das Flugzeug-Bauverbot durch die IL†K aufgehoben. Neue 
Begriffsbestimmungen fŸr zivile und militŠrische Luftfahrzeuge werden eingefŸhrt; und am 1.8.1922 
tritt ein neues Luftverkehrsgesetz (LuftVG) in Kraft. Dieses Gesetz wird erst am 10.1.1959 durch eine 
Neufassung fŸr das Gebiet der BRD ersetzt.  
 
Die Nachrichten fŸr Luftfahrer (NfL) veršffentlichen  u.a. im Februar 1928 eine Liste aller in 
Deutschland zugelassenen Flugzeuge und von da ab auch alle Neuzulassungen, VerŠnderungen und 
AbgŠnge. Am 19.7.1930 wird das LuftVG durch eine zusŠtzliche Luftverkehrs -Ordnung (LuftVO) 
ergŠnzt. 

 
Wenn fŸr die Kennzeichnung der Flugzeuge der verschiedenen Nationen zuvor noch Buchstaben und 
bis zu vier Zahlen vorgesehen waren, so wie fŸr Deutschland der Buchstabe ãDÒ gefolgt von 4 Ziffern, 
so sah die im Juni 1932 Ÿberarbeitete Regelung seitens der Internation alen Fernmelde Union (ITU ) fŸr 
die Kennzeichnung jetzt eine fŸnf Buchstaben umfassende Kennung vor. Diese Regelung gilt weltweit 
bis heute mit nur geringen Abweichungen; siehe Kennzeichnung der Flugzeuge in der DDR (DDxxx, 
DDR-xx, spŠter DM, weil geteiltes Land) oder fŸr FŠlle in denen die Buchstaben-Kennzeichnung nicht 
ausreicht und Kombinationen von Buchstaben und Ziffern benutzt werden mŸssen. In Deutschland 
wird darauf hin durch Verordnung des neu entstandenen Reichsluftfahrtministeriums (RLM) ab 
20.3.1934 diese neue Kennzeichnung eingefŸhrt. Der Schweiz wurde anstatt der vorherigen 
Kennzeichnung ãCHÒ das Kennzeichen ãHBÒ zugeteilt, da das Land kleiner als Ungarn war, welches 
das Kennzeichen ãHÒ erhielt. Italien erhielt ãIÒ, die Tschechoslowakei ãOKÒ, die TŸrkei ãTÒ, Frankreich 
ãFÒ, Grossbritannien ãGÒ, Luxemburg ãLÒ, die USA die Buchstaben ãK, N und WÒ, die UdSSR ãUÒ, um 
nur einige Beispiele zu nennen. 
 

Kennzeichnung der  Flug funkstellen  
 
Inzwischen war  die technische Entwicklung zŸgig  vorangekommen, insbesondere auch auf dem Gebiet 
des Fernmeldewesens. FunkgerŠte waren kleiner und leichter geworden. Viele Flugzeuge waren 
mittlerweil e mit FunkgerŠten an Bord ausgerŸstet. Die Londoner Radio-Telegrafie Konferenz der ITU 
im Jahr 1912 hatte damals die Kennung SOS (. . . - - - . . .) und im Funksprechverkehr das Wort 
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MAYDAY)  fŸr den internationalen Notruf und die Kennung CQ (- . - . - - . -) fŸr den allgemeinen Anruf 
(An Alle / All Stations) beschlossen. FŸr die weiteren damals vereinbarten Kennungen fŸr den 
Telegrafie-Verkehr siehe Anhang F. 
 
So waren im Internationalen Funk -Telegrafievertrag vom 27.11.1927, geschlossen in Washington / DC 
(USA) auf einer ITU Weltkonferenz , fŸr die Kennzeichnung der ãRufzeichen von FunkstellenÒ (Funk-
Navigationsanlagen wie NDB) der verschiedenen Nationen Gruppen von jeweils drei Buchstaben  
beschlossen worden. Deutschland wurde die Gruppe DAA bis DMZ zugeteilt. Die ersten beiden 
Buchstaben des Rufzeichens stehen dabei fŸr die NationalitŠt der Funkstation. Kombinationen mit drei 
Buchstaben wurden fŸr Flugfunk -Bodenstationen verwendet. FŸr die Rufzeichen von Peilstationen 
wurden die Wšrter GONIO und fŸr Bodenfunkfeuer PHARE in Kombination mit dem Stan dortnamen 
bestimmt. 
 
Die auf der ITU Regelung beruhenden neuen Dreier-Buchstabengruppen der Flughafen-Funkstellen in 
Deutschland wurden 1929 in der NfL Ausgabe Nr. 20 veršffentlicht. Die neuen Rufzeichen fŸr den 
Tastfunkverkehr (Morse) lauteten nunmehr  
 
DDX fŸr Berlin-Tempelhof  DDU fŸr Breslau DDC fŸr Dortmund  
DDR fŸr Dresden-Heller  DDA fŸr Erfurt  DDF fŸr Frankfurt/Main  
DDL fŸr Halle Leipzig  DDV fŸr Hannover  DDW fŸr Kšnigsberg -Devau 
DDT fŸr Stuttgart -Bšblingen DDP fŸr MŸnchen-Schleissheim 
 
FŸr die Rufzeichen von Luf tfunkstellen waren  fŸnf Buchstaben festgelegt worden , wie z.B. DALAG. 
Anhang E zeigt die 1927Õer Liste der LŠnder-Kennungen mit D fŸr Deutschland. Die Rufzeichen von 
Flugsicherungs-Bodenstationen die Sprechfunk ausŸbten konnten entweder die vorgenannte 
Kombination oder den Namen eines Flugplatzes bzw. die geografische Bezeichnung eines Ortes gefolgt 
von dem Wort der Funktions bezeichnung, wie z.B. ãLondon TOWERÒ anwenden. Die erste 
Flugfunkstelle wurde 1926 am Flughafen H amburg-FuhlsbŸttel eingerichtet und  1934 durch einen 
Sturm zerstšrt.  
 
Im Mai 1937 veršffentlicht die ITU die Liste aller Flugfunkstationen  der ITU Ð MitgliedslŠnder. 
Deutschland betrieb damals 33 Stationen, davon eine auf dem Schiff ãWestfalenÒ; siehe Anhang D. Das 
Protokoll der 1938Õer ITU Weltkonferenz enthŠlt die allgemeinen Regeln Ÿber den weltweiten 
Flugfunkverkehr. Unter anderem wurde n fŸr den international verbindlichen Notruf Ÿber See die 
Funkfrequenz 500 kHz und fŸr die Rufzei chen im Sprechfunkverkehr  die Wšrter RADIO, bzw. 
AERADIO bestimmt. FŸr den allgemeinen Anruf ( general call) wurde die Frequenz 333 kHz vereinbart. 
Die Liste enthŠlt alle seitens der ITU zugeteilten  Rufzeichen, Frequenzen und geografischen 
Koordinaten ihrer Standorte.  
 
Alle Funkstationen waren verpflich tet fŸr Zeitangaben ãGreenwich Mean Time Ð GMTÒ = entsprechend 
der Zeitzone ãZÒ (ZULU) zu verwenden, beginnend um Mitternach t mit 0000 Uhr und endend mit 2400 
Uhr. Eine Regelung die bis heute besteht, obwohl  GMT als Referenz durch UTC (Universal Coordinated 
Time) inzwischen abgelšst wurde.   
 
Pro Zeitzone, gleichbedeutend mit einer Stunde Zeitun terschied, wurde ein Bereich von 15¡ 
geografischer LŠnge festgelegt. Die einzelnen Zeitzonen wurden mit den einzelnen Buchstaben des 
Alphabets, beginnend mit A fortla ufend in šstlicher Richtung bezeichnet. Die erste Zeitzone ostwŠrts ist 
also A (ALFA), auch Mittel -EuropŠische Zeit Ð MEZ = CET - Central European Time genannt. Sie reicht 
von 7,5¡ Ost bis 22,5¡ Ost. Der Meridian 15¡ Ost fŸhrt durch den Ort Stargard. Die letzte Zeitzone ist Z 
(ZULU). Sie reicht von 7,5¡ West bis 7,5¡ Ost. Der Meridian 0¡ fŸhrt durch den Ort Greenwich, auch 
Mittlere Grennwich Zeit Ð MGZ oder GMT Ð Greenwich Mean Time, genannt. Die Datumsgrenze liegt 
bei 180¡ Ost = West. 
 
FŸr Dringlichkeits -Meldungen (Urgency) wurde fŸr den Telegrafie -Verkehr die Kennung ãXXXÒ und 
fŸr den Sprechffunkverkehr das Kennung PAN, heute PAN PAN, bestimmt. FŸr Meldungen Ÿber die 
Sicherheit beeintrŠchtigende Vorkommnisse dementsprechend die Buchstaben ãTTTÒund das Wort 
ãSECURITƒÒ. Letztere Meldungsart wird nicht mehr angewendet. 
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Verschiedene Flugzeugtypen  und ihre Auswirkung  
 
Die Palette der in den Jahren von 1919 bis 1945 entstehenden Flugzeug-Typen fŸr den Zivilflug verkehr 
ist vielfŠltig und verdeutlicht gleichzeitig die rasante Entwicklung im Flugzeugbau.  Die im Anhang A  
aufgefŸhrte Auswahl erhebt keinen A nspruch auf VollstŠndigkeit.  Das Augenmerk liegt auf 
europŠischen und amerikanischen Typen aus dieser Zeit. Das gleiche gilt auch fŸr die genannten 
verschiedenen Flugzeug-Hersteller, deren Flugzeuge schon seit den 1920Õer Jahren auch in deutschem 
Luftraum flogen und verschiedene deutsche  FlugplŠtze anflogen. Die Auflistung im Anhang A mšge 
der Darstellung der damals bereits vorherrschenden Vielfalt und Anzahl der betr iebenen Flugzeuge 
dienen.  
 
So ist durch diese Entwicklung in einem Zeitraum von nur zwei Jahrzehnten eine všllig neue Situation 
entstanden. Wo frŸher vereinzelt das eine oder andere Flugzeug nach Sicht seinen Weg dem Ziel 
entgegen suchte, werden nunmehr viele verschiedene Typen mit sehr unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten entlang der wenigen Strecken gleichzeitig von sehr viel mehr FlugplŠtzen 
eingesetzt. Der Luftraum hatte seinen Status als Niemandsland, in dem man sich frei bewegen konnte, 
verloren. Nun wurde gleichzeitig in verschiedenen Flughšhen entlang der bevorzugten 
StreckenfŸhrungen geflogen. Der Luftraum wurde zu einem von vielen beanspruchtem Nutzungsraum 
und verlangte nach Regulierung.  
 
Diese erforderliche Regulierung, nicht zuletzt wegen der Ve rminderung der Zusammenstossgefahr bei 
FlŸgen in Schlechtwettergebieten, fand ihren Niederschlag in den im Laufe der Jahre eingebrachten 
€nderungen zum Luftverkehrsgesetz und der dazugehšrigen Luftverkehrsordnung (siehe AnhŠnge  zu 
Kapitel 1). Wenn zuvor Flugwetter -, Funk- und Peildienste vom Wetterdienst und dem 
Fernmeldedienst der Post geleistet wurden, sah die Situation zum Ende der 1930Õer Jahre wesentlich 
verŠndert aus. Diese Entwicklung ist verstŠndlich, da immer mehr FlŸge mit unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten bei Sicht - und Instrumentenflug -Wetterbedingungen durchgefŸhrt wurden, ganz 
abgesehen von der Vielfalt der Typen wie Luftschiffe, ein - und mehrmotorige n Klein - und 
Grossflugzeugen und zuletzt noch turbinengetriebene n Fugzeugen und Raketen. 
 
Die Wettermeldungen wurden weiterhin vom Personal des Wetterdienstes , nun als Angehšrige des 
Reichsamtes fŸr Flugsicherung, geliefert. Die zuvor vom Flugsicherungspersona l geleisteten Dienste 
wurden jetzt  vom Allgemeinen Luftamt des Reichsluftfah rtministerium s erbracht. Ab 1934 
unterstanden 16 Landes - LuftŠmter  dem RLM, denen die mit Polizeigewalt versehene Lufta ufsicht an 
den FlughŠfen oblag. Dort hatten die FlugzeugfŸhrer fŸr ihre Bewegungen auf dem Rollfeld und in der 
Flughafenzone die Anweisungen (Kontrol le) der Luftaufsicht zu befolgen. Wetter -,  Flugberatung und 
Flugplanabgabe erfolgten bei der Luftaufsicht (das schwarze C auf gelbem Grund). Beim Durchflug 
durch die Flugsicherungsbezirke mussten die FlugzeugfŸhrer die vorgeschriebenen 
Standortmeldungen absetzen und insbesondere beim Blindflug (IMC) die Anordnungen der Flugleiter 
in den Bodenfunk -Peilstellen befolgen.  
 
Der FlugzeugfŸhrer hatte bereits damals nicht mehr die freie VerfŸgungsgewalt Ÿber die DurchfŸhrung 
eines Fluges, sowohl bei Start und Landung als auch wŠhrend des Fluges auf Strecke. Diese 
EinschrŠnkung seiner Rechte sollte bis in die heutige Zeit gleich bleiben. Auch begann sich die 
eigentliche Rolle des Flugleiters zu verŠndern. Aus dem ãSignal ManÒ mit Startfahne und Leucht-
pistole war d er die Luftaufsicht ausfŸhrende Luftpolizist geworden. Der eigentliche Flugleiter blieb der 
Peilflugleiter , der mit zunehmendem Verkehr auch die Aufgabe der ãBewegungslenkungÒ der FlŸge 
Ÿbernahm. Erst als ab 1945 die FlugplŠtze in kontrollierte und unkontrollierte unterschieden wurden , 
nahm der Flugleiter , der die Flugplatzkontrolle unter den neu entstandenenen ICAO Regeln ausŸbte, 
seinen Arbeitsplatz auf den KontrolltŸrmen an den kontrollierten PlŠtzen als ãAerodrome ControllerÒ 
ein. An den unkontrollierte n PlŠtzen verblieb die Aufgabe bei der Luftaufsicht oder einem 
Platzflugleiter.  Der Peilflugleiter und sein Arbeitsergebnis blieben weiterhin als geistige Leistung 
unsichtbar und hinterliessen keine Spuren, es sei denn etwas war schiefgegangen. 
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FlugplŠtze und ihre Einrichtungen  
 
Als FlughŠfen galten Anlagen, die durch ihre Einrichtungen fŸr Abflug und Landung von 
Luftfahrzeugen dem allgemeinen Luftverkehr (šffentliche FlughŠfen) ode r Sonderzwecken 
(Privatflug plŠtze) dienen. Die šffentlichen FlughŠfen wu rden in solche I. und II. Ordnung unterteilt.  
 
FlughŠfen I. Ordnung sollten in der Regel folgende Flugsicherungs-Einrichtungen aufweisen: eine aus 
der Luft sichtbare Kennzeichnung der Rollfeldgrenzen und der etwa nicht benutzbaren Teile des 
Rollfeldes durch rotweisse FlŠchen oder Prismen sowie eine Ortsbezeichnung durch Beschriftung; einen 
Beobachtungsstand fŸr die Flugverkehrsleitung (der kŸnftige Kontrollturm) mit Sirene; eine 
Flugwetterwarte; eine Funkstelle; eine Polizeiflugwache; gegebenenfalls eine Einrichtung zum 
Festlegen von Luftschiffen. 
 
Die FlughŠfen wurden zumeist von StŠdten und Gemeinden errichtet und verw altet. Zum Zweck der 
Zusammenarbeit der deutschen FlughŠfen und gemeinsamer Interessen wurde schon bald ein Verband 
Deutscher FlughŠfen, ein VorlŠufer der heutigen Arbeitsgemeinschaft Deutscher VerkehrsflughŠfen 
(ADV) , gegrŸndet.  
 
Folgende FlughŠfen I. Ordnung bestanden im Jahre 1933:  
 
Berlin Tempelhof und Staaken, Braunschweig, Bremen, Breslau, Cottbus, Dortmund, Erfurt, Essen-
MŸhlheim, Frankfurt/Main, Halle/Leipzig -Schkeuditz, Hamburg, Hannover, Kiel -Vossbruck und 
Holtenau, Kšln, Kšnigsberg i.Pr., Leipzig -Mockau, LŸbeck-TravemŸnde, Magdeburg, Mannheim, 
MŸnchen-Oberwiesenfeld (das heutige Olympia GelŠnde) und Schleissheim, Norderney, 
NŸrnberg/FŸrth, Plauen, Stettin, Stuttgart -Bšblingen, Nordseebad Wangerooge, Weser-Seeflughafen 
Bremen, und Wilhelmshaven.  
 

 
Abb. 16 - MŸnchen-Oberwiesenfeld Terminal  

 
DarŸber hinaus gab es 65 FlughŠfen II. Ordnung, b esser FlugplŠtze, an weiteren Orten: 
 
Aachen, Allenstein, Augsburg, Baden-Baden, Bad Reichenhall, Bayreuth, Berlin-Johannisthal, Bonn, 
Borkum, Bremerhaven-WesermŸnde, Chemnitz, Darmstadt, Dessau, DŸsseldorf, Dresden-Heller, 
Elbing, Flensburg, Frankfurt/Oder, Freiburg (Br.), Friedrichshafen, Gelsenki rchen, Gera, Giessen, 
Gladbach-Rheydt, Gleiwitz, Gšrlitz, Goslar, Guben, Halberstadt, Halle -Nietleben, Hiddensee, 
Hildesheim, Hirschberg, Hof, Insterburg, Karlsruhe, Konstanz, Krefeld, Langeoog, Marienburg, 
Meiningen, MŸnster i.W., Narrenthal/Husum, Neisse , Norderney, Oldenburg, OsnabrŸck, Ostharz 
Quedlinburg, Regensburg, Rudolstadt -Saalfeld, Schwerin-Gšrries, Sellin, Stolp, Stralsund, SwinemŸnde, 
Tilsit, Vechta, Wernigerode, Westerland auf Sylt, Wilhelmshaven -RŸstringen, Wiesbaden/Mainz, 
WŸrzburg, Wyk auf Fšhr und Z w ickau. 
 
Die Zahl der 1928 schon bestehenden FlugplŠtze war gross. Von Aachen bis Zwickau gab es damals 
schon 95 Land- und SeeflugplŠtze. Die zum Flughandbuch (heute Teil der AIP) des Deutschen Reichs 
von 1928 gehšrende †bersichtskarte zeigt alle Standorte dieser FlugplŠtze, von denen einige schon mit 
Flughafen-Funkstellen ausgerŸstet waren. Dort gibt es feste Fernsprechverbindungen. Diese wurden bis 
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Juni 1925 als Flugfernmeldedienst durch Polizei und Post ausgeŸbt. Aber es gibt noch keinen 
Boden/ Bord Sprechfunk, lediglich Telegrafieverkehr. Die Kontrolle der Flugzeuge, der Verkehr auf 
dem Rollfeld und die Einhaltung der Verkehrsregeln bei Start und Landung obliegen der Luft -Polizei / 
Luftaufsicht.  
 

 
Abb. 17 - Deutsche FlugplŠtze 1928 

 
Bodenorgani sation  der Flugsicherung an FlugplŠtzen  

 
Die Flugsicherungsschule in Potsdam erklŠrt 1933 die Bodenorganisation der damaligen Flugsicherung 
als Voraussetzung fŸr die DurchfŸhrung ei nes geregelten Luftverkehrs. ãFlugsicherungÒ stellt damals 
den zusammenfassenden Begriff fŸr die Flughafen- und Flugstreckenanlagen am Boden dar, bestehend 
aus Einrichtungen die der Unterbringung, Pflege, Betriebsstoffversorgung der Flugzeuge, der 
Abwicklung des Personen- und GŸterluftverkehrs und der Flugsicherung dienen.  
 
Die Bodenorganisation des Flugsicherungsdienstes beschrŠnkte sich zu dieser Zeit šrtlich im 
wesentlichen auf den Flughafen und seine direkte Umgebung. Die FlughŠfen wurden von 
Stadtverwalt ungen oder Luftverkehrsgesellschaften angelegt und einer Flughafengesellschaft 
Ÿbertragen. 
 
Anlagen ausserhalb der FlughŠfen waren meist rein flugsicherungs-technischer Art  und waren ihrer 
Aufgabe entsprechend entlang der Flugstrecken (Luftfahrtfeuer, HilfslandeplŠtze) oder aus 
ZweckmŠssigkeitsgrŸnden in gršsserer Entfernung vom Hafen (Sender- und Empfangsstellen) 
untergebracht. 
 
Die Gesetzgebung schrieb fŸr die Anlagen und den Betrieb von FlughŠfen bestimmte Richtlinien vor 
und Ÿbertrug  der damaligen Reichsluftfahrtverwaltung als Hoheitsaufgaben des Reiches die Aufsicht 
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Ÿber den Luftverkehr sowie seiner Sicherung durch technische Mittel und durch Wetterberatung.  Diese 
Aufgabe wurde von verschiedenen LuftŠmtern im Auftrag des Reichsluftfahrtministeriums (RLM), im 
Reichsluftaufsichts-, Reichsflugsicherungs- und Reichswetterdienst wahrgenommen. 
 
FlughŠfen wurden nach ihrer Bestimmung unterteilt in LandflughŠfen, SeeflughŠfen, LuftschiffhŠfen 
und SegelfluggelŠnde. Weiterhin unterteilte man sie in FlughŠfen des allgemeinen Verkehrs und solche 
fŸr Sonderzwecke. Ihre Auslegung war zume ist kreisrund, da man anfangs keine befestigten Startpisten 
kannte und so den Vorteil fast immer in den Wind starten und landen zu kšnnen nutzte.  
 
Jeder Flughafen war von einer Flughafenzone (gleichermassen die heutige Kontrollzone Ð CTR) 
umgeben, die einen Umkreis von 10 km Radius umfasste. FŸr diesen Bereich galten besondere 
Bestimmungen Ÿber die Zulassung von Bauhšhen (Bauschutzbereiche). FŸr die Mindestgršsse eines 
Landflughafens war z.B. vorgeschrieben, dass in jeder Richtung mindestens 600 m Roll-LŠnge und 
danach ein ungehinderter Erhebungswinkel von 1 : 15 vorhanden war. Lag ein solcher Hafen in einer 
geschlossenen Ortschaft, musste die Roll-LŠnge 1000 m betragen. 
 

  
       Abb. 18 - Rollfeld Berlin Tempelhof mit Befeuerung           Abb. 19 - Landebahnscheinwerfer Ende 1920Õer Jahre 
        mit GŸrtellinse, 180¡ …ffnung, 10kW 
 
Dadurch gewann ein Fachgebiet stŠrker an Bedeutung, nŠmlich die FS-technisch zweckmŠssige 
Gestaltung der FlughŠfen. Nach dem Luft-VG von 1938 waren fŸr FlughŠfen sogenannte 
Bauschutzbereiche festzulegen, deren Gestaltung durch die sogenannten Schlechtwetter-
Anflugsektoren bestimmt war. In der Folgezeit zeigte sich, dass die FlughŠfen wegen des wachsenden 
Gewichtes der Flugzeuge nicht ohne Startbahnen auskamen. Demzufolge wurden in Verbindung mit 
der Raumplanung sogenannte General-AusbauplŠne entwickelt, in denen die gršsste Ausdehnung 
dieser Startbahn-FlughŠfen festgelegt wurde. Man unterschied damals zwischen Drei- und Vierbahn -
Systemen. An die Start- und Landebahnen schlossen sich die Anflugsektoren mit Bau -
hšhenbeschrŠnkung in erheblicher Ausdehnung an. Nach diesen neuen GrundsŠtzen sind wŠhrend des 
Krieges zahlreiche IndustrieflughŠfen geplant und ausgebaut worden.  
 
Bei SeeflughŠfen war eine ãRoll-LŠngeÒ von 2000 m vorgeschrieben. Der Schiffahrtverkehr durfte durch 
den Seeflugverkehr nicht behindert werden. Seeflugzeuge auf dem Wasser unterlagen den 
Verkehrsbestimmungen fŸr Dampfer. FŸr die Anlage von LuftschiffhŠfen und SegelfluggelŠnde galten 
besondere Bestimmungen entsprechend der Eigenart des Luftschiffv erkehrs und der Segelfliegerei. 
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Abb. 20 - Flughafen Berlin-Tempelhof Mitte der 1930Õer Jahre 

 
Von besonderer Bedeutung fŸr Start und Landung ist seit jeher die Gestaltung und Anlage des 
Rollfeldes. Sie war im allgemeinen oval oder dieser Form sehr Šhnlich. Die gršsste LŠnge wurde 
mšglichst in Ost -West-Richtung gelegt, da Starts und Landungen in dieser Richtung in Deutschland am 
hŠufigsten sind. Schlechtwetter-Landebahnen verliefen meist in der Mitte der Rollfelder. FŸr neu  zu 
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errichtende FlughŠfen plante man aber schon feste Startbahnen am Rande des Rollfeldes. Die LŠnge der 
Bahnen betrug vom Rande zum Innern des Rollfeldes hin etwa 100 bis 150 m. 
 
Die Startbahnen und Hallenvorfelder wurde n miteinander durch befestigte, am Rande des Rollfeldes 
verlaufende Rollwege verbunden, um auf festem Boden rollen zu kšnnen. Das Ÿbrige Rollfeld war mit  
einer Grasnarbe bedeckt. 
 

   
         Abb. 21 - Tempelhof 8.11.1923                                                    Abb. 22 - Tempelhof 1926/27 
        Tag der Eršffnung des Flughafens 
 
FŸr den Start- und Landeverkehr galten besondere Vorschriften. An der Startstelle  wurde eine 
Startfahne aufgestellt und ein Startposten gab den Start frei. Die Fugzeuge mussten zum Start so stehen, 
dass sie die Fahne zur Rechten hatten. Zwischen den Start- und Landelinien musste eine mindestens 50 
m breite Zone freigehalten werden. In dieser Entfernung wurde auch das Landezeichen (Lande-T) 
ausgelegt. Flugzeuge mussten rechts davon aufsetzen und parallel zur Startrichtung ausrollen.  Diese 
frŸhere Bezeichnung fŸr die Startstelle behielt insbesondere in den šstlichen LŠndern Europas bis in die 
heutige Zeit hinein Geltung, da z.B. die ehemalige UdSSR und ihre Nachfolge-LŠnder die Bezeichnung 
START hierfŸr beibehielten. Die Flugplatzkontrolle ( aerodrome control = aerodrome conrol tower Ð TWR) 
hatte in diesen LŠndern als ãFlugleitungÒ nicht die gleiche Aufgabenstellung wie in den anderen 
MitgliedslŠndern der ICAO.  
 
Die Abfertigungs - und VerwaltungsgebŠude der FlughŠfen wurden meist im Norden des GelŠndes 
errichtet. Dort waren auch die Zollstelle, das Postamt, die Flugbetriebsleitung der Fl uggesellschaften 
und der Luftaufsichtsdienst zu finden. Luftaufsichts -Wache und der damalige ãFlugsicherungs-
KontrolldienstÒ waren auf dem GebŠude untergebracht. 
 

   
Abb. 23 - Tempelhof ca. 1930            Abb. 23.1 - TWR und MET Station 
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Der damalige Flughafen Berlin -Tempelhof mšge als hervorragendes Beispiel fŸr die Einrichtungen an 
einem solchen Flughafen dienen. Dieser Flughafen war mit acht im Rollfeld versenkbaren 
Landebahnleuchten ausgerŸstet. Ferner wurden fernverstellbare Landerichtungsanzeiger vorgesehen, 
die nachts befeuert wurden. Umgebungsfeuer umgaben das ganze Rollfeld. Hindernisleuchten waren 
auf den das Rollfeld umgebenden GebŠuden installiert. Vorfeldbodenfeuer markierten die Abgrenzung 
der AbstellflŠchen gegen die Rollbahn. Die elektrischen Bodenfeuer fŸr die ãBlindlandebahnÒ konnten 
je nach Anflugrichtung von grŸn auf rot umgeschaltet werden. Die Mittellinienf euer waren weiss. Zur 
Feststellung der Landerichtung am Tag gab es einen Rauchofen auf dem Rollfeld. Die Festfeuer in der 
Blindlandebahn strahlten schrŠg nach oben. Zur Kennzeichnung der ãEinflugstelleÒ, heutzutage besser 
ãEndanflugpunktÒ genannt, war ein Drehfeuer  errichtet. Markierungen waren angebracht fŸr die 
Abrollwege, die Aufsetzpunkte zur Landung, eine neutrale Zone, die Startbahn, den Startposten, die 
Startstelle (Startpunkt) und den Anrollweg. Bodenfunk - und Peilstelle, Landefunkfeuer sowie die 
Haupteinflugzeichen  (HEZ = outer marker Ð OM) befanden sich alle ausserhalb des FlughafengelŠndes. 
 

 
Abb. 24 - Tempelhof 1927 

 
Jede Startstelle war mit einem Startposten besetzt. Die Flugzeuge stellten sich links neben den 
Startposten auf, um von dort aus zu starten. Rechts neben der Startbahn befand sich eine etwa 100 m 
breite neutrale Zone. Rechts davon wurde das Lande-T ausgelegt. Die neutrale Zone wurde nach dem 
Ausrollen als Abrollweg benutzt. Die Startbahn durfte durch rollende Flugzeuge nicht Ÿberque rt 
werden. 
 

 
Abb. 24.1 - Flughafen Hamburg -FuhlsbŸttel ab 1933 mit Kontrollturm (bis 1959)  
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Abb. 24.2 - Mobile Nachtflugbefeuer ung 
 

Flughandbuch  
 

In den Jahren 1927 und 1928 wurde ein Flughandbuch geschaffen, welches eine genaue Beschreibung 
aller deutschen FlughŠfen mit Lageplan, Ortsbestimmung, Luftaufnahme des Platzes, Hindernissen, 
Befeuerung, Funk- und Navigationsanlagen, Telekommunikations -Verbindungen und sonstigen 
verfŸgbaren Diensten enthielt. Zuvor war im Jahr 1917 schon ein Šhnliches Handbuch in wesentlich 
geringerer AusfŸhrlichkeit er schienen. 
 

 
 

Abb. 25 - Befeuerungseinrichtungen Rhein-Main Flughafen Frankfurt/Main  1936 
 
Es ist ein echter VorlŠufer der heutigen LuftfahrthandbŸcher, enthŠlt die Beschreibung aller vom 
Reichsverkehrsministerium  und den zustŠndigen Landeszentralbehšrden genehmigten FlugplŠtze; 
siehe Anhang G. Kartenausschnitte sind im Masstab 1:300000 und 1:20000 enthalten. 
Luftfahrthindernisse und Hšhenangaben sind dort in rot gedruckt. LuftbildschrŠgaufnahmen zeigen 
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das Rollfeld und die nŠhere Umgebung des jeweiligen Flugplatzes. Die Rollfeldgrenzen sind auf diesen 
Aufnahmen durch eine weisse  - . Ð Linie hervorgehoben. Das 1928Õer Handbuch ist vergleichbar mit 
dem Inhalt der AGA, MAP und FAL Teile der heutigen LuftfahrthandbŸch er (Aeronautical Information 
Publication / AIP, Aerodromes & Ground Aids, Maps, Facilitation). 
 

 
Abb. 26 - Flughandbuch Deutschland Ausgabe 1928 

 

 
Abb. 27 - Flughandbuch Deutschland 1928 - Kartensymbole 
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In den Kartenausschnitten 1 : 300 000 sind die in der Aufschrift erwŠhnten FlughŠfen oder 
VerkehrslandeplŠtze durch eine ungefŠhr der GelŠndeform entsprechende Signatur und durch einen 
roten Kreis bezeichnet. Die Kartenausschnitte 1 : 20 000 zeigen alle fŸr den Luftverkehr an diesen 
FlugplŠtzen und ihrer Umgebung wichtigen Einzelheiten unt er besonderer BerŸcksichtigung der 
Hinde rnisse. Flugwichtige €nderungen  die an den FlugplŠtzen oder in ihrer Umg ebung vor-
genommen werden sollen wurden in den ãNachrichten fŸr Luftfahrer Ð NfLÒ fortlaufend veršffentlicht.   
 
Die in dieser AIP enthaltenen Angaben zur ãFlugsicherungÒ beziehen sich auf alle dort eingerichteten 
Fernmeldeanlagen, d.h. Flughafenfunkstellen, Flugkabelsprechstellen und Flugfunkempfangsstellen fŸr 
den Empfang von Wettermeldungen. Die Flughafenfunkst ellen boten teilweise schon 
Wechselsprechverkehr mit anderen Flughafenfunkstellen, aber teilweise auch mit Luftfahrzeugen. 
Einzelne Flughafensender strahlten ausserdem Wetternachrichten zu bestimmten Zeiten aus. An 
folgenden FlugplŠtzen befanden sich Flugwetterwarten: Berlin -Tempelhof, Bremen, Breslau-Gandau, 
Dresden-Heller, Erfurt, Essen-MŸhlheim, Frankfurt/Main, Hamburg, Halle -Leipzig, Hannover, Kšln, 
Kšnigsberg-Devau, MŸnchen-Oberwiesenfeld (der heutige Olympia-Park), NŸrnberg-FŸrth, Stettin und 
Stuttgart-Bšblingen; Hilfswetterstellen zudem in Dortmund, Karlsruhe, Kassel und Mannheim.  
 
Ein Teil der Flughafenfunkstellen war bereits mit Fremdpeilanlagen ausgestattet, die der Orts- und 
Kursbestimmung der Flugzeuge bei schlechtem Wetter dienten.  
 

Luftverkehr sgesellschaften 
 
Deutsche Luftverkehrsgesellschaften fŸr den Transport von Passagieren und Fracht entstanden schon in 
den frŸhen Jahren der Fliegerei. So findet man in der Vorkriegszeit eine ganze Reihe von 
NeugrŸndungen, von denen viele aus den verschiedensten GrŸnden nur eine kurze Zeit bestanden. 
Diese Gesellschaften sollen hier als Beispiel fŸr die nationale Vielfalt genannt werden:  
 
Badisch-PfŠlzische Luft Hansa AG Mannheim, seit 1926 mit 8 Flugzeugen vom Typ Focke-Wulf A16, 
LVG C VI und Junkers F13; 
 
Bodensee Aero-Lloyd GmbH Lindau, seit 1925  mit 4 Flugzeugen vom Typ  Dornier Delphin II und III ; 
 
Deutraluft Deutsche Tramp -Luftfahrt GmbH Berlin, seit 1928  mit 2 Flugzeugen vom Typ Junkers K16 
und F13; 
 
Deutsche Luft Hansa AG, seit 1926 im Laufe der Jahre mit Ÿber 300 Flugzeugen vom Typ AEG, 
Albatros L58 und L73, Arado VI, B.F.W. M20 und M28, Blohm & Voss Ha139, Boeing 247, Caspar C32 
und C35, Dornier Komet II und III, Merkur, Wal, Super Wal, DoX, Do18, Do26, Douglas DC2 und DC3, 
Focke Wulf A16 und A17, G.L.18, A28, A29, A32, A33, A38, Fw58, Fw200, Focker-Grulich FII und FIII, 
Heinkel H70, He111, He116, Junkers F13, K16, A29, G24, F24, G31, W33, G38, Ju46, Ju52, Ju60, Ju86, 
Ju90, Ju160, Klemm 25 und 26, LVG C V und V130, Rohrbach Rocco, Rohrbach-Roland VIII,  Ro II und 
Romar, Rumpler RuC1, Sablatnig PIII; 
 
Deutsche Verkehrsflug AG NŸrnberg -FŸrth = Nordbayerische Verkehrsflug seit 1925 mit 26 
Flugzeugen vom Typ Messerschmitt M18 und M24, Junkers F13, Focke-Wulf A20 und A32, Udet U8; 
 
Deruluft (deutsch-russisch) seit 1921 mit ca. 48 Flugzeugen vom Typ Fokker FIII, LVG C C1, Dornier 
Merkur, Junkers F13, Rohrbach-Roland II, Zagi / Tupol ev ANT9, Junkers Ju52; 
 
Fliegerhorst Nordmark GmbH Altona, seit 1929 mit 8  Flugzeugen vom Typ Focke-Wulf A16, Junkers 
F13, LVG C VI, Klemm L und VL15, Dietrich DSI ; 
 
Folkerts, Hayo, Bayrischzell seit 1931 mit 1 Flugzeug vom Typ Junkers F13; 
 
Frankfurter Rundflug Gmbh Frankfurt/Main, seit1 192 8 mit 2 Flugzeugen vom Typ LVG C VI; 
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Abb. 28 - Augst  Euler auf dem Flug entlang der Bergstrasse August 1910 

(eine Luft - Luft Aufnahme)  

 
Gelsenkirchen-Essener LVG GmbH Essen (Gelug), seit 1926 mit 1 Flugzeug vom Typ Focke-Wulf A16 ; 
 
Hamburger Fremdenblatt Hamburg, seit 1928 mit 2 Flugzeugen vom Typ Junkers F13 und Albatros 
L72; 
 
Hamburger (Zeitu ngsverlag) LVH GmbH Hamburg, seit 1930 mit 5 Flug zeugen vom Typ Junkers F13 
und Albatros L72; 
 
Hansa Luftdienst GmbH, eine Luft Hansa Tochter, seit 1938 mit 16 Flugzeugen vom Typ Junkers F13, 
W33, W34, Ju46, Klemm 25, 26 und 31; 
 
Benno Jehe, MŸnchen, seit 1933 mit 2 Flugzeugen vom Typ Klemm VL / L25 ; 
 
Erich Klutke, Berlin, seit 1931 mit 2 Flugzeugen vom Typ LFG V130 und Dietrich DPII ; 
 
Luftfrako, Air Express GmbH, Berlin, seit 1927 mit 2 Flugzeugen vom Typ Junkers K16 und Ju52; 
 
Luftreklame GmbH Hamburg, se it 1930 mit 2 Flugzeugen vom Typ Focke-Wulf A16c ; 
 
Luftverkehr Halle AG, seit 1925 mit 1 Flugzeug vom Typ Focke-Wulf A16 ; 
 
Luftverkehrsgesellschaft Hamburg GmbH, Hamburg, seit 1926 mit 6 Flugzeugen vom Typ Sablatnig 
N1, Raka Rk8 und K1 IC, Junkers F13, BŠumer BIV; 
 
Luftverkehrsgesellschaft Konstanz GmbH Konstanz, seit 1926 mit 2 Flugzeugen vom Typ Dornier 
Delphin II und III ; 
 
Luftverkehrs -Gesellschaft MŸnster GmbH, MŸnster, seit 1929 mit 5 Flugzeugen vom Typ Dietrich DPII, 
D S 1, Daimler L20B1, BFW M23b, Klemm L26 Iia; 
 
Luftverkehrs AG Niedersachsen, Hannover, seit 1926 mit 6 Flugzeugen vom Typ Focke-Wulf A16c und 
A16d; 
 
Luftverkehrs -Gesellschaft mbH Wilhelmshaven-RŸstringen, seit 1928 mit 6 Flugzeugen vom Typ Focke-
Wulf A16d, A20, A28, A33 und Junkers F13; 
 
Luftverkehr Pommern GmbH Stettin, seit 1925 mit 7 Flugzeugen vom Typ LVG V130 ; 
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Luftverkehr Unterweser AG, WesermŸnde (LUAG), seit  1925 mit 3 Flugzeugen vom Typ Focke-Wulf 
A16d; 
 
Luftverkehrs AG Westfahlen, Dortmund, seit 1925 mit   3 Flugzeugen vom  Typ Focke-Wulf A16d ; 
 
Leonhard Mon heim Ð Trumpf Schokoladenfabrik (ReklameflŸge),  seit 1929 mit 4 Flugzeugen vom Typ 
Focke-Wulf A20 und BFW U12 ; 
 
Norddeutscher Lloyd, seit 1929 mit 2 Flugzeugen (betrieben von der Deutschen Luft Hansa) vom Typ 
Heinkel HE12 und BŸcker 131D; 
 
Norddeutsche Luftverkeh rs GmbH, Bremen, seit 1924 mit 8 Flugzeugen vom Typ Focke-Wulf A16, A17, 
A28, A33 und A43; 
 
Oberschlesische Luftverkehrs AG, Gleiwitz, seit 1927 mit 1 Flugzeug vom Typ LVG C VI ; 
 
OstmŠrkische Flugbetriebs GmbH, seit 1929 mit 1 Flugzeug vom Typ Albatros L30 ; 
 
Przibilla, Wilhelm, Flugdienst Breslau, seit 1932 mit 3 Flugzeugen vom Typ Focke-Wulf A16 und LVG 
V130; 
 
SchwŠbisch-Bayerische Fluggesellschaft mbH, Amberg, seit 1927 mit 1 Flugzeug vom Typ Focke-Wulf 
A20; 
 
SŸddeutsche Lufthansa MŸnchen, seit 1926 mit 7 Flugzeugen vom Typ LVG C VI und BFW U12a; 
 
SŸdflug-Gesellschaft mbH MŸnchen, seit 1932 mit 4 Flugzeugen vom Typ Junkers F13 und LVG L26aV; 
 
SŸdwestdeutsche Luftverkehrs AG Frankfurt, seit 1924 mit 5 Flugzeugen vom Typ Junkers F13, LVG C 
VI, Raab-Katzenstein RKIIb und Gerner ; 
 
Ullstein AG, seit 1926 mit 4 Flugzeugen vom Typ A lbatros L72b, Heinkel HD39 und HD40; 
 
WesterlŠndische Luftverkehrs GmbH Westerland, seit 1926 mit 1 Flugzeug vom Typ Focke-Wulf A16a ; 
 
Westflug GmbH,  Bad Oeynhausen, seit 1924 mit 2 Flugzeugen vom Typ Junkers F13. 
 
Quelle: Die vorstehende Liste wurde mit freundlicher Genehmigung von Karl-Dieter Seifert zur VerfŸgung 
gestellt. Sie entstammt dem Buch ãDer deutsche Luftverkehr 1926 - 1945 - auf dem Weg zum WeltverkehrÒ, 
erschienen im Bernard & Graefe Verlag 1999. 
 
Der kommerzielle Flugbetrieb auf dem Zentralflughafen Berlin -Tempelhof begann 1923. Von dort 
verbanden bereits regelmŠssige LinienflŸge Berlin mit MŸnchen und Kšnigsberg  aber auch Breslau, 
Hambur g und Amsterdam. 1927 starteten und landeten dort bereits 16.620 Flugzeuge. Auf nŠchtlichen 
FlŸgen wurden entlang der Flugstrecken nun sogar Leuchtfeuer aufgestellt wie z.B. auf der Strecke 
Berlin - Danzig - Kšnigsberg.  
 
FŸr die Regelung des Flugplatzverkehrs sorgte die Luftaufsicht bzw. Luftpolizei. Im Jahr 1923 nehmen 
die Fluggesellschaften Deutscher Aero-Lloyd und Junkers Luftverkehr den Betrieb auf (162 LFZ, 
Reichweite 650 km mit 170 kmh) und am 6.1.1926 erfolgt der Zusammenschluss der beiden zur 
Deutschen Luft Hansa AG.  
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Abb. 29 - Rumpler C IV, 13.3.1919, erster Flug von Berlin nach Augsburg 

 
Die internationalen FlugplŠne der damaligen Zeit enthalten eine beachtliche Zahl europŠischer 
Fluggesellschaften, von denen nur noch wenige Namen erhalten sind, so wie z.B. Air France, 
Scandinavian Airlines SAS, Hollands KLM  (ab 1919) und Swissair vor ihrer Umbenennung in Swiss 
International und die Deutsche Lufthansa. Einige unter den vielen nicht -deutschen Gesellschaften 
dienen der ErwŠhnung, so wie z.B. 
 
Lign e AŽriennes Farman, gegrŸndet 22.3.1919 fŸr die Strecke Paris Ð BrŸssel. (Es soll der erste 
planmŠssige internationale Passagierflug in Europa gewesen sein.); 
 
Compagnie Franco-Roumaine de Navigation AŽriene CFRNA mit einem osteuropŠischen Streckennetz 
ab 1922 bis Istanbul; 
 
CGEA ab April 1921 fŸr die Strecken zwischen Frankreich und Spanien. Aus dieser Gesellschaft wurde 
im Januar 1923 die franzšsische Air Union; 
 
La Compagnie des Messageries AŽriennes CMA (Frankreich); 
 
La Compagnie des Transportes AŽronautique du Sud -Ouest (Frankreich); 
 
Aircraft Transport and Travel AT&T (Grossbritannien) ; Ab September 1919 Handley Page Transport 
(Grossbritannien) fŸr die Strecke London Ð Paris; 
 
Societe Aerea Mediterranea SAM im Jahr 1927; 
 
Avio  Line Italiane ALI (Itali en) im Jahr 1928 mit FlŸgen bis Rhodos, Tripolis und Berlin;  
 
1926 die Gesellschaft SGTA (Schweden) mit non -stop FlŸgen zwischen Paris und Berlin und d arŸber 
hinaus nach Skandinavien; 
 
Ab 1925 die Gesellschaft CIDNA mit FlŸgen nach Osteuropa, Iran und die TŸrkei und spŠter nach 
Afri ka, SŸdamerika und SŸdost-Asien; 
 
1922/23 die HandleyPage Fluggesellschaft (Grossbritannien) auf der Strecke London Ð Paris; 
 
In den gleichen Jahren die Gesellschaften Instone (GB)  und Daimler Airways (AMS) auf der Strecke 
London Ð BrŸssel; ab MŠrz 1924 Imperial Airways Ltd ( GB), die zu einer der bedeutensten 
Gesellschaften wurde; 
 
Ab 1923 Aero Espresso Italiano (AEI) auf der Strecke Brindisi Ð Konstantinopel und die Societˆ Italiano 
Servizi Aerei (SISA) auf der Strecke Turin Ð Venedig Ð Triest. 
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1925 S.A. Navigazione Aerea SANA (Italien) auf der Strecke Genua Ð Rom Ð Neapel und Transadriatica 
auf der Strecke Rom Ð Venedig. British European Airways (BEA), Sabena (Belgien) und ALA Littoria 
sollten folgen.  
 
1920 wurden in Frankreich insgesamt 2400 kommerzielle FlŸge durchgefŸhrt. 1925 waren es bereits 
20.000. Der erste offiziel le Postflug der Welt soll am 18.2.1911 in Indien stattgefunden haben. Und der 
erste regelmŠssige tŠgliche Flugverkehr in Deutschland zwischen Berlin und Weimar fand 1919 mit 
einem AEG Doppeldecker statt. Eine Aufstellung von im Jahre 1931 tŠtigen europŠischen 
Fluggesellschaften ist im Anhang H gezeigt. 
 

Flugverkehrsstrecken  
 

Diese Fluggesellschaften bauten in nur wenigen Jahren ein beachtlich umfangreiches Streckennetz 
innerhalb Deutschlands und in Europa auf. Das Streckennetz der damaligen Deutschen Luft Hansa aus 
dem Jahr 1938 mšge hierfŸr als Beispiel gelten; siehe Abbildung 156 in Kapitel 3. Es bot Verbindungen 
zu den folgenden StŠdten an: 
 
Berlin, Hamburg, Kiel, Kopenhagen, Stockholm, Turku, Helsinki, Tallinn, Riga, Kauna s, Kšnigsberg, 
Danzig, Posen, Warschau, Breslau, Pistyan, Budapest, Bukarest, Belgrad, Sofia, Thessaloniki, Istanbul, 
Baghdad, Damaskus, Teheran, Herat, Kabul, Haifa, Rhodos, Athen, Tirana, Brindisi, Syrakus, 
Triest,Neapel, Ankona, Rom, Malta, Palermo, Bengasi, Tripoli, Marsala, Venedig, Mailand, Wien, Prag, 
MŸnchen, NŸrnberg, Turin, Genua, Alghero, Cagliari, Tunis, ZŸrich, Bern, Genf, Stuttgart, 
Frankfurt/Main, Mannheim, Basel, Marseille, Aj accio, Cannes, Palma Mallorca, Algier, Mellila, Fornels, 
Tetuan, Malaga, Oran, Casablanca, Las Palmas, Tanger, Sevilla, Larache, Ifni, C.Juby, Cadiz, Lissabon, 
Salamanca, Zaragoza, Toulouse, Burgos Orange, Lyon, Paris,  Strasbourg, Anvers, BrŸssel, London, 
Rotterdam,  Amsterdam, Manchester, Leuwarden Groningen, Eindhoven,  DŸsseldorf, Essen/MŸlheim, 
Dortmund, Hannover, Bremen, Halle/Leipzig und einigen weiteren, die nur auf Anfrage bedient 
wurden.  
 

 

Abb. 30 - FlughŠfen mit Befeuerung und Nachtflugstrecken Deutschland 1936 
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Als  prominentes Beispiel fŸr die Vielfalt der angeflogenen Ziele der einzelnen Gesellschaften dient der 
internationale Zoll -Flughafen Frankfu rt/Main Ð Rebstock. Bereits 1926 fŸhrt der Frankfurter Flugplan 
46 Ziele auf; zu Details Ÿber den Flughafen Rebstock siehe Anhang C. 
 

 
Abb. 31- Der Flughafen Frankfurt/Main - Rebstock 1929 

Hier erfolgte der letzte Start mit einer Kuriermaschine der US -Armee 1951 
 
 
Zeit  Ziele Ÿber 
 
0800 Genf Karlsruhe, Baden-Baden 
0800 Basel Karlsruhe  
0800 Karlsruhe  
0800 Lyon  Karlsruhe, Basel, Genf 
0800 Marseille  Basel, Genf, Lyon 
0910 Prag Halle, Leipzig, Dresden  
0910 Berlin Erfurt, Halle  
0910 Breslau Halle  
0910 Breslau Halle, Berlin  
0910 Breslau Halle, Leipzig, Dresden, Gšrlitz  
0910 Dresden Halle, Leipzig  
0910 Dresden Halle, Leipzig  
0910 Erfurt  
0910 Gleiwitz  Halle, Breslau 
0910 Gšrlitz  Halle, Leipzig, Dresden  
0910 Halle  Erfurt  
0910 Leipzig  Erfurt, Halle  
0910 Stettin Berlin 
0925 Giessen 
0925 Cassel Giessen 
0930 Dortmun d 
0930 Rotterdam Dortmund, Essen 
0930 Hamburg  Dortm und, Bremen 
0930 Essen Dortmund  
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0930 DŸsseldorf Dortmund, Essen 
0930 Bremen Dortmund  
1035 Budapest MŸnchen, Wien 
1035 Innsbruck  MŸnchen 
1035 MŸnchen 
1035 Wien MŸnchen 
1200 Berlin Hannover  
1200 Bremen Hannover  
1215 Amsterdam  Kšln  
1215 DŸsseldorf Kšln  
1215 Paris Kšln  
1215 Kšln  
1215 London  Kšln, BrŸssel 
1215 BrŸsselKšln  
1220 Flensburg Hannover, Hamburg  
1220 Hamburg  Hannover  
1220 Hannover  
1220 Kiel  Hannover, Hamburg  
1220 Kopenhagen Hamburg  
1220 Malmš  Hannover, Hamburg, Kopenhagen  
1500 Baden Baden Mannheim, Karl sruhe 
1515 Baden Baden Mannheim, Karslruhe  
1515 Basel Mannheim  
1500 Karlsruhe  Mannheim  
1515 Karlsruhe  Mannheim  
1515 Karlsruhe     Mannheim  
1500 Mannheim  
1515 Mannheim 
1515 Mannheim  
1515 MŸnchen Mannheim, Stuttgart  
1515 Stuttgart  
1500 Villingen  Mannheim, Baden-Baden 
1515 Villingen  Mannheim, Baden-Baden 
1515 ZŸrichStuttgart  
1500 Mannheim  
1500 Villingen  Mannheim, Baden-Baden 
1515 Mannheim  
1515 Mannheim  
1515 MŸnchen Mannheim, Stuttgart  
1515 Stuttgart  
1515 Villingen  Mannheim, Baden-Baden 
1515 ZŸrich  Stuttgart  
1515 Konstanz Mannheim, Karlsruhe  
1620 Kšln  
1630 Dortmund  Kšln, Essen 
1630 Essen Kšln  
 
Quelle:   Auszug aus den Flugverbindungen im Jahre 1926 von und zum Flughafen Frankfurt/Main-Rebstock  
              (Luftfahrtarchiv Dr. Provan) 
 
In den 1930Õer Jahren boten folgende auslŠndische Fluggesellschaften von Frankfurt/Main aus FlŸge 
an: Air France von 1937 Ð 40, ALA Littoria von 1937 Ð 40, Imperial Airways (GB) von 1937 Ð 40, Royal 
Dutch Airlines KLM (NL) von 1936 Ð 40, Sabena (Belgien)von 1936 Ð 40 und Swissair (CH) von 1936 Ð 
40.  
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Abb. 31.1 - Ein Flugtag am Flughafen Frankfurt/Main - Rebstock 
Das schweizer Flugzeug trŠgt noch die alte ãCHÒ - Kennung 

 
Die weitere Entwicklung in den Krieg sjahren 1939 - 1945 

 
WŠhrend der Jahre des 2. Weltkriegs nahm die Zahl der FlugplŠtze, d.h. hauptsŠchlich militŠrischer 
Fliegerhorste und LandeplŠtze erheblich zu. Die Zahl der zivil genutzten FlughŠfen und FlugplŠtze 
blieb fast unverŠndert. FlughŠfen mit Bauschutzbereichen fŸr Blindanflug wurden bereits mit 
befestigten Landepisten versehen und mit weiter entwickelten Funknavigationshil fen ausgerŸstet. 
 
Der nationale zivile Flugverkehr ging unvermindert weiter. Lediglich die internationalen 
Verbindungen  Šnderten sich den politischen VerhŠltnissen zu den NachbarlŠndern entsprechend. Die 
weitere Entwicklung der Flugzeuge fŸr zivile Nutzung im Transport von Fracht und Passagieren fŸhrte 
zu beindruckenden Ergebnissen, wie das Beispiel der Focke-Wulf 200 Condor zeigt.  
 
Dies fŸhrte auch zu einer VerŠnderung der Verfahren in der Verkehrssparte Flugsicherung und der 
Arbeitsweise der Flugleiter im Streckendienst.  
 
Zum Ende des Krieges im Jahr 1945 gab es im damaligen ãDeutschen ReichÒ ca. 500 FlughŠfen, 
VerkehrslandeplŠtze, Fliegerhorste und andere militŠrische Flugfelder. Im Zuge des Fortschreitens der 
Invasion der russischen, amerikanischen, britischen und franzšsischen StreitkrŠfte wurden bis zum 
Kriegsende am 8. Mai 1945 praktisch alle zivilen und militŠrischen FluggelŠnde des damaligen 
Deutschen Reichs eingenommen (siehe Anlage B). Wie sich die Flugsicherung an diesen FlugplŠtzen 
nach dem Krieg unter alliiertem Kommando entwickeln sollte wird in Teil II der  Dokumentation 
erlŠutert. 
 
Als letztes Beispiel eines solchen Flugplatzes dient Frankfurt/Main - Eschborn, ein deutscher Flugplatz 
der bereits in den ersten Tagen nach dem Krieg von den US-StreitkrŠften voll in Betrieb genommen 
wurde, wie Abbildung 32 zeigt. Der 1936 neu errichtete Rhein -Main Flughafen war wŠhrend des 
Krieges total zerstšrt worden.  
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Abb. 32 - Frankfurt/Main Ð Eschborn 1945/46 

Vor der Instandsetzung des Rhein-Main Flughafens 

AnhŠnge 

 
Anhang A =  Flugzeugtypen der Jahre 1910 bis 1945 und Luftfahrzeughersteller  
Anhang B = 1945 durch die SiegermŠchte eingenommene deutsche FlugplŠtze 
Anhang C = Flughafen Frankfurt/Main Ð Rebstock im Jahr 1928 - Details 
Anhand D  = Deutsche Flugfunkstellen 1937 
Anhang E = 1927Õer ITU Rufzeichen und NationalitŠts -Kennungen fŸr Funktelegrafie mit LFZ  
Anhang F  = Liste der 1912 von der ITU festgelegten Q-Gruppen fŸr den Funktelegrafie 
Anhang G = Flughandbuch Deutschland 1928/31  Ð Einleitung  
Anhang H  = EuropŠische Fluggesellschaften 1931 
Anhang I   =  EuropŠische FlugplŠtze und Flugwetterstationen 1932 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Entwick lung der Flugsicherung in Deutschland  
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
© Frank W Fischer 15.6.2014 102 
 

KAPITEL 2 Ð ANHANG A 
 

Flugzeugtypen der Jahre 1910 - 1945 
 
Die Palette der in den Jahren von 1919 bis 1945 entstehenden Flugzeug-Typen fŸr den Zivilflugverkehr 
ist vielfŠltig. Die hier aufgefŸhrte Auswahl erhebt keinen Anspruch auf VollstŠndigkeit. Sie soll die 
VielfŠltigkeit der damals in der Verkehrsfliegerei eingesetzten Flu gzeuge widerspiegeln. Das 
Augenmerk liegt auf europŠischen und amerikanischen Typen aus dieser Zeit. Das gleiche gilt fŸr die 
verschiedenen genannten fremden Flugzeug-Hersteller, deren Flugzeuge schon seit den 1920Õer Jahren 
auch in deutschem Luftraum flog en und verschiedene deutsche FlugplŠtze anflogen.  
 
1910 Ð 1920 
 
1914  Benoist XIV Flugboot Ð USA (erster Passagierflug St. Petersburg Ð Tampa) 
1914 DFW B I - D 
1914 AEG BII Ð D 
1914 Albatros B-II - D 
1915 Rumpler C-I - D 
1915  C-I - D 
1915 Albatros C-I - D 
1916 Albatros C-III Ð D 
1916 AGO C-II - D 
1916 DFW C-V - D 
1916 AEG C IV - D 
1917 Albatros C-X + C-XII Ð D 
1917 Gotha G V Ð D 
1917 Fokker F I Ð D 
1917 Levy-Lepen R Ð F 
1918 Halberstadt C-V - D 
1918 Hannover CL -IIIa Ð D 
1919 Fokker F-II Ð NL  
1919 Junkers F 13 - D 
1919 Vickers-Vimy Transatlantic Ð GB 
1919 Farman F60 Goliath Ð F 
1919 Curtiss NC4 Ð USA 
1919 Breguet 14T Ð F 
1919 Airco D.H. 4A Ð GB 
1919 de Havilland D.H. 10 Ð GB 
1920 Zeppelin Staaken E4/20 Ð D 
 
1921 Ð 1930 
 
1921 Fokker T2 Ð NL  
1921 Fokker III Ð NL  
1922 Handley Page  W8b Ð GB 
1922 Handley Page HP42 - GB 
1923  Dornier Do J Wal Ð D 
1924 Bleriot 135 - F  
1924 Handley Page W8 Ð GB 
1924 Dornier L 3 III Delphin Ð D 
1925 Potez 25 A.2 Ð F 
1925 Dornier III Komet - D 
1926 De Havilland D.H.66 Hercules Ð GB 
1926 Fokker F. VIIa - NL  
1926 LVG C VI Ð D 
1926 Junkers G-31 - D  
1926 Junkers F 13 Ð D 
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1926 Focke Wulf A 16 - D 
1926 Armstrong Whitworth I -155 Argosy Ð GB 
1926 Cant 10ter Ð I 
1926 Lockheed Vega - USA 
1926 Ford Trimotor 4 -AT + 5-AT Modelle, Produktion bis  1933 Ð USA 
1926 Messerschmitt M18 - D 
1927 Boeing 40A - USA  
1927 Fairchild FC-1A (mit Kabine) Ð USA 
1927 Junkers W33 Ð D 
1927 Focke Wulf Mšwe A -17 Ð D 
1927 Levasseur PL-8 Ð F 
1927 Lockheed Vega Ð USA 
1927 Fokker C2 America Ð USA 
1927 Savoia-Marchetti S55A + S55X + SM83 (1937) - I 
1927 Bellanca Monoplane  Columbia Ð USA 
1927 Stinson Detroiter (mit Kabine) - USA 
1928 Junkers W-33L Bremen Ð D  
1928 Short S8 Calcutta Ð GB 
1928 Fokker F-7B Ð NL  
1928 Sikorsky S38 Flugboot - USA  
1928 Farman F190 Ð F 
1928 Junkers K16 Ð D 
1928 Junkers F13 - D 
1928 LiorŽ et Olivier LeO213 Ð F 
1928 Boeing 80A Ð USA 
1928 Fokker F.VIIb - NL  
1929 Fokker F32 Ð USA 
1929 Dornier DoX - D 
1929 Consolidated Commodore - USA 
1929 LatŽco•re 28 Ð F 
1929 Couzinet 70 Ð F 
1929 Messerschmitt M-20 Ð D 
1929 Cams 53-1 Ð F 
1929 Sikorsky S-40 Flugboot ãClipperÒ Ð USA 
1929 Travel Air - USA 
1930 H.P.42E Heracles Ð GB 
1930 Farman F301 Ð F 
1930 Kalinin K5 Ð UdSSR 
1930 Bleriot 125 Ð F 
1930 Junkers G-38 Ð D 
1930 Messerschmitt M18d - D 
 
1931 Ð 1940 
 
1931 okker F-10A Ð D 
1931 Tupolev ANT 14 - UdSSR 
1931 Bellanca Airbus Ð USA 
1932 Savoia Marchetti S71 Ð I 
1932 Klemm Kl32 Ð D 
1932 Lockheed Orion - USA 
1932 Savoia Marchetti S66 Ð I 
1932/44  Junkers Ju-52 Ð D 
1932 Bellanca Ð Pacemaker Ð USA 
1933 Junkers G-24 Ð D 
1933 Heinkel He70 Blitz  - D 
1933 Boeing 247 2 Motoren 10 Passagiere Ð USA 
1933 Kalinin K7 Ð UdSSR 
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1933 Douglas DC-1 Ð USA 
1933 de Havilland Comet  GB  
1933 Martin M -130 Flugboot Ð USA 
1933 Fokker F20 Ð NL  
1933 Breguet 393T - F 
1934 Breguet 531 Saigon Ð F 
1933 Sikorsky S-42 Flugboot Ð USA 
1933 Heinkel 70 Ð D 
1933 Curtiss T32 Condor Ð USA 
1933 Pander Postjager S4 Ð NL  
1934 Potez 56 Ð F 
1934 Bloch 120 Ð F 
1934 de Havilland 86 Ð GB 
1934 Douglas DC -2 Ð USA 
1934 Lockheed Electra L-10 Ð USA 
1934 Wibault 283 Ð F 
1934 Tupolev ANT20 Ð UdSSR 
1934 de Havilland D.H.89 Dragon Rapide - GB 
1934 I.A.R. 23 Ð RO 
1934 I.C.A.R. Commercial Ð RO 
1934 Junkers 160 Ð D 
1934 Fokker FXXXVI Ð NL  
1934 Lockheed 10A Electra Ð USA 
1935 Savoia Marchetti S74 Ð I 
1935 Short S16 Ð GB 
1935 Koolhoven  FK50 Ð NL  
1935 Caudron C445 Ð F 
1935 Dewoitine D338 Ð F 
1935 Breguet Dorand Gyroplane 1. echter Helikopter Ð F 
1935 Heinkel HE111 Ð D 
1935 DC-3 Ð USA 
1936 Short S23 Ð GB 
1936 Blohm & Voss HA139 Ð D 
1936 Junkers 86 Ð D 
1936 Siebel Fh 104 Ð D 
1936 Dornier D o-18 Ð D 
1936 Tupolev ANT 35 Ð UdSSR 
1937 Aero A204 Ð CZ 
1937 Heinkel 116 Ð D 
1937 Focke Wulf 200 Condor Ð D 
1937 Lockheed Electra L-10E - USA 
1937 Lockheed L-14 Ð USA 
1937 OKO-1 Ð UdSSR 
1937 Focke Wulf Fw200 Ð D 
1937 Lockheed 14 Ð Electra Super Ð USA 
1937 de Havilland Albatross 91 Ð GB 
1937 Savoia Marchetti SM75 Ð I 
1937 Savoia Marchetti SM83 Ð I 
1937 Fiat G18 Ð I 
1938 Boeing 314 Ð USA 
1938 Junkers 90 Ð D 
1938 P.Z.L 44 Ð PL 
1938 de Havilland 95 Ð GB 
1938 Bloch 220 Ð F 
1938 Dornier Do 26 Flugboot Ð D 
1938 Boeing 314 (Flugboot) - USA 
1938 Boeing 307 Stratoliner (1. Druckkabine) - USA 
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1940 Cessna T-50 Bobcat Ð USA 
1940 Curtiss C46 Ð D 
1940 Lockheed 18 Lodestar- USA 
 
1941 Ð 1945 
 
1941 Gotha Go 244 - D 
1942 Douglas DC-4 Ð USA 
1942 Avro 685 York - GB 
1943 Lockheed C-69 = L 649 = Constellation - USA 
1944 Fairchild C 82 Ð USA 
1944 Avro 683 Lancaster I - GB 
1944 Bell XP 59 Airacomet - USA 
1942 Lat•coŽre 631 Flugboot Ð F 
1945 Sud-Ouest SO.30 Bretagne Ð F 
1945 Avro 691 Lancastrian Ð GB 
1945 de Havilland D.H. 104 Dove Ð GB 
 

Die ersten Flugsicherungs -Kunden  
 

            
Abb. 33 - Zeppelin LZ12    Abb. 34 - Zeppelin LZ130 
 

Darstellung verschiedener vor dem Krieg im Einsatz befindlicher Flugzeuge  
 

  
     Abb. 35 - Farman F.60          Abb. 36 - Fokker F.VIIb/3m  

 

  
       Abb. 37 - AEG J II            Abb. 38 - Junkers F13 
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       Abb. 39 - AEG             Abb. 40 - LVG C VI  

 

  
              Abb. 41 - Junkers F13        Abb. 42 - Junkers F13 

 

  
   Abb. 43 - Junkers F13 1920        Abb. 44 - AEG K 

 

  
     Abb. 45 - Albatros  L73          Abb.46 - Caspar C 32 

 
 

  
  Abb. 47 - Dornier K 1        Abb. 48 - Focke Wulf A28 
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   Abb. 49 - Junkers G38        Abb. 50 - B.F.W. M18d 

 

  
  Abb. 51 - Caspar C 35        Abb. 52 - Dornier Superwal  

 

     
 Abb. 53 - Focke Wulf A38      Abb. 54 - Dewoitine D 338 

 

  
  Abb. 55 - Douglas DC3              Abb. 56 - Boeing 247 

 

  
    Abb. 57 - Junkers Ju-52/3        Abb. 58 - Boeing 247 
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   Abb. 59 - Savoia Marchetti S 73      Abb. 60 - Douglas DC2 

 
 
 

 
   Abb. 61 - Bloch MB20           Abb. 62- Focke Wulf A17a 

 
 

  
   Abb. 63 - Albatros 72c        Abb. 64 - Junkers Ju 86 

 
 

  
   Abb. 65 - Junkers Ju 90        Abb. 66 - Siebel 204 A 

 
 

  
    Abb. 67 - Dornier Do X          Abb. 68 - Rohrbach 8 Roland 
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   Abb. 69 - Heinkel HE 116       Abb. 70 - Focke-Wulf 200 Condor  

 

  
    Abb. 71 - Sablatnig P 1         Abb. 72 - Blohm & Voss Ha139/BV142 

 

  
    Abb. 73- Blohm&Voss Ha139b        Abb. 74 - Heinkel 70 Blitz, am Start 

 

            
   Abb. 75 - Boeing B307        Abb. 76 - Breguet 393T 

 

    
  Abb. 77 - Breguet 531         Abb. 78 - DFW Doppeldecker  
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  Abb. 79 - de Havilland DH86                                        Abb. 80 - de Havilland airco 4A  

 

    
       Abb. 81 - de Havilland DH 66                                     Abb. 82 - Focke Wulf A16 

 

        
     Abb. 83 - Focke Wulf A 16 Mšwe                               Abb.84 - Focke Wulf F7    

 

    
    Abb. 85 - Fokker F7b                                                       Abb. 86 - Fokker F20 

 

    
   Abb. 87 - Gotha G VIII                                                  Abb. 88 - Handley Page 42 
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     Abb. 89- Hand ley Page W 8                                                Abb. 90 - Junkers F 13 

 

           
  Abb. 91 - Junkers F24                                                          Abb. 92- Junkers G31 (1926/7) 

 

       
    Abb. 93 - Heinkel HE 111                                               Abb. 94 - Junkers G24  (1925) 

 

    
   Abb. 95 - Koolhoven FK33                                              Abb. 96 - Lockheed Orion 

 

                            
    Abb. 97 - Lockheed Vega                                                              Abb. 98- BFW M20b 
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   Abb. 99 - Messerschmitt M20b                                  Abb. 100 - Avro York  

 
 

   
   Abb. 101 - D. H. Dove                                                 Abb. 102 - Fairchild Argus 2  

 
 

   
   Abb. 103 - Lockheed L14                                            Abb. 104 - DH 86 B 

 
 

       
    Abb. 105 - Grumman Mallard                                    Abb. 106 - Q 6 Petrel 

 
 

    
        Abb. 107 - H.P. W8F                                                    Abb. 108 - Abb. 102 - D.H. 90 Dragonfly  
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     Abb. 109 - Udet U11                                                                     Abb. 110 - Antonov ANT -6 

 
 

 
    Abb. 111 - Dornier Do26                                                      Abb. 112 - Heinkel HE116 

 
 

   
   Abb. 113 - Dornier Merkur                                             Abb. 114 - Hirtenberg HA -11 

 
 

 
       Abb. 115 - LFGV 130                                                     Abb. 116 - Avis BGV-I 
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   Abb. 117- Junkers Ju 86                                                       Abb. 118- Messerschmitt M20B 

 

       
  Abb. 119 - Blohm&Voss Ha139                                             Abb. 120 - Sablatnig P-III  

 

                    
   Abb. 121 - Dornier Wal                                                          Abb.122 - Fokker Grulich F -III  

 

    
  Abb. 123 - Junkers Ju90                                                   Abb. 124 - Rohrbach Roland 

 

     
  Abb.125 - Udet U120                                                 Abb. 126 - Junkers G24 
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  Abb. 127 - Junkers G31                                                           Abb. 128 - Junkers G38 

 

             
 Abb. 129 - DLR G-IIIa                                                                  Abb. 130 - Heinkel HE111 

 

 
Abb. 131 - Euler Dreidecker 1912 

 

 
Abb. 132 - Euler LFZ Nr. 3 (Erster Sieg 28.9.1909) 
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KAPITEL 2 Ð ANHANG B  
 
 

1945  durch die SiegermŠchte eingenommene deutsche FlugplŠtze 
 

Deutsche FlugplŠtze  
die von den ãUS Army Air ForcesÒ und ãUS ArmyÒ Truppen  

ab 14. MŠrz 1945 in Deutschland eingenommen wurden  
- Diese Liste enthŠlt nicht die vielen damals bestehenden kleinen LandeplŠtze - 

 
Name des Flugplatzes / Ort  Kode-Nr.  Datum  Anmerkungen  

 
Aachen Y-46 14.03.45 
Ahlhorn  B.111 
Ailertchen  Y-81 30.03.45 
Altenburg  R23 16.04.45 
Ansbach R-45 29.04.45 
Augsburg  R-84  03.05.45 
Babenhausen Y-77  31.03.45 
Bad Aibling  R-86 04.05.45 
Bad Tšlz       ??? 
BadKissingen R-98 27.08.45 
Bayreuth R-26 8.04.45 
Berlin/Tempelhof  R-951 0.07.45 
Biblis Y-78  2.04.45 
Bracht Y-95 05.04.45 
Braunschardt Y-72 28.03.45 
Braunschweig/Broitzem  R-38 27.04.45 
Braunschweig/Waggum  R-37 22.04.45 
Bremen R-40 30.04.45 
Bremerhaven R-57 16.05.45 
BrŸggen ??? 01.05.45 
Buchschwabach R-42 21.04.45 
BŸckeburg B.15 11.09.46 
Celle B.118 11.04.45 
Cham R-64 27.04.45 
Crailsheim  R-52 04.04.45 
Darmstadt/Griesheim  Y-76 31.03.45 
Detmold  R-14 11.04.45 
Dornberg  Y-92 02.04.45 
Dunstekoven Y-60 12.03.45 
Eisefeld R-81 03.04.45 
Erding  R-91 18.05.45 
Erfurt/Bindersleben  R-9  14.04.45 
Ergolding  R-73 03.05.45 
Erlangen R-96 14.08.45 
Eschwege R-11 07.04.45 
Esperstedt R-20 14.04.45 
Ettinghausen Y-85   31.03.45 
Eudenbach Y-71   26.03.45 
Eutingen R-61   27.04.45 
Fassberg B.152   16.04.45 
Frankfurt/Eschborn  Y-74   31.03.45 
Frankfurt/Rebstock  Y-75   15.04.45 
Frankfurt/Rhein -Main  Y-73   10.04.45 
Friedrichshafen R-58   04.05.45 
Fritzlar  Y-86   31.03.45 
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Fulda        ??? 
FŸrstenfeldbruck R-72 02.05.45 
FŸrth R-28 19.04.45 
FŸrth/Industriehafen  R-30 22.04.45 
Gablingen R-77 02.05.45 
Gardelagen R-33 15.04.45 
Gatow (Berlin)  ??? 25.06.45 
Geilenkirchen ??? 
Gelnhausen Y-67 01.04.45 
Giebelstadt Y-90 05.04.45 
Giessen Y-84 30.03.45 
Gollheim  Y-66 26.03.45 
Gšppingen  R-44 25.04.45 
Gotha/Nord  R-4 11.04.45 
Gšttingen  R-17 12.04.45 
GŸtersloh Y-99 22.06.45 
Hailfingen  R-49 30.04.45 
Hanau/Langendiebach  Y-91 06.04.4 
Handorf  Y-94 2.04.45 
Heilbronn       ??? 
Helmstedt  R-39 24.04.45 
Herzogenaurach R-29 19.04.45 
Hessisch/Lichtenau  R-13 08.04.45 
Hildesheim  R-16 12.04.45 
Holzkirchen/Marshall  R-93 05.06.45 
Illesheim R-10 17.04.45 
Ingolstadt  R-48 29.04.45 
Jever B.117 
Kassel/Rothwesten  R-12 07.04.45 
Kassel/Waldau  Y-96 05.04.45 
Kaufbeuren R-70 01.04.45 
Kelz Y-54 24.03.45 
Kirchellen  Y-82 30.03.45 
Kitzingen  R-6 15.04.45 
Koblenz Y-63 30.03.45 
Kolleda R-18 13.04.45 
Kšln -Wahn Y-58 08.03.45 
Kothen R-32 18.04.45 
Krefeld  Y-61 28.03.45 
Laarbruch B.100 
Landau R-69 01.05.45 
Landesberg Ost R-54 01.06.45 
Landsberg R-78 07.05.45 
Langensalza R-2 08.04.45 
Leizig/Mockau  R-52 27.04.45 
Limburg  Y-83 30.03.45 
Lippstadt  Y-98 07.04.45 
LŸbeck B.15 807.05.45 
Mainz/Finthen      ??? 
Maitzborn  Y-70 30.03.45 
Mannheim/Sandhofen  Y-79 04.04.45 
Mannheim/Stadt  Y-89 10.04.45 
Meeresburg R-31 16.04.45 
Memmingen  R-67 29.04.45 
Mengen R-62 25.04.45 
Mittelbronn  Y-69 26.03.45 
Mšnchen-Gladbach Y-56 20.03.45 
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MŸhldorf  R-83 04.05.45 
MŸnchen/Neubiberg  R-85 2.06.45 
MŸnchen/Riem  R-82 06.05.45 
Nellingen  R-94 ??.08.45 
Neuburg  R-60 under construction  
Nidda (Frankfurt/Bonames)  Y-87 01.04.45 
Niedermendig  Y-62 17.03.45 
Nordhausen R-19 14.04.45 
Nordholz  R-56 11.06.45 
Nšrvenich  ??? 
NŸrnberg  R-43 24.04.45 
Ober-Olm  Y-64 27.03.45 
Oberpfaffenhofen  R-81 05.05.45 
Oberwiesenfeld / MŸnchen  R-74 02.05.45 
Oldenburg  ??? 
Oschersleben R-15 12.04.45 
Ottingen  R-47 26.04.45 
Paderborn Y-97 07.04.45 
Pocking R-76 03.05.45 
Regensburg/PrŸfening  R-66 28.04.45 
Risstissen R-65 27.04.45 
Rockau R-21 14.04.45 
Rodigen  R-22 16.04.45 
Rohrensee R-31 2.04.45 
Roth R-46 25.04.45 
Sachsenheim R-27 24.04.45 
Salzwedel R-55 03.05.45 
Schleissheim R-75 02.05.45 
Schleswigland B.16 406.05.45 
Schongau R-79 03.05.45 
SchwŠbisch-Hall  R-41 22.04.45 
Schweinfurth  R-25 18.05.45 
Stendal R-34 17.04.45 
Strassfeld Y-59 29.03.45 
Straubing R-68 30.04.45 
Stuttgart/Echterdingen  R-50 07.05.45 
Sylt B.170 
Trier  Y-57 10.03.45 
†tersen  B.174 1945 
Vogelsang Y-51 23.03.45 
Volkenrode  R-35  18.04.45 
Wahn (Kšln)  B.119 1945 
Weimar R-7 14.04.45 
Wenigenlupnitz  R-1 08.04.45 
Wertheim  Y-88 02.04.45 
Wesendorf R-36 13.04.45 
Wieden R-63 25.04.45 
Wiesbaden-Erbenheim Y-80 03.04.45 
Wildenrat  ??? 
Wunstorf  B.116 07.04.45 
WŸrzburg  R-24 17.04.45 
Zwickau  R-53 04.05.45 
 
Quelle: USAAF Continental Airfields ( ETO) USAF Historical Research Center 1988 
 
Anmerkung: Die Kennung hinter den Ortsnamen bezieht sich auf die von den West-Alliierten nach der   
  Invasion vergebenen Kode-Nummern Ÿber die eingenommenen FlugplŠtze. 
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Von den britischen StreitkrŠften 1 945 eingenommene FlugplŠtze in Deutschland  
- Diese Liste enthŠlt nicht die vielen damals bestehenden kleinen LandeplŠtze - 

 
Ahlhorn B111 BrŸggen   BŸckeburg B151 Butzweilerhof  
Celle B118 Fassberg B152 Fuhlsbuettel/Hamburg  Gatow/Berlin  
Geilenkirchen  GŸtersloh Y99  Husum   Jever B117 
Laarbruch B100 LŸbeck B158 LŸneburg Oldenburg  
Rheindahlen Schleswigland B164 Sylt B170 †tersen B174 
Wahn /Kšln B119  Wildenrath   Winterberg  Wunstorf B116 
 
Anmerkung:   RAF FlugplŠtze, die nur noch in den ersten Monaten bzw. Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg    
                        vorŸbergehend genutzt wurden, sind nicht aufgefŸhrt.  
 
Anmerkung: Die Kennung hinter den Ortsnamen bezieht sich auf die von den West-Alliierten nach der   
  Invasion vergebenen Kode-Nummern Ÿber die eingenommenen FlugplŠtze. 
 

Von der UdSSR 1945 eingenommene FlugplŠtze in Deutschland  
 

Diese Liste zeigt alle in den 1940Õer Jahren bis Kriegsende bestehenden und von den russischen 
StreitkrŠften bis 1945 eingenommenen FlugplŠtze, d.h. alle FlughŠfen, VerkehrsflugplŠtze, LandeplŠtze, 
Sonder-FlugplŠtze und militŠrische FlugplŠtze (Fliegerhorste, FeldflugplŠtze). Eine grosse Zahl kleiner 
LandeplŠtze lag nach Kriegsende fŸr viele Jahre brach. Andere wurden von der sowjetischen Luftwaffe 
in grosser Zahl (ca. 100) Ÿbernommen und spŠter ausgebaut.  
 
Adlershof   Allstedt   Alt Daber   Alt Rehse 
Alt  Rosenberg Alt Warthau   Alt -Lšnnewitz  Altenburg  
Alteno   Altes Lager  Altfriedland   Altwasser  
Anklam   Annafeld   Aslau  Aurits  
Bagicz  Barth  Bautzen Auritz  Bautzen Stiebitz 
Beaulieu  Belgen  Belzig  Benau 
Berlin Adlershof Berlin Gatow  Berlin Tempelhof Berneuchen 
Bindersleben Bladiau  Blankenhain  Blumenfelde 
Bodenhagen  Borowe  Borstel  Brand 
Brandenburg Briest Brandenburg Industrie  Brandis  Brandenburg Neuendorf  
Brieg  Briesen  Briest  Bronkow  
Brzeg  Buchholz  Buchwalde  Bunzlau 
Burau  Calau-Bronkow  Canitz  Chojna 
Chrabrowo   Cochstedt  Cottbus  Colbitz -Letzinger Heide  
Cottbus-Drewitz  Cottbus-Neuhausen Cranz  Dahlwitz  
Dallgow   Dessau  Dšberitz   Damgarten Damm 
(JŸterbog)  Damm (Parchim) Donskoje  Dopšnen Dresden UD 
Dresden-Hellerau Dresden-Klotzsche Drewitz   Ebersdorf  
Eggersdarf  Egstedt   EichstŠdt  Eichwalde 
Eisenach  Elbing  Elblag  Elstal/Erfurt  
Falkenberg  Finow   Finsterwalde Flatow 
Frankfurt / Oder  Franzfelde  Freiwaldau   Freudenfier 
FŸrstenberg/Oder  FŸrstenwalde Gabbert  Gahro 
Gallgarben  GallschŸtz  Gardelegen  Garz 
Gatow  Gielsdorf   Gleiwitz   Gossow 
Greifenberg  Grieslienen  Gross Dšlln   Gross Lindau 
Gross Rosenburg Gross Skaisgirren Gross Stein  Gross Strehlitz 
Gross-Schiemanen Grossenhagen Grossenhain  Grosskosel 
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GrŸnhoff   GrŸntal  GrŸnweide  Gutenfeld  
GŸterfelde  Haasel  Hagenow  Haina 
Halle -Nietleben Halle/Leipzig  Hassleben  Heckelberg 
Heiligenbeil   Heller   Hellerau   Henningsdorf  
Heringsdorf   Hermsdorf   Insterburg   Izbicko  
Jastrow  Jesau  Jessen  Jocksdorf 
Johannistal  Judino  Jurgaitschen  JŸrgenfelde 
JŸterbog   JŸterbog-Altes Lager JŸterbog-Damm JŸterbog-Forst Zinna 
Kalau  Kallisz Pomorski  Kanig  Ketrzyn -Wilamowo  
Kittlitztreben  Klein Leipzig  Klossow  Klotzsche 
Kluczewo   KlŸtzow   Kohlo   Kolberg 
Kolobrz eg  KšnigsbrŸck  Kšningsberg -Neumark  Kšthen  
Kremmen  Krtlow   Krummkavel  Krzywa  
KŸpper  Kussfeld  Labiau  LŠrz 
Lasbeck  Legnica  Leipzig -Mockau Leipzig -Schkeuditz 
Leisnig   Leuenberg  Leutewitz   Lieberose 
Liegnitz   Linden   Linstow   Lšbnitz  
Lotschen  LŸbars  LŸben  Lubin  
Luckau  Ludwigslust  Lugowoje   Mackfitz  
Mahlwinkel   Malbork   Manonowo   Margen 
Marienburg   MŠrkisch-Friedland  Marxwalde   MŠrzdorf  
Merseburg  Mertensdorf   Meseritz  Miroslawiec  
Missen  Mohrin   Netzeband   MŸncheberg-Eggersdorf 
Neu Kussfeld Neu-Welzow  Neubrandenburg  Neudamm  
Neuendorf   Neuglienicke  Neuhardenberg Neuhausen 
Neukuhren   Neuruppin   Nietleben  Neuhausen (Ostpreussen) 
Niwenskoje   Nobitz   Nohra   Nordhausen 
Norkitten   Oberglogau  Ochelhermsdorf  Oels 
Ohlau  Ohrdruf   Olaw a  Ometa 
Opole-Kamien Slaski Oranienbaum Oranienburg  Osla 
Ostharz  Ottendorf -Okrilla  Pasewalk  PeenemŸnde 
Perleberg  Perwenitz   Petersdorf  Pila 
Pionierskij   Pitschkau  Plau  Ploty  
Polenz  Polessk  Potsdam-GŸterfelde Powunden 
Prenzlau  Prenzlau II  Preschen  Preussisch Eylau 
Pratau  Parchim  PŸtnitz  Pyrehne 
Pyritz   Rangsdorf  Rastenburg  Quedlinburg -Quarmbeck 
Rechlin  Redlin  Redzikowo   Reichen 
Reinsdorf  Reppen  Rerik  Retzow 
Rhinow   Ribbeck  Ribnitz   Riena / Canitz  
Rina / Leutwitz  Ringenwalde Roggentin  Ršhrensee 
Roitzschjora  Rossweide  Rothenburg  Rudislebel 
Ruhland   RŸster Ort   Rzepin  Saalau 
Sagan  Schaksdorf  Schippenbeil Schivelbein 
Schlabendorf Schlosswalden Schlotheim  Schlotheim-Obermehler 
SchneidemŸhl Schšnefeld  Schšnhausen Schšnwald 
Schšnwalde  Schwante  Schweinitz  Schwerin 
Seerappen  Sellin  Senftenberg  Simonsdorf  
Slupsk-Redzikowo  Sniatowo  Sonnenburg  Sorau 
Sperenberg  Sprottau  Staaken  Stargard 
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Steinbeck  Stendal  Stiebitz  Stšlln -Rhinow  
Stolp-Reitz  Stolp-West  Stralsund-Barth Strausberg 
Stubendorf  Swidwin   Szprotawa  Szymany 
Techentin  Tempelhof  Templin   Templin II  
Thurland   Tiefensee  Trackenberg  Troistedt  
Trollenhagen Trynek   Trzebien  Tschernjachowsk 
Tutow   Udarnyi   Vehlefanz  Waldpolenz  
Waltersleben WarnemŸnde Warnitz   Wartenberg 
Wegendorf  Weimar  Weissenfels   Welzow  
Wenigenlupnitz  Wensickendorf  Werbig  Werder  
Werneuchen  Wesendahl  Wiesenhof  Wildparkj  
Wittenberg   Wittenberg -Lutherstadt  Wittstock   Wittstock II  
Wustrow   Wormditt   Wormsfelde  Wormstedt  
Wriezen  WŸnsdorf   Zagan  Zeithain  
Zerbst  Zimmern   Zlotow   Zšllschen 
 
Quelle:  Das Buch ãRote PlŠtzeÒ  von L. Freundt und S. BŸttner, Aerolit Verlag  Berlin 
 

Von den franzšsischen StreitkrŠften 1945/46 in der franzšsischen Besatzungszone  
Ÿbernommene FlugplŠtze  

 
Baden-Baden  Bremgarten  Donaueschingen  Eutin gen Freiburg 
Friedrichshafen  Karlssruhe  Konstanz   Lahr  Mengen 
Offenburg    Trier    Mendig    SaarbrŸcken Sšllingen 
Villingen    ZweibrŸcken 
 

 
Anmerkung: Eine Liste aller von den franzšsischen StreitkrŠften eingenommenen FlugplŠtze, inkl. der  
  LandeplŠtze war nicht verfŸgbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Entwick lung der Flugsicherung in Deutschland  
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
© Frank W Fischer 15.6.2014 122 
 

KAPITEL 2 Ð ANHANG C  
 

Der Flughafen Frankfurt/Main Ð Rebstock im Jahr 1928 
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Abb. 133 - 135  - AuszŸge aus Flughandbuch Frankfurt/Main - Rebstock 
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KAPITEL 2 Ð ANHANG D  
 

Deutsche Flugfunkstellen 1937  
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KAPITEL 2 Ð ANHANG E  
 

1927Õer ITU Rufzeichen und NationalitŠts - Kennungen fŸr den Funktelegrafie -
Verkehr mit Flugzeugen  

Bezug: Artikel 14 des Washington/DC Protokolls  
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KAPITEL 2 Ð ANHANG F  
 

Liste der 1912 von der ITU festgelegten Q -Gruppen fŸr die Funktelegrafie  
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KAPITEL 2 Ð ANHANG G  
 

Flughandbuch Deutschland 1928  
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Abb. 136 - 143 - AuszŸge aus Flughandbuch 1928 
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KAPITEL 2 Ð ANHANG H  
 

EuropŠische Fluggesellschaften 1931 
RegelmŠssige Flugstrecken und Bedarfsverkehr  

Quelle: International Air Guide  
 

RegulŠre Fluglinien  
 
BELGIEN 
 
SABENA  
SociŽtŽ Anonyme Belge de Exploitation de la Navigation AŽrienne 
45 Flugzeuge 
 
Flugziele 
London Ð Anvers Ð Amsterdam Ð Rotterdam Ð Zoute Ð Ostende Ð BrŸssel Ð Kšln Ð Essen/MŸhlheim Ð 
DŸsseldorf Ð Dortmund  - Hannover Ð Kopenhagen Ð Malmš  
 
 
TSCHECHOSLOVAKEI  
 
C.L.S. 
Ceskoslovenska Letecka Spolecnost 
13 Flugzeuge 
 
Flugziele 
Prag Ð Halle Ð Leipzig Ð Essen Ð Rotterdam Ð Amsterdam Ð MŸnchen Ð ZŸrich Ð Basel Ð Karlsbad- 
Marienbad Ð Wien Ð Dresden Ð Berlin 
 
C.S.A. 
Ceskoslovenske Statni Aerolinie 
20 Flugzeuge 
 
Flugziele 
Prag Ð BrŸnn Ð Pressburg Ð Kaschau Ð Uzhorod Ð Zagreb Ð Marienbad Ð Karlsbad Ð Pistyan- MŠhrisch 
Ostrau 
 
 
D€NEMARK  
 
D.D .L. 
Det Danske Luftfartselskab 
4 Flugzeuge 
 
Flugziele 
Kopenhagen Ð Malmš Ð Hamburg Ð Berlin 
 
 
DEUTSCHLAND  
 
DERULUFT  
Deutsch Ð Russische Luftfahrt Gesellschaft 
15 Flugzeuge 
 
Flugziele 
Berlin Ð Danzig Ð Kšnigsberg Ð Kaunus Ð Tilsit Ð Riga Ð Reval Ð Leningrad  
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DLH  
Deutsche Luft Hansa 
135 Flugzeuge + ca. 15 Wasser-Flugzeuge 
 
Flugziele 
Berlin Ð Hannover Ð Amsterdam -  London Ð Kopenhagen Ð Malmš Ð Kšln Ð Paris Ð LŸbeck Ð 
TravemŸnde Ð Gšteborg Ð Oslo Ð Frankfurt/Main Ð SaarbrŸcken Ð Halle Ð Leipzig Ð Stuttgart Ð ZŸrich Ð 
Dresden Ð Prag  - Wien Ð Genf Ð Marseille Ð Barcelona Ð Essen Ð Mannheim Ð Basel Ð Genf Ð MŸnchen Ð 
Dortmund Ð Pozen Ð Friesinnsbruck Ð Mailand Ð Rom Ð Budapest + alle sonstigen innerdeutschen 
Srecken und Ziele 
 
Deutsche Verkehrsflug  
22 Flugzeuge 
 
Flugziele 
NŸrnberg/FŸrth Ð Bayreuth Ð Hof Ð Plauen Ð Zwickau Ð Leipzig Ð Rudolstadt Ð Bad Blankenberg Ð 
Erfirt Ð Weimar Ð Schweinfurth Ð Dresden Ð Chemnitz Ð Gera Ð Dessau Ð Guben Ð Cottbus Ð 
Frankfurt/Oder Ð Stettin Ð MŸnchen Ð Regensburg Ð Baden Baden Ð Karlsruhe Ð Mannheim Ð 
Heidelberg Ð Kšln Ð Mainz Ð Ludwigshafen Ð Wiesbaden Ð DŸsseldorf Ð Freiburg Ð Villingen - Konstanz 
Ð Stuttgart Ð Dortmund Ð Borkum Ð Krefeld  Ð Aachen 
 
 
GRIECHENLAND  
 
S.H.C.A. 
SociŽtŽ Hellenique de Communications AŽriennes 
4 Flugzeuge / Betrieb  nur auf griechischen Inlandsstrecken  
 
 
SPANIEN  
 
CLASSA  
Concessionaria de Lineas Aereas Subvencionadas 
10 Flugzeuge 
 
Flugziele 
Barcelona Ð Sevilla Ð Madrid Ð Biarritz Ð Bordeaux Ð Paris Ð Kanarische Inseln 
 
 
FRANKREICH  
 
AEROPOSTALE  
Compagnie Generale) 
272 Flugzeuge 
 
EuropŠische Flugziele 
Toulouse Ð Marseille Ð Barcelona Ð Alicante Ð Malaga Ð Tanger Ð Rabat Ð Casablanca Ð Paris Ð Bordeaux 
Ð Biarritz - Madrid (+ ca. 35 Flugziele in SŸd-Amerika)  
 
A.O.  
Compagnie Air Orient  
29 Flugzeuge 
 
Flugziele 
Marseille Ð Neapel Ð Korfu Ð Athen Ð Castellrosso Ð Beirut Ð Damaskus Ð Bagdad  
 



Die Entwick lung der Flugsicherung in Deutschland  
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
© Frank W Fischer 15.6.2014 145 
 

A.U.  
Compagnie Air Union  
44 Flugzeuge 
 
Flugziele 
Paris Ð London Ð Lyon Ð Marseille- Genf Ð Ajaccio Ð Tunis Ð Bona Ð Cherbourg Ð LeHavre Ð Basel 
 
C.I.D.N.A.  
Compoagnie Internatio nale de Navigation AŽrienne  
44 Flugzeuge 
 
Flugziele 
Paris Ð Strasbourg Ð NŸrnberg Ð Prag Ð Wien Ð Budapest Ð Belgrad Ð Bukarest Ð Konstantinopel Ð 
Breslau Ð Warschau Ð Graz Ð Zagreb Ð Sofia 
 
S.G.T.A. 
Sociee General de Transports AŽriens (Lignes Farman) 
29 Flugzeuge 
 
Flugziele 
Paris Ð BrŸssel Ð Antwerpen Ð Rotterdam Ð Amsterdam Ð Kšln Ð Berlin Ð Hamburg Ð Kopenhagen Ð 
Malmš Ð SaarbrŸcken Ð Frankfurt/Main  
 
S.T.A.R. 
Societe de Transports AŽriens Rapides 
10 Flugzeuge 
 
Flugziele 
Paris Ð Nizza Ð London Ð Schweiz 
 
 
GROSS-BRITANNIEN  
 
I.A.  
Imperial Airways  
33 Flugzeuge 
 
Flugziele 
London - Paris Ð Basel Ð ZŸrich Ð BrŸssel Ð Kšln Ð Athen Ð Alexandria Ð Kasiro Ð Bagdad Ð Karatschi Ð 
Delhi Ð Nairobi Ð Johannesburg Ð Kapstadt 
 
 
ITALIEN  
 
A.E.I. 
Societa Anomina Aero Espresso Italiana 
16 Flugzeuge 
 
Flugziele 
Brindisi Ð Athen Ð Istanbul Ð Rhodos 
 
A.L.I.  
Societa Anomina Avio -Linee Italiane 
7 Flugzeuge 
 
Flugziele 
Rom Ð Mailand . Trient Ð Bozen Ð Innsbruck Ð MŸnchen Ð Turin  
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S.A.M.  
Sociate Anomina Maditerranea 
17 Flugzeuge 
 
Flugziele 
Rom Ð Cagliari Ð Tunis Ð Palermo Ð Brindisi Ð Valona Ð Tirana Ð Argirocastro Ð Scutari Ð Coritza 
 
S.A.N.A.  
Sociata Anomina Navigazione Aerea 
16 Flugzeuge 
 
Flugziele 
Rom - Neapel Ð Syrakus Ð Tripolis Ð Genua Ð Marseille Ð Barcelona Ð Cartagena Ð Algecir as (Gibraltar) Ð 
Cadix Ð Palermo 
 
S.I.S.A. 
Sociate Italiana Servizi Aerei 
15 Flugzeuge 
 
Flugziele 
Portorose Ð Triest Ð Fiume- Lussipiccolo Ð Zara Ð Venedig Ð Pavia Ð Genua Ð Ancona Ð Turin  
 
TRANSADRIATICA  
Transadriatica Societa Anomina Italiana de Navigazi one Aereas 
10 Flugzeuge 
 
Flugziele 
Rom Ð Venedig Ð Ancona Ð Bari Ð Brindisi Ð Trient Ð Wien Ð Budapest Ð MŸnchen 
 
 
JOGOSLAWIEN 
 
AEROPOUT  
Drustvo za Vazdusni Saobracaj A.D. 
6 Flugzeuge 
 
Flugziele 
Belgrad Ð Zagreb Ð Wien Ð Graz Ð Uscur Ð Saloniki Ð Sarajevo Ð Podgoritza Ð Susak 
 
 
UNGARN  
 
MAGJAR LEGIFORGALMI R.T.  
3 Flugzeugetypen, Anzahl nicht genannt  
 
Flugziele 
Budapest Ð Pecs Ð Kaposvar Ð Wien 
 
 
NIEDERLANDE  
 
K.L.M.  
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij  
23 Flugzeuge 
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Flugziele 
Amsterdam Ð Rotterdam Ð London Ð Bremen Ð Hamburg Ð Hannover Ð Berlin Ð BrŸssel Ð Paris Ð 
Kopenhagen Ð Malmš Ð NŸrnberg Ð Budapest Ð Sofia Ð Athen Ð Kairo Ð Bagdad Ð Buschir - Djask Ð 
Karachi Ð Jodhpur Ð Allahabad Ð Kalkutta Ð Akjab Ð Rangun Ð Bangkok Ð Medan Ð Palembang Ð Batavia 
 
 
…STERREICH 
 
OLAG  
…sterreichische Luftverkehrs AG 
11 Flugzeuge 
Flugziele 
Berlin Ð Wien Ð Budapest Ð Prag Ð Dresden Ð Graz Ð Zagreb Ð Belgrad Ð Klagenfurt Ð Venedig Ð 
Salzburg Ð MŸnchen Ð Innsbruck Ð Bozen Ð Triest Ð Mailand  
 
 
POLEN 
 
L.O.T. 
Polskie Linje Lotnicze 
23 Flugzeuge 
 
Flugziele 
Warschau Ð Danzig Ð Bromberg Ð Posen Ð Kattowitz - BrŸnn Ð Wien Ð Krakau Ð Lemberg Ð Galatz Ð 
Budapest 
 
 
ALBANIA  
 
A.A.L.  
Adria Aero Lloyd  
F13 Flugzeuge, Anzahl nicht genannt 
 
Flugziele 
Tirana Ð Scutari Ð Koritza Ð Valona Ð Argiroca stro Ð Brindisi  
 
 
SCHWEIZ 
 
ALPAR BERN  
SiciŽte d« Aviation ÒAlpar BernÓ 
3 Flugzeuge 
 
Flugziele 
Bern Ð Biel Ð Basel Ð Genf Ð Lausanne 
 
SWISSAIR  
SociŽte Anonyme Suisse pur la Navigation AŽrienne 
13 Flugzeuge 
 
Flugziele 
ZŸrich Ð Basel Ð Paris Ð MŸnchen Ð Prag Ð Bern Ð Stuttgart Ð Halle Ð Leipzig Ð Berlin Ð Genf Ð Wien Ð 
Frankfurt/Main Ð Kšln Ð Amsterdam Ð Lyon  
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SCHWEDEN 
 
A.B.A  
Aktiebolaget Aerotransport  
10 Flugzeuge 
 
Flugziele 
Stockholm Ð Helsinki Ð Malmš Ð Kopenhagen Ð Hamburg - Amsterdam  
 
 

Air Taxies  
 

SABENA (Belgien), CSA (Tschechoslowakei), DANSK ERHVERSFLYIVNING (DŠnemark), 
LUFTVERKEHRSGESELLSCHAFT, LUFTVERKEHRS-AG WESTFALEN (WELU), NORDDEUTSCHE 
LUFTVERKEHRS-AG, und  ST€DTISCHES VERKEHRSAMT KREFELD (Deutschland), AIR SERVICE 
(LIGNE FARMAN), A.U. AIR UN ION, C.A.F. COMPANGIE AERIENNE FRANCAISE und STAR 
(Frankreich), IMPERIAL AIRWAYS und NATIONAL FLYING SERVICE (Grossbritannien), SITAR 
(Italien), KLM (Niederlande), Th. Hoffner Flugzeugbau (…sterreich), A.B. Aerotransport und Aero 
Material A.B. (Schweden), Aviatik Beider Basel und Alpar Bern (Schweiz)  
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KAPITEL 2 Ð ANHANG I  
 

EuropŠische FlugplŠtze und Flugwetterstationen 1932 
 

 
Abb. 144 - Flugwetterwarten Europa 1932 
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Abb. 145 - FlughŠfen Europa 1932 
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Kapitel 3 
 

Der deutsche Luftraum und die Flugstrecken  
 

Der deutsche Luftraum  
 
In den Anfangsjahren der Fliegerei war der Luftraum frei und nicht in verschiedene Bereiche oder 
Bezirke gegliedert. Die einzige Begrenzung stellte die Landesgrenze in der horizontalen Ebene dar. 
Verantwortlich dafŸr wo oder wie hoch man flog war dem FlugzeugfŸhrer Ÿberlassen. Eine 
Einflussnahme Ÿber die DurchfŸhrung des Fluges wŠhrend des Fluges, d.h. nach Start und vor 
Landung, gab es nicht.  

 
Aber bereits die EinfŸhrung des Flugfunkdienstes (Aeronautical Radio Telecommunication Service) mittels 
Tastfunk im Morse -Kode brachte das Erfordernis mit sich fŸr die einzelnen Funkstellen Frequenz-
Schutzbereiche einzurichten, um Frequenz-†berlappungen und Interferenz zu vermeiden.  Somit 
entstanden die Frequenzschutzbereiche, spŠter Funkbezirke genannt. 
 
Wie die Abbildung en 176 bis 180 in Kapitel 4 zeigen ergaben sich daraus sogenannte 
Flugsicherungsbezirke. Je nach Anwachsen des Flugverkehrs und Erweiterung des Funknetzes 
verŠnderte sich auch deren Zahl. Verbessertes FunkgerŠt mit besserer Funkkanal-Abgrenzung fŸhrte 
spŠter wieder zu VerŠnderungen in ihrer Anzahl. Im Grunde sind die damaligen Funk - oder besser 
Flugsicherungsbezirke mit den heutigen Luftraumsektoren der Flugverkehrskontrolle  (Air Traffic 
Control Ð ATC) zu vergleichen, die aber heute hauptsŠchlich durch die KomplexitŠt und Menge  der sie 
durchquerenden FlŸge bestimmt sind. 
 
Mit den Anforderungen eines regel - und planmŠssigen Betriebs von Fluggesellschaften hat sich in den 
1930Õer Jahren hauptsŠchlich die UniversitŠt Stuttgart beschŠftigt, so unter anderen die Herren Dres. 
Pirath, Ršssger und Petzel. 
 
Man war sich sehr bald darŸber im Klaren, dass sich fŸr Luftfahrzeuge im Vergleich zu anderen 
Verkehrsmitteln eine ganze Reihe von wetterbedingten und navigatorischen Gefahren ergeben, die in 
der Art des Bewegungsvorgangs im Medium der Luft begrŸndet liegen.  Welchen Einfluss diese 
Gefahren auf einen planmŠssig durchzufŸhrenden Flugverkehr haben, war bald erkannt. Die 
Wichtigkeit eine s ãVerkehrs Ð Flugsicherungs - DienstesÒ  wurde realisiert, um die Betriebssicherheit, 
PŸnktlichkeit und RegelmŠssigkeit dieses Verkehrszweiges sicherstellen zu kšnnen. 
 
Nach GrŸndung der Internationa len Luftfahrt Kommission ( ICAN) 1922 und der sie parallel 
begleitenden Internationalen Luftfahrt Konferenzen (ILK) entstand im Rahmen der Weiterentwicklung 
im Flugverkehr eine neue Luftraumunterteilung, die in die En tstehung der heutigen 
Fluginformationsgebie te (Flight Information Region Ð FIR) mŸndete. Diese FIR, in denen allen FlŸgen 
Alarmdienst ( Alerting Service) und Fluginformationsdienst ( Flight Information Service Ð FIS) geboten 
wurde, fanden mit GrŸndung der Provisorischen Internationalen Zivil Luftfahrt Organisation 
(Provisional International Civil Aviat ion Organization  - PICAO) 1944 ihre weltweite Festlegung. 
 
Flugplatzverkehrs -Schutzzonen (Aerodrome Traffic Zones - ATZ) , die zu den heutigen Kontrollzonen 
(Control Zone Ð CTR) und Nahverkehrsbereichen (Terminal Areas Ð TMA ) um grosse FlughŠfen wurden  
gab es schon bereits in den 1930Õer Jahren. Aus diesen VorlŠufern entstand der kontrollierte Luftraum 
(Controlled Airspace), nach dem Krieg erweitert um die Unterkategorien Flugverkehrs -Beratungsbezirk 
(Advisory Area Ð ADA) und Kontrollbezirk  (Control Area Ð CTA). In diesen verlaufen die Luftwege 
(Advisory Routes - ADR) und Luftstrassen (Airway - AWY). Auch findet man auf den 1930Õer und 1940Õer 
Luftfahrtkarten bereits die auch heute bekannten Sperr-, BeschrŠnkungs- und Gefahrengebiete 
(Prohibited / P, Restricted / R und Danger / D Areas) so wie im †bereinkommen zur ICAN bereits 1919  
enthalten. 
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Flugverkehrsstrecken  
 
1912 wird die erste Luftpost zwischen Frankfurt/Main und Worms befšrdert. Die erste Flugstrecke 
wurde zwischen Berlin und Weimar im Jahr 1919 von der Deutschen Luft Reederei eingerichtet. Diese 
Strecke bestand lediglich aus einem Ÿber Grund festgelegten Kurs in mšglichst kŸrzester Entfernung  
zwischen diesen beiden Orten.  
 
Aus den bereits genannten Flugsicherungs-Bezirken, quasi identisch mit Funkve rkehrszonen, die auf 
bestimmten Streckenabschnitten eingerichtet wurden, entstanden wie die Abbildung 149 am Beispiel 
Basel und ZŸrich in Richtung MŸnchen, Stuttgart und Frankfurt/Main zeigt, die VorlŠufer von 
Luftwegen bzw. Luftstrassen nach heutiger Vors tellung. Sie waren zumeist 25 km breit, um die 
navigatorischen Ungenauigkeiten abzudecken. Diese Zonen stellten die VorlŠufer der spŠteren 
Luftstrassen (Airway - AWY) in Form kontrollierten Luftraums dar, die spŠter gemŠss ICAO auf eine 
Breite von 10 Seemeilen (NM ) limitiert wurden, vorausgesetzt die Funkfeuer waren nicht weiter als 100 
NM voneinander entfernt.  

 
Abb. 146 - Diese ãFunkverkehrszonenÒ stellen eigentlich Luftstrassen-Segmente dar. 
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Abb. 147 - Luftstrassen-Segmente Genf - Paris, Lyon, Marseill e 
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Abb. 148 - Luftstrassen-Segmente Basel - London, Paris 
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Abb. 149 - Luftstrassen-Segmente Basel - Frankfurt, MŸnchen, Stuttgart  
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UnterstŸtzung der Navigation im Flug  
 

FŸr die Navigation am Tage nach Sicht (VFR) wurden bereits frŸh prominente Hinderniss e farblich 
durch rot/weissen Anstrich kenntlich gemacht. Solche Hindernisse wurden auf den Flugkarten 
zusammen mit den hšchsten topografischen Erhebungen dargestellt. FŸr den Flugbetrieb entlang der 
entstehenden Nachtflugstrecken wurden im Laufe der Jahre 33 befeuerte FlughŠfen und 
HilfslandeplŠtze eingerichtet. Die befeuerten Strecken hatten eine LŠnge von 4200 km. 
 
FŸr die Orientierung entlang der Nachtflugstrecken bei NachtflŸgen wurden Leuchtfeuer  aufgestellt 
und mit Personal besetzt. Eine erste solche Strecke war die 1926 eingefŸhrte Verbindung von Berlin 
nach Kšnigsberg mit Hauptfeuern im Abstand von 25 bis 35 km in gerader Linie (weisse Drehfeuer). 
Dazwischen stellte man noch rote Hilfsfeuer in AbstŠnden von 5 bis 6 km auf (Nachtstrecke Berlin Ð 
Hannover in 1927). Auf den deutschen Nachtflugstrecken wurden 1932 Ÿber 100 solcher Leuchtfeuer 
betrieben; siehe Abbildungen 150 bis 152. Auf der Grundlage der vor dem Flug abgegebenen FlugplŠne 
wurde die Befeuerung entlang der Strecken eingeschaltet. 

 
 

Abb. 150 - Befeuerte Nachtflugstrecken 1937   
 
Die Einrichtung von Funkpeilstellen ersetzte spŠter diese Leuchtfeuerketten. Nun fanden vermehrt 
sogenannte ãBlind- und †berwolkenflŸgeÒ ( IFR) statt. Die Sicherung eines Fluges von Kšln nach 
London mit einer Flugzei t von 3 Stunden 10 Minuten umfasste folgende Schritte: 
 
Flugwetterberatung des Flugsicherungs-Flugwetterdienstes in Kšln ( MET) 
Flugsicherungs-Flugberatung in Kšln ( AIS) 
Flugplatz -Flugsicherung fŸr Start und Abflug in Kšln ( TWR) 
Startmeldung per Funk nach London (COM) 
Kontakt mit  den Boden -Flugfunkstellen in Kšln, BrŸssel, Ostende, St. Inglevert und London ( FIS) 
Kontakt mit den Flugfunkpeilstellen Kšln, BrŸssel, Lympne, London ( FIS / ADS) 
Nutzung der 28 Flugstreckenfeuer inkl. der Seefeuer 
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VerfŸgbarkeit von  13 befeuerten HilfslandeplŠtzen 
Flugplatz -Flugsicherung fŸr Anflug und Landung in London -Croydon ( APP / TWR) 
Landemeldung per Funk nach Kšln und per Fernschreiber nach Berlin ( COM) 

 
Damals wie heute betrug die navigatorische Ungenauigkeit von NDB + -8¡. 1938 sind diese 
Flugverkehrsstrecken noch 25 km breit. Wie gut zu erkennen ist mussten die Bodenstellen in Freiburg 
und Basel damals schon ihre Flugbewegungen untereinander koordinieren, da die Nahver -
kehrsbereiche (TMA ) in GrenznŠhe Ÿberlappten bzw. in den deutschen Luftraum hi neinragten. Die 
Abbildungen 147 und 148 zeigen zwei weitere solche Zonen am Beispiel Genf in Richtung Paris, Lyon, 
Marseille und Basel in Richtung London und Paris.  
 
Durch den Einsatz der Funkpeilung, anfangs in Form von Fremdpeilung, war die Grundvoraussetzung 
fŸr den Flugverkehr nach Instrumenten -Regeln (IFR) in Sicht- und Instrumentenflug -Wetter-
bedingungen (VMC & IMC ) geschaffen worden. Diese technische Entwicklung wurde v ehement 
vorangetrieben und  in den folgenden Jahren wesentlich verbessert durch Eigenpeilsysteme an Bord der 
Flugzeuge. Die Bodenpeilstationen blieben erhalten. Die Funknavigation an Bord (Radiokompass zur 
Nutzung der Signale von ungerichteten Funkfeuern Ð NDB) allerdings nahm einen immer  gršsseren 
Rahmen ein, da man damit nun Eigenpeilungen vornehmen konnte. Dazu benštig te man Fachpersonal. 
GerŠt und Funker bedeuteten allerdings erhebliches Mehrgewicht. Nun war der Funker  (Radio Operator) 
stŠndiges Mitglied des Bordpersonals. Die ersten Fremdpeilstationen (Direction Finder Ð D/F) waren in 
England, Frankreich und den Niederlanden errichtet worden.  Somit waren Standortbestimmung (per 
Kreuzpeilung Ð QTF)) als auch Richtungsangaben mšglich geworden. In den Jahren 1930/31 erteilten 
die deutschen Peilstationen insgesamt 6731 Standortbestimmungen an die FlugzeugfŸhrer und 11354 
Kurspeilungen (QTE & QDM).  
 

 
 

Abb. 151 Nachtflugstreck en und ÐFlughŠfen 1938 
 
Die Betriebsverfahren fŸr die Funkpeilungen im internationalen Flugfunkdienst waren in der 
Betriebsordnung fŸr den Flugfun kdienst als Teil der Flugfernmeldebetriebsordnung (IBO / FBO) der 
Internationalen Zivil Luftfahrt Konferenz en (ILK) festgelegt. Deutschland betrieb 1932 Funkpeilstellen 
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im Frequenzband von 315 bis 350 kHz. Der erste Wechselfunkverkehr zwischen Boden- und 
Flugfunkstellen fand bereits 1915 statt. 
 

 
 

Abb. 152 - 1937 Nachtstrecken in Deutschland und Benelux 
 
Einen wichtigen Einfluss auf den Verkehrsdienst Flugsicherung stellten damals die politischen 
VerhŠltnisse Europas dar. Viele FlŸge erfolgten Ÿber Landesgrenzen hinweg und erforderten so 
internationale Vereinbarungen. Hinzu kam die Sprachenvielfalt. In den damals 40 Staaten wurden 23 
verschiedene Sprachen gesprochen. Dies sollte ein erhebliches Hindernis fŸr den Funkverkehr 
darstellen, sobald von Tastfunk (Morse ÐKode) auf Sprechfunk umgestellt wurde.  
 
So berŸhrten 1931 von 32 grenzŸberschreitenden Strecken 23 je zwei LŠnder, 19 je drei, 8 Strecken je 
vier, 4 Strecken je fŸnf und jeweils 1 Strecke 6 bzw. 10 LŠnder. 
 
Die entlang dieser Strecken bestehenden EinflŸsse auf die FlugdurchfŸhrung  fasste man damals in vier 
Kategorien zusammen a) die gegebenen WetterverhŠltnisse, b) die OrientierungsmŠngel, c) 
Aussenlande-Schwierigkeiten und d) gefŠhrliche ZustŠnde im Flugzeug oder bei der 
Bodenorganisation. 
 
Dem Flugwetterdienst kam somit entscheidende Bedeutung zu. Da die Flugsicherung aus dem 
eigentlichen Flugwetter - (Warn) dienst entstand ist die hohe Zahl von 65 Haupt -Flugwetterstellen und 
338 Wetter Ð Nebenstellen in Deutschland im Jahr 1932 nicht verwunderlich. Die Hauptstellen erstellten 
ihre Meldungen mit Hilfe von Instrumenten. Das Meldenetz arbeitete synoptisch, basierend auf den 
von den Flugwetterwarten zu gleichen Zeitpunkten erstellten Meldungen ( METAR). 
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Auf dieser Grundlage bauten d ie damaligen Fluggesellschaften in nur wenigen Jahren ein beachtlich 
umfangreiches Streckennetz innerhalb Deutschlands und in Europa auf. Das Streckennetz der 
damaligen Deutschen Luft H ansa aus dem Jahr 1938 mšge hierfŸr als Beispiel gelten; siehe Abbildung 
156. Es bot Verbindungen zu den folgenden StŠdten an: 
 
Berlin, Hamburg, Kiel, Kopenhagen, Stockholm, Turku,  Helsinki, Tallinn, Riga, Kaunas , Kšnigsberg, 
Danzig, Posen, Warschau, Breslau, Pistyan, Budapest, Bukarest, Belgrad, Sofia, Thessaloniki, Istanbul, 
Baghdad, Damaskus, Teheran, Herat, Kabul, Haifa, Rhodos, Athen, Tirana, Brindisi, Syrakus, Triest, 
Neapel, Ankona, Rom, Malta, Palermo, Benghasi, Tripoli, Marsala, Venedig, Mailand, Wien, Prag, 
MŸnchen, NŸrnberg, Turin, Genua, Alghero, Cagliari, Tunis, ZŸrich, Bern, Genf, Stuttgart, 
Frankfurt/Main, Mannheim, Basel, Marseille, Ajaccio, Cannes, Palma Mallorca, Algier, Mellila, Fornels, 
Tetuan, Malaga, Oran, Casablanca, Las Palmas, Tanger, Sevilla, Larache, Ifni, C.Juby, Cadiz, Lissabon, 
Salamanca, Zaragoza, Toulouse, Burgos Orange, Lyon, Paris,  Strasbourg, Anvers, BrŸssel, London, 
Rotterdam,  Amsterdam, Manchester, Leuwarden , Groningen, Eindhoven, DŸsseldorf, Essen/MŸlheim, 
Dortmund, Hannover, Bremen, Halle/Leipzig und einigen weiteren, die nur auf Anfrage bedient 
wurden.  
 

 
Abb. 153 - DLH Netz 1926 

 
Fast 40 deutsche Fluggesellschaften wurden zwischen Ende der 1920Õ er und Mitte der 1930Õer Jahre in 
Deutschland betrieben. Hinzu kamen rund ein Dutzend auslŠndischer Fluggesellschaften die die 
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FlughŠfen von Kšnigsberg, NŸrnberg, SaarbrŸcken, Frankfurt/Main, Stuttgart, Hamburg, Kšln, Essen, 
DŸsseldorf, Dortmund, Hannover, Halle, Leipzig, MŸnchen, Dresden, Berlin, Danzig und Bremen 
anflogen. 
 
Obwohl die FlŠche Europas verhŠltnismŠssig klein ist, weist es aber damals schon in einzelnen Teilen 
das weitaus dichteste Luftverkehrsnetz der Welt auf. Die Flugstrecken darin sind allerdings relativ 
kurz. Die weiteste Strecke war 1933 die der Fluggesellschaft CIDNA von Paris nach Konstantinopel mit 
2150 km. Die meisten anderen Strecken lagen unter 1000 km. Man flog in Etappen (Zwischenlandungen Ð 
intermediate stops). In Berlin-Tempelhof wurde der kommerzielle Flugverkehr bereits 1923 
aufgenommen. 
 
Da ausser den meisten Strecken, die Ÿber Land fŸhrten, auch zahlreiche Seestrecken beflogen werden 
mussten (Ostsee, Nordsee, Mittelmeer) wurde Flugsicherung nicht nur Ÿber Land sondern auch Ÿber 
See erforderlich. Hinzu kamen die Gebirge, die in Hšhen zwischen 3400 und 4800 m Ÿberflogen werden 
mussten.  Im Jahr 1931 unterteilte man die Anteile der StreckenfŸhrungen in 11 % Ÿber See, 35 % Ÿber 
Flachland, 3% Ÿber See und Flachland, 14 % Ÿber Mittelgebirgen und 6 % Ÿber Hochgebirge. 
 

ãDie nachstehende Karte aus dem Jahr 1920, erstellt von Handley Page in England, liefert einen 
deutlichen Beweis dafŸr, dass England im Weltluftverkehr nur eine hšchst bescheidene Rolle spielte. 
Wenn auch der Flugdienst zwischen London und dem Festland  in dieser Zeit  in vollem Betrieb ist, so 
sind es doch immerhin nur zwei Strecken die fŸr Gross-Britannien in Betracht kamen. Paris dahingegen 
ist als Strecken-Knotenpunkt dargestellt, von dem sechs wirkliche und drei  projektierte Flugstrecken 
strahlenfšrmig ausgehen.  
 

 
Abb. 154- Flugstrecken im Jahre 1920 
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ãAuch Berlin und Hamburg sin d bereits bedeutend regere Flugverkehrszentren als London, und wenn 
auch damals Deutschlands zivile Luftfahrt  als Konsequenz des verlorenen 2. Weltkriegs recht 
lahmgelegt war, so sollte die Zukunft doch wieder andere Zeiten bringenÒ schrieben die Nachrichten 
fŸr Luftfahrer.  
 
ãEs ist nicht zu leugnen, dass britische private Unternehmer und die BemŸhungen einer ãhalb 
verkŸmmertenÒ Abteilung des ãAir MinistryÒ einiges leisten, aber den energischen Bestrebungen 
anderer LŠnder gegenŸber ist wohl zu befŸrchten, dass sie nicht lange werden Stand halten kšnnenÒ, 
schrieb die britische Tageszeitung ãThe TimesÒ am 18.9.1920 in London.  
 
Bei der Vielzahl der damals stattfindenden FlŸge, der hohen  Zahl eingesetzter Flugzeuge und Anzahl 
der in Deutschland angeflogenen FlugplŠtze, sowohl deutscher als auch auslŠndischer 
Fluggesellschaften, wird die schon damals entstandene Situation deutlich. 
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Abb.  155 - FS-Bezirke 1938 Europa 
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Abb. 156 - DLH Flugplan 1938/39  
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Kapitel 4 
 

Die Entwicklung in den 1920Õer, 1930Õer und 1940Õer Jahren in Betrieb und Technik 
 

Allgemeines  
 
GrundsŠtzlich gliederte sich die Flugsicherung in den 1930Õer Jahren nach der Art der angewandten 
Mittel in die ÒTechnische FlugsicherungÓ, damals als Reichsflugsicherung begriffen, und in die 
ÒMeteorologische FlugsicherungÓ, als Flugwetterdienst ein Glied des allgemeinen Reichs-
wetterdienstes. Die Reichsflugsicherung bediente sich technischer Mittel wie Fernsprech- und 
Fernschreib-Einrichtungen, Bodenfunk - und Peilanlagen, Schlechtwetter-Landeeinrichtungen und 
Befeuerungsanlagen. Der Flugwetterdienst nahm die meteorologische Beratung der FlugzeugfŸhrer 
vor Antritt und wŠ hrend des Fluges wahr.  
 
Beide Teile arbeiteten eng miteinander, insbesondere da sich der Wetterdienst des ausgedehnten 
Nachrichtendienstes der ÒTechnischen FlugsicherungÓ bediente, der wiederum aus den Dienst-
zweigen des Flugfernmelde-, Wettersende- und Empfangsdienstes und des Bodenfunk-, Peil- und 
Schlechtwetterlandedienstes bestand. Innerhalb der verschiedenen Betriebszweige der 
Flugsicherung war damals schon der Funkverkehr mit den Flugzeugen der verantwortungsvollste 
Dienst, der sich in FS-Bezirken und Nahverkehrsbezirke n abspielte. 
 

Der Morse -Kode 
 

Die Entwicklung des Funkwesens gi ng Hand in Hand einher mit der Erfindung des Morse -Kode im 
Jahr 1833 durch Samuel Morse. Die erste Version umfasste nur zehn Ziffern. Alfred Lewis Vail, einer 
von MorseÕs Mitarbeitern erweiterte den Kode 1838 um Buchstaben.  
 
Wie noch heute umfasste der Kode zwei Zeichen, einen kurzen (Punkt) und einen langen (Strich), 
unterbrochen durch eine Pause. Diesen Kode benutzte man ab 1844 regelmŠssig (USA) und bei den 
Telegrafie-Unternehmen noch bis 1960. Der Morse-Kode wurde 1848 durch F. C. Gerke verŠndert, 
um i hn fŸr die elektromagnetische Telegrafenverbindung zwischen Hamburg und Cuxhaven 
verwenden zu kšnnen.  
 
1865 wurde der Kode in dieser Form vom Internationalen Telegrafen-Kongress (Fernmeldeunion 
ITU) in Paris standardisiert und mit der EinfŸhrung der draht losen Telegrafie als internationaler 
Morse-Kode von der ITU genormt. FŸr die Entwicklung des Flugverkehrs und seiner Absicherung 
hat der Morse-Kode entscheidende Bedeutung und wird noch heute zur Kennung von 
Funknavigationsanlagen mit einer Zweier - bzw. Dr eier-Buchstaben-Kennung, wie z.B. FFM fŸr 
Frankfurt/Main benutzt.  

 
Abb. 157 - Morse Kode Tabelle 
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Die deutsche Marine fŸhrte 1904 die Morse-Kodegruppe ã* * * --  --  --  * * * Ò fŸr SOS im Schiffsfunk 
ein. Er wurde 1906 fŸr den internationalen Funkverkeh r beschlossen und 1908 Ÿbernommen. 
Hiernach folgte in der Seefahrt die verpflichtende Hšrbereitschaft auf der Notfrequenz 500 kHz ab 
der 15. und der 45. Minute jeder Stunde. Mit der EinfŸhrung des Sprechfunks wurde das SOS Ð 
Signal international durch das Wort ãMAYDAYÒ ersetzt und entsprechende Regeln fŸr die 
Notfrequenzen und die Funkstille vereinbart.  
 

Der Flugfernmeldedienst  
 

Dieser zwischenstaatliche Fernmeldedienst hatte die Aufgabe die Sicherheit der FlŸge zu erhšhen 
und ihre RegelmŠssigkeit zu fšrdern. Hierzu bestanden drei Betriebszweige, a) der ÒStrecken-
fernmeldedienstÓ zum Austausch von Meldungen zwischen den Flugfernmelde stellen 
(ground/ground), b) der ÒLuftfunkdienstÓ fŸr den Austausch  von Meldungen zwischen Boden- und 
Luftfunkstellen  (air/ground), zwischen Luftfunkstellen unter einander (air/air) und den Austausch von 
Meldungen zum Zwe ck der Funkpeilung, sowie c) der  ÒWetterfunkdienstÓ zur Rundfunk -
Aussendung und Aufnahme von Wettermeldungen z u bestimmten Zeiten (VOLMET). Detaillierte 
Angaben hierzu aus der 1938Õer FBO enthŠlt Anhang E.  
 

Der Streckenfernmeldedienst 
 

Die Flugfernmeldestellen des Streckenfernmeldedienstes gliederten sich in eine Betriebszentrale fŸr 
die DurchfŸhrung des Strecken-Fernmeldedienstes und des Wetter Sende- und Empfangsdienstes, 
eine Bodenfunk- und Peilstelle fŸr den Nachrichten - und Peilverkehr mit Flugzeugen und  eine 
Senderzentrale mit ferngetasteten Sendern und schneller Frequenzwahlmšglichkeit. Alle Ÿber dieses 
Netz befšrderten Meldungen mussten den Regeln und Vorsch riften der Fernmeldebetriebsordnung 
(FBO) entsprechen.  
 
Das Fernschreibnetz der Flugsicherung entwickelte sich im Laufe der Jahre zum RŸckgrat des FS-
Systems. Es erreichte eine LŠnge von 10500 km im Jahre 1937 und begann den innerdeutschen 
Streckenfunkdienst ŸberflŸssig zu machen. Von den 1937 bestehenden 28 Bodenfunkstellen waren 
12 Peil- und 16 Peil-Nebenstellen. 
 
Die Fernschreibverbindungen der verschiedenen deutschen Flugfernmeldestellen benutzten 
Kennungen wie in der  folgenden Abbildung 159  in der lin ken Tabelle aufgefŸhrt. Nach LŠndern 
ohne Fernschreibverbindungen (entsprechend des heutigen AFTN) wurden die Meldungen Ÿber 
Streckenfunkstellen weitergeleitet. Deren Streckenflugfunk -Kennungen lauteten wie in der rechten 
Tabelle aufgefŸhrt. 

  
              Abb. 158 - Berlin Fernmeldestelle           Abb. 158.1 - Deutschlands erste Flugplatz-Funkstation 1924 
                          Tempelhof 1926               Hamburg -FuhsbŸttel 

Der Streckenfunkdienst 
 

Im Verkehr mit den Streckenfunkstellen benutzten di e rufenden Funkstellen bis zu dreimal  das 
Rufzeichen der gerufenen Funkstelle, danach die Kennung ÒDEÓ und hiernach das eigene 
Rufzeichen ebenfalls bis zu dreimal. Hierzu benutzte man die Wachfrequenz der gerufenen 
Funkstelle. Die gerufene Stelle antwortete mit dem fremden Rufzeichen bis zu dreimal, darauf die 
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Kennung ÒDEÓ, dem eigenen Rufzeichen und dem Morse-Zeichen - . Ð fŸr die 
Aufnahmebereitschaft. Der Funkverkehr zwischen den Funkste llen wurde mit dem Zeichen  
 .  .  .  -  .  -  beendet. 
 
Zu einer der wichtigsten Aufgaben der Flugsicherungs -Bodenfunkstellen entwickelte sich die 
†berwachung der BewegungsvorgŠnge der Flugzeuge zur Vermei dung von Zusammenstšssen im 
Flug. 
 
Eine besondere Einrichtung des Bodenfunkdienstes war die fŸr die Sicherung der FlŸge auf 
†bersee-Flugstrecken errichtete †bersee-Funkstelle in Hamburg -Quickborn fŸr den Funkverk ehr 
mit den Luftschiffen und den  Flugsicherung-Schiffen und Flugbooten der Deutschen Luft Hansa im 
Nord - und SŸdatlantik. In gesamt waren 1937 5 Senderzentralen, 23 Sendestellen mit insgesamt 78 
Sendern in Betrieb. 
 

   
Abb. 159 - Kennungen der Flugfernmeldestellen (Fernschreibverbindungen) und Streckenfunkstellen  

 
Folgende Meldungsarten waren zugelassen: 
 

1 Notanrufe ( distress call) mit dem dreimal gesendeten Notzeich en ÒSOSÓ im Tastfunk oder 
ÒMAYDAYÓ im Sprechfunk, der Kennung DE und dem dreimaligen Rufzeichen der eigenen 
in Not befindlichen Funkstelle / LFZ .  

 
2 Notmeldungen ( distress messages) mit der Tastfunk -Kennung É - - - É oder der Sprechfunk -

Kennung MAYDAY, abge leitet vom franzšsischen ÒmÕaiderÓ mit der gleichen Bedeutung 
wie heutzutage. Diese Notrufe und Notmeldungen wurden vorzugsweise auf den 
Funkfrequenzen 500 kHz im Seefunkdienst und auf 333 kHz im Landfunkdienst ÒAN 
ALLEÓ (CQ) gesendet. 

 
3 Dringlichkeitsmeldu ngen (urgency messages) mit der Tastfunkkennung ÒXXXÓ bzw. der 

Sprechfunkkennung ÒPANÓ, jeweils dreimal gesendet; 
 

4 Sicherheitsmeldungen (safety messages) mit der Tastfunkkennung ÒTTTÓ oder der 
Sprechfunkkennung ÒSECURITEÓ, auch jeweils dreimal gesendet. Diese Meldungsart wurde 
in den 1960Õer Jahren von der ICAO aufgehoben. 
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5 Nachrichten fŸr Luftfahrer mit wichtigem Meldungsinhalt an FlugzeugfŸhrer im Fluge;  
 

6 Flugpeilfunkmeldungen;  
 

7 Wettermeldungen;  
 

8 Betriebsmeldungen; 
 

9 Dringlichkeitsmeldungen;  
 

10 Start- und Landemeldungen (departure & arrival Ð DEP/ARR); 
 

11 Standortmeldungen;  
 

12 Platzbelegungsmeldungen der Fluggesellschaften im IATA -Kode (heute nicht mehr 
zugelassen); 

 
13 Dienstmeldungen.  

 
Die Frequenzverteilung in Flugfernmeldedienst  

 
Im Flugfernmeldedienst wurden nur  ungedŠmpfte Wellen verwendet, und zwar ÒA1Ó ungedŠmpft 
und nicht moduliert, ÒA2Ó ebenfalls ungedŠmpft aber durch hšrbare Frequenz moduliert und ÒA3Ó 
auch ungedŠmpft aber sprachmoduliert.  
 
Im Mittelwellen -Bereich kamen folgende Frequenzen fŸr den Wetter-, Strecken- und Luftfunkdienst 
zur Anwendung:  
 
Wetterfunkdiens t   Streckenfunkdienst   Luftfunkdienst  
 
---     269 kHz    322 kHz 
276 kHz    264     327 
---     ---     330 
---     ---     333 
---     ---     336 
---     ---     338 
---     ---     340 
---     ---     342 
---     ---     343 
---     ---     348 
---     ---     350 Ð 365 kHz 
 
Im Kurzwellenbereich waren dies fŸr den gleichen Zweck fŸr den  
 
Wetterfunkdienst  und  Streckenfernmelde- und Luftfunkdienst  
 
    Anruffrequenz  1. Ausweichfrequenz 2. Ausweichfrequenz 
kHz     kHz   kHz    kHz  
2915    2800  2815   2830 
4300    4200  4110   4250 
5830    5600  5630   5660 
6975    6275  6375   6650 
8600    8400  8220   8500 
11600    11200  11260   11320 
13950    12550  12750   13300 
17200    16800  16440   17000 
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Im Òzwischenstaatlichen FlugfernmeldedienstÓ wurden auf Mittelwelle folgende Frequenzen 
verwendet:  
 
269 kHz fŸr die Hauptwachfrequenz des  Streckenfunkdienstes 
276 kHz fŸr die Flugwetter -Sammelmeldungen der Funkstellen Berlin, Paris, Warschau, Rom 

und Bukarest 
280 kHz fŸr regionale Flugwettermeldungen (in ternational)  
284 kHz fŸr regionale Flugwettermeldungen (in ternational)  
288 kHz fŸr regionale Flugwettermeldungen (in ternational)  
279,5 kHz Flugwettermeldungen in Deutschland  
280,5 kHz Flugwettermeldungen in D eutschland 
287,5 kHz Flugwettermeldungen in Deutschland  
 
Anfang der 1940Õer Jahre stand dem ÒLuftfunkdienstÓ das Frequenzband von 320 Ð 350 kHz zur 
VerfŸgung. Es wurde wie folgt verwendet:  
 
322 kHz als Ausweichfrequenz fŸr Luftfunkstellen, gleichzeitig als  Wach- und Sendefrequenz 
 fŸr den Funkverkehr im Nahverkehrsbereich und zur DurchfŸhrung von Schlecht - 
 wetterlandungen  
327 kHz als Peilfrequenz und Ausweichwachfrequenz  
333 kHz als allgemeine Notfrequenz  
336 kHz als Anruf - und Verkehrsfrequenz von Bodenfu nkstellen ohne schnelle Frequenzfern- 
 wahl, aber auch als Anruffrequenz  fŸr das Zusammenarbeiten  von 

Bodenfunkstellen 
 mit schneller Frequenzfernwahl im Funkpeildienst (Kreuzpeilungen zur Standortbe - 
 stimmung Ð QTF) 
338 kHz als Sendefrequenz der Bodenfunkstellen im Flugfunkverkehr  
340 kHz als Sendefrequenz der Bodenfunkstellen im Flugfunkverkehr  
330 kHz als Sendefrequenz der Bodenfunkstellen im Flugfunkverkehr  
342 kHz als Sendefrequenz der Bodenfunkstellen im Flugfunkverkehr  
343 kHz als Sendefrequenz der Bodenfunkstellen im Flugfunkverkehr  
344 kHz als Sendefrequenz der Bodenfunkstellen im Flugfunkverkehr  
348 kHz als Frequenz fŸr Funksprech- und Funktelegrafiedienst mit kleinen Flugzeugen  
350-365 kHz als Frequenzband fŸr Funkfeuer (NDB) 
255-290 kHz als Ausweich-Frequenzband fŸr ausgewŠhlte Funkfeuer 
 

Der Wetterfunkdienst  
 

Die gršsste Wichtigkeit fŸr die DurchfŸhrung von FlŸgen im Rahmen der Flugsicherung hat seit 
jeher die Kenntnis Ÿber die Wetterlage auf den einzelnen Flugstrecken. Um eine einwandfreie 
†be rsicht Ÿber die Wetterlage zu erhalten waren aufgrund zwische nstaatlicher Abmachungen 
Wetter-Beobachtungsstellen eingerichtet. So verfŸgte auch Deutschland Ÿber ein dichtes Netz 
solcher Flugwetter-Beobachtungsstellen, die zu festen Tageszeiten ihre Beobachtungen der fŸr ihren 
Bezirk zustŠndigen Wetterwarte zuleiteten. Dort wurden die Beobachtung en zusammengestellt und 
Ÿber das Fernschreibnetz der Reichsflugsicherung Ÿber die Flugfernmeldestelle an eine 
Gruppenwetterwarte Ÿbermittelt . Von dort wurden dann Sa mmel-Wettermeldungen ( VOLMET) 
nach bestimmtem Zeitplan ÒAn Alle Ð CQÓ ausgestrahlt. Die Meldung wurde durch das Kennwort 
ÒMETEOÓ eingeleitet, gefolgt von der Stationskennung, z.B. ÒDDXÓ und der Uhrzeit, z.B. Ò1105 
MEZÓ. Folgende Funkstellen des Wetterfunkdienstes verbreiteten ihre Meldungen zu den 
angegebenen Zeiten. 
 

Funkstelle  Rufzeichen Frequenz kHz  Sendezeiten 
 
Hamburg   DDM   287,5   H + 00  H + 30 
Berlin   DDX  287,5   H + 05  H + 35 
Kšni gsberg i.Pr.  DDW   287,5   H + 10  H + 40 
Hannover   DDV   287,5   H + 15  H + 45 
Halle/Leipzig   DDL   287,5   H + 20  H + 50 
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Breslau   DDU   287,5   H + 25  H + 55 
Frankfurt/Main   DDF  279,5   H + 00  H + 30 
MŸnchen   DDP  279,5   H + 15  H + 45 
Klagenfurt   DDB  279,5   H + 20  H + 50 
Wien   DDA   279,5   H + 25  H + 55 
Kš ln   DDK   280,5   H + 20  H + 50 
Prag   DDO  280,0   H + 05  H + 35 
 

Aero Ð Deutschland 
 

Aerologische Sammelmeldungen (Aero Deutschland) wurden durch die Funkstelle Berlin (DDX) auf 
den Frequenzen 276 kHz und 5868 kHz mehrmals tŠglich gesendet. Sie enthielten 
Hšhenwindbeob achtungen durch FlugzeugfŸhrer und mittels kleiner Ballone, sowie Luftdruck -, 
Temperatur - und Feuchtigkeitsmessungen in verschiedenen Hšhenschichten, die durch Drachen- 
oder Flugzeugaufstiege von Radiosonden festgestellt wurden. Die Durchf Ÿhrung dieser 
Flugzeugaufstiege war Aufgabe der Wetterflugstellen.  Diese Beobachtungen und Meldungen lieferte 
der Hšhenwetterdienst , der die Messungen in der freien AtmosphŠre vornahm. Wie schon erwŠhnt 
fŸhrten neun Wetterflugstellen  die Flugzeugaufstiege durch, ein- oder zweimal am Tag bis in 6000 
m Hšhe, sowohl unter Sichtflug - als auch unter Instrumentenflug -Wetterbedingungen.  
 

Funk Ð Observation Ð Nacht 
 

Die Wetterfunkstellen der Flughafenleitungen Berlin -Tempelhof (DDX) und Hamburg (DDM) 
sendeten tŠglich sogenannte ÒFunkobs-NachtÓ Meldungen, die im Laufe der Nacht empfangen 
worden waren,  um 0645 Ð 0800 Uhr MEZ. Die Ausstrahlung erfolgte Ÿber den Sender Berlin auf 89,5 
kHz, die Ÿber den Sender Hamburg auf 11535 bzw. 13735 kHz. In diesen Ausstrahlungen  waren 
auch amerikanische Wettermeldungen enthalten. 
 

Meteo Ð Zentraleuropa  
 

Die Wetterfunkstelle der Flughafenleitung Berlin -Tempelhof und die in Hamburg -Quickborn  
sandten zusŠtzlich mehrmals tŠglich in ihrer Funktion als  ÒMeteo-ZentraleuropaÓ (Meteo Central 
Europe - MCE) gleichzeitig auf drei Frequenzen diese Meldungen aus. Diese Ausstrahlungen 
enthielten Wettermeldungen aller beteiligten LŠnder der Region.  
 

Funkverkehr mit Flugzeugen im Luftfunkdienst  
 

Zur einwandfreien DurchfŸhrung des Flugsicherungsdien stes war Deutschland, wie schon erwŠhnt, 
bis 1940 in 16, danach in 15 administrative Luftamtsbezirke , auch Flugsicherungs-Bezirke genannt, 
eingeteilt. FŸr jeden dieser Bezirke war ein Luftamt zustŠndig. In diesen Flugsicherungsbezirken 
war je eine Bezirksleitstelle des RFD an drei ArbeitsplŠtzen zustŠndig fŸr den gesamten 
Nachrichten - und Peilverkehr mit den Flugzeugen.  
 

 
Abb. 160 - Luftamtsbezirke  

 
ZusŠtzlich gab es noch Peilnebenstellen, also Bodenfunk- und Peilstellen, die nach Anweisung einer 
Bezirksleitstelle arbeiteten. Die folgende †bersicht zeigt die frŸher 16, dann 15 Bezirksleitstellen. Die 
AnhŠnge B und C zeigen das Funkverkehrs-Aufkommen in 1932. 
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Die Aufstellung  der Abbildung 161 zeigt zusŠtzlich hierzu die Sende- und Empfangsfrequenzen 
aller damals betriebenen Bodenfunk- und Peilstellen,  einschliesslich der in den annektierten 
Gebieten der Tschechoslowakei, …sterreichs und Polens betriebenen Stellen. 
 

Der Q -Kode 
 

Der Q-Kode zur Benutzung im A llgemeinen- sowie im See- und Flugfunk wurde 1912 i n London 
von der ãInternational Radiotelegraph ConventionÒ der ITU eingefŸhrt. Er besteht aus jeweils drei 
Buchstaben, deren erster stets ein ãQÒ ist. Fast alle Q-Gruppen konnten sowohl als Frage als auch als 
Antwort gegeben werden. Bei einer Frage folgte lediglich das Fragezeichen Ò?Ó hinter dem 
benutzten Kode. FŸr den Flugfunkdienst wurde die Gruppe ãQAA Ð QNZÒ vereinbart. Die Gruppen 
QOA bis QQZ wu rden nur in der Seefahrt benutzt und die Gruppen von QRA bis QUZ von allen 
Diensten. Eine grosse Zahl der Q-Kodi dieser Q-Gruppe findet auch heute noch Anwendung in der 
Luftfahrt und Flugsicherung; siehe Anlage A.  
 

 
 

Abb. 161 - Liste deutscher Bodenfunk- und Peilstellen 
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Das Meldeverfahren fŸr Flugzeuge  
 

Die FlŸge mussten ein vorgeschriebenes Meldeverfahren einhalten, wenn sie in einen FS-Bezirk 
einflogen oder ihn  verlassen wollten und ebenso wenn sie auf einem Flughafen gestartet oder 
gelandet waren. Alle Meldungen im Flugfunkdienst wur den nach dem Q-Kode abgefasst. Der Q-
Kode war in der Fernmeldebetriebsordn ung fŸr den Flugfunkdienst (FBO) veršffentlicht. Im April 
1940 traten €nderungen in der Bedeutung der Grup pen international in Kraft. Einige  Beispiele: 
 

Frage 
QGL ? 

Kann ich in den Nahverkehrsbezirk einfliegen  
 

Antwort  
QGL 

Sie dŸrfen in den Nahverkehrsbezirk einfliegen  
 

Frage 
QRA ? 

Wie lautet die Kennung ihrer Funkstelle ?  
 

Antwort  
QRA DAHDV  

Die Kennung meiner Funkstelle ist DAHDV  
 

Die Luftfunkstellen waren verpflichtet vom Zeitpunkt des Starts  an bis zur Landung auf der 
Frequenz der zustŠndigen Boden- und Peilfunkstelle dauernd hšrbereit zu sein. Vor Beginn einer 
jeden Aussendung musste sich die Funkstelle vergewissern, dass sie keinen anderen Funkverkehr 
stšrt. Sofort nach dem Start hatte sich jedes mit FunkgerŠt ausgerŸstete Flugzeug bei der 
zustŠndigen Bodenfunkstelle zu melden und eine Startmeldung  (Departure Message Ð DEP) zu 
senden. Diese enthielt Angaben Ÿber den Startflughafen, die Uhrzeit des Starts und den 
Bestimmungsflughafen. Auch sie wurde mit Hilfe des Q -SchlŸssels abgefasst. Ein Flugzeug auf dem 
Flug von Berlin nach Hamburg hŠtte z.B. folgende Meldung abgesetzt: 
 

QAD  BR  0815  QAB  HB 
Ich bin in Berlin um 0815 Uhr gestartet und unterwegs nach Hamburg  

 
Hatte das Flugzeug die Grenze eines Flugsicherungs-(Funk-)bezirks erreicht, musste es eine 
Standortmeldung  (Position Report) an die beteiligten Bodenfunkstel len senden; in diesem Falle an 
Berlin (DDX) und an Hamburg (DDM). Die Meldung enthielt Angaben Ÿber den Standort des 
Flugzeugs mit Entfernungsangabe in km und der Richtung vom nŠchsten Grenzpu nkt zum 
Flugzeug, auf welchem Flughafen die nŠchste Landung erfolgen sollte (QAB) und die Flughšhe 
(QAH). FŸr den o.a. Flug hŠtte die Meldung folgendermassen ausgesehen: 
 

QTH  10 KM  W  LENZEN  QAB  HB  QAH 800 M +  
Standortmeldung FS-Bezirksgrenze 10 km von Lenzen in 800 m Hšhe auf dem Flug nach Hamburg 

Ÿberflogen 
 

Diese Meldung wurde von der ersten Bodenfunkstelle bestŠtigt und musste an die folgende 
Bodenfunkstelle (Hamburg DDM) im neuen Funkbezirk wiederholt werden. Mit der 
EmpfangsbestŠtigung der neuen Bodenfunkstelle wurde den Flugzeugen regelmŠssig und 
unaufgefordert der Luftdruckwert des betreffenden Flughafens, reduziert auf den Meeresspiegel 
und korrigiert um die aktuellen Werte der Lufttemperatur  (QFF) Ÿbermittelt.  
 
Kurz vor der Landung war eine L andemeldung  (gleichbedeutend mit Arrival Message Ð ARR) an die 
Bodenfunkstelle, hier Hamburg, zu senden, die wie folgt aussah: 
 

QAA  HB  0915 
Ich rechne damit in Hamburg um 0915 Uhr zu landen  
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Wettermeldungen an Luftfahrzeuge im Fluge  
 

Wettermeldungen wurde n im Fluge durch die Benutzung der Q -Gruppe QAM, die heute noch 
benutzt wird,  angefordert, gefolgt von der AbkŸrzung des gewŸnschten Ortes, also z.B. QAM HB. 
Die Durchgabe solcher Wettermeldungen (die heutige METAR Meldung) wurde auch damals in 
bestimmter Reihenfolge vorgenommen, wie folgt:  
 

QAM  0845  HB 
WOLKIG  10 KM  WOLKEN 800 M  3/10  4/10  SW 15 KM/H   

QFE  HB  1004  MB  QFF  HB  1005  MB + 
 

Wetter Hamburg 0845 Uhr  
Wolkig Horizontalsicht 10 km niedrigste Wolkenhšhe 800m niedrigste Wolkenschicht 3/10 des 

Himmels Gesamtbedeckung 4/10 des Himmels Bodenwind aus SŸdwest mit 15 kmh Luftd ruck in 
Flughafenhšhe 1004 mb bezogen auf Meeresspiegel 1005 mb 

 
Schlechtwetter -Landeverfahren  

SchlechtwetterflŸge und Landevorschriften  
 
Unter ÒSchlechtwetterflŸgenÓ verstand man FlŸge die ohne Erdsicht durchgefŸhrt wurden ( Blindflug  
= in Instrument Meterological Conditions Ð IMC). Eine diesbezŸgliche Verordnung war bereits im 
August 1936 erlassen worden. Hierzu gehšrten somit alle FlŸge in Wolken oder Nebel und alle 
FlŸge zwischen oder Ÿber Wolkendecken. Sie durften Ÿber Deutschland nur von solchen Flugzeugen 
durchgefŸhrt werden, die mit einer betriebsfŠhigen BlindflugausrŸstung ausgestattet waren und mit 
ihrer Handhabung vertrautes Personal an Bord hatten. 
 
Verlangten die Wetterbedingungen auf einem deutschen Flughafen die Anwendung der 
Schlechtwetter-Vorschriften (QBI) so benachrichtigte die Flughafenleitung die betroffenen in Ð und 
auslŠndischen anderen FlughŠfen hierŸber nach einem besonderen Verteilungsplan. Sie wurde auf 
den Frequenzen des Streckenfernmeldedienstes oder per Fernschreiber vorgenommen, bzw. 
zusŠtzlich per Funk als Sicherheitsmeldung (TTT). 
 
Alle Flugzeuge waren verpflichtet die zustŠndige Bodenfunkstelle Ÿber die DurchfŸhrung solcher 
FlŸge mit Hilfe der Q -Gruppen zu unterrichten. Diese vermerkte die gemeldeten 
BewegungsvorgŠnge auf einer Kontrollkarte (der VorlŠufer des heutigen ATC - Kontrollstreifens  ). 
Nach BestŠtigung der Meldung durch die Bodenfunkstelle hatte das Flugzeug jede €nderung des 
Kurses und der Flughšhe, wann immer mšglich im voraus, mitzuteilen. Anhand dieser Meldungen 
verstŠndigte die Bodenfunkstelle dann alle hiervon betroffenen Flugzeuge vom Bestehen einer 
Zusammenstossgefahr und wies ihnen gleichzeitig bestimmte Flughšhen an, um einen 
Zusammenstoss zu verhindern. Es handelte sich also gleichermassen um einen VorlŠufer des spŠter 
eingefŸhrten ÒFlug-verkehrsberatungsdienstes (Air Traffic Advisory Service - ADS) und war 
gleichbedeutend mit der Staffelung von FlŸgen im unkontrollierten Luftr aum (heute Kategorie F). 
 
Die †berwachung der Flugbewegungen bezweckte also schon damals die VerhŸtung von 
Zusammenstšssen. Aufgrund zwischenstaatlicher Vereinbarungen waren die Flugzeuge 
gezwungen, innerhalb der Flugsicherungs -Bezirke mit den Peilstellen Funkkontakt 
aufrechtzuerhalten, denen die †berwachung des Verkehrsablaufs und die Koordination mit den 
benachbarten FS-Bezirken oblag. 
 
Zur Darstellung der BewegungsvorgŠnge in den FS-Bezirken begann man Verfahren zu erproben, 
die zum Ziel hatten die jewei lige Flugverk ehrslage aller in einem Bezirk sich bewegenden FlŸge 
darzustellen; ein frŸh erkanntes und heute noch bestehendes Problem. Ein 1937 erprobtes Verfahren 
bestand aus einer Aufzeichnung der Flugwege auf einem Ÿber einer Kontrollkarte ausgespanntem 
durchsichtigen Zeichenpapier, wo rauf alle fŸr die Flugverkehrssituation wesen tlichen Details 
vermerkt waren.  
 
So wie in den USA wurde also auch in Deutschland und den anderen europŠischen LuftfahrtlŠndern 
bereits eine Art Flugverkehrskontrolldienst ( Air T raffic Control Service Ð ATC) mit 
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Bewegungslenkung (Movement Control) und Staffelung  (Separation) der FlŸge untereinander 
praktiziert, sowohl im unkontrollierten als auch kontrollierten Luftraum.  
 

Die Nahverkehrsbezirke  
 

Der Begriff ÒNahverkehrsbezirkÓ (Terminal Control Area Ð TMA ) bezeichnete ein nicht genau 
begrenztes Gebiet von etwa 40 km Durchmesser um einen Flughafen. Es diente den mit Bodenfunk- 
und Peilstellen ausgerŸsteten FlughŠfen dazu Schlechtwetterlandungen zu ermšglichen. Dieser 
Bezirk war nur aktiv unter  Schlechtwetterbedingungen (IMC). Zu solchen Zeiten benštigten alle 
Flugzeuge die Genehmigung der Bodenfunkstelle  um in den Nahverkehrsbezirk einfliegen zu 
dŸrfen (QGL). 
 
Diesen Flugzeugen wurde der augenblickliche Luftdruck als QFE und die vor herrschenden 
Bodenwind -VerhŠltnisse (QAN) mitgeteilt. Der Funkdienst wurde auf der Frequenz 322 kHz 
abgewickelt, nachdem die Flugzeuge aufgefordert worden waren auf diese Frequenz zu wechseln 
(QSO bzw. QSY). Um die Anflug - und Landefolge bestimmen zu kšnne n wurden den betroffenen 
Flugzeugen Anflugnummer n zugeteilt, die mit dem Q -Code QGP Ÿbermittelt wurden, also z.B. QGP 
1, QGP 2, QGP 3, usw.; d.h. es wurde eine Anflugreihenfolge ( Approach Sequence) erstellt. 
 

Funknavigation  
 

In der Funknavigation unterschi ed man zwischen Fremd- und Eigenpeilung. Zur Fremdpeilung war 
am Boden ein Netz von Funkpeilstellen errichtet worden, die sich zumeist auf FlughŠfen befanden. 
So konnten die Flugzeuge sowohl Kurspeilungen als auch Standortbestimmmungen anfordern. Die 
Kursp eilungen erfolgten entweder rechtweisend, bezogen auf den geografischen Nordpol, oder 
missweisend, bezogen auf den magnetischen Nordpol. Danach wurde unterschieden in 
 

- rechtweisende Peilung vom Peiler in Richtung Flugzeug Ð Q-Kode QTE, 
- missweisende Peilung vom Peiler in Richtung Flugzeug Ð Q-Kode QDR, 
- rechtweisende Peilung von Flugzeug in Richtung Bodenpeiler Ð Q-Kode QUJ, 
- missweisende Peilung vom Flugzeug in Richtung Bodenpeiler Ð Q-Kode QDM.  

 
Das Ergebnis ist eine fŸr den Zeitpunkt der Peilung ermittelte Standlinie (Line of Position). Zur 
Standortbestimmung wurden mindestens zwei Bodenpeilstationen ( Direction Finder Station Ð D/F) 
benštigt. Die Peilungen erfolgten gleichzeitig, so  dass die Kreuzung der beiden Standlinien 
festgestellt und der geografische Ort der Kreuzung bestimmt werden konnte. Um die Genauigkeit 
des Standortes zu erhšhen wurden Standlinien ermittelt, die mšglichst einen Winkel von 90¡ 
bildeten. So wurde aus entweder zwei QTE oder zwei QDR Peilungen eine QTF-
Standordbestimmung. Das Ergebnis lautete dann z.B. Ò1345  QTF  10 km  NW  CottbusÓ. Das heutige 
Peilverfahren unterscheidet sich nicht vom damaligen. Es kamen lediglich Genauigkeitsklassen der 
Peilwerte hinzu; Klasse A fŸr +- 2¡ Genauigkeit, Klasse B fŸr +-5¡ und Klasse C fŸr +-10¡. Wie sich 
die verschiedenen Funknavigationssysteme danach  im Laufe der 1940Õer Jahre weiterentwickelten 
erlŠutert Anhang F. 

Eigenpeilung  
 
FŸr die DurchfŸhrung von Eigenpeilungen musste das Flugzeug mit einem Bordpeiler 
(ZielfluggerŠt - der heutige Radiokompass / Automatic Radio Direction Finder Ð ADF) ausgerŸstet sein. 
Der Peilrahmen (Dipol) war dabei in der LŠngsachse des Flugzeugs fest installiert. Mit dem 
Bordpeiler konnten alle frequenzgeschŸtzten ungerichteten Funkfeuer am Boden (Non-Directional 
Radio Beacon Ð NDB) und Rundfunksender angepeilt werden. Drei Gruppen von 
Navigationsfunkfeuern waren in Betrieb, Navigationsfunkfeuer, Zielfunkfeuer und 
Markierungsfunkfeuer.  

Navigationsfunkfeuer  
 
Die Navigationsfunkfeuer strahlten ihre Kennung Ÿber eine Dauer von 6 0 Sekunden wie folgt aus: 5 
Sekunden lang das Rufzeichen des Feuers, gefolgt von 47 Sekunden Dauerstrich, danach wieder 
Ÿber 5 Sekunden lang das Rufzeichen, gefolgt von einer 3 Sekunden langen Pause. Folgende 
Navigationsfunkfeuer waren in Betrieb:  



Die Entwicklung der deutschen Flugsicherung  
__________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
© Frank W Fischer 15.6.2014 174 
 

Name   Kennung Frequenz gehšrend zur Gruppe  
 
Berlin   DDX  364 kHz A  
Kšln    DDK   364 kHz A  
MŸnchen   DDP  364 kHz A  
Kšnigsberg i.Pr.   DDW   257 kHz B 
Breslau   DDU   257 kHz B 
Hamburg    DDM   257 kHz B 
BrŸssel   ONB  266 kHz C 
Hannover    DDV   266 kHz C 
Stuttgart    DDT  266 kHz C 

 
Abb. 162 - Peilanlage Hannover mit Adcock Antenne 1937 

 
Diese Funkfeuer sendeten mit der Wellenart ÒA 1Ó und hatten eine Reichweite von 150 bis 400 km. 
Ihre Sendezeiten wurden laufend in den Nachrichten fŸr Luftfahrer Ð NfL ( Notices to Airmen Ð 
NOTAM ) bekanntgegeben. 

Zielfunkfeuer  
 

Zielfunkfeuer bestanden in Salzburg mit Kennung DDS auf 406 kHz, in Stolp (Pommern) mit 
Kennung DIJ auf 406 kHz, in Halle/Leipzig mit Kennung DDL auf der gleichen Frequenz und in 
Freiburg i. Br. mit Kennung DIF auf  260 kHz. Sie sendeten 4 Sekunden lang die Kennung, danach 16 
Sekunden lang einen Dauerton. 

Markierungsfunkfeuer  
 

Als erstes Markierungsfunkfeuer wurde 1938 das Alpenfunkfeuer 1 km westlich von Kšnigsdorf bei 
Bad Tšlz in Betrieb genommen. Es bezeichnete den nšrdlichen Alpenrand indem es einen 
Markierungsstrahl in ost -westlicher Richtung vor die Alpenkette legte. Es sendete auf der Frequenz 
33,3 MHz und konnte mit dem normalen UKW -Blindlande -EmpfŠnger empfangen werden. Der 
Markierungsstrahl hatte einen …ffnu ngswinkel von + - 2,5¡ zur Grundlinie von 083¡ Ost QTE und 
263¡ QTE nach Westen. SŸdlich davon lag die ÒStrichzoneÓ Ÿber dem Alpengebiet, nšrdlich davon 
die ÒPunktzoneÓ Ÿber der bayerischen Hochebene. Die Kennung bestand aus 2 Minuten und 45 
Sekunden Strichen, Punkten oder Dauerstrich, je nach Standort des Flugzeugs, danach einer kurzen 
Pause und zweimaliger Sendung der Kennung DIT DIT, wiederum einer kurzen Pause und 
Wiederholung des Vorgangs. Die Reichweite betrug nach SŸden rund 100 km, nach Norden etwa 
150 km. Dieses Alpenfunkfeuer wurde nur auf Anforderung bei der Bodenpeilstelle MŸnchen (DDP) 
eingeschaltet, um gegenseitige Stšrungen zu vermeiden. 
 

Das Schlechtwetter -Landeverfahren  
 

Landungen bei Schlechtwetterlagen konnten entweder im Funk -Fremdpeilverf ahren oder im Funk -
Eigenpeilverfahren ( Instrument Approach Procedure Ð IAP) auf ein Funkfeuer durchgefŸhrt werden. 
Zumeist entschied die Bodenfunkstelle, welches Verfahren zu benutzen sei. Angewendet werden 
konnten das ÒDurchstoss-VerfahrenÓ (QGH), das ÒZZ-VerfahrenÓ (QGX) und das ÒUKW-
Landefunkfeuer -VerfahrenÓ (QGA). 
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Das Durchstoss-Verfahren QGH  
 

Das QGH - Verfahren konnte angewendet werden, wenn die untere Wolkendecke ein gefahrloses 
Durchstossen der Wolkendecke zuliess. In diesem Falle wurde das Flugzeug mit mis sweisenden 
Funkpeilungen zur Peilstelle am Flughafen (QDM) gelotst. Nach Hšrbarwerden des 
MotorgerŠusches des Flugzeugs wurde diesem nach der Richtung aus der das GerŠusch kam eine 
der folgenden Hinweise Ÿbermittelt:  
 

MN  MotorgerŠusch im Norden   MS MotorgerŠusch im SŸden 
MNE  MotorgerŠusch im Nordosten   MSW MotorgerŠusch im SŸdwesten 
ME MotorgerŠusch im Osten  MW  MotorgerŠusch im Westen 
MSE MotorgerŠusch im SŸdosten  MNW  MotorgerŠusch im Nordwesten  
 

Es ist bemerkenswert, dass in Deutschland damals bereits die fŸr den Flugfunkdienst eingefŸhrten 
englischsprachigen Begriffe und Kodi im Funkverkehr Verwendung fanden , wie z.B. MSE fŸr 
MotorgerŠusch ÒSoutheastÓ oder ÒFunkobs NachtÓ fŸr ÒObservationÓ. 
 
Nach Empfang dieses Hinweises unterlies die Luftfunks telle jede Sendung und schaltete auf 
Empfang. Stellte die Bodenpeilstelle fest, dass sich das Flugzeug Ÿber dem Flughafen befand, konnte 
man es mit dem Q-Kode QFG hierŸber unterrichten. Danach wurde  das Flugzeug mit dem Kode 
QFH aufgefordert, die Wolkendec ke zu durchstossen,  wie z.B. ÒQFH  80  140Ó mit der Bedeutung 
Òder Winkel zwischen 80¡ und  140¡, dessen Spitze bei der Bodenfunk-Peilstelle liegt, ist als 
Durchstossrichtung gŸnstigÓ. Sobald das Flugzeug Bodensicht hatte, sendete es den Kode QBH. War 
es vom Boden aus sichtbar, so sendete die Peilstelle den Kode QGV. Die angestrebte Peilgenauigkeit 
war + - 1¡. Es wurden Genauigkeiten von +-4¡ in bis zu 150 km Entfernung erzielt.  
 

Das ZZ-Verfahren QGX  
 

Ragten bedeutende Hindernisse in FlughafennŠhe in die Wolken, so wurden die Flugzeuge 
aufgefordert n ach dem ÒÓZZ-VerfahrenÓ (QGX) anzufliegen. Dieses Verfahren setzte voraus, dass 
am betroffenen Flughafen Anflugsektoren eingerichtet waren, innerhalb derer sich keine 
Hindernisse befanden (Schornsteine, TŸrme und dgl.). Auf der Anflug und Landebahn -Grundlinie 
befand sich auch die Peilstelle. FŸr dieses Anflugverfahren waren zudem Mindestanflughšhen 
festgelegt (Minimum Safe Altitude Ð MSA bzw. Decision Height - DH). 
 
Bei diesem Verfahren flog das Flugzeug, durch QDM Peilungen geleitet, Ÿber den Flughafen und 
bekam beim Hšrbarwerden des †berfliegens des Flughafens den Kode QFG Ÿbermittelt. Darauf 
entfernte sich das Flugzeug so lange in entgegengesetzter Richtung vom Flughafen, dass es sich nach 
anschliessender 180¡ - Kurve wieder auf der Anfluggr undlinie befand  und nach 7 Minute n wieder 
den Flughafen erreichte.  
 
Der Abflug wurde  durch den Kode QTE (rechtweisende Richtung von der Peilstelle) oder QDR 
(missweisende Richtung von der Peilstelle) kontrolliert. Nach Beendi gung der Kurve sendete das 
Flugzeug seine Flughšhe mittels Kode QAH,  holt e eine Zielpeilung (QDM Ð missweisende Richtung 
zur Peilstelle) ein und sendete daraufhin 20 Sekunden lang Peilzeichen. Die von der Peilstelle 
ermittelten Peilwerte wu rden dem Flugzeug sofort Ÿbermittelt. Dieser Vorgang wiederholt e sich 
einige Male. Wurde das MotorgerŠusch des Flugzeugs wieder hšrbar, sendete die Peilstelle wieder 
die entsprechenden Hinweise MN, MS, usw. Daraufhin stellte das Flugzeug die Sendung ein und 
blieb in Hšrbe reitschaft. Hatte es die Flughafengrenze erreicht und eine sichere Landung erschien 
nach Meinung der Bodenpeilstelle mšglich, sendete diese das Hauptsignal bestehend aus den 
Buchstaben ÒZZÓ ans Flugzeug. Zwischen diesen beiden Buchstaben wurde der letzte Buchstabe der 
Bodenpeilstelle eingefŸgt, also z.B. fŸr die Peilstelle Berlin ZXZ. Danach sank das Flugzeug bis auf 
eine Hšhe mit Bodensicht and landete.  
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Abb. 163-  ZZ- und UKW - Anflugverfahren  

 
Schien eine sichere Landung unsicher zu sein oder das Flugzeug war zu weit von der 
Anfluggrundlinie abgekommen, wurde es mit dem Zeichen ÒJJÓ aufgefordert, durchzustarten und 
sich vom Flughafen zu entfernen. Auch hier wurde wieder der letzte Buchstabe des Kennzeichens 
der Peilstelle eingefŸgt, also z.B. JXJ (Berlin, Durchstarten!). Danach erhielt das Flugzeug weitere 
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Anweisungen durch die Bodenfunkstelle. Der Vorteil dieser beiden Anflugverfahren war, dass an 
Bord des Flugzeugs nur die eine normale Sende- und Empfangsanlage benštigt wurde.  
 
Aber man kann sich heute gut vorstellen, wie beschŠftigt die Luftfunkstelle im Flugzeug oft war und 
dass man ohne einen eigenen Funker im Flugzeug gar nicht mehr auskam. Diese TŠtigkeit neben 
denen des Piloten und Ko-Piloten zusammen mit der des Navigators und bei Grossflugzeugen  mit 
der des Flugingenieurs fŸhrten sehr bald zu grossem Platzmangel in den Flugzeugkanzeln; und es 
bedeutete gleichzeitig erhebliches zusŠtzliches Gewicht. 
 

 
Abb.  164 - Bodenfunksender-Anlagenaufbau (L uftleiter und Erdnetz)  

 
Das UKW -Landefunkfeuer -Verfa hren QGA  

 
Das ZZ-Verfahren wurde gegen Ende der 1930Õer Jahre allmŠhlich durch das UKW-LFF-Verfahren 
ersetzt. Es beruhte auf einer amerikanischen Erfindung, die in Deutschland weiterentwickelt wurde 
und auf 33.3 MHz arbeitete. Man ging davon aus, dass dieses Verfahren als das europŠische 
Schlechtwetter-Landeverfahren schlechthin Verwendung finden wŸrde; was es auch tat. 1937 waren 
folgende UKW -LFF in Deutschland in Betrieb: 
 
Berlin - Breslau - Frankfurt/M ain - Leipzig - Hamburg - Hannov er - Kšln - Kšnigsberg - MŸnchen - 
NŸrnberg - Stettin - Stuttgart - Essen - Freiburg - Gleiwitz - Mannheim - Bremen - Braunschweig - 

Dresden und Erfurt  
 
Wollte ein Flugzeug das UKW -Landefunkfeuer Anflugverfahren nutzen, holte es die Zustimmung 
der Bodenpeilstelle mit dem Q -Kode QGA ein. Die Bodenfunkstelle bestimmte daraufhin den 
Zeitpunkt ab dem das Verfahren benutzt werden konnte, zusammen mit der zu wŠhlenden 
Anflugrichtung, die zugleich die Landebahnausrichtung  (QFU) darstell te. Die Antwort an das 
Flugzeug lautete also z.B. ÒQGA EX QFU 235Ó. 
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Die Anlage bestand aus einem UKW-Sender, der Ÿber eine Dipol-Antennenanlage auf 33 MHz einen 
Dauerton von 1150 Hz sendete. Zu beiden Seiten des Strahlungsdipols, und zwar senkrecht zur 
Anflugrichtung, befand sich je ein Reflektor, die abwechselnd die Strahlung auf die eine oder andere 
Seite der Anfluggrundinie richteten. Die Signale des Landefunkfeuers ( LFF = L - Locator Beacon) 
waren so ausgelegt, dass man beim Abweichen vom Landekurs-Leitstrahl ( Localizer Ð LLZ) nach 
Steuerbord Striche und beim Abweichen nach Backbord Punkte hšrte, wŠhrend man auf dem 
Leitstrahl einen Dauerstrich vernahm. Die Dauertonzone hatte eine Breite von 5¡. Entlang der 
Endanfluglinie waren sogenannte Vor - und Haupteinflugzeichen (horizontale FŠcherfunkfeuer) VEZ 
und HEZ ( die heutigen ÒouterÓ OM und Òmiddle markerÓ MM) in der Entfernung von 3 km vor dem 
Rollfeldrand aufgestellt. Das VEZ strahlte strahlte auf 38 MHz senkrecht nach oben mit einem Ton 
von 700 Hz. Beim †berfliegen des VEZ sollte das Flugzeug 200 m hoch sein, beim †berfliegen des 
HEZ in 300 m und  vom Rollfeldrand 50 m hoch.  
 

 
 

Abb. 165 - Aufbau einer Landefunkfeueranlage auf einem Flughafen  
 
Sobald das Landefunkfeuer am Boden eingeschaltet war flog das Flugzeug per Eigenpeilung oder 
mit Hilfe der Bode npeilstelle, bis es den Leitstrahl erreicht hatte. War der Leitstrahl erflogen, fand 
der weitere Anflug ohne Mithilfe der Bodenfunkstelle  statt. Blindlandungen waren damit noch nicht 
mšglich, da es noch keine Feinhšhenmesser gab. Beim HEZ musste Bodensicht erlangt sein, um 
landen zu dŸrfen. Das ganze Verfahren entsprach dem heutigen ÒLocalizer only Instrument Landing 
System Ð ILS/LLZÓ Verfahren, welches in den folgenden Jahren lediglich durch das HinzufŸgen eines 
Gleitweg -Senders (Glide Path) im UHF -Frequenzbereich zum ILS vervollkommnet wurde.  
 

Das ÒWŸrzburgÓ Anflugverfahren  
 

Mit diesem , Ende der 1930Õer Jahre entwickelten, Radar-Verfahren flog das Flugzeug einen UKW -
Sprechfunksender im Zielflug an, welcher zusammen mit einem ÒWŸrzburgÓ Ð FunkmessgerŠt 
(FuMG / RADAR Ð Radio Detection and Ranging) am Ende der Landebahn aufgestellt war. Das 
Flugzeug bekam Anweisungen Ÿber Sprechfunk zum Fliegen der Platzrunde und zum 
Einschwenken in die Landericht ung durch laufend durchgegebene Korrekturen.  
 

 
 

Abb. 166- WŸrzburg Radar 
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Es wurde Òheruntergesprochen Ó. Das Verfahren stellte einen Teil des VorlŠufers des spŠter in den 
USA entwickelten und in Grossbritannien und den USA zum Einsatz kommenden GCA  - (Ground 
Controlled Approach) Verfahren dar, in dem es die navigator ische Aufgabe des Piloten auf den 
Flugleiter am Boden Ÿbertrug, der ihn mit den notwendigen Informationen per Sprechfunk 
versorgte, um den Landeanflugkurs und die Anflughšhen einhalten zu kšnnen.  
 
Hšhenkorrekturen erfolgten entsprechend der Entfernungsdurc hsagen und Anzeigen des Funk-
hšhenmessers an Bord, da das Rundsichtradar (Surveillance Radar Equipment Ð SRE) keine 
Elevationsmessungen machen konnte. Es stellte somit kein komplettes GCA -Verfahren dar, denn 
das GCA-Verfahren erfordert ein Rundsich tradar f Ÿr die Horizontale und ein PrŠzisions-
Anflugradar ( Precision Approach Radar Ð PAR) fŸr die Kombination Horizontale/Vertikale.  Das 
WŸrzburg -Verfahren wurde in der zivilen und militŠrischen Flugsicherung angewendet.  
 
Die mit den Jahren einsetzende Steigerung der Fluggeschwind igkeiten und der FlŸge in immer  
gršsseren Hšhen hatten schnell erhebliche Auswirkungen auf die zu leistenden Flug -
sicherungsdienste, insbesondere auf dem Gebiet der Funknavigation. Auch fŸhrten die gesteigerten 
Fluggeschwindigkeiten der d amals neueren Flugzeuge und der Mangel an verfŸgbaren 
Funkfrequenzen wegen der hŠufigen notwendigen Frequenzwechsel zu untragbarem Zeitaufwand. 
Man suchte nach anderen Mitteln als Ersatz fŸr die zuvor erfolgte telefonische Aufforderung zum 
Einschalten der Sender und dem von Hand erfolgenden Frequenzkanal-Wechsel. Nach EinfŸhrung 
einer voll selbsttŠtigen Senderfernsteuerung konnte der hier erforderliche Zeitaufwand  am Boden 
von etwa 3 bis 5 Minuten auf etwa 3 bis 5 Sekunden reduziert werden.  
 

Verschiedene andere Flugsicherungs -Anlagen  
 

Die Senderzentralen wurden im Rahmen der ÒTechnischen FlugsicherungÓ betrieben, meist in einer 
Entfernung von 10 bis 20 km vom Flughafen, da die hohen AntennentŸrme mit 50 bis 100 m Hšhe 
erhebliche Flughindernisse darstellten. Zum anderen sollte vermieden werden, dass die zu starke 
Sendeleistung den Signalempfang im Flughafenbereich beeintrŠchtigt. In diesen Senderzentralen 
wurden sowohl die Anlagen des Fernmeldebetriebs als auch der Bodenfunk- und Peilstellen 
betrieben sowie zumeist auch die Sender der Navigationsfunkfeuer.  
 
Ein besonderer Dienst der RFS wurde in Quickborn bei Hamburg fŸr den †berseefunkverkehr auf 
Kurzwelle g eleistet. Hier  wurde der Meldeverkehr mit den SŸdatlantik -Flugzeugen, den 
StŸtzpunkten des SŸdatlantik-Flugdienstes und der Funkverkehr mit den Luftschiffen, die den 
Ozean Ÿberquerten, abgewickelt. ZusŠtzlich hierzu diente die Zentrale Quickborn als 
Empfangsstelle fŸr die Wettermeldung en der auslŠndischen Sender. Auch deren Abwicklung 
richtete sich nach den Bedingungen der Fernmeldebetriebsordnung (FBO).  
 
Einen erheblichen Fortschritt stellte die EinfŸhrung von Ferneinschalt - und †berwachungsanlagen 
(Remote Monitoring & Control) fŸr Strecken- und Landefunkfeuer dar.  

 
Der Befeuerungsdienst  

 
Ein wei terer Teil des Technischen Dienstes war der ÒBefeuerungsdienstÓ, zustŠndig fŸr die 
Befeuerung der Nachtflugstrecken durch optische Mittel. Die eingesetzten GerŠte befanden sich teils 
an einem Flughafen, teils entlang der Nachtflugstrecken. Jeder Nachtflughafen war mit einer 
Umrandungsbefeuerung aus Neonfeuern in hundert Metern Abstand ausgerŸstet. FŸr die Landung 
wurden separate Landebahnscheinwerfer verwendet.  Die Blindlandebahn  (Instrument Runway) war 
mit Ÿberrollbaren Bodenfeuern ausgestattet. Ein oder mehrere Landerichtungs -Anzeiger, bestehend 
aus T-fšrmig ausgelegten blau leuchtenden Neonršhren zeigten die einzuhaltende Landerichtung 
an. In einer Schaltzentrale auf dem ÒKommandoturmÓ (der heutige Kontrollturm Ð Aerodrome Control 
Tower - TWR) wurden alle befeuerun gstechnischen Anlagen zentral geschaltet und Ÿberwacht. 
 
Wie schon zuvor erwŠhnt, waren d ie des nachts beflogenen Strecken alle 25 bis 35 km mit 
Luftfahrtfeuern bestŸckt. Solche Drehscheinwerfer machten alle 4 Sekunden eine volle Umdrehung 
und warfen scharf gebŸndeltes Licht unter einem Winkel von 4¡ nach oben. Der Lichtschein war bei 
guter Sicht auf 50 bis 60 km Entfernung wahrnehmbar. ZusŠtzlich waren entlang der 



Die Entwicklung der deutschen Flugsicherung  
__________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
© Frank W Fischer 15.6.2014 180 
 

Nachtflugstrecken Hi lfslandeplŠtze eingerichtet. Nachts wurden sie mit Petroleum -Sturmlaternen in 
vorherbestimmten Landerichtungen aufgestellt.  
 
Hier wurde unter dem Oberbegriff Luftfahrtfeuer unterschieden zwischen Flugstreckenfeuern, 
Ansteuerungsfeuern und Flughafenbefeuerung. Alle dienten der UnterstŸtzung der Orientierung 
bei Nacht. Im Jahre 1940 wurden mit Hilfe dieser Flugstreckenfeuer folgende Nachtflugstrecken 
betrieben: 
 

Berlin Ð Danzig Ð Kšnigsberg 
Berlin Ð Breslau Ð Gleiwitz  
Berlin Ð Halle/Leipzig Ð NŸrnberg Ð MŸnchen Ð Reichenhall/Berchtesgaden 
Berlin Ð Hannover  
Berlin Ð Hamburg  
Hannover Ð Brandschlecht in Richtung Amsterdam  
Hannover Ð Kšln Ð PlantlŸnne in Richtung Amsterdam  
Hannover ÐMinden Ð Dortmund Ð Kšln  
Hannover Ð Frankfurt/Main  
Hannover Ð Fehmarn in Richtung Kopenhagen 
Kšln Ð BrŸssel (bis zur Grenze) 
Kšln Ð Frankfurt/Main  
Frankfur t/Main - Stuttgart  
Frankfurt/Main Ð MŸnchen 
Frankfurt/Main Ð Basel 
Breslau Ð Halle/Leipzig  
MŸnchen Ð Wien (damals noch im Bau) 
Schernebeck Ð Magdeburg  
 

Um das Erkennen von FlughŠfen zu erleichtern befanden sich auf diesen Ansteuerungsfeuern starke 
Leuchtfeuer, die in bestimmter Wiederkehr Blinkzeichen mit der Flughafen -Kennung ausstrahlten. 
 
Die Flughafenbefeuerung umfasste Umrandungsfeuer des Rollfeldes, Landebahnfeuer, 
Landebahnleuchten und Hindernisfeuer. Die Rollfeldgrenzen waren nachts durch LeuchtstŠbe  
markiert, wŠhrend die Landerichtung durch Petroleumleuchten in den Farben grŸn, weiss und rot 
gekennzeichnet war. Wie heutzutage hatten die Flugzeuge bei den grŸnen Leuchten (Touch Down 
Zone) aufzusetzen, in Richtung der weissen Leuchten auszurollen und spŠtestens bei den roten 
Leuchten die Landebahn zu verlassen. 
 
Im April 1930 hatte die internationale Luftfahrt Befeuerungskonferenz in Berlin stattgefunden, um 
gemeinsame Regelungen fŸr eine bodenseitige Befeuerung auf Strecke und auf FlugplŠtzen zu 
erarbeiten. Welche Komponenten die N achrichten-, Signal- und Sicherungsmittel umfassten ist am 
Beispiel des Hamburger Flughafens im Jahr 1926 ersichtlich. Die AusrŸstung umfasste 
 

- ein versenktes Rauchfeuer in der Mitte des Rollfelds 
- einen Windsack auf dem Hallen dach 
- einen Windrichtungsanzeiger im Landebereich  
- ein Landekreuz, nachts beleuchtbar 
- ein Ansteuerungsleuchtfeuer (mit Sichtweite bis 80 km)  
- Kennungslichter an Hindernissen  
- eine Flughafen-Funkstelle 
- eine Flugwetterwarte  
- einen Startdienst der Luftaufsicht  
- eine Sirene zur AnkŸndigung von Landungen (bedient durch die Luftaufsicht)  
- ein Fernsprechnetz der Flughafen-Zentrale 

 
Das Ansteuerungsleuchtfeuer FuhlsbŸttel und die Kontrollturmkanzel Ÿberdauerten den Krieg. Der 
Autor konnte noch 1958 das Leuchtfeuer selbst bedienen und begann seine praktische ÒATCÓ - 
Ausbildung im gleichen Jahr in diesem alten Kontrolltum.  
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Luftfahrt Buchstabier -Alphabete  
 

VerstŠndlicherweise entwickelten die LŠnder Europas ihre eigenen voneinander verschiedenen 
Buchstabier-Alphabete, um die  VerstŠndigung zwischen Funk- und Sprechstellen aller Art im 
Fernmeldewesen untereinander zu erleichtern. Nach Jahren der Konsolidierung im Luftverkehr 
wurde ein  international anzuwendendes Buchstabier-Alphabet vereinbart. Gegen Ende der 1920Õer 
Jahre enthielt das deutsche Buchstabier-Alphabet folgende Wšrter.  
 
ALBERT  €NDERUNG  BERNHARD  C€SAR  DAVID   EMIL  
FRIEDRICH GUSTAV HEINRICH  IDA   JACOB  KATHARINA  
LUDWIG  MARIE   NATHAN  OTTO  …KONOM PAULA  
QUELLE RICHARD  SAMUEL  THEODOR ULRICH  †BERFLUSS 
VIKTOR  WILHELM  XANTIPPE YPSILON ZACHARIAS  
 
Das 1934Õer Alphabet hatte bereits alle ãjŸdischÒ klingenden Wšrter durch solche ãdeutscherÒ Art 
ersetzt. Und so wurde aus David DORA, aus Jacob JULIUS, aus Nathan NORDPOL, aus Zacharias 
ZEPPELIN und aus Samuel SIEGFRIED. 
 
FŸr den internationalen Funkverkehr wurde im Rahmen der ITU 1927 ein aus StŠdte- und 
LŠndernamen bestehendes Buchstabier-Alphabet vereinbart. Folgen de Namen mussten benutzt 
werden (siehe Anhang D): 
 
AMSTERDAM  BALTIMORE  CANADA  DENMARK  EDDYSTONE 
FRANCISCO GIBRALTA R HANOVER  ITALY  JERUSALEM 
KIMBERLEY LIVERPOOL MADAGASCAR  NEUFCHATEL  ONTARIO  
PORTUGAL QUEBEC RIVOLI  SANTIAGO  TOKIO  
URUGUAY  VICTORIA  WASHINGTON  XANTIPPE YOKOHAMA  
ZULULAND  
 
Auch dieses Alphabet wurde 1932 abgeŠndert und blieb bis Ende 1945 in Gebrauch. Aus Canada 
wurde CASABLANCA, aus Eddystone w urde EDISON, aus Francisco FLORIDA, aus Gibraltar  
GALLIPOLI, aus Hano ver  HAVANNA, aus Italy ITALIA, aus Kimberely KILOGRAM, aus 
Neufchatel NEW YORK, aus Ontario OSLO, aus Portugal PARIS, aus Rivoli ROMA, aus Tokio 
TRIPOLI, aus Uruguay UPPSALA, aus Victoria VALENCIA  und aus Zululand Z†RICH.  
 
Grossbritannien und die USA hatten ebenfalls unterschiedliche Buchstabier-Alphabete eingefŸhrt, 
die aber durch die Kriegsgeschehnisse und die enge Zusammenarbeit in See- und Luftfa hrt 1941 zu 
einem gemeinsamen Alphabet konsolidierten, welches bis 1955 Anwendung fand. Es lautete 
 
ABLE BAKER  CHARLIE   DOG EASY FOX 
GEORGE HOW   ITEM  JIG KING  LOVE 
MIKE  NUTLEY   OBOE  PETER QUEEN ROGER 
SAIL TARE  UNCLE   VICTOR WILLIAM  XRAY 
YOKE ZEBRA 
 
Im Laufe der Jahre bis 1955 Šnderten sich auch hierin einige Wšrter, so war aus Charlie COCA 
geworden, aus Mike METRO, aus Nutley NECTAR und dann NAN, aus Sail SUGAR, aus Uncle 
UNION, aus Extra XRAY, aus Yoke YANKEE und aus Zebra ZULU.  
 
Internationale Vereinh eitlichung brachte 1947 letztendlich die ICAO in †bereinstimmung mit der 
ITU mit dem inzwischen weltweit angewendeten ICAO - Alphabet .  Dies besteht aus folgenden 
Wšrtern.  
 
ALFA  BRAVO  COCA  DELTA  ECHO FOXTROTT 
GOLF HOTEL  INDIA   JULIETT KILO  LIMA  
METRO NECTAR  OSCAR  PAPA QUEBEC ROMEO 
SIERRA TANGO   UNION   VICTOR WHISKY  EXTRA 
YANKEE  ZULU  
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Dieses Internationale-Alphabet in seiner endgŸltigen Form von 1956 berŸcksichtigt die 
verschiedenen Aussprachen der romanischen und englischen Sprache. Auch hier waren daher aus 
Coca CHARLIE, aus Metro MIKE, aus Nectar NOVEMBER, aus Union UNIFORM, und aus Extra 
XRAY geworden. 
 
AnhŠnge 
 
A = Q-Gruppen  
B = Funkstatistik RLM 1932 
C = Peilfunk -Statistik RLM 1932 
D = ITU Buchstabier-Alphabet 1927 
E = AuszŸge aus FBO 1938 Ax. 1 - 16 
F = Funknavigationssysteme 
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KAPITEL 4 - ANHANG A  
 

Die Q Ð Gruppen  
 

Beginnend mit dem Jahr 1912 und der Londoner Funkverkehrs-Konferenz der Internationalen 
Fernmelde Union (International Telecommunication Unio n Ð ITU) wurde fŸr den Allgemeinen, den 
See- und den Flugfunkverkehr ein AbkŸrzungs -Kode fŸr den Tastfunkverkehr per Morse -Alphabet 
festgelegt, dessen Buchstabengruppen immer mit dem Buchstaben ÒQÓ begannen. FŸr den 
Flugfunkverkehr wurden 1927 die Q -Gruppen der Buchstabenreihe QAA bis QAZ bestimmt  und im 
Laufe der Jahre nach Bedarf erweitert. Dem Zweck dieser Dokumentation folgend wird der im Jahre 
1940 gŸltige Q-Kode fŸr den Flugfunk vollstŠndig wiedergegeben.  In den folgenden Jahren folgten 
einige €nderun gen in der Bedeutung der Gruppen. 
 
QAx  Bedeutung  
 
QAA  Wann rechnen Sie in É.. anzukommen ? 

Ich rechne in É. (Ort) umÉ. (Zeit) anzukommen  
 
QAB Sind Sie unterwegs nach É. ? 
 Ich bin unterwegs nach É. (Ort)  oder  Steuern Sie nach É. (Ort) 
 
QAC Kehren Sie nach É. (Ort ) zurŸck ?  
 Ich kehre nach É. (Ort) zurŸck  oder   Kehren Sie zurŸck nach É. (Ort)  
 
QAD  Wann haben Sie É.. (Ort) verlassen ? 
 Ich habe É (Ort) um É.. (Zeit) verlassen  
 
QAE Haben Sie Nachrichten von É. (Rufzeichen der Luftfunjkstelle) ?  
 Ich habe keine Nachricht von É. (Rufzeichen der Luftfunkstelle)  
 
QAF Wann haben Sie É. (Ort) passiert ? 
 Ich habe É (Ort) um É. (Zeit) passiert  
 
QAG Fliegen Sie so dass Sie um É (Zeit) in É. (Ort) eintreffen  
 Ich fliege so dass ich um É. (Zeit) in É. (Ort) eintreff e 
 
QAH  Wie ist Ihre Hšhe ? 
 Meine Hšhe ist É. (m)  
 
QAI  Ist in meiner NŠhe ein (anderes) Flugzeuge gemeldet ? 
 In Ihrer NŠhe ist kein anderes Flugzeug gemeldet 
 
QAJ Soll ich nach einem anderen Luftahrzeug in meiner NŠhe forschen ? 
 Forschen Sie nach einem anderen Luftfahrzeug oder dem Luftfahrzeug É(XYZ) in Ihrer 
NŠhe 
 
QAK  Besteht Zusammenstossgefahr mit einem anderen Flugzeuge ? 
 Achtung! Es besteht Zusammenstossgefahr mit dem/einem Flugzeug É (XYZ) in Ihrer 
NŠhe 
 
QAL  Werden Sie in É. (Ort) landen ?  
 Ich werde in É (Ort) landen  oder  Landen Sie in É (Ort)  
 
QAM  Kšnnen Sie mir den letzten Wetterbericht fŸr É (Ort) geben ?  
 Ich gebe Ihnen den letzten Wetterbericht fŸr É (Beobachtungsort)  
 
QAN  Kšnnen Sie mir die letzte Bodenwindmeldung fŸr É (Ort) geben ?  
 Ich gebe Ihnen die letzte Bodenwindmeldung fŸr É (Ort)  
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QAO  Kšnnen Sie mir die letzte Hšhenwindmeldung fŸr É (Ort) geben ?  
 Ich gebe Ihnen die letzte Hšhenwindmeldung fŸr É (Ort)  
 
QAP Soll ich fŸr Sie (oder fŸr É) auf É kHz hšrbereit bleiben ?  
 Bleiben Sie auf É. kHz hšrbereit  
 
QAR Sie kšnnen die Hšrbereitschaft auf der Wachfrequenz fŸr É Minuten unterbrechen, um eine  
 Eigenpeilung  auszufŸhren oder eine AN ALLE gerichtete Wettermeldung aufzunehmen  
 
QAT Soll ich mit der †bermittlung fortfahren ?  
 Gehen Sie auf Empfang bevor Sie senden Sie stšren 
 
QAX Haben Sie an Bord folgende Person, fŸr die ich ein Telegramm habe ? 
 
QAZ  Fliegen Sie in einem Gewitter ? 
 Ich fliege in einem Gewitter  
 
QBx 
 
QBA Wie gross ist die Horizontalsicht ?  
 Die Horizontalsicht ist É m  
 
QBB Wie hoch ist die geschlossene Wolkendecke Ÿber dem Boden in É. (Ort) ? 
 Die geschlossene Wolkendecke Ÿber dem Boden ist in É (Ort) ist É m  
 
QBC Kšnnen Sie mir meteorologische Beobachtungen die Sie vom Flugzeug aus festgestellt haben 

Ÿbermitteln ? 
 
QBE Ich hole meine Antenne ein 
 
QBF Fliegen Sie in den Wolken ? 
 Ich fliege in Wolken in einer Hšhe von É m  
 
QBG Fliegen Sie Ÿber den Wolken ? 
 Ich fliege Ÿber den Wolken in einer Hšhe von É m  
 
QBH Fliegen Sie unter den Wolken ? 
 Ich fliege unter den Wolken in eine r Hšhe von É m  
 
QBI Die Schlechtwettervorschriften sind in Kraft  
 
QBJ Wie hoch ist die obere Wolkendecke ? 
 Die obere Wolkendecke ist É m  
 
QBM Hat É (Funkstation) etwas fŸr mich Ÿbermittelt ?  
 
QBN Ich fliege zwischen zwei Wolkendecken in einer Hšhe von É m  
 
QBT Ihre Punkte setzen aus 
 
QCx 
 
QCA Sie verzšgern den Verkehr durch Ihre langsames Antworten  
 
QCB Sie verzšgern den Verkehr wenn Sie antworten ohne aber an der Reihe zu sein 
 
QCG †bernehmen Sie fŸr mich die Hšrbereitschaft auf Frequenz É kHz  
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QCM Es scheint ein Fehler in Ihrer Aussendung (Meldung) vorzuliegen  
 
QCP Ihr Ton ist schlecht 
 
QCS Mein Empfang auf langen Wellen ist gestšrt  
 
QCT Mein Empfang auf kurzen Wellen ist gestšrt  
 
QDx  
 
QDB Haben Sie Telegramm an É (Funkstelle) Ÿbermittelt ? 
 
QDC Telegramm ist Ÿber Draht befšrdert  
  
QDD Telegramm É (Bezeichnung) ist durch É (Funkstelle) zurŸckgewiesen worden das es nicht 

den Vorschriften entspricht  
 
QDH  Woher rŸhrt die augenblickliche Stšrung ?  
 
QDK Antworten Sie in der alphabetischen Reihenfolge der Rufzeichen 
 
QDL Haben Sie die Absicht von mir eine Anzahl Peilungen anzufordern ?  
 Ich habe die Absicht von Ihnen eine Anzahl Peilungen anzufordern  
 
QDM  Welches ist der missweisende Kurs den ich bei Windstille einzuhalten hŠtte um zu Ihnen 

nach É (Ort) zu gelang en ? 
 Der missweisende Kurs den Sie bei Windstille einzuhalten hŠtten um zu mir zu gelangen ist  
 É. Grad  
 
QDR Wie peilen Sie mich missweisend ? oder Wie peilt mich die Funkstelle É (Ort) missweisend ?  
 Ich peile Sie missweisend É Grad  
 
QDT Fliegen Sie in guten SichtverhŠltnissen ? 
 Ich fliege bei einer Horizontalsicht von mehr als 1000 m und in einer Hšhe von É m Ÿber 
dem 
 Meeresspiegel 
 
QDV Ich fliege bei einer Horizontalsicht von weniger als 1000 m und in einer Hšhe von É m Ÿber  
 dem Meeresspiegel 
 
QFx 
 
QFA Kšnnen Sie mir das Streckenwetter von É (Ort) bis É (Ort) geben ?  
 Ich gebe Ihnen das Streckenwetter von É (Ort) bis É (Ort)  
 
QFB Werden neue Wetterbeobachtungen eingeholt ? 
 Es werden neue Wetterbeobachtungen eingeholt 
 
QFC Kšnnen Sie mir die Hšhenw inde von É bis É geben ?  
 Ich gebe Ihnen die Hšhenwinde von É bis É  
 
QFE Geben Sie mir den derzeitigen Luftdruck ohne Reduzierung auf den Meeresspiegel fŸr den 

Flughafen É (Ort)  
 Der derzeitige Luftdruck ohne Reduzierung auf den Meeresspiegel in É.. (Ort) ist É mb  
 
QFF Geben Sie mir den derzeitigen Barometerstand Ihres Flughafens bezogen auf NN 

(Meeresspiegel) in mm oder mb 
 Der derzeitigen Barometerstand des Flughafens É (Ort) bezogen auf NN ist É mm/mb  
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QFG Befinde ich mich jetzt Ÿber dem Flughafen ? 
  
QFH Kann ich unter die Wolken sinken ?  
 Sie kšnnen unter die Wolkendecke sinken 
 
QFI Ich bitte die Landefeuer in Betrieb zu setzen 
 
QFJ Der Flughafen ist befeuert 
 
QFK Ich bitte Leuchtkugeln zu schiessen 
 Ich werde Leuchtkugeln schiessen 
 
QFL Ich bitte Leuchtbomben zu schiessen 
 Ich werde Leuchtbomben schiessen 
 
QFM In welcher Hšhe soll ich fliegen ?  
 Fliegen Sie in É m Hšhe  
 
QFN Holen Sie die Antenne nicht vor Beendigung des Verkehrs ein 
 
QFO Kann ich sofort landen ? 
 Sie kšnnen sofort landen 
 
QFP Meine Luftf ahrtfeuer sind ausser Betrieb 
 
QFQ Die Landefeuer des Flughafens sind ausser Betrieb 
 
QFR Ist mein Fahrgestell beschŠdigt ? 
 Ihr Fahrgestell ist beschŠdigt 
 
QFS Setzen Sie das Funkfeuer in Betrieb (mit Zusatz NAV fŸr Navigationsfeuer, mit Zusatz ATT  
 fŸr Landefunkfeuer)  
 Das Funkfeuer in É (Ort) wird in É Minuten in Betrieb genommen  
 
QFT In welcher  Hšhe und bei welcher Temperatur ist Vereisung zu befŸrchten ? 
 Vereisungsgefahr zwischen É und É m Hšhe Ÿber NN in der Gegend von É (Ort)  
 
QFU Die Landerichtung ist É Grad missweisend  
 
QFV Die Landebahnfeuer sind in É ausgestellt  
 
QFW Die Landebahnfeuer sind ausgestellt 
 
QFX Ich arbeite mit verringerter Antennenleistung  
 
QFY Ich gebe Ihnen die letzte Wettermeldung nach dem zwischenstaatlichen kleinen SchlŸssel 
 fŸr É (Beobachtungsort oder Kennziffer der Beobachtungsstelle)  
 
QFZ Ich gebe Ihnen die Wettervorhersage fŸr den Bezirk von É (Ort)  
 
QGx 
 
QGA Kann ich unter Benutzung des Landefunkfeuers sofort landen ? 
 Sie kšnnen unter Benutzung des Landefunkfeuers sofort landen 
 
QGB Landet ein Flugzeug mit Hilfe des Landefunkfeuers so  dass ich warten muss ? 
 Sie dŸrfen in É (Ort) nicht unter Benutzung des Landefunkfeuers landen  
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QGC Kšnnen Sie meine Landung leiten ? 
 Ich kann Ihre Landung nicht leiten  Bleiben Sie ausserhalb der Landezone 
 
QGD Auf dem von Ihnen gesteuerten Kurs mit einer Hšhe von É m Ÿber NN befinden sich 

Flughindernisse É (Art) mit É m Hšhe  
 
QGE Sie befinden sich É km É. Grad rechtweisend von mir  
 
QGF Ihr Standort in bezug auf mei ne Peilstelle oder auf É (O rt) ausgedrŸckt durch den bei 

Windstille einzuhaltenden Kurs betrŠgt É Grad missweisend und die Entfernung ist É km  
 
QGH Kann ich nach dem Durchstossverfahren landen ? 
 Sie kšnnen nach dem Durchstossverfahren landen 
 
QGI Sie kšnnen nicht nach dem Durchstossverfahren landen 
 
QGJ BeschrŠnken Sie Ihren Verkehr auf das Notwendigste  Ich bin mit anderen Flugzeugen 

beschŠftigt 
 
QGK Fliegen Sie so dass ihre rechtweisende Peilung in bezug auf É (Ort) mit É Grad 

unverŠndert bleibt und fliegen Sie in einer Hšhe von É  m oder Ich fliege so, dass meine rw 
Peilung ÉÉ..  

 
QGL Kann ich in den Nahverkehrsbereich einfliegen  
 Sie kšnnen in den Nahverkehrsbereich einfliegen 
 
QGM Sie dŸrfen nicht in den Nahverkehrsbereich einfliegen oder Entfernen Sie sich aus dem 

Nahverkehrsbereich 
 
QGN Kann ich in É (Ort) landen  
 Sie kšnnen in É (Ort) landen  
 
QGO Sie kšnnen nicht in É (Ort) landen  
 
QGP Wann bin ich an der Reihe zu landen ? 
 Sie sind als É (Ordnungszahl) an der Reihe zu landen  
 
QGQ Warten Sie auf Anweisung und bleiben Sie in É m Hšhe in der NŠhe von É (Ort)  
 
QGR Sie kšnnen ohne Linkskurve in É (Ort) landen  
 
QGS Sie kšnnen ohne Linkskurve nicht landen  
 
QGT Fliegen Sie É Minuten a uf missweisendem Kurs der dem von Ihnen zur Zeit gesteuerten  
 entgegengesetzt ist 
 
QGU Fliegen Sie É Mi nuten auf missweisendem Kurs É Grad  
 
QGV Ich sehe Sie im É (Himmelsrichtung)  
 
QGX Kann ich nach dem ZZ-Verfahren landen 
 Sie kšnnen nach dem ZZ-Verfahren landen 
 
QGY Sie dŸrfen nicht nach dem ZZ-Verfahren landen 
 
QRx 
 
QRA Wie ist der Name Ihrer Funkstelle ? 
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 Der Name meiner Funkstelle ist É  
 
QRB In welcher Entfernung befinden Sie sich von meiner Funkstelle ? 
 Die Entfernung zwischen unseren Funkstelle betrŠgt É km  
 
QRD Wohin fliegen Sie und woher kommen Sie ? 
 Ich fliege nach É (Ort) und komme von É (Ort)  
 
QRG Wie ist meine genaue Frequenz-WellenlŠnge in kHz ? 
 Ihre genaue WellenlŠnge ist É kHz  
 
QRI Ist mein Ton regelmŠssig ? 
 Ihr Ton schwankt  
 
QRJ Sind meine Zeichen schwach ? 
 Ich kann Sie nicht verstehen  Ihre Zeichen sind zu schwach 
 
QRK Sind meine Zeichen gut ? 
 Ich empfange gut  Ihre Zeichen sind gut  
 
QRM Werden Sie gestšrt ? 
 Ich werde gestšrt  
 
QRN Wird Ihr Empfang durch Luftstšrungen beeintrŠchtigt ?  
 Mein Empfang wird durch Luftstšrungen beeintrŠchtigt  
 
QRO Soll ich die SendestŠrke erhšhen ? 
 Erhšhen Sie Ihre SendestŠrke 
 
QRP Soll ich die SendestŠrke vermindern ? 
 Vermindern Sie die SendestŠrke 
 
QRQ Soll ich schneller geben ? 
 Geben Sie schneller 
 
QRS Soll ich langsamer geben ? 
 Geben Sie langsamer 
 
QRU Haben Sie etwas fŸr mich ? 
 Ich habe nichts fŸr Sie 
 
QRX Soll ich warten / Wann werden Sie mich wieder rufen ?  
 Warten Sie bis ich meinen Verkehr mit É (Funkstelle) beendet habe 
 Ich werde Sie um É Uhr wieder rufen  
 
QRZ Von wem werde ich gerufen ? 
 Sie werden von É (Funkstelle) gerufen  
 
QSx 
 
QSA Wie ist meine ZeichenstŠrke ? 
 Ihre ZeichenstŠrke ist É (1 bis 5 Skala der VerstŠndlichkeit) 
 
QSB Schwankt meine ZeichenstŠrke ? 
 Die StŠrke Ihrer Zeichen schwankt 
 
QSD Ist mein Geben gut ? 
 Ihr Geben ist fehlerhaft / Ihre Zeichen sind schlecht  



Die Entwicklung der deutschen Flugsicherung  
__________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
© Frank W Fischer 15.6.2014 189 
 

 
QSL Kšnnen Sie mir EmpfangsbestŠtigung geben ? 
 Ich gebe Ihneen EmpfangsbestŠtigung 
 
QSO Kšnnen Sie mit É (Funkstelle) unmittelbar verkehren ?  
 Ich kann mit É (Funkstelle) unmittelbar (oder  durch Vermittlung von É) verkehren  
 
QSV Kšnnen Sie eine V senden ? 
 Ich sende eine Reihe V 
 
QSW Wollen Sie auf É kHz senden ?  
 Ich werde auf É kHz senden  
 
QSY Senden Sie auf É kHz 
 
QSZ Soll ich jedes Wort oder jede Gruppe zweimal senden 
 Senden Sie jedes Wort oder jede Gruppe zweimal 
 
QTx 
 
QTA Vernichten Sie das Telegramm Nr. É.  
 
QTB Ich bin mit Ihrer WortzŠhlung nicht einverstanden  
 
QTC Haben Sie ein Telegramm fŸr mich ? 
 Ich habe É Telegramme fŸr Sie 
 
QTE Wie peilen Sie mich rechtweisend ? 
 Ich peile Sie rechtweisend É Grad  
 
QTF Kšnnen Sie mir den Standort meiner Funkstelle angeben ? 
 Nach den Peilungen der Funkpeilstellen meiner Gruppe ist der Standort Ihrer Funkstelle É 

(Ort)  
 
QTG Kšnnen Sie Peilzeichen geben ? / Senden Sie Peilzeichen 
 Ich sende Peilzeichen 
 
QTH Sind Sie zur Notlandung gezwungen ? 
 Ich bin zur Notlandung gezwungen  
 Ab 1940: mein Standort ist 
 
QTI Haben Sie das Notzeichen von É (Rufzeichen der jeweiligen Funkstelle) erhalten ? 
 Ich habe das Notzeichen von É (Funkstelle) um É Uhr erhalten  
 Ab 1940: Mein rechtweisende Kurs ist É Grad  
 
QTJ Haben Sie das Dringlichkeitszeichen von É(Rufzeichen der beweglichen Funkstelle) 

erhalten  
 Ich habe das Dringlichkeitszeichen von É (Funkstelle) um É Uhr erhalen  
 Ab 1940: Meine Fahrtgeschwindigkeit betrŠgt É kmh  
 
QTQ Ich  werde mit Ihrer Funkstelle unter Benutzung des Internationalen Sig nalbuchs verkehren 
 
QTR  Wann ist Ihre Funkstelle besetzt ? 
 Meine Funkstelle ist von É (Uhr) bis É (Uhr) besetzt  
 Ab 1940: Es ist genau É Uhr 
 
QTU Weclches ist die genaue Uhrzeit ? 
 Es ist genau É Uhr  
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 Ab 1940: Meine Funkstelle ist von É (Uhr) bis É (Uhr)  gešffnet 
 
QUx 
 
QUA  Hier sind Nachrichten von É (Rufzeichen der beweglichen Funkstelle)  
 
QUB Hier sind die erbetenen AuskŸnfte  
 
QUC Ich habe von É (Rufzeichen der beweglichen Funkstlele) zuletzt das Telegramm É 

(Bezeichnung) erhalten 
 
QUD Welche Fahrtgeschwindigkeit haben Sie ? 
 Meine Fahrtgeschwindigkeit betrŠgt É kmh  
 Ab 1940: Ich habe das Dringlichkeitszeichen von É (Rufzeichen) um É Uhr erhalten  
 
QUF Wie ist Ihr rechtweisender Kurs ? 
 Mein rechtweisender Kurs ist É Grad  
 Ab 1940: Ich habe das Notzeichen von É (Rufzeichen ) um É Uhr erhalten  
 
QUG Wie ist Ihr Standort nach Breite und LŠnge ? 
 Mein Standort ist É  
 Ab 1940: Ich bin gezwungen in É (Ort) auf See niederzugehen / zu landen  
 
QUH  Der jetzige Luftdruck Ÿber NN ist É (Einheiten in mm oder mb)  
 
QUJ Der bei Windstille aufzunehmende rechtweisende Kurs um zu  mir zu gelangen ist É Grad  
 Um É (Uhrzeit)  
 
Was aus der Bedeutung verschiedener Q-Gruppen hervorgeht ist die Tatsache, dass damals bereits 
Flugverkehrskontrolldienst (FVK = ATC) im noch unkontrollier ten Luftraum, mit Ausnahme des 
kontrollierten Nahverkehrsbereichs (TMA), geleistet wurde. Diese Art des Flugverkehrsdienstes (Air 
Traffic Service Ð ATS) wird von der ICAO ab 1944 dann als ÒFlugverkehrsberatungsdienst Ð ADSÓ 
(Air Traffic Advisory Service) e ingestuft; ein Dienst der heute noch in LuftrŠumen der Kategorie ÒFÓ 
geleistet wird.  

ErgŠnzungen zu bestehenden Q-Gruppen  
 

Aus den folgenden ErgŠnzungen zu den bestehenden Q-Gruppen geht deutlich hervor, wie 
abhŠngig die deutsche FBO bereits seit 1935 von der ÒInternationalen Betriebsordnung fŸr den 
Flugfunkver -kehrÓ(IBO) durch die auf den ITU und ICAN Konferenzen  gefassten BeschlŸsse  war. 
Bestand anfangs noch der Trend im internationalen Funkverkehr kŸnftig die deutsche Sprache zu 
verwenden, so verŠnderte sich die Lage bald zugunsten der englischen Sprache, wie die aus dem 
Englischen stammenden vielen zusŠtzlichen Begriffe zeigen. Das Lehrblatt der Flugsicherungsschule 
Potsdam zur Anwendung der Q -Gruppen im Flugfunkverkehr aus dem Jahr 1940 enthŠlt folgende 
diesbezŸgliche ErgŠnzungen. 
 
Der Zusatz ÒPARTÓ fŸr ÒpartialÓ zu den AbkŸrzungen QBF, QBG, QBH und QBN bedeutet , dass 
die Wolkendecke nicht geschlossen ist. 
 
Durch die Gruppe QTI ohne Zusatz wird kŸnftig der Winkel zwischen der Flugzeugachse und der 
geografischen Nordrichtung angegeben. 
 
Bei HinzufŸgung von ÒSOLÓ soll der Winkel zwischen dem tatsŠchlich geflogenen Kurs unter 
BerŸcksichtigung der Abtrift des Flugzeugs und der geografischen Nordrichtung bezeichnet 
werden. 
 
Die Gruppe QTG allein verwendet be deutet in der Luftfahrt die  einfache Peilzeichenabgabe ohne 
Impulszeichen. QTG mit dem Zusatz ÒIMPÓ fŸr ÒimpulseÓ bezieht sich auf die Abgabe von 
Impulszeichen und der Sinn wird ergŠnzt durch ÒÉ.. unter Verwendung von ImpulszeichenÓ. Die 
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Impulsfrequenz kan n hierbei mit angegeben werden; sie ist dann hinter ÒIMPÓ zu setzen, wŠhrend 
die WellenlŠnge vor ÒIMPÓ angegeben wird. 
 
Die Gruppe QBF allein verwendet bedeutet in der Antwort: ÒIch fliege in den Wolken in einer Hšhe 
von É mÓ. QBF mit dem Zusatz ÒASCÓ fŸr ÒascendingÓ bedeutet ÒIch fliege in den Wolken unter 
gleichzeitigem SteigenÓ. QBF mit dem Zusatz ÒDESÓ fŸr ÒdesendingÓ bedeutet: ÒIch fliege in den 
Wolken unter gleichzeitigem SinkenÓ. Eine Ziffer unmittelbar hinter QBF gesetzt bedeutet die 
Flughšhe.  Eine Ziffer  hinter ÒASCÓ oder ÒDESÓ gib die Flughšhe an, die das Flugzeug einnehmen 
will.  
 
Jede Q-Gruppe kann als Frage und auch als Antwort gegeben werden. Bei einer Frage folgt der Q-
Gruppe das Fragezeichen. QAI? Bedeutet also ÒIst in meiner NŠhe ein Flugzeug gemeldet?Ó Die 
Antwort QAI NIL bedeutet ÒIn Ihrer NŠhe ist kein Flugzeug gemeldetÓ.  
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KAPITEL 4 - ANHANG B  

 
 

Abb. 167Ð Anzahl der FlŸge 1932 
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KAPITEL 4 - ANHANG C  

 
Abb. 168 Ð Flugfunk - und Peilverkehr 1932 
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KAPITEL 4 - ANHANG D  
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KAPITEL 4 Ð ANHANG E  
 

Fernmeldebetriebsordnung 1938  
AuszŸge aus den AnhŠngen 1 bis 16 

 
Streckenfunkstellen  

 

 
 

Abb. 169 - Streckenfunkstellen 1938 Europa 
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FlughŠfen mit Flugfernmeldestellen  
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Flugsicherungs -Fernschreibnetz  
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Abb. 170 - Flugkabel-Verbindungen Europa 1938 
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Bodenfunk - und Peilstellen  
 

 
 

Abb. 171 - Bodenfunk - und Peilstellen Europa 1938 
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Abb. 172 Ð Bodenfunk - und Peilstellen Deutschland  1938 
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Landefunkfeuer  
 

 
 

Abb. 173 Ð Landefunkfeuer Europa  1938 
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Navigationsfunkfeuer  
 
 

 
 

Abb. 174 - Navigationsfunkfeuer Europa 1938  
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Luftfunkstellen  
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Wetterfunkstellen  
 

 
 

Abb. 175 - -Wetterfunkstellen Euro pa 1938 
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Nachrichten fŸr Luftfahrer  
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Flugsicherungsbezirke  
 

 
 

Abb. 176 - FS-Bezirke Europa 1938 
 
 
 



Die Entwicklung der deutschen Flugsicherung  
__________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
© Frank W Fischer 15.6.2014 229 
 

Flugsicherungsbezirke  
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Abb. 177- Flugsicherungs-Flugfernmel debezirke 1938 Deutschland Zentrum  
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Abb. 178 Flugsicherungs-Flugfernmel debezirke 1938 Deutschland SŸd 
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Abb. 179 - Flugsicherungs-Flugfernmel debezirke 1938 Deutschland Ost 
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Hauptstreckenfeuer und befeuerte FlughŠfen  
 

 
 

Abb. 180 Ð Hauptstreckenfeuer 1938 
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Kontaktadressen und TelefonanschlŸsse von Flugfernmeldestellen  
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KAPITEL 4 - ANHANG F  
 

FUNK -NAVIGATIONS -SYSTEME 
 

Diese kurz gefasste †bersicht Ÿber die vor dem 2. Weltkrieg entstandenen Flugfunk - und 
Navigationssysteme soll das VerstŠndnis zu der danach einsetzenden schnellen Entwicklung auf 
diesem Gebiet erleichtern. Einerseits war die Entwicklung von Funknavigationssystemen fŸr die 
zivile Luftfahrt durch die Kriegsges chehnisse gebremst, andererseits aber brachten die militŠrischen 
Erfordernisse die Entwicklung der Funknavigation mit grossen Schritten voran. Das gilt vor allem 
fŸr die Weiterentwicklung der bestehenden Systeme in den UKW -Frequenzbereich hinein und 
insbesondere fŸr das Gebiet der Funkmessverfahren (RADAR) im UHF und SHF Frequenzbereich. 

 
Funk -Peil -Systeme 

 
Einfache Fremdpeilung durch Bodenpeilstellen  

 
Abb. 181 - Einfache Fremdpeilung  

 
Bei der einfachen Fremdpeilung zur Standortbestimmung peilen zwei Boden -Peilstationen mittels 
Richtantennen den Tast- oder Sprechfunk - Flugzeugsender an. Die Einfallswinkel der LFZ -
Sendungen werden gegen die missweisende Nordrichtung (MN - QDR) oder die rechtweisende 
Nordrichtung (TN - QTE) festgestellt. Der gemessene Standort wird dem Flugzeug per Q -Kode 
(QTF) durchgegeben.  
 

Automatische VHF - Sprechfunk Fremdpeilung  

 
Abb. 182 - Automatische VHF - Sprechfunk Fremdpeilung  

 
Die VHF-Sprechfunksendungen der LFZ werden auf dem Flugplatz von einer H -fšrmigen ãAdcockÒ 
- Antenne empfangen und ihr Einfallswinkel auf einem Peilstrahl -SichtgerŠt (BraunÕsche Ršhre) 
angezeigt. So kšnnen die jeweiligen Peilwerte verzšgerungsfrei an die LFZ durchgegeben werden. 
Die gemessenen Werte werden mittels Q-Kode (QTE, QDR, QDM, QUJ) Ÿbermittelt. 
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Funk-Eigenpeil-Systeme 
 

Bodenfunk -Navigationsanlage NDB  

 
Abb. 183- Ungerichtete MF/LF Bodenfunkfeuer - NDB / Non -Directional Radio Beacon 

 
Ungerichtete Funkfeuer (NDB) im MF / LF Frequenzbereich erlauben Eigenpeilungen an Bord von 
LFZ mittels PeilempfŠnger oder Radiokompass (Automatic Direction Finder - ADF). Je nach 
Sendeleistung betrŠgt der Abstand zwischen NDB entlang der Flugstrecken normalerweise bis zu 
100 NM, um die seitliche Ablage vom Sollkurs in Grenzen zu halten.  

 
Bodenfunk -Navigationsanlage F M - FŠcherfunkfeuer  

 

 
 

Abb. 184 - VHF FŠcherfunkfeuer - Signalbake - FM / Fan Marker  
 

FŠcherfunkfeuer, auch Signal-Bake (Fan Marker) oder Zulu-Marker genannt dienen der Feststelllung 
des †berfliegens eines bestimmten Standortes, so wie auf Strecke der Markierung des †berfliegens 
eines Vierkurs-Richtfunkfeuers (RNG) oder der Feststellung der Entfernung vom Aufsetztpunkt 
einer Landebahn im Endanflug (VEZ / OM Voreinflugzeichen + HEZ / MM Haupteinflugzeichen).  
 

Vierkurs -Richtfunkbake - RNG  

 
Abb. 185 - Vierku rs-Richtfunkbake - RNG / Four Coruse Radio Range 
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Dieses in den USA entstandene MF/LF Leitstrahl -Bakensystem war die hŠufigste Methode entlang 
der Luftstrassen per Funknavigation zu navigieren. Die Vierkurs -Richtfunkbaken, wie sie auch 
genannt wurden, sendeten je zwei A-Signale und zwei N -Signale. In dem Bereich in dem beide 
Signale Ÿberlappten wurde ein Dauerton, das eigentliche ãAuf-KursÒ Signal, gehšrt, welches den 
Leitstrahl bildet. Die Adcock -Antenne der RNG besteht aus fŸnf vertikalen AntennentŸrmen, je zwei 
Paar vertikaler TŸrme im rechten Winkel zueinander fŸr gerichtete Signal -Ausstrahlung und ein 
vertikaler Turm in der Mitte der Anlage zur Sendung von Sprache. Der letztere sendet ungerichtet 
und konnte somit in allen Richtungen gehšrt werden. Zur K ennzeichnung des Anlagenstandorts 
wurden zusŠtzlich FŠcherfunkfeuer aufgestellt (Zulu -Marker).  
 

Eigenpeilung mit PeilempfŠnger im LFZ  

 
 

Abb. 186 - Eigenpeilung mit PeilempfŠnger im LFZ  
 
Die AusrŸstung mit einem PeilempfŠnger an Bord ermšglicht einfache Ei genpeilungen 
durchzufŸhren. Hierzu wird eine um 360Õ¡ drehbare Rahmenantenne mittels einer Kurbel auf 
minimalen (Nullempfang) quer zum Sender eingestellt und der relative Peilwinkel zur LFZ -
LŠngsachse abgelesen. Das Ablese-Ergebnis ist doppeldeutig, daher besitzt das Instrument einen 
Doppelzeiger. Zu den peilbaren Bodenfunknavigationsanlagen gehšren NDB und RNG.  
 

Eigenpeilung mit Radiokompass - ADF  

 
Abb. 187 - Eigenpeilung mittels Radiokompass (Automatic Direction Finder - ADF)  

 
Beim Radiokompass wird durc h gleichzeitigen ungerichteten Empfang in einer Hilfsantenne eine 
eindeutige Peilwinkelanzeige (einfacher Zeiger) erhalten. Automatische Radiokompasse ersetzen 
ausserdem die Handbedienung durch sel bsttŠtige Drehung des Peilrahmens auf minimalen 
Signalempfang. Das Anzeige-Instrument hat sowohl eine feste (Šussere) Kursrose, die den 
Bordseitenpeilwinkel anzeigt, als auch eine bewegliche (innere) Kursrose, die von Hand oder 
automatisch auf den Steuerkurs einstellbar ist und den  Winkel des empfangenen Signals gegen 
Nord direkt ablesbar macht. Der Radiokompass empfŠngt alle MF/LF NDB, so wie auch 
Rundfunksender. Zu den peilbaren Bodenfunknavigationsanlagen gehšren NDB und RNG.  
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Zielflug mit EigenpeilgerŠt  
 

 
 

Abb. 188 - Zielflug mit EigenpeilgerŠt - Homing wit h ADF on NDBs 
 

Beim Zielflug auf ungerichtete Funkfeuer (NDB) verlŠuft der Steuerkurs des LFZ bei Null -Empfang 
stets zum oder vom eingestellten Sender oder Funkfeuer und ergibt je nach Seitenwind einen 
bogenfšrmigen Flugweg Ÿber Grund (die Hundekurve). Abw eichungen vom jeweiligen Zielkurs 
(Peil-Minimum) werden durch †berlagerung von gerichtetem und ungerichtetem Empfang optisch 
im Zielkursanzeiger  festgestellt und/oder akustisch im Kopfhšrer durch im EmpfŠnger erzeugte A 
- N Tastung angezeigt. FŸr eine prŠzise und schnelle Kurzstreckennavigation mittels Eigenpeilung 
war dieses Verfahren nicht geeignet. Daher wurde es im Laufe der Zeit zu einem sekundŠren System 
und wurde von VOR und DME (EntfernungsmessgerŠt) verdrŠngt. Anflugverfahren mittels ADF 
und Landeanflug auf NDB waren zu ungenau, um den Anforderungen neuer schnellerer Flugzeuge 
zu genŸgen. 

UKW Drehfunkfeuer VOR  
 

 
Abb. 189 - UKW -Drehfunkfeuer Allrichtungs -Leitstrahl-Bakensystem - VOR / VHF Omnidirectional Radio 

Range 
 

Dieses Navigations-Funkfeuer wu rde in den 1940Õer Jahren  in den USA entwickelt, kam aber dort 
erst nach Kriegsende zum Einsatz. Es sollte zur Standard-Mittelstrecken Navgationsanlage weltweit 
werden. Die VOR arbeitet im Frequenzbereich von 112 bis 118 MHz und bietet dem Piloten die 
Anz eige von 360 individuellen Richtstrahlen von bzw. zur Station. VOR wurden spŠter in 
Kombination mit DME (VOR/DME) und sogar in Kombination mit TACAN (Tactical Air 
Navigation) als VORTAC Anlagen betrieben.  
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Instrumenten - Anflug  - Systeme 

 
Einfaches Durc hstoss-Verfahren / ZZ  

 
Abb. 190 - Das ãZZÒ - Durchstossverfahren 

 
Bei ausreichend hoher Wolkenuntergrenze Ÿber einem Flughafen genŸgte das ZZ-Verfahren, um 
den Landeanflug mit Bodensicht abschliessen zu kšnnen. Das LFZ wurde auf einem hindernisfreien 
Anfl ugsektor an den Flugplatz herangefŸhrt; danach auf einem angegebenen QDR-Kurs einige 
Minuten lang Wegflug vom Flughafen, gefolgt von einer 180¡ Kurve zurŸck zum Flugplatz auf 
nunmehr QDM -Kurs.  Die Flughšhe wird von der Bodenstelle vorgegeben. Diese sendet laufend 
Peilzeichen und Kurskorrekturen. Beim †berfliegen der Flughafengrenze empfŠngt das LFZ das 
Signal ãZZÒ, stšsst durch die Wolken bis Bodensicht gegeben ist und landet. Ist keine Bodensicht 
mšglich wird das Anflugverfahren mit dem Signal ãJJÒ abgebrochen und durchgestartet. 
 

Kreisfšrmiges Anflugverfahren  

 
Abb. 191 - Kreisfšrmige Anflugverfahren  

 
Neben dem einfachen Durchstossen der Wolkendecke wurden vor dem Endanflug auch 
kreisfšrmige Anflugverfahren angewendet. Diese wurden mit  SBA - oder BABS-Verfahren 
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abgeschlossen. An Bord benštigte man ein EntfernungsmessgerŠt (Distance Measuring Equipment - 
DME) oder BABS AusrŸstung. Der vorgegebene Kreisradius musste vom Piloten eingehalten 
werden. 
 

Blindanflugverfahren - SBA 
 

 
Abb. 192 - Blindanflugverfahre n SBA / Standard Beam Approach  

 
Beim ãStandard Beam ApproachÒ von Lorenz (Telefunken) sendet ein LF, MF oder VHF - 
Landefunkfeuer am Flugplatzende in der hindernisfreien Anflugrichtung (Anfluggrundlinie zur 
Blindlandepiste) zwei Leitkeulen mit E und T oder  A und N Kennung aus, in deren Symmetrieebene 
ein Dauerzeichen empfangen wird. Dies wird entweder optisch auf einem Links -Rechts-Anzeiger 
und /oder akustisch im Kopfhšrer angezeigt. Senkrecht strahlende VHF Signalbaken (VEZ + HEZ) 
zeigen den †berflug und s omit die Entfernung zur Landebahn an. Diese ãVisual Aural RangeÒ wird 
zur ãVARÒ in Form des Vierkurs-Richtfunk -Systems weiterentwickelt werden und stellt gleichzeitig 
den VorlŠufer des spŠteren Instrumenten-Lande-Systems - ILS dar. 
 

Instrumenten Lande Syst em - ILS 
 

 
Abb. 193 - Instrumenten Lande System - ILS 

 
Das ILS besteht aus vier Elementen, dem Landekurssender (VHF Localizer - LLZ), dem 
Gleitpfadsender (UHF GlidePath - GP), drei FŠcherfunkfeuern (Fan Marker Beacon - FM) und dem 
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Kreuzzeiger-Instrument sowie drei FM -Anzeigeleuchten im Cockpit. Je nach seitlicher Ablage vom 
Endanflugkurs und vertikaler Abweichung vom vorgegebenen Gleitpfad weichen die Zeigernadeln 
des Kreuzzeiger-Instruments nach links oder rechts, bzw. nach oben oder unten aus. Beim †berflug 
der drei FŠcherfunkfeuer leuchten unterschiedlich gefŠrbte Lampen auf und geben ein Tonsignal ab. 
Das ILS sollte nach dem Krieg zum Standard-Instrumenten -Anflugsystem werden.  
 

Richtstrahl - Anflug - Funkbaken - System BABS 
Beam Approach (Radar) Beacon System 

 
Abb. 194 - Das BABS Radar-Baken Richtstrahl-Anflugsystem  

 
Das BABS ãRebecca / EurekaÒ Anflugsystem beruht auf der LFZ-Radar-BordausrŸstung und Radar-
Signal Sendern. Im Anflug wird zuerst der Rundstrahlwiederholer ãEurekaÒ angesteuert. Nach 
Durchfl iegen der Platzrunde steuert das LFZ auf die BABS-Wiederholer -Richtbake zu, welche auf 
die ãRebeccaÒ Signale vom LFZ mit ãEurekaÒ Signalen in Form von Punkten (links vom Kurs) und 
Strichen (rechts vom Kurs) antwortet.  
 

Endanflug PrŠzisions -Radar Anflugverf ahren -  GCA  
 

 
Abb. 195 - Das ãGround Controlled Approach - GCAÒ Anflugverfahren  

 
Das GCA - Radar-Endanflug -System besteht aus einer Rundsicht-Radaranlage (Surveillance Radar 
Equipment - SRE mit 50 NM Reichweite  im UHF Frequenzband und einem PrŠzisions-Anflug -
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Radar - PAR) im SHF Frequenzband mit 10 NM Reichweite und separater Endanflugkurs - und 
Gleitweg -Anzeige auf einem Radar-SichtgerŠt. Kursabweichungen werden vom Flugleiter Ÿber 
Sprechfunk an den Piloten durchgegeben. Ausser Sprechfunk sind keine BordgerŠte erforderlich. 
Der Flugleiter Ÿbernimmt hierbei die Aufgabe des Navigierens. Das System wurde bereits Anfang 
der 1940Õer Jahre in den USA entwickelt. 
 

Hyperbolische Funknavigations -Systeme 
 

GEE und LORAN  

 
Abb. 196 - GEE Hyperbel-Netz 

 
GEE war ein bodengestŸtztes Hyperbel-Navigationssysem auf Pulsfrequenz-Basis fŸr die 
Kurzstrecken-Navigation; LORAN dahingegen fŸr die Langstrecken -Navigation. Mit Hilfe einer 
GEE-Hyperbel -Karte konnten Standortbestimmungen durchgefŸhrt werden. GEE arbeitete im VHF 
Frequenzband. Die Genauigkeit betrug in der Regel 0,5 km oder 0,5% der Entfernung vom 
Hauptsender. Das GEE Netz Ÿberdeckte ganz Europa. Wie beim DECCA System bestand es aus 
einem Hauptsender oder PrimŠrstrahler mit drei Nebensendern. Der LFZ -Standort befindet sich am 
Schnittpunkt zweier Hyperbeln. LORAN (Long Range Navigation) wurde 1941 vom MIT an der US -
OstkŸste errichtet. Die LORAN - Systemkette besteht aus zwei bis zu 650 km voneinander entfernten 
Rundstrahlsendern (Master + Slave), die im Frequenzband von 1,7 bis 2,0 MHz Tastfunkzeichen 
aussenden. 

 
Abb. 197 - 2 Standlinien in einem LORAN Drei -Stationen-Netz 
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Abb. 198 - GEE Hyperbel-Netz am Beispiel England 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Entwicklung der deutschen Flugsicherung  
__________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
© Frank W Fischer 15.6.2014 261 
 

Kurzstrecken -Navigationssystem DECCA  

 
Abb. 199 - Kurzstrecken-Navigationssystem DECCA  

 
Durch Phasen-Differenzmessung an Bord eines LFZ der von zwei synchronisierten Senderpaaren 
einer Funkfeuergruppe mit zentralen Hauptsender und drei ca. 110 NM entfernten Hilfssendern 
ausgestrahlten Funkwellen werden jeweils zwei Hyperbeln bestimmt. Die Phas endifferenz 
entspricht der Entfernungsdifferenz. Der Standort des LFZ liegt im Schnittpunkt dieser Hyperbeln 
und wird nach den Anzeigen der ãDeccometerÒ an Bord des LFZ aus Spezialkarten oder mittels 
automatischer Flugwegschreiber gefunden. Die Genauigkeit  ist gross: bis zu 300 NM Entfernung 
Ÿber See betrŠgt die Standort-Bestimmungs-Genauigkeit tagsŸber +- 3 Winkelminuten, nachts etwa 
+-15 Winkelminuten. Die Ortungsgenauigkeit erreicht innerhalb der Kette etwa + - 10m, in 300 NM 
Entfernung vom Hauptsender no ch +-100m. DECCA arbeitete im LW-Bereich um 85 kHz. 
 

 
Abb. 200 - DECCA Hyperbelnetz am Beispiel England  
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Abb. 201 - Deccometer des  DECCA Systems 

 
Langstrecken-Navigationsssystem CONSOL oder SONNE  

 
Abb. 202 - Prinzip des Langstrecken-Navigationssyst ems CONSOL / SONNE  

 
Das von C. Lorenz AG unter dem Namen ãSonneÒ entwickelte MF - CONSOL Langstrecken-
Navigationssystem, ein Drehfunkfeuer, ermšglicht genaue Azimutbestimmung auf grosse 
Entfernungen. Drei in Linie angeordnete Antennen senden - beiderseits in einem Winkel von 120¡ - 
Punkt - und Strichzeichen im Morse-Kode mit den Kennungen E und T aus. Diese Signale werden 
durch entsprechende Antennenschaltung langsam geschwenkt und an Bord empfangen und gezŠhlt. 
Das Azimut entspricht dem ZŠhlergebnis und wir d aus Rasterkarten oder Tabellen gefunden. Die 
Reichweite Ÿber See betrŠgt bis zu 800 NM bei Tag und 1350 NM bei Nacht. Der Azimutfehler 
betrŠgt am Tag = 0,2¡ bis 1,0¡; bei Nacht etwas mehr.  
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Abb. 203  - Langstrecken-Navigationssystem CONSOL / SONNE  
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Kapitel 5 
 

Die internatio nale Entwicklung in den 1920Õer, 1930Õer und 1940Õer Jahren 
 
Wie zu erwarten war, bedingten die aus der technischen Entwicklung wŠhrend des 1. Weltkriegs 
entstandenen Errungenschaften eine všllig neue Situation, insbesondere in Bezug auf den schnellen 
und sicheren Transport von GŸtern und Personen Ÿber grosse Distanzen. Trotzdem, der Krieg hatte 
auch das hŠssliche Potential der Fliegerei aufgezeigt. Aus all dem wurde mehr als deutlich, dass 
diese neue und bereits sehr weit entwickelte Art des Transports internationaler Regelung bedurfte.  
 
Die internationale Entwicklung auf dem Gebiet der Flugsicherung mit Einfluss auf den deutschen 
und europŠischen Flugbetrieb wurde begleitet von den GrŸndungen  und AktivitŠten verschiedener 
auf die Luftfahrt  bezogener Organisation wie der ITU, der WMO, der CINA, CITEJA, CIRA, ISO 
und letztendlich der PICAO. Alle diese Organisationen und die hŠufigen ILK -Konferenzen der 
Nicht -ICAN -Mitglied slŠnder hatten wesentlichen Einfluss auf die Flugsicherung, bzw. beschŠftigten 
sich selbst ausschliesslich mit Flugsicherung. 
 
Organisationen wie die Internationale Fernmelde Union (ITU), die Weltmeteorologische 
Organisation (WMO) und die Internationale Organi sation fŸr Standardisierung (BIPM ) hatten 
Einfluss auf die Flugsicherung durch ihre BeschlŸsse zur Normierung und Standardisierung der 
FunkfrequenzbŠnder, der Wettermeldungen und der Masseinheiten und ihrer diesbezŸglichen 
Verfahren. 

 
Der Welt Telegrafen Verein  - ITU  

 

 
 
Die Funktelegrafie beruht hauptsŠchlich auf den Errungenschaften einiger weniger Erfinder deren 
Namen nicht allen ãFunkernÒ gelŠufig sind. Zu ihnen gehšren David E. Hughes, Alexander 
Popovich, Charles Wheatstone, Jogadish Chandra Bose, G. Marconi, aber vor allem Nikola Tesla, 
Heinrich Hertz und Aubr ey Fessenden. Fessenden demonstrierte bereits 1900 die erste 
experimentelle †bertragung der menschlichen Stimme per Funk; Tesla erfand die Umwandlung von 
Gleich- in Wechselstrom (DC in AC) und die FunkŸbertragung ( genannt Radio nach Radiator); und 
Marconi schaffte bereits 1901 eine transatlantische FunkŸbertragung. 
 
Um die damals bestehenden Probleme mit den internationalen Verbindungen Ÿberwinden  zu 
kšnnen berief die deutsche Regierung 1903 in Berlin eine vorlŠufige Funktelegrafie Ð Konferenz ein, 
mit dem  Ziel internationale Regeln fŸr die Telekommunikation per Funktelegrafie aufsetzen zu 
kšnnen. Die ITU, schon seit 1865 als Internationale Fernmelde Union mit Sitz in Paris  bestehend, 
folgte dieser Veranstaltung 1906 umgehend mit ihrer ersten Funktelegrafie Ð Konferenz, ebenfalls in 
Berlin. 1868 wurde der Sitz nach Bern verlegt, 1948 gefolgt von Genf. 
 
An der 1906Õer Konferenz nahmen 29 Staaten teil. Sie beschloss die sogenannte ãInternationale 
Funktelegrafie KonventionÒ und legte unter anderem das in der Seefahrt international zu 
verwendende Notsignal ãSOSÒ fest. Das Sinken der Titanic im Jahr 1912 zeigte allerdings, dass noch 
ein grosses Erfordernis fŸr weitere Verbesserungen bestand, die auf der folgenden ITU 
Funktelegrafie Ð Konferenz 1912 in London beschlossen wurden; so u.a. die Festlegung der 
WellenlŠnge von 500 kHz als allgemeine Notfrequenz fŸr die Seefahrt, sowie den bekannten Q-
Code. Die ITU teilte die Welt  danach in drei Regionen auf. Die Region 1 umfasst heute Europa, 
Afrika, den Mittelmeer -Raum und den asiatischen Teil des damaligen russischen Reiches und der 
folgenden UdSSR. 
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Die Organisation fŸhrte ihre Arbeiten wŠhrend des 1. Weltkriegs hindurch weiter fort, allerdings 
fanden in dieser Zeit keine weiteren Konferenzen bis 1925 (Paris) statt. In diesem und den folgenden 
Jahren wurden drei Beratungs-Komitees innerhalb der ITU eingerichtet, das CCIF fŸr Telefonie, das 
CCIT fŸr Telegrafie und das CCIR fŸr Funktelegrafie. SpŠter folgte noch die Einrichtung des IFRB 
(International Frequency Registration Board). 
 
Durch die 1920Õer Jahre hindurch hatte sich der Funktelegrafie-Verkehr rapide weiter entwickelt und 
verstŠrkt. Um sowohl die Wirksamkeit als auch QualitŠt des Funkverkehrs zu erhšhen beschloss die 
1927Õer ITU Ð Konferenz in Washington/ DC zugewiesene FrequenzbŠnder fŸr die einzelnen 
Funkverkehrsdienste, so auch fŸr den festen und mobilen Flugfunkdienst  (AFS + AMS Ð Aeronautical 
Fixed and Aeronautical Mobile Service). 
 
Interessant ist die durch den 2. Weltkrieg entstandene beginnende Zusammenarbeit mit den USA im 
†bersee-Flugsicherungsdienst. Nach der Weltfunk -Konferenz in Kairo 1938 kam es zu festen 
Absprachen zwischen den europŠischen LŠndern und den USA Ÿber die auf den Weltflugrouten zu 
verwendenden Frequenzen. Es kam ausserdem schon zu Vereinbarungen Ÿber ein einheitliches 
Schlechtwetter-Landesystem, das damals in der alten und der neuen Welt nach verschiedenen 
GrundsŠtzen entwickelt worden war.  
 
Es entstand der ãWeltfunkvertragÒ mit GŸltigkeit  in allen MitgliedslŠndern der ITU . Da das 
Deutsche Reich nicht der ITU angehšrte, wurden Ersatz -Kommissionen unter Nutzung des 
Generalsekretariats der ICAN in Paris gebildet, die teils auf europŠischer, teils auf weltweiter Ebene 
Empfehlungen fŸr technische Einrichtungen und Betriebsverfahren der Flugsiche rung abgegeben 
haben, denn auch technisch wurde die internationale Vereinheitlichung der Anlagen wie des 
Fernschreibdienstes, des Wetterfunkdienstes, der Landefunkfeuer und der Befeuerungsanlagen 
vorangetrieben. Die dieser Konferenz vorausgegangenen ITU Konferenzen von Bedeutung fŸr 
diesen Verkehrszweig fanden 1912 in London und 1925 in Paris statt. Ihr folgten die Konferenzen 
von 1928 in BrŸssel, 1929 in Prag, 1932 in Madrid, 1933 in Luzern, 1938 in Kairo und 1947 in Atlantic 
City.  Die wohl wichtigste Welt konferenz der Internationalen Fernmelde Union (International 
Telecommunication Union ITU)  hatte 1927 in Washington / D.C. (USA) stattgefunden.  
 
Die ITU mit Sitz in Bern und danach in Genf legte zur weltweit gŸltigen Befolgung die fŸr den 
Flugfunkdienst zu  benutzenden Frequenzbereiche im Lang-, Mittel -, Kurz - und 
Ultrakurzwellenbereich fest, erstellte den im Fernmeldewesen anzuwendenden Q -Kode, bestimmte 
die Einteilung von Rufzeichen -Kennungen und grundsŠtzlichen Telekommunikations -
Betriebsverfahren. 
 
Das heute noch bestehende weltweite feste Flugfunk-Fernmeldenetz AFTN (Aeronautical Fixed 
Telecommunication Network) beruht auf den ITU Entscheidungen. Desgleichen gilt fŸr die Vier -
Buchstaben-Kennungen fŸr FlughŠfen, die Dreibuchstaben-Kennungen fŸr Bodenfunkstellen und 
die FŸnfbuchstaben-Kennungen fŸr Luftfunkstellen an Bord von Luftfahrzeugen sowie die 
Sprechfunkverfahren und Regeln und dergleichen.  Deren Ergebnisse legten den Grundstock fŸr fast 
alle Telekommunikati ons-Verfahrensrichtlinien und ÐEmpfehlungen  der im Aufbau befindlichen 
und 1944 als ãProvisional International Civil Aviation OrganizationÒ PICAO  ins Leben gerufenen 
ICAO. Diese fanden ihren Niederschlag hauptsŠchlich im Anhang 10 ãAeronautical 
TelecommunicationsÒ zur Internationalen Zivil Luftfahr t Konvention der ICAO und erlangten 
weltweite Bedeutung und Anwendung.  
 
1932 wurde der Name der ITU von ãTelegrafieÒ in ãTelekommunikationÒ abgeŠndert, 1934 in Kraft 
tretend. Nach GrŸndung der Vereinten Nationen (UN) wurde die ITU 1947 eine Unterorganisati on 
(Specialized Agency) der UN.  
 

Die Internationale  Meteorologische Organisation - IMO  
 

Die IMO  mit Sitz in Genf, ebenso eine frŸh (1873) gegrŸndete internationale Organisation  unter der 
Bezeichnung ãInternationa l Meteorological Organization Ð IM OÒ, entstand aus den BedŸrfnissen der 
Seefahrt und hatte ihren entsprechenden Einfluss auf die Kodierung der Wettermeldungen fŸr die 
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Luftfahrt und ihre Verteilung.  Die IMO, deren Name sich 1951 in ãWorld Meteorological 
Organization Ð WMOÒ Šndern wird, teilte die W elt in sechs Regionen auf.  

 
 

Alle in der Luftfahrt Ÿblichen Wettermeldungen beruhen in ihrem Aufbau und AbkŸrzung en auf 
Verfahren der IMO/ WMO, erstellt in Zusammenarbeit  mit der ITU; so wie die heute Ÿblichen 
Meldungsarten (METAR, SPECI, SIGMET, VOLMET, ROFOR, ARFOR, TAF, GAFOR), usw. Die 
Zentralstelle des Reichs-Wetterdienstes, nach den Regeln und der im Rahmen der IMO vereinbarten 
Verfahren arbeitend, befand sich in Frankfurt /Main.  
 

Die Internationale Organisation fŸr Standardisierung - BIPM  
 

Das BIPM ã Bureau International des Poids et MesuresÒ, als ãInternationale 
NormungsgemeinschaftÒ mit Sitz in Sevres bei Paris wurde bereits  1875 gegrŸndet. Der Ort dieses 
BŸros wurde zu internationalem Gebiet erklŠrt und legte nach dem 2. Weltkrieg die in der Luftfa hrt 
benutzten Masseinheiten zusammen mit der ICAO  in einer metrischen und einer auf dem britischen 
Fuss-System beruhenden Tabelle (ICAO-Table und Blue-Table) fest. Obwohl Europa vor dem 2. 
Weltkrieg  auf dem Festland anfangs mit seiner Flugsicherung auf das metrische System ausgelegt 
war (z.B. Deutschland und Russland) verŠnderte der 2. Weltkrieg die Anwendung der 
Masseinheiten zugunsten des britischen Systems, so dass im westlichen Teil der politischen Welt 
nunmehr, wie bereits zuvor in England, Flughšhen in Fuss, Geschwindigkeiten in Knoten und 
Entfernungen in Meilen angegeben wurden. Das Deutsche Institut fŸr Normung eV (DIN), 
entstanden in den 1920Õer Jahren, war die fŸr die Befolgung der vereinbarten Masseinheiten 
zustŠndige nationale Normenorganisation  Deutschlands. 
 

Die Internationale (Luftfahrt) Kommission fŸr Flugsicherung - ICAN  
 

 
 

Abb. 204 - Deckblatt der ICAN Konvention  
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Schon in den ersten Jahren der Luftfahrt vor dem 1. Weltkrieg hatten Leute mit Weitsicht realisiert, 
dass das Erscheinen des Flugzeugs eine neue Dimension im Transportwesen bedeutete, eine 
Dimension, die nicht lŠnger in nur nationalem Rahmen gehalten werden konnte. Aus diesem Grund 
trat auf Einladung Frankreichs die erste wichtige Konferenz Ÿber einen internationalen Luftfahrt -
Kodex 1910 in Paris zusammen. An dieser Konferenz (CAI) hatten bereits 18 europŠische Staaten 
teilgenommen, und eine ganze Reihe grundsŠtzlicher Prinzipien fŸr die Luftfahrt beschlossen; wie 
z.B. das Vorflugrecht auf Strecke und im Anflug zur Landung ( Right of Way). 
 
Nach dem 1. Weltkrieg sollte eine gemeinsame Entwicklung in der zivilen Luftfahrt einsetzen, da 
man glaubte die Luftfahrt sollte entweder international betrieben werden oder gar nicht. Dieser 
Vorschlag wurde von Frankreich aufgegriffen und den  Alliierten MŠchten unterbreitet, die darauf 
positiv reagierten. Dieses Vorgehen mŸndete schliesslich in den Entwurf zur Internationalen 
Luftfahrt Kommission, der von 26 der 32 Alliierten und angeschlossenen MŠchte unterzeichnet, der 
Pariser Friedens-Konferenz vorgelegt und schliesslich von 38 Staaten gegengezeichnet wurde. 
 
Aus einleuchtenden GrŸnden war die Behandlung der Luftfahrt -Angelegenheiten auf der Pariser 
Friedens-Konferenz 1919 ein wichtiges Thema gewesen und wurde daher von einer besonderen 
ãAeronautischen KommissionÒ behandelt, die ihren Ursprung in der bereits 1919 zur †berwachung 
deutscher Reparations-Zahlungen geschaffenen ãInteralliierten Luftfahrt †berwachungs -
Kommission Ð IL†KÒ hatte. Zur gleichen Zeit wurden in vielen LŠndern Europas und den USA 
zivile Lufttransport -Unternehmen gegrŸndet, von denen einige bereits internationalen Flugbetrieb 
(Paris Ð London Ð BrŸssel Ð Amsterdam) unterhielten.  
 
Diese Entwicklung liess eine Reihe junger Aviatiker vorschlagen , in allen Luftfahrtfragen eine 
internationale Zusammenarbeit anzustreben. Diese Bestrebung resultierte  aus der militŠrischen 
Notwendigkeit wŠhrend und unmittelbar nach dem Krieg und sollte nicht aufgegeben, sondern zu 
friedlichen Zwecken weitergefŸhrt werden.  Jeder Schritt vorwŠrts in diesen Bereichen brachte das 
grosse in der Luftfahrt liegende Potential nŠher in die Wirklichkeit.  
 
Mit der allgemeinen Regelung der Flugsicherung befassten sich damals in Europa das Luftverkehrs-
abkommen von Paris - CINA (1919), das Ibero-Amerikanische Luf tverkehrsabkommen Ð CIANA 
(1926), die Internationalen Luftfahrt -Konferenzen Ð ILK der nicht der ICAN angehšrenden LŠnder 
(letztmals 1939) und die Luftfahrtkonferenzen der Mittelmeerstaaten (1930 und 1931). 
 
Die schnelle technische Entwicklung auf diesen Gebieten, ferner der Umstand, dass nicht alle der 
CINA angehšrenden Staaten an einer Regelung der obigen Fragen interessiert waren, hatte eine 
Reihe europŠischer Staaten bewogen, diese Themen auf besonderen internationalen 
Luftfahrtkonferenzen (ILK) durch ei nfache Beschlussfassung zu regeln.  
 
So entstand kurz nach dem Ende des ersten Weltkriegs im Zuge des ãVersailler VertragesÒ ein 
internationales Luftverkehrsabkommen. Diese Versammlung beschloss am 13. Oktober 1919 in Paris 
eine Internationale Luftfahrt Ko mmission, bekannt geworden unter der Bezeichnung ãConvention 
internationale portant rŽglementation de la Navigation AŽrienne Ð CINAÒ (International Commission 
for Air Navigation Ð ICAN), zu grŸnden und verabschiedete ein Abkommen zur Regelung des 
Luftverke hrs. Die Unterzeichner dieser Konvention waren die USA (die der daraufhin entstehenden 
Kommission spŠter nicht beitraten), Belgien, Bolivien, Brasilien, Grossbritannien, China, Kuba, 
Ecuador, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Haiti, Hedschas, Honduras, Italien, Japan, Liberia, 
Nicaragua, Panama, Peru, Polen, Portugal, RumŠnien, Serbisch-Kroatisch-Slowenien, Siam, 
Tschechoslowakei und Uruguay.  
 
Aufgrund dieses Pariser Abkommens entstand die ICAN, die nach Ratifizierung durch die 
Vertragsstaaten 1922  in Kraft trat. Die UdSSR, China, Deutschland und die USA waren nicht 
vertreten. Es wurde 1929 geŠndert und trat in seiner neuen Fassung am 17. 5. 1933 in Kraft. Das 
Abkommen wurde auch im damaligen Deutschen Reich angewendet und wird daher hier 
wiedergegeben; siehe Anhang A. Es stellt die Grundlage fŸr alle darauf folgenden Abkommen zur 
ãFlugsicherungÒ dar und wurde in den Nachrichten fŸr Luftfahrer (NfL) Nr. 1933/35 -36.10 
veršffentlicht.  
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Diese Konvention enthielt 43 Artikel, die alle technischen, betrieblich en und organisatorischen 
Aspekte der zivilen Luftfahrt umfasste und die GrŸndung einer ãInternationalen Kommission fŸr 
(richtigerweise) die Flugsicherung Ð ICANÒ vorsah, mit dem Ziel die Entwicklung in der zivilen 
Luftfahrt zu verfolgen und Massnahmen an d ie Mitgliedsstaaten vorzuschlagen. Europa sollte mit 
der allgemeinen Entwicklung Schritt halten. Es soll nicht unerwŠhnt bleiben, dass diese Konvention 
alle GrundsŠtze Ÿbernahm, die von der 1910Õer Konferenz der CAI (C—nference aŽronautique 
internationale)  in Paris aufgesetzt worden waren. 
 
An der CINA waren 1932 bereits 18 europŠische und 11 aussereuropŠische Staaten beteiligt, und 
zwar in Europa alle Staaten ausser Deutschland, …sterreich, Ungarn, Schweiz, Litauen, Lettland, 
Estland, Finnland, Albanien un d Spanien. Spanien war als einziges Land neben 20 
aussereuropŠischen auch in der CIANA Mitglied. Auf die nicht der CINA angehšrenden Staaten 
Europas war die von ihr festgelegte Regelung naturgemŠss nicht ohne Einfluss geblieben. Mit ganz 
geringen Abweichun gen finden sich in den Luftfahrt -Verordnungen dieser LŠnder die gleichen 
GrundsŠtze wieder 
 
Die Jahre zwischen den beiden Weltkriegen waren durch ein kontinuierliches Ansteigen der Zivil -
Luftfahrt gekennzeichnet, sowohl im technischen als auch im kommerzie llen Bereich, obwohl die 
Fliegerei der grossen Masse noch nicht offenstand und ein eher seltenes Mittel fŸr den Personen-
Transport darstellte.  ICAN und die ILK Staaten fassten zum ersten Mal in der Geschichte der 
Flugsicherung alle von den beteiligten Staaten vereinbarten Vorschriften und Regeln zur Sicherung 
von FlŸgen zusammen, in Deutschland zusammengefasst in der FBO und der LuftVO. Von hier 
stammen die heute noch gŸltigen Flugverkehrsregeln zum Flugbetrieb an und auf FlugplŠtzen, 
sowie die Boden-Kennzeichnungen, Signale, Anflug - und Landeverfahren, die Platzrunde, 
LichterfŸhrung der Luftfahrzeuge, Nachrichtendienst, Flugwetterdienst, Kartenwesen, 
Verkehrsregeln, usw. Allerdings war die vorstehende Regelung fŸr die DurchfŸhrung der 
Flugsicherung auf einer Reihe von Gebieten unzureichend. Insbesondere war eine Regelung der 
Meldedienste und des Peildienstes, der Nachtbefeuerung auf Flugstrecken und der HilfslandeplŠtze 
in den AnhŠngen zum CINA Ð Abkommen noch nicht enthalten.  
 
Betrachtet man die damals in Europa bestehende Regelung der Flugsicherung im ganzen, so ist 
festzustellen, dass zwar AnsŠtze fŸr eine einheitliche umfassende Regelung vorhanden waren, diese 
aber durch die Zersplitterung der beteiligten Organisationen erschwert war en. Als bestehender 
Mangel wurde bezeichnet, dass eine schnelle und lŸckenlose Unterrichtung aller beteiligten Staaten 
Ÿber die Regelwerke und ZustŠnde der FS-Betriebsmittel fŸr Telegrafen-, Fernsprech- und 
Funkanlagen nicht erfolgte, im Vergleich  zur Arbeitsweise der Organisation des Internationalen  
BŸros des Welt-telegraphenvereins (ITU) in Bern. 
 
Um die Kommission zu unterstŸtzen wurde vereinbart ein permanentes Sekretariat unter einem 
General-SekretŠr einzurichten. 1922 nahm dieses Sekretariat seine Arbeit unter Mr. A. Roper aus 
Frankreich in Paris auf. Es bestand dort bis zu seiner Auflšsung und dem †bergang seiner Arbeiten 
in die 1944 entstandene ãInternationale Zivil Luftfahrt Organisation Ð ICAOÒ. Mr. Roper wurde 
danach der erste  GeneralsekretŠr der ICAO. Das frŸhere  ICAN und dann ICAO BŸro verblieb bis 
1965 in der avenue dÕIena, Nr. 60 und zog danach in das neue ICAO GebŠude in Neuilly-sur-Seine 
um, wo es noch heute residiert. 
 

 
Abb. 205 - Mr. A. Roper  GeneralsekretŠr der ICAN 
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Die Internationalen Luftfahrt Konferenzen - ILK  
 

Die deutschen FS-Einrichtungen waren im Rahmen zwischenstaatlicher Vereinbarungen weitgehend 
an die der anderen europŠischen LŠnder angeglichen. Diese Vereinbarungen wurden auf den 
regelmŠssig stattfindenden Internationalen Luftfahrt Konferenzen (IL K) getroffen. Sie betrafen die 
Einrichtungen und Dienste de s FS-Fernschreibwesens, den Flugwetterfunk, die Landefunkfeuer, 
Beleuchtungs- und sonstigen Flugsicherungs-Einrichtungen.  
 
Der internationalen Natur des Luftverkehrs entsprach auch die Betriebsrege lung im FS-Dienst. 
Schon 1926 wurde auf der 27. Internationalen Luftfahrt-Konferenz in Den Haag eine erste 
einheitliche internationale ãFlugfunkbetriebsordnungÒ (IBO) beschlossen, nach der in allen 
beteiligten LŠndern gearbeitet werden sollte. Sie wurde 1928 anlŠsslich der Kopenhagener 
Konferenz als einheitliche Flugfunkbetriebsordnung fŸr alle beteiligten LŠnder verabschiedet und ist 
im Laufe der Jahre wesentlich ergŠnzt und verbessert worden. Auf dieser Grundlage entstand also 
die deutsche Flugbetriebsordnung (FBO). IBO und FBO beruhen im wesentlichen auf den Richtlinien, 
Empfehlungen und Ver fahren der ITU.  
 
1935 wurde ihre 4. Auflage anlŠsslich der 36. Konferenz in BrŸssel verabschiedet. Die deutsche FBO 
nannte sich ab 1.7.1935 dann ãFernmelde-Betriebsordnung fŸr den zwischenstaatlichen Flugfern -
meldedienstÒ. Am 15.10.1938 erfolgte bereits die 5. Auflage mit fast 500 Seiten Umfang. Die 40. und 
letzte Konferenz vor Kriegsbeginn fand 1939 in Krakau statt. SŠmtliche Systeme und 
Betriebsverfahren des Flugsicherungsdienstes wiesen somit weitgehende Einheitlichkeit auf. Die 
Internationale Flug -Fernmelde-Betriebsordnung (IBO) sowie die danach aufgestellte deutsche Flug-
Fernmelde-betriebsordnung (FBO) waren die Grundlage fŸr den Flugsicherungsbetriebsdienst in 
Deutschland. 
 
Die IBO enthielt in Abschnitt I die GrundsŠtze der Organisation des Flugfernmeldedienstes 
(Strecken-Flugzeug- und Wettermeldedienst) sowie in den 16 AnhŠngen Angaben Ÿber sŠmtliche in 
den genannten Staaten vorhandenen Flugfunkstellen, Funkverkehrsbezirke usw.; siehe Anhang E in 
Kapitel 4 Deutschland betreffende AuszŸge. Abschnitt II der IBO regelte die Abfassung der im 
Flugfernmeldedienst zugelassenen Meldungen. In den dazugehšrigen AnhŠngen waren die 
entsprechenden SchlŸssel aufgefŸhrt. Abschnitt III enthielt schliesslich das Betriebsverfahren fŸr den 
Funkpeilverkehr sowie die †bermittlung der Meldungen im Funk - und Kabelverkehr. Es war mit 
einigen ErgŠnzungen dem Weltfunkvertrag von Washington (1927) entnommen. Die 
Betriebsordnung fŸr den interna tionalen Funkwetterdienst legte neuere, gršsstenteils von der CINA -
Regelung abweichende GrundsŠtze fest. 
 
Die beiden vorstehenden Betriebsordnungen regelten die betriebliche Anwendung der genannten 
Gebiete erschšpfend, jedoch nur fŸr die aufgefŸhrten LŠnder, so dass verschiedentlich 
Sonderverhandlungen stattfanden, um auch andere LŠnder (Schweden, Polen, Jugoslawien, Italien) 
zur Annahme der darin festgelegten GrundsŠtze zu bewegen. 
 
Folgende Staaten, die ILK-Staaten genannt, waren 1933 die Teilnehmer der ãInternationalen 
Luftfahrt KonferenzenÒ: Belgien, DŠnemark, Deutschland, England, Frankreich, Holland, …sterreich, 
Saargebiet, Schweiz und Tschechoslowakei. Die Arbeiten wurden in drei Kommissionen, 
Flugbetrieb, Funkwesen und Meteorologie behandelt. Hier la g auch der Ursprung fŸr die kurzlebige 
Organisation CIRA.  
 

Andere internationale Vereinigungen  
 
Regionale Regelungen Ÿber Flugsicherungs-Massnahmen fanden damals in verschiedenen Jahren 
zur Aufstellung der †bermittlungswege und der SendeplŠne fŸr den Wette rdienst sowie die 
†berwachung und Lenkung der Flugbewegungen statt.  
 
Schon zu Beginn des Zeitalters des Luftverkehrs wurde die CAI ã C—nference aŽronautique 
internationaleÒ von den westeuropŠischen Staaten gegrŸndet und die CAM ã C—nference 
aŽronautique mŽditerranneÒ und CABB ãC—nference des Etats Baltique et des BalkansÒ einberufen; 
ebenso wie die ihnen entsprechende TASSO ãTransatlantic A ir Services Safety OrganizationÒ. Eine 
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andere internationale Vereinigung  die Luftfahrt und die Flugsi cherung betreffend war  PACCA ãPan 
American Convention on Commercial AviationÒ , das sogenannte Havanna-Abkommen von 1928, 
nur Nord - und SŸdamerika betreffend. In PACCA waren nur die USA, Chile und acht 
mittelamerikanische Staaten Mitglied.  
 
In Europa entstanden noch CITEJA, CIRA und CIANA ã Convenio ibero-americano de navegaci—n 
aeraÒ. CIANA entstand im No vember 1926 und wurde in Madrid von Spanien , Portugal und den 
sŸd-amerikanischen Staaten geschlossen. Dieses Abkommen ging von der všlligen 
Gleichberechtigung aller Staaten im Luftverkehr aus und wich somit vom Pariser 
Luftverkehrsabkommen ab, da sich die Sieger-Staaten des 1. Weltkriegs das einseitige Recht zum 
freien Luftverkehr innerhalb der besiegten Staaten vorbehalten hatten.  

CITEJA 
 

Eine andere europŠische †bereinkunft fand unter der Bezeichnung CITEJA ãComitŽ internationale 
technique dÕexperts juridiques aŽriensÒ 1925 statt. Dieses internationale Komitee behandelte im 
wesentlichen internationale Fragen des Luftrechts. Die Ergebnisse dieser bis 1946 bestehenden 
Organisation fanden alle Eingang in die BeschlŸsse der ICAN, da sie in Zusammenarbeit von ITU 
und IMO entstanden waren, und danach in den internationalen Fachausschuss fŸr Luftrecht der 
PICAO. Mit GrŸndung der ICAO lšste sich CITEJA auf.  

CIRA  
 
Kurz vor Kriegsbegin n wurde 1939 noch eine Zentralstelle fŸr den europŠischen 
Flugsicherungsdienst in Form der CIRA ã Commission Internationale du Regulation de Trafique 
AŽrienneÒ mit dem Sitz in BrŸssel eingerichtet; gleichermassen ein VorlŠufer von EUROCONTROL. 
Diese Einrichtung kam allerdings durch die Kriegsgeschehnisse nicht mehr zum Tragen.  
 

PICAO  
Provisional International Civil Aviation Organization  

Der VorlŠufer der ICAO  
 

Gegen Ende des 2. Weltkriegs hatte der Lufttransport so bedeutende Ausmasse angenommen, dass 
man beschloss die technischen und betrieblichen Errungenschaften fŸr zivile Zwecke weiter 
auszubauen. Eine einheitliche und mšglichst universelle Regelung aller die Luftfahrt berŸhrenden 
Fragen wurde gefordert.  Die USA, als die im 2. Weltkrieg bedeutendste Luftm acht, beschlossen 
daher 1943 Studien Ÿber die Entwicklung der Nachkriegs-Luftfahrt anzustellen. Dieses Bestreben 
ging einher mit der Erkenntnis, dass dies nur im internationalen Rahmen geschehen kšnne, da es 
sonst unmšglich sein wŸrde dieses Transportmitte l als primŠres Element der škonomischen 
Entwicklung in der Welt nach diesem Krieg zu nutzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Konsequenz aus dieser Studie und den Konsultationen mit den beteiligten VerbŸndeten war, 
dass die amerikanische Regierung eine Einladung an 55 Staaten richtete, im November 1944 an einer 
internationalen Zivil -Luftfahrt -Konferenz in Chicago vom 1.11. bis 7.12.1944 teilzunehmen; nicht 
aber an Bulgarien, RumŠnien, Ungarn, Japan und Deutschland. Zu diesem Zeitpunkt bestand die 
ICAN noch weiter fort. 54 St aaten nahmen teil und 32 unterzeichneten die Konvention. Sie beschloss 
die permanente Internationale Ziv il Luftfahrt Konvention Ð ICAO ãConvention on Internati onal 
Civil Aviation Ò als Mittel zur Erreichung internationaler Kooperation und dem hšchst mšglich en 
Niveau von Einheitlichkeit der Regeln und Richtlinien, Verfahren und Organisation aller Zivil -
Luftfahr t-Angelegenheiten zu grŸnden. 
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Abb. 206 - Die Haupt -Luftverkehrsstršme 1944 - 46 

 
Zu Recht fragten sich einige Teilnehmer ãWarum eine ICAO grŸnden, w enn es schon die ICAN mit 
eigentlich gleichen technischen Zielen gibtÒ? Der Grund lag in den guten Aussichten fŸr ein 
wirtschaftliches Ausbreiten der USA in der bevorstehenden Nachkriegswelt, die dazu fŸhrten ein 
internationales Abkommen zu schaffen, in de m sie eine gewichtige Rolle spielen konnten. Da die 
Konvention der ICAN aber nicht alle die gewŸnschten Freiheiten fŸr alle Mitglieder bot, lag das 
Bestreben nahe fŸr die ICAN Ersatz mit gršsseren Freiheiten, Šhnlich wie unter der amerikanischen 
PACCA Ð Vereinbarung, zu schaffen; d.h. ãFree FlightÒ Regeln weltweit einzufŸhren. Daher 
stammte T. RooseveltÕs Vorschlag noch wŠhrend des Krieges eine Nachfolgeorganisation zu 
schaffen, die dies ermšglichte, letztendlich und verstŠndlicherweise ohne Deutschland, RumŠnien, 
Bulgarien, Japan  und Ungarn. Spanien und Italien bliebens anfangs noch StreitfŠlle. Die UdSSR 
verweigerte die Teilnahme. Es sollte also eine ICAO entstehen, in der die USA dominierten, um sich 
nach Kriegsende per Luftverkehr unter Nutzung ihrer Er oberungen und militŠrischen Einrichtungen 
(wie z.B. PANAM im Pazifik) ausbreiten zu kšnnen. Auf der gleichen Grundlage dieser 
Vorstellungen entstanden in den Nachkriegsjahren auch die spŠteren US CAA/FAA ReprŠsentanten 
in fast allen Teilen der Welt, in die  amerikanische Fluggesellschaften flogen. 
 

 
Abb. 207- ICAO Konferenz  Chicago 1944 

 
Nachdem 1944 in Chicago die provisorische ICAO ins Leben gerufen worden war gingen die 
Vorbereitungen insbesondere auf technisch / fachlichen Gebiet zŸgig voran. Aber es wurde bald 
klar, dass die ICAO als Unterorganisation an die Vereinten Nationen (United Nations Ð UN) 
gebunden werden sollte, was ICAN bis dahin mit dem Všlkerbund nicht war. Ausserdem wollten 
die SiegermŠchte volle Kabotagerechte fŸr sich in Anspruch nehmen, was die ICAN Konvention 



Die Entwick lung der Flugsicherung in Deutschland  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
© Frank W Fischer 15.6.2014 272 

 

nicht erlaubte. Die Folge war, die ICAO wurde wie die ITU eine UN -Unterorganisation und der 
Abschluss bilateraler Luftverkehrsabkommen war unausweichlich. Da mit RŸcksicht auf die sehr 
verschieden gelagerte materielle Situation und die damit verbundenen Konkurrenzmšglichkeiten 
der einzelnen Staaten eine Einigung hinsichtlich dieser Freiheiten nicht erzielt werden konnte, 
wurden zum Abkommen Ÿber die Internationale Zivilluftfahrt Organisation noch zwei 
Zusatzabkommen geschlossen; das Abkommen Ÿber den Durchgangsverkehr internationaler 
Fluglinien und das Abkommen Ÿber internationale Lufttransporte. Durch diese Zusatza bkommen 
wurden die sogenannten ãFŸnf FreiheitenÒ gewŠhrleistet. Diese waren 
 
1.  Das Recht zum freien †berflug ohne Land ung; 
2.  Das Recht zu Landungen zu nichtgewerblichen Zwecken, wie  z.B. Tanken, der Vornahme von  
     Reparaturen usw., nicht aber zur Aufnahme von Passagieren, Fracht und Post; 
3.  Das Recht, Passagiere, Fracht und Post aus dem Heimatstaat des Luftfahrzeugs in einem  
     anderen Mitgliedstat abzusetzen; 
4.  Das Recht, Passagiere, Fracht und Post in einem anderen Mitgliedstaat aufzunehmen, um  
     diese in den Heimatstaat des Luftfahrzeugs zu befšrdern; und  
5.  Das Recht, Passagiere, Fracht und Post aufzunehmen, um diese in einem dritten  
     Mitgliedstaat abzusetzen oder aus einem dritten Mitgliedsta at kommende Passagiere, Fracht  
     und Post abzusetzen. 
 
Die ersten beiden Freiheiten waren unter dem ICAO -Abkommen gewŠhrleistet, sofern es sich nicht 
um Fluglinienverkehr handelte. FŸr den Linienverkehr wurden die Freiheiten durch das erste 
Zusatzabkommen gewŠhrt. Das zweite Zusatzabkommen Ÿber Lufttransporte gewŠhrte alle fŸnf 
Freiheiten. Das wichtigste Ergebnis dieser Chikagoer Konferenz lag auf technischem Gebiet, da sie 
die Grundlage fŸr eine Reihe von Regeln und Vorschriften fŸr die Flugsicherung ganz allgemein 
schuf. Dies sollte die Flugsicherheit einen grossen Schritt vorwŠrts bringen und den Weg fŸr den 
Aufbau und die Anwendung eines einheitlichen F lugsicherungssystems in der ganzen Welt ebnen. 
 
Bedingt durch die zu erwartenden unvermeidbaren Verzšgerungen in der Ratifizierung der 
Konvention hatte die Konferenz 1944 eine Interim Vereinbarung geschlo ssen, welche die Schaffung 
der provisorischen intern ationalen Organisation technischer und beratender Natur  ãPICAOÒ vorsah. 
Das PICAO-Abkomme n trat am 6.6.1945 in Kraft. PICAO bestand vom August 1945 bis zum April 
1947, als die ICAO sie nach Ratifizierung ihrer Konvention durch die MitgliedslŠnder ablšste. Ihr 
Sitz wurde Mont real in Kanada. Auf technischem Gebiet hatte die ICAO nun zwei herausragende 
Aufgaben zu meistern: 
 
1. 
Solche, die die allgemein anzuwendenden Regeln und Vorschriften zur Ausbildung und 
Lizensierung von Luftfahrtpersonal am Bod en und im Flug, Kommunikations -Systeme und Ð
Verfahren, FlugtŸchtigkeits -Anforderungen an Luftfahrzeuge im internationalen Flugbetrieb 
einschliesslich deren Registrierung und Identifikation, Flugwettervorschriften und Luftfahrtkarten 
betrafen; 
 
2. 
Solche, die die Anwendung von Flugsicherungsdiensten und ÐEinrichtungen der einzelnen Staaten 
und deren koordinierte EinfŸhrung in Gebieten Šhnlicher Betriebsbedingungen betrafen.  
 
Eine der  Hauptaufgaben der PICAO & ICAO bestand in der Ausarbeitung von AnhŠngen ( Annexes) 
zur GewŠhrleistung der gršsstmšglichen Sicherheit, RegelmŠssigkeit und Wirtschaftlichkeit des 
Flugverkehrs, den sogenannten ãStandards & Recommended Practices - SARPÒ (Richtlinien und 
Empfehlungen). Folgende AnhŠnge zur Konvention wurden durch die PICAO/ICAO  
herausgegeben: 
 
-  Festlegung der Luftverkehrsstrecken 
-  Verfahren und Systeme des Nachrichtenwesens 
-  Luftverkehrsregeln ( Rules of the Air) 
-  Regeln fŸr die Erteilung der Ausweise fŸr das technische und das Betriebspersonal 
-  Anweisung fŸr die FŸhrun g der BordbŸcher 
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-  LufttŸchtigkeitsanforderungen im internationalen Verkehr betriebener ziviler Luftfahrzeuge  
-  Eintragung und Kennzeichnung der Luftfahrzeuge  
-  Regeln fŸr den Wetterdienst im internationalen Luftverkehr  
-  Luftverkehrskarten  
-  Anweisun g fŸr das Zollverfahren und die Landungsverzeichnisse  
-  Such- und Rettungsdienst  
-  Untersuchung von UnfŠllen  
 
Hierunter fielen auch die Entscheidungen Ÿber die im Flugsicherungs -Betriebsdienst zu 
verwendenden internationalen Luftfahrtsprachen Englisch, F ranzšsisch und Spanisch, das 
Buchstabier-Alphabet, die AbkŸrzungen und Kodi im Flugfernmeldewesen und dergleichen.  
 

 
Abb. 208 - Die 10 von PICAO vorgeschlagenen ICAO Regionen 

 
PICAO begann zehn Ÿber die ganze Welt verteilte RegionalbŸros einzurichten . Paris wurde der Sitz 
des Europa & Mittelmeer BŸros. Die erste regionale Konferenz der PICAO zur 
Flugstreckensicherung wurde f Ÿr MŠrz 1946 nach Dublin (Irland) einberufen und befasste sich mit 
den Fragen des Atlantikverkehrs. Die zweite regionale Konferenz fan d im April 1946 in Paris statt 
und befasste sich mit den Flugverkehrsproblemen Europas und der MittelmeerlŠnder (European & 
Mediterranean Regional Conference Ð EUM). Hierbei  handelte es sich vorrangig um die †berleitung 
der Flugsicherung aus dem militŠris chen in den zivilen Bereich und die Mšglichkeiten der 
†bernahme militŠrischer Flug -sicherungsanlagen durch die Zivilbehšrden.  Anhang B enthŠlt den 
vollen Wortlaut der Konvention in Deutsch und Englisch.  

 
Abb. 209 - ICAO Dokument 7300 
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Technische Weiterentw icklungen  
 

Die technische Weiterentwicklung ging in der ersten HŠ lfte der 1940Õer Jahre insbesondere in Europa 
und Deutschland in grossen Schritten voran. Im Funkverkehr kamen immer mehr  Systeme im VHF 
und UHF Bereich zum Einsatz. Di e Anforderungen an die  Funknavi gationsanlagen waren durch die 
Kriegstaktiken gestiegen. GrossrŠumige, genaue Navigation war ein M uss geworden. So entstanden 
hyperbolische Strecken-Navigationssysteme wie CONSOL, GEE, DECCA und LORAN, die in der 
zweiten HŠlfte der 1940Õer Jahre Genauigkeiten von +- 15 m aufweisen sollten; siehe Anhang F in 
Kapitel 4. 
 
So wurden in den letzten Jahren des 2. Weltkriegs in England und den USA die neuartigen 
ãLaufzeit-PeilsystemeÒ wie GEE, LORAN, OBOE, SHORAN und dergleichen entwickelt, bei denen 
die Entfernungs- und Richtungsbestimmung auf einer Zeitmessung mit grosser PrŠzision beruht. 
Ein ebensolches System wurde auch in Deutschland unter der Bezeichnung CONSOL (Sonne) 
entwickelt. CONSOL basierte im Gegensatz zu den Impulssystemen der Alliierten nic ht auf 
Laufzeitmessung, sondern auf der Weiterentwicklung von Baken -Systemen mit einer Reichweite bis 
2500 km. 
 
Aus dem ZZ -Anfl ugverfahren entstand das ãStandard Beam Approach - SBAÒ Verfahren, Šhnlich 
dem heutigen ILS ohne Gleitpfad. Das UKW-Drehfunkfeuer  (Omnidirectional Radio Range - VOR) 
wurde allmŠhlich sowohl als Anflughilfe als auch auf Strecke eingesetzt. Das Vierkurs -
Richtfunkfeuer ãRNGÒ wurde zur ãVisual Aural Range - VARÒ weiterentwickelt.  Ein anderes 
Laufzeitmessungs-System zur Entfernungsmessung war BABS / Rebeccca - Eureka, welches auch 
fŸr ãKreisbogenflugÒ Navigation Verwendung fand.  
 
Etwa zur gleichen Zeit entstand in den 1940Õer Jahren in England der ãDECCA NavigatorÒ, ein auf 
drei Hyperbel -Netzwerken beruhendes Funknavigationssystem mit ein er Reichweite bis zu 5000 
km. Ein solches System wird schon bald nach dem Krieg auch in Deutschland aufgebaut werden, die 
sogenannte ãDeutsche DECCA KetteÒ. 
 
1935 hatte bereits eine intensive Entwicklung der Funkmesssysteme (Radio Detection and Ranging - 
RADAR) in den USA, England und Deutschland  eingesetzt, sowohl fŸr ZielanflŸge, als auch auf 
Strecke. Das deutsche ãWŸrzburgÒ System entsprach teilweise dem seit 1941 von Dr. Luis W. 
Alvarez  in den USA auf Rhode Island entwickelten ãGround Controlled Approac h - GCAÒ 
Verfahren, welches sowohl horizontale als auch vertikale Zieldarstellung und FŸhrung ermšglichte. 
Dieses Verfahren sollte in den letzten Kriegsjahren und danach weltweiten Einsatz finden, da es 
keine BordausrŸstung ausser Sprechfunk erforderte. GCA Anlagen, hergestellt von den Fi rmen 
Gilfillan und Bendix Radio, wurden 1944  an die US Heeres-Luftwaffe in den USA und England 
ausgeliefert. 
 
AnhŠnge 
 
Anhang A = ICAN Konvention 1919  
Anhang B = ICAO Konvention 1944  
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Summary of International Cooperation in Aviation up to 1945  
 
The years between the two world wars were marked by a continuous growth of civil aviation in both 
the technical and commercial fields, even though flying was not yet opened to the masses, but 
remained a rather exclusive means of personal transport. In fact, it was around 1930 when, after an 
ICAN meeting, three prominent general directors of civil aviation, met at the Paris Gare du Nord, 
and that the famous phrase was coined: ãThe layman flies, the expert takes the trainÒ, a phrase 
which perfectly reflected the uncertainties which surrounded flying at that time, especially during 
the bad weather period in Europe. However, the search for higher speed, greater reliability and the 
covering of greater distances continued throug hout this period in all industrialized states and each 
step forward in these fields brought the great potential inherent to air transport closer to reality.  
 
Already, in the early years of aviation (before WW I) people with foresight had realized that the 
advent of the aeroplane added a new dimension to transport, which could no longer be contained 
within strictly national confines. It was for this reason that, on the invitation of France, the first 
important conference on an international air law code was convened in Paris in 1910. This 
conference was attended by 18 european states and a number of basic principles governing aviation 
were laid down.  
 
Needless to say that the technical developments in aviation arising out of WW I created a completely 
new situation at the end of the hostilities, especially with regard to the safe and rapid transport of 
goods and persons over prolonged distances. However, the war had also shown the ugly potential of 
aviation and it had therefore become much more evident that thi s new, and now greatly advanced 
means of transport required international attention.  
 
For obvious reasons, the treatment of aviation matters was a subject at the Paris Peace-Conference of 
1919 and it was therefore entrusted to a special Aeronautical Commission, which had its origin in 
the Inter Allied Aviation Committee created in 1917. At the same time, civil air transport enterprises 
were created in many european states and in North America, some of which were already engaged 
in international operations ( Paris - London, Paris - Brussels).  
 
It were events like these, which incited a number of young aviators to propose that the international 
collaboration in aviation matters, which had been borne out of military necessity during and 
immediately after WW I s hould not end with the end of hostility, but should now be turned to 
peaceful ends, i.e. the development of post-war civil aviation because they believed that aviation had 
to be international or not at  all. This proposal was formally  taken up by France and submitted to the 
other princi pal Allied Powers who received it favourably. This action then resulted in the drawing 
up of the International Air Convention which was signed by 26 of the 32 Allied and Associated 
Powers, represented at the Paris Peace Conference and was ultimately ratified by 38 states. This 
Convention consisted of 43 articles, which dealt with all technical, operational and organizational 
aspects of civil aviation and also foresaw the creation of an International Commission for Air 
Navigatio n (ICAN) to monitor developments in civil aviation and to propose measures to states to 
keep abreast of developments. It should be noted that this Convention took over all the principles 
which already been formulated by the Conference which had been held i n 1910 in Paris. 
 
To assist the Commission it was agreed to establish a permanent ãSecretariatÒ under the direction of 
the General Secretary. In December 1922 this Secretariat assumed its duties with Mr. Albert Roper 
from France as General Secretary and it was located in Paris, where it remained throughout its 
existence. In fact, it should be noted that Mr. Roper also became the first Secretary General of ICAO, 
and the European Office in Paris, on its foundation, t ook over the offices of the ICAN  secretariat and 
remained there for its first 19 years until August 1965 (60 bis, Avenue dÔIena).  
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 The International Telecommunication Union - ITU 
 

Radio signalling is mainly based on the inventions of a few inventors, whose names are perhaps not 
known to all  radio operators. To those few belong David E. Hughes, Alexander Popovich, Charles 
Wheatstone, Jogadish Chandra Bose, Guilielma Marconi, but foremost Nikola Tesla, Heinrich Hertz 
and Fessenden. Fessenden demonstrated the first experimental transmission of the human voice in 
1900, Tesla invented the transformation of dual into alternating current and radio , and Marconi 
made a one-way transatlantic transmission in 1901. 
 
To overcome the then existing problems with international connections the german governme nt 
called a preliminary radio conference  in Berlin in 1903 with the aim of establishing international 
rules for radiotelegraph communication. ITU, already in existence since 1985 as the International 
Telegraph Union with its seat in Paris and later on Berne followed that  event with its  first 
international radiotelegraph conference, also in Berlin, and attended by 29 nations. 
 
This conference produced the international radiotelegraph convention, also established the ãSOSÒ 
signal as the international maritime  distress call. The sinking of the Titanic ocean liner in 1912 
showed the need for further improvements, which were concluded by the ITUÕs London 
radiotelegraph conference in 1912, now also establishing the common wavelength of 500 kHz 
emergency frequency for maritime operations.  
 
In 1932 the name of the ITU was changed and became the International ãTelecommunicationÒ 
Union; effective 1934. After the foundation of the Unit ed Nations (UN) ITU became a specialized 
agency of the UN in 1947.  
 
ITU had continued  its technical work throughout WW I, but no international meeting took place 
until 1925 with the international telegraph conference in Paris. In this and the following yea rs three 
committees were set up by the ITU, CCIF for telephony, CCCIT for telegraphy and CCIR for 
radiotelegraphy.  
 
Through th e 1920Õies the use of radio grew rapidly. To improve the efficiency and quality of 
operation, the 1927 Washington / DC conference allocated freuency bands to the various radio 
services, including for aeronautical fi xed and mobile operation.  
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KAPITEL 5 - ANHANG A  
 

WELTLUFTVERKEHR  
Abkommen zur Regelung des Luftverkehrs  

- ICAN Ð 
aus NfL Nr. 1933 / 35 - 36.10 

 
Kapitel I  

Allgemeine GrundsŠtze 
 

Artikel 1  
Die Hohen vertragsschliessenden Teile erkennen an, dass jeder Staat die volllstŠndige  und 
ausschliessliche Staatsgewalt im Luftraum Ÿber seinem Gebiet hat. Staatsgebiet im Sinne des 
vorstehenden Abkommens ist das heimische und koloniale Staatsgebiet einschliesslich der 
angrenzenden KŸstengewŠsser. 
 
Artikel 2  
Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, in Friedenszeiten Luftfahrzeugen der anderen Vertragsstaaten 
das Recht zum unschŠdlichen Luftverkehr Ÿber seinem Gebiet zu gewŠhren, wenn die durch dieses 
Abkommen festgesetzten Bedingungen beachtet werden. Die Bestimmungen eines Vertragsstaates 
fŸr den Einflug von Luftfahrzeugen der anderen Vertragsstaaten in sein Gebiet sind ohne 
Unterschied der Staatsangehšrigkeit anzuwenden. 
 
Artikel 3  
Jeder Vertragsstaat hat das Recht, aus militŠrischen GrŸnden oder im Interesse der šffentlichen 
Sicherheit Luftfahrzeugen der anderen Vertragsstaaten das †berfliegen gewisser Teile seines 
Gebietes bei den durch seine Gesetzgebung vorgeschriebenen Strafen zu verbieten; jedoch dŸrfen 
keine Unterschiede zwischen den eigenen privaten Luftfahrzeugen und denjenigen der anderen 
Vertragsstaaten gemacht werden. Jeder Vertragsstaat kann ausnahmsweise und im Interesse der 
šffentlichen Sicherheit das †berfliegen dieser Gebiete seinen eigenen Luftfahrzeugen gestatten. Lage 
und Ausdehnung der verbotenen Gebietsteile sind vorher šffentlich bekannt zu geben und ebenso 
wie die nach dem vorhergehenden Absatz erteilten ausnahmsweisen Genehmigungen allen anderen 
Vertragsstaaten sowie der Internationalen Luftfahrt Kommission mitzuteilen. Jeder Ver tragsstaat 
behŠlt sich im Ÿbrigen das Recht vor, in Friedenszeiten unter aussergewšhnlichen UmstŠnden mit 
sofortiger Wirkung das †berfliegen seines Staatsgebietes zu beschrŠnken oder vorlŠufig unter der 
Bedingung zu untersagen, dass diese EinschrŠnkung oder dieses Verbot ohne Unterschied der 
Staatsangehšrigkeit auf die Luftfahrzeuge aller Staaten anwendbar sein soll. Eine derartige 
Entscheidung ist zu veršffentlichen sowie allen Vertragsstaaten und der Internationalen Luftfahrt 
Kommission mitzuteilen.  
 
Arti kel 4 
Jedes Luftfahrzeug, das Ÿber ein verbotenes Gebiet gerŠt, hat, sobald es dies bemerkt, das in ¤ 17 des 
Anhangs D vorgesehene Notzeichen zu geben und mšglichst schnell ausserhalb des verbotenen 
Gebietes und diesem so nahe wie mšglich auf einem Flughafen des unrechtmŠssig Ÿberflogenen 
Staates zu landen. 
 
Artikel 5  
Jeder Staat hat das Recht, mit Nichtvertragsstaaten besondere Abkommen abzuschliessen. Die 
Bestimmungen dieser besonderen Abkommen dŸrfen die Rechte der Vertragsstaaten dieses 
Abkommens nicht berŸhren. Diese besonderen Abkommen dŸrfen, sowie dies mit ihrem Zweck 
vereinbar ist, nicht den allgemeinen GrundsŠtzen dieses Abkommens zuwiderlaufen. Sie werden 
der Internationalen Luftfahrt Kommission mitgeteilt, die sie allen Vertragsstaaten bekanntgeb en 
wird.  

Kapitel II  
Staatsangehšrigkeit der Luftfahrzeuge  

 
Artikel 6  
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Luftfahrzeuge haben die Staatsangehšrigkeit des Staates, in dessen Rolle sie nach den Vorschriften 
des Abschnitts I c des Anhangs A eingetragen sind. 
 
Artikel 7  
Die Eintragung der Luftfah rzeuge, auf die sich der vorhergehende Artikel bezieht, erfolgt nach den 
Gesetzen und besonderen Bestimmungen eines jeden Vertragsstaates. 
 
Artikel 8  
Ein Luftfahrzeug kann rechtsgŸltig nicht in mehreren Staaten eingetragen werden.  
 
Artikel 9  
Die Vertragsstaaten haben jeden Monat Abschriften der im vergangenen Monat in ihren Rollen 
bewirkten Eintragungen und Lšschungen auszutauschen und der im Artikel 34 vorgesehenen 
Internationalen Luftfahrt Kommission zu Ÿbermitteln.  
 
Artikel 10  
Im internationalen Luftverk ehr muss jedes Luftfahrzeug gemŠss den Vorschriften des Anhangs A 
mit einem Hoheits - und Eintragungszeichen sowie dem Namen und Wohnort des EigentŸmers 
gekennzeichnet sein. 

Kapitel III  
LufttŸchtigkeits - und BefŠhigungszeugnisse 

 
Artikel 11  
Im international en Luftverkehr muss jedes Luftfahrzeug gemŠss den Bestimmungen des Anhangs B 
mit einem LufttŸchtigkeitszeugnis versehen sein, das von dem Staat,  dessen Staatsangehšrigkeit das 
Luftfahrzeug besitzt, ausgestellt oder anerkannt ist.  
 
Artikel 12  
Der Befehlshaber, die FŸhrer, Mechaniker und andere Mitglieder des Betriebspersonals eines 
Luftfahrzeuges mŸssen mit BefŠhigungszeugnissen und Erlaubnisscheinen versehen sein, die 
gemŠss den im Anhang E vorgesehenen Bestimmungen von dem Staate, dessen Staatsangehšrigkeit 
das Luftfahrzeug besitzt, ausgestellt oder anerkannt sind. 
 
Artikel 13  
LufttŸchtigkeits - und BefŠhigungszeugnisse sowie Erlaubnisscheine, die von dem Staate, dessen 
Staatsangehšrigkeit das Luftfahrzeug besitzt, nach den in den AnhŠngen B und E sowie den von der 
Internationalen Luftfahrt Kommission spŠter getroffenen Bestimmungen ausgestellt oder anerkannt 
sind, mŸssen von den anderen Staaten  als gŸltig anerkannt werden. Jeder Staat hat das Recht, fŸr 
den Verkehr innerhalb seiner Grenzen und Ÿber seinem Gebiet solche BefŠhigungszeugnisse und 
Erlaubnisscheine nicht anzuerkennen, die einem seiner Staatsangehšrigen von einem anderen 
Vertragsstaat erteilt worden sind.  
 
Artikel 14  
FunkgerŠt darf nur mit besonderer Erlaubnis des Staates, dessen Staatsangehšrigkeit das 
Luftfahrzeug besitzt, mitgefŸhrt werden. Dieses GerŠt darf nur von Besatzungsmitgliedern benutzt 
werden, die zu diesem Zweck mit einem besonderen Erlaubnisschein versehen sind. Jedes dem 
šffentlichen Luftverkehr dienende und zur Aufnahme von mindes tens zehn Personen geeignete 
Luftfahrzeug muss mit Empfangs - und SendefunkgerŠt versehen werden, sobald die 
Gebrauchsbestimmungen fŸr dies GerŠt von der Internationalen Luftfahrt Kommission festgesetzt 
sind. Die Kommission kann spŠter die Verpflichtung zur  Mitnahme von FunkgerŠt auf alle Klassen 
von Luftfahrzeugen gemŠss den von ihr festzusetzenden Bedingungen und Bestimmungen 
ausdehnen. 

Kapitel IV  
Zulassung zum Luftverkehr Ÿber auslŠndischem Gebiet 

 
Artikel 15  
Jedes Luftfahrzeug eines Vertragsstaates hat das Recht, den Luftraum eines anderen Vertragsstaates 
ohne Landung zu durchfliegen. In diesem Falle hat es den vom Ÿberflogenen Staat festgelegten Weg 
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einzuhalten. Jedoch ist es aus GrŸnden der šffentlichen Sicherheit zum Landen verpflichtet, wenn 
ihm die d urch die in Anhang D vorgesehenen Zeichen befohlen wird. Luftfahrzeuge eines 
Vertragsstaates, die ohne FŸhrer fliegen kšnnen, dŸrfen das Staatsgebiet eines anderen 
Vertragsstaates ohne besondere Erlaubnis nicht Ÿberfliegen. Jedes Luftfahrzeug, das sich von einem 
Staat in einen anderen begibt, muss, wenn die Vorschriften des letzteren es verlangen, auf einem von 
diesem festgesetzten Flughafen landen. Die Vertragsstaaten teilen diese FlughŠfen der 
Internationalen Luftfahrt Kommission mit, die diese Mitteilung  an alle Vertragsstaaten weitergibt. 
Jeder Vertragsstaat kann seine Genehmigung von der vorherigen Einrichtung internationaler 
Luftwege und der Schaffung und dem Betriebe regelmŠssiger Luftverkehrslinien mit oder ohne 
Zwischenlandung auf seinem Gebiet abhŠngig machen. 
 
Artikel 16  
Jeder Staat ist berechtigt, Ÿber gewerbsmŠssige Befšrderung von Personen und GŸtern auf dem 
Luftwege zwischen zwei Orten seines eigenen Gebietes zugunsten der einheimischen Luftfahrt 
Vorbehalte und EinschrŠnkungen zu machen. Solche BeschrŠnkungen und Vorbehalte sind sofort zu 
veršffentlichen und der International en Luftfahrt Kommission mitzuteilen, die sie allen beteiligten 
Staaten bekannt gibt. 
 
Artikel 17  
Setzt ein Vertragsstaat BeschrŠnkungen der nach Artikel 16 zulŠssigen Art fest, so dŸrfen seine 
Luftfahrzeuge den selben BeschrŠnkungen in einem anderen Vertragsstaat unterworfen werden, 
auch wenn dieser sonstigen auslŠndischen Luftfahrzeugen solche BeschrŠnkungen nicht auferlegt. 
 
Artikel 18  
Ein Luftfahrzeug eines Vertragsstaates kann beim Verkehr in einem anderen Vertragsstaat oder Ÿber 
dessen Gebiet hinweg, sowie bei den billigerweise erforderlichen Landungen und Aufenthalten, von 
der Beschlagnahme wegen Verletzung eines Patents, Musters oder Modells befreit werden gegen 
Sicherheitsleistung, deren Hšhe im Streitfall mšglichst unverzŸglich von der zustŠndigen Behšrde 
des Ortes der Beschlagnahme festgestellt wird. 
 

Kapitel V  
Beim Abflug, unterwegs und bei der Landung zu beachtende Vorschriften  

 
Artikel 19  
Jedes dem internationalen Luftverkehr dienen de Luftfahrzeug muss mitfŸhren:  a) einen 
Eintragungsschein gemŠss Anhang A; b) ein LufttŸchtigkeitszeugnis gemŠss Anhang B; c) die 
Zeugnisse und Erlaubnisscheine des Befehlshabers, der FŸhrer und der sonstigen 
Besatzungsmitglieder gemŠss Anhang E; d) wenn es FahrgŠste befšrdert, eine Namens-Liste 
derselben; e) wenn es GŸter befšrdert, Frachtbriefe und ein Ladungsverzeichnis; f) BordbŸcher 
gemŠss Anhang C; g) wenn es mit FunkgerŠt ausgerŸstet ist, den in Artikel 14 vorgeschriebenen 
Erlaubnisschein. 
 
Artikel 20  
Die BordbŸcher sind von der letzten darin bewirkten Eintragung ab zwei Jahre lang aufzubewahren.  
 
Artikel 21  
Die Landesbehšrden sind berechtigt, die Luftfahrzeuge in allen FŠllen bei Abflug und Landung zu 
untersuchen und die vorgeschriebenen Urkunden zu prŸfen.  
 
Artikel 22  
Die Luftfahrzeuge der Vertragsstaaten haben bei der Landung, insbesondere in NotfŠllen, Anspruch 
auf gleiche Hilfeleistung wie die einheimischen Luftfahrzeuge.  
 
Artikel 23  
Die Rettung von Luftfahrzeugen aus Seenot wird  vorbehaltlich gegenteiliger Abmachungen nach 
den GrundsŠtzen des Seerechts geregelt. 
 
Artikel 24  
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Jeder Flughafen eines Vertragsstaats, der gegen Bezahlung den einheimischen Luftfahrzeugen 
zugŠnglich ist, steht unter den gleichen Bedingungen den Luftfahrzeugen der anderen 
Vertragsstaaten offen. FŸr jeden dieser FlughŠfen soll es fŸr Landung und Aufenthalt nur eine 
GebŸhrenordnung geben, die ohne Unterschied auf einheimische und auslŠndische Luftfahrzeuge 
anzuwenden ist. 
Artikel 25  
Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, durch geeignete Massnahmen die Einhaltung der Vorschriften 
des Anhangs D durch alle in seinem Gebiet verkehrenden und alle ihm angehšrigen Luftfahrzeuge,  
wo auch immer sie sich befinden, sicherzustellen. Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, die 
Verfolgung und Bestrafung Zuwiderhandelnder zu gewŠhrleisten.  
 

Kapitel VI  
Befšrderungsverbote 

 
Artikel 26  
Die Befšrderung von Sprengstoffen sowie Waffen und Munition fŸr kriegerische Zwecke ist im 
internationalen Luftverkehr verboten. Kein auslŠndisch es Luftfahrzeug darf solche GegenstŠnde 
zwischen zwei Orten des selben Vertragsstaates befšrdern. 
 
Artikel 27  
Jeder Staat kann hinsichtlich des Luftverkehrs die Befšrderung oder Benutzung von LichtbildgerŠt 
verbieten oder sonst regeln. Jede Regelung dieser Art ist sofort der Internationalen Luftfahrt 
Kommission zur Weitergabe an die anderen Vertragsstaaten anzuzeigen.  
 
Artikel 28  
Aus GrŸnden der šffentlichen Sicherheit kann jeder Vertr agsstaat die Befšrderung auch anderer als 
der in Artikel 26 und 27 genannten GegenstŠnde EinschrŠnkungen unterwerfen. Eine solche 
Regelung ist sofort der Internationalen Luftfahrt Kommission zur Weitergabe an die anderen 
Vertragsstaaten anzuzeigen. 
 
Artikel 29  
Alle in Artikel 28 erwŠhnten EinschrŠnkungen sind ohne Unterschied auf einheimische wie 
auslŠndische Luftfahrzeuge anzuwenden. 
 

Kapitel VII  
Staatsluftfahrzeuge 

Artikel 30  
Als Staatsluftfahrzeuge werden betrachtet: a) die MilitŠrluftfahrzeuge, b) die ausschliesslich im 
Staatsdienst, wie dem der Post-, Zoll - und Polizeiverw altung stehenden Luftfahrzeuge. Andere 
Flugzeuge gelten als Privatluftfahrzeuge. Alle Staatsluftfahrzeuge, mit Ausnahme der MilitŠr -, Zoll - 
und Polizeiluftfahrzeuge, werden als Privatluftfahrzeuge behandelt und sind daher allen 
Vorschriften dieses Abkommen s unterworfen.  
 
Artikel 31  
Jedes von einer hierzu beauftragten MilitŠrperson befehligte Luftfahrzeug wird als 
MilitŠrluftfahrzeug betrachtet.  
 
Artikel 32  
Kein MilitŠrluftfahrzeug eines Vertragsstaats darf das Gebiet eines anderen Vertragsstaats 
Ÿberfliegen oder dort landen, falls es hierzu keine besondere Erlaubnis erhalten hat. Mangels 
gegenteiliger Bestimmung geniesst das MilitŠrluftfahrzeug in diesem Falle grundsŠtzlich die 
Vorrechte, die gewšhnlich auslŠndischen Kriegsschiffen gewŠhrt werden. Ein notlan dendes oder 
zur Landung gezwungenes oder aufgefordertes Luftfahrzeug erwirbt in keinem Fall die Vorrechte 
des Absatz 1. 
 
Artikel 33  
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Zwischen den Staaten besonders zu treffende Vereinbarungen bestimmen, in w elchen FŠllen Polizei- 
und Zollluftfahrzeuge ermŠc htigt sein sollen, die Grenze zu Ÿberschreiten. Sie geniessen keinesfalls 
die Vorrechte des Artikels 32. 
 

Kapitel VIII  
Internationale Luftfahrt Kommission  

Artikel 34  
Unter der Bezeichnung ãInternationale Luftfahrt KommissionÒ wird ein stŠndiger 
zwischenstaatlicher Ausschuss gebildet, der der Oberaufsicht des Všlkerbundes untersteht. Jeder 
Staat kann nicht mehr als zwei Vertreter in der Kommission haben. Jeder in der Kommission 
vertretene Staat hat eine Stimme. Die Internationale Luftfahrt Kommission setzt i hre 
GeschŠftsordnung und ihren stŠndigen Sitz selber fest. Es steht ihr indessen frei, an allen ihr 
geeignet erscheinenden Orten zusammenzutreten. Der Kommission obliegt es, a) VorschlŠge der 
Vertragsstaaten entgegen zu nehmen oder ihnen zu Ÿbermitteln zwecks €nderung oder ErgŠnzung 
der Bestimmungen dieses Abkommens, angenommene €nderungen bekannt zu geben; b) die 
TŠtigkeiten auszuŸben, die ihr nach diesem Artikel und nach den Artikeln 9, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 36 
und 37 dieses Abkommens Ÿbertragen sind; c) die Vorschriften der AnhŠnge A bis G zu Šndern; d) 
Nachrichten aller Art Ÿber den internationalen Luftverkehr zu sammeln und sie den Vertragsstaaten 
mitzuteilen; e) alle Nachrichten auf dem Gebiete des Funkwesens, des Wetterwesens und der 
Medizin, die di e Luftfahrt berŸhren, zu sammeln und sie den Vertragsstaaten mitzuteilen; f) die 
Veršffentlichung von Luftkarten nach den Bestimmungen des Anhangs F zu veranlassen; g) 
Gutachten abzugeben Ÿber Fragen, die ihr etwa von den Staaten zur PrŸfung vorgelegt werden. Jede 
€nderung der Bestimmungen eines der AnhŠnge kann von der Internationalen Luftfahrt 
Kommission bewirkt werden, wenn diese €nderung von 3/4 der Gesamtzahl der Stimmen der 
Staaten gebilligt wird, die in der Sitzung vertreten sind, und von 2/3 aller m šglichen Stimmen, die 
hŠtten abgegeben werden kšnnen, wenn alle Staaten vertreten gewesen wŠren. Die €nderung tritt in 
Kraft, sobald sie allen Vertragsstaaten von der Internationalen Luftfahrt Kommission mitgeteilt 
worden ist. †ber jede vorgeschlagene €nde rung der Artikel dieses Abkommens, mag sie von einem 
der Vertragsstaaten oder von der Kommission selbst herrŸhren, muss die Internationale Luftfahrt 
Kommission beraten. Keine solche €nderung kann den Vertragsstaaten zur Annahme 
vorgeschlagen werden, wenn sie nicht von mindestens 2/3 aller mšglichen Stimmen gebilligt 
worden ist. Die €nderungen der Artikel des Abkommens (mit Ausnahme der AnhŠnge) mŸssen, um 
wirksam zu werden, von den Vertragsstaaten ausdrŸcklich angenommen werden. Die Kosten der 
International en Luftfahrt Kommission werden von den Vertragsstaaten in dem durch das 
Abkommen festgesetzten VerhŠltnis getragen. Die durch die Entsendung technischer Abordnungen 
entstehenden Kosten werden von den betreffenden Staaten getragen.  
 

Kapitel IX  
Schlussbestimmungen  

Artikel 35  
Die Hohen vertragschliessenden Teile verpflichten sich, jeder in seinem Bereich so weit als mšglich, 
an folgenden internationalen Massnahmen mitzuwirken: a) Sammlung und Verteilung von 
statistischen, regelmŠssigen oder besonderen Wetternachrichten gemŠss den Bestimmungen des 
Anhangs G; b) Veršffentlichung einheitlicher Luftkarten sowie Aufstellung eines einheitlichen 
Systems von Boden-kennungen gemŠss den Bestimmungen des Anhangs F; c) Benutzung der 
Funktelegrafie in der Luftfahrt, Einric htungen der erforderlichen Funkstellen sowie Beachtung der 
internationalen Funkregeln.  
 
Artikel 36  
Allgemeine Zollbestimmungen fŸr den internationalen Luftverkehr sind Gegenstand einen 
besonderen Vereinbarung, die diesem Abkommen als Anhang H beigefŸgt ist. Keine Bestimmung 
des vorliegenden Abkommens soll den Abschluss besonderer Abmachungen der Vertragsstaaten 
von Staat zu Staat Ÿber Zoll-, Polizei- oder Postwesen oder Ÿber andere den Luftverkehr berŸhrende 
Angelegenheiten entgegenstehen. Diese Abmachungen mŸssen den GrundsŠtzen des vorliegenden 
Abkommens entsprechen und sind der Internationalen Luftfahrt Kommission sofort zur Weitergabe 
an die Ÿbrigen Vertragsstaaten mitzuteilen. 
 
Artikel 37  
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Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen zwei oder mehreren Staaten Ÿber die Auslegung dieses 
Abkommens soll die Streitfrage von dem StŠndigen Internationalen Gerichtshof entschieden 
werden. Wenn jedoch einer der beteiligten Staaten die Protokolle Ÿber den Gerichtshof nicht 
angenommen hat, soll die Streitfrage auf Antrag im Wege der Schiedsgerichtsbarkeit entschieden 
werden. VerstŠndigen sich die Parteien nicht unmittelbar Ÿber die Wahl der Schiedsrichter, so ist 
wie folgt zu verfahren: Jede Partei ernennt einen Schiedsrichter; die Schiedsrichter einigen sich Ÿber 
einen Obmann. Kšnnen sich die Schiedsrichter nicht einigen, so bezeichnet jede Partei einen dritten 
Staat; die so bezeichneten dritten Staaten ernennen den Obmann im Wege gegenseitiger 
VerstŠndigung oder durch Bezeichnung je eines Namens; zwischen den Namen entscheidet das Los. 
Meinungsverschiedenheiten Ÿber die in den AnhŠngen des Abkommens enthaltenen technischen 
Regeln werden von der Internationalen Luftfahrt Kommission mit Stimmenmehrheit entschieden. 
Betrifft die Streitfrage die Auslegung des Abkommens selbst oder eines der Reglements, so gehšrt 
sie vor das im ersten Absatz dieses Artikels vorgesehene Schiedsgericht, das endgŸltig darŸber 
entscheidet. 
 
Artikel 38  
Im Kriegsfall beeintrŠchtigen die Bestimmungen dieses Abkommens die Handlungsfreiheit der 
Vertragsstaaten weder als KriegsfŸhrender noch als Neutraler. 
 
Artikel 39  
Die Vorschriften dieses Abkommens werden durch die AnhŠnge A bis H ergŠnzt, die vorbehaltlich 
der Bestimmung in Abschnitt c) des Artikels 34 dieselbe Wirkung haben wie das Abkommen selbst 
und  gleichzeitig mit ihm in Kraft treten.  
 
Artikel 40  
Die Gebiete und Staatsangehšrigen von ProtektoratslŠndern oder im Namen des Všlkerbundes 
verwaltete Gebiete werden im Sinne dieses Abkommens dem Gebiet oder den Staatsangehšrigen 
des Schutz- oder Mandatar -Staats gleichgeachtet. 
 
Artikel 41  
Jedem Staat steht es frei, diesem Abkommen beizutreten. Der Beitritt ist auf diplomatischem Wege 
der Regierung der Franzšsischen Republik und von dieser allen Signatar- oder beigetretenen Staaten 
anzuzeigen. 
 
Artikel 42  
(ist 1933 fortgefallen) 
 
Artikel 43  
Dieses Abkommen kann vor dem 1. Januar 1922 nicht gekŸndigt werden. Die KŸndigung muss 
gegebenenfalls der Regierung der Franzšsischen Republik mitgeteilt werden, die hiervon die 
Ÿbrigen Vertragsstaaten benachrichtigt. Ihre Wirkung tritt erst ein Jahr nach der Mitteilung ein und 
gilt nur hinsichtlich der kŸndigenden Macht. Dieses Abkommen wird ratifiziert. Jede Macht richtet 
ihre Ratifikation an die Regierung der Franzšsischen Republik, die fŸr die Benachrichtigung der 
Ÿbrigen Signatar-Staaten Sorge trŠgt. Die Ratifikationen werden in den Archiven der franzšsischen 
Regierung hinterlegt. Dieses Abkommen tritt fŸr jede Signatar -Macht gegenŸber anderen MŠchten, 
die bereits ratifiziert haben, 40 Tage nach der Hinterlegung ihrer Ratifikation in Kraft. Beim 
Inkrafttreten dieses Abkommens Ÿbersendet die franzšsische Regierung eine beglaubigte Abschrift 
den MŠchten, die sich auf Grund der FriedensvertrŠge verpflichtet haben, dem Abkommen 
entsprechende Luftfahrtregeln anzuwenden.  
 
Gegeben zu Paris am 13. Oktober 1919 in einer Ausfertigung, die in den Archiven der franzšsischen 
Regierung hinterlegt wird und von der beglaubigte Abschriften den Vertragsstaaten Ÿbermittelt 
werden. Diese, wie oben datierte Ausfertigung, kann bis zum 12. Ap ril 1920 einschliesslich 
unterzeichnet werden. Zu Urkund dessen haben die nachstehenden BevollmŠchtigten, deren 
Vollmachten fŸr gut und richtig befunden worden sind, dieses Abkommen unterzeichnet. Dieses 
Abkommen ist in franzšsischer, englischer und italienischer Sprache abgefasst. Bei Abweichungen 
gilt der franzšsische Wortlaut.  
 



Die Entwick lung der Flugsicherung in Deutschland  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
© Frank W Fischer 15.6.2014 283 

 

ANMERKUNG  
 
Aus GrŸnden des Zwecks dieser Dokumentation wird nur Anhang D (Regeln Ÿber LichterfŸhrung 
und Signale, Luftverkehrsregeln) hier wiedergegeben, so wie ebenfalls in den NfL 33/38.8 zum 
Thema Weltluftverkehr geschehen. 

Anhang D  
Regeln Ÿber die LichterfŸhrung und Signale, Luftverkehrsregeln  

(einschliesslich der €nderung, wie in NfL 29/49.10 veršffentlicht)  
 
Begriffsbestimmungen 
 
Luftfahrzeug  
Der Au sdruck ãLuftfahrzeugÒ bezeichnet ein GerŠt, das sich im Luftraum vermšge der 
Eigenschaften der Luft zu halten vermag. 
 
Luftfahrzeug leichter -als-Luft  
Der Ausd ruck ãLuftfahrzeug leichter -als-LuftÒ bezeichnet ein Luftfahrzeug, das sich statisch in der 
Luft halten kann.  
 
Ballon 
Der Ausdruck ãBallonÒ bezeichnet ein freies oder am Haltekabel befindliches Luftfahrzeug leichter-
als-Luft, das keine eigenen Antriebsmittel besitzt.  
 
Luftschiff  
Der Ausdruck ãLuftschiffÒ bezeichnet ein Luftfahrzeug leichter -als-Luft, das mit eigenen 
Antriebsmitt eln und Richtungssteuer versehen ist. 
 
Luftfahrzeug schwerer -als-Luft  
Der Ausdruck ãLuftfahrzeug schwerer -als-LuftÒ bezeichnet ein Luftfahrzeug, das dynamisch durch 
die Einwirkung von LuftkrŠften auf TragflŠchen getragen wird, die sich im VerhŠltnis zur Lu ft in 
Bewegung befinden. 
 
Flugzeug 
Der Ausdruck ãFlugzeugÒ bezeichnet sein Luftfahrzeug schwerer-als-Luft  mit eigenen 
Antriebsmitteln, das von der Einwirkung aerodynamischer KrŠfte auf FlŠchen getragen wird, die 
beim Fluge feststehen. 
 
Als auf dem Wasser befindlich wird ein Luftfahrzeug dann angesehen, wenn es mit einem seiner 
Teile das Wasser berŸhrt. 
 
Ein in der Luft oder auf dem Wasser befindliches Luftfahrzeug gilt als ãin BewegungÒ, wenn es 
weder am Boden noch an einem auf dem Boden oder im Wasser befindlichen festen Gegenstand 
festgemacht ist. 
 
Ein in der Luft oder auf dem Wasser in Bewegung befindliches Luftfahrzeug wird als ãFahrt 
machendÒ angesehen, wenn es im VerhŠltnis zur Luft oder zum Wasser eine Geschwindigkeit 
besitzt. 
 
Ein Luftfahrzeug wird a ls ãmanšverierunfŠhigÒ angesehen, wenn es nicht mehr in der Lage ist, die 
vorgeschriebenen Bewegungen im Sinne dieses Anhanges sowie im Sinne der Vorschriften zur 
Verhinderung von Zusammenstšssen auf See auszufŸhren. 
 
Der Ausdruck ãsichtbarÒ in Bezug auf Lichter bedeutet sichtbar in dunkler Nacht bei klarer Luft. Die 
nachstehend behandelten Sichtwinkel der beigefŸgten Zeichnung beziehen sich auf ein in normaler 
Lage befindliches, geradeaus und waagrecht fliegendes Luftfahrzeug. 
 
Der Ausdruck ãLandebahnÒ bezeichnet den Teil eines Flughafens, der fŸr Abflug und Landung von 
Luftfahrzeugen bestimmt ist.  
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Abschnitt I  
Vorschriften Ÿber Lichter und dem Signalverkehr bei Tage  
Ziffern 1 bis 13 
 
(Wird fŸr Zwecke dieser Dokumentation ausgelassen.) 
 

Abschnitt II  
Signalregeln 

Ziffern 14 Ð 20 
14 
Ein Luftfahrzeug, das bei Nacht auf einem Flughafen mit Flugwache landen will, ohne hierzu 
gezwungen zu sein, muss vorher Blinksignale entweder mit einer Lampe oder einem Scheinwerfer, 
jedoch nicht mit den Positionslichtern, oder einem beliebigen Schallapparat geben. Ausserdem hat es 
nach dem internationalen Morse -Kode mittels Schall- oder Lichtsignalen die Gruppe von zwei 
Buchstaben zu geben, die gebildet wird aus dem ersten und letzten Buchstaben der Gruppe von fŸnf 
Buchstaben, die das Hoheits- und Eintragungszeichen bilden.  
 
Die Landeerlaubnis wird ihm vom Boden durch Wiederholung des gleichen Signals von zwei 
Buchstaben mittels eines grŸnen Lichtes, auf das unterbrochene Signale von gleicher Farbe folgen, 
erteilt.  
 
15 
Ein vom Boden abgeschossener roter Feuerwerkskšrper oder ein am Boden leuchtendes rotes Licht 
bedeutet, dass kein Luftfahrzeug landen darf.  
 
16 
Ein bei Nacht zu landen genštigtes Luftfahrzeug hat vorher mit seinen Navigationslichtern eine 
Reihe kurzer Blinksignale zu geben. 
 
17 
Wenn ein Luftfahrzeug von einer schweren und erheblichen Gefahr bedroht wird und Hilfe erbittet, 
soll es zusammen oder einzelne der folgenden Notsignale verwenden: 
 
a)  das internationale SOS Signal mit optischen Mitteln oder durch Funktelegra fie; 
 
b)  den internationalen Notruf MAYDAY (entsprechend der franzšsischen Aussprache mÕaider)  
mittels  
      Funktelefonie; 

 
c)  as Notsignal mit Hilfe der Flaggen N.T. des internationalen Signalbuches;  
 
d)  das Fernsignal, bestehend aus einer viereckigen Flagge mit darŸber oder darunter angebrachtem  
     Ball oder dergleichen; 
 
e)  einen mit einem beliebigen Schallapparat erzeugten ununterbrochenen Ton; 
 
f)  ein Signal, bestehend aus einer Folge weisser, in kurzen AbstŠnden abgeschossener 
     Feuerwerkskšrper. 

 
17a 
Das Dringlichkeitssignal besteht aus mehreren Wiederholungen der Gruppe XXX, bei deren 
Sendung sowohl die Buchstaben jeder Gruppe als auch die aufeinanderfolgenden Gruppe gut 
getrennt werden mŸssen. Es wird vor einem Anruf gesendet. Dieses Signal bedeutet, dass die 
rufende Station eine sehr dringliche Meldung Ÿber die Sicherheit des LFZ, auf dem sie sich befindet, 
oder eines in Sicht befindlichen Luftfahrzeugs oder auch bezŸglich der Sicherheit irgendeiner Person 
zu senden hat, die sich an Bord oder von Bord aus in Sicht befindet. Der Ausdruck PAN wird als 
funktelefonisch und funktelegrafisches Dringlichkeitssignal gebraucht, wenn eine Flugzeugstation 
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eine Havarie melden will, die das Luftfahrzeug zur Landung zwingt, ohne sofortiger Hilfe zu 
bedŸrfen. Anmerkung: Wenn in Folge der Schnelligkeit der auszufŸhrenden Manšver ein 
Luftfahrzeug die vorgesehene Meldung nicht abgeben kann, so bedeutet das Signal PAN ohne 
darauf folgende Meldung, dass sich das Luftfahrzeug in Schwierigkeiten befindet oder im Begriff 
steht notzulanden, oder dass es fŸr den Augenblick seinen Flug unterbrochen hat, aber keine 
sofortige Hilfe durch Abgabe des SOS Signals zu erbitten fŸr nštig hŠlt. 
 
Bei Funktelegrafie sind die drei Buchstaben gut zu trennen, damit die Signale A N nicht in ein Signal 
P verwandelt werden. Das Dringlichkeitssignal darf nur mit Genehmigung des Befehlshabers oder 
der fŸr das Luftfahrzeug verantwortlichen  Person gesendet werden.  
 
Das Sicherheitssignal besteht in der Sendung der Gruppe TTT, die einzelnen Buchstaben gut 
getrennt, auf die das Wort DE und das Rufzeichen der sendenden Station folgt. Es gibt an, dass diese 
Station eine Meldung betreffend die Sicherheit des Luftverkehrs senden oder wichtige Nachrichten 
Ÿber Wetter ankŸndigen will.  
 
18 
Um einem Luftfahrzeug die NŠhe einer verbotenen Zone zu bezeichnen und es zur KursŠnderung 
zu veranlassen, sind folgende Signale zu vewenden: 
 
a)  bei Tage drei mit zehn Sekunden Zeitabstand abgefeuerte Geschosse, die bei ihrer Explosion je 
eine weisse Rauchwolke in der vom Luftfahrzeug einzuschlagenden Richtung entwickeln;  
 
b) bei Nacht drei mit zehn Sekunden Zeitabstand abgefeuerte Geschosse, die bei ihrer Explosion 
weisse Lichter oder Sterne in der vom Luftfahrzeug  einzuschlagenden Richtung entwickeln.  
 
19 
Um ein Luftfahrzeug zur Landung zu veranlassen, sind folgende Signale zu verwenden:  
 
a) bei Tage drei mit zehn Sekunden Zeitabstand abgefeuerte Geschosse, die bei iher Explosion je eine  
    schwarze oder gelbe Rauchfahne entwickeln; 
 
b) bei Nacht drei mit zehn Sekunden Zeitabstand abgefeuerte Geschosse, die bei ihrer Explosioon 
grŸne 
    Lichter oder Sterne entwicklen. 
 
Um die Landung eines anderen Luftfahrzeugs zu verhindern, ist auf das zur Landung aufgeforderte 
mit Hilfe eines Scheinwerfers ein ununterbr ochener Lichtstrahl zu richten.  
 
20a 
Machen Nebel oder Dunst einen Flughafen unsichtbar, so kann er durch einen als Luftboje 
dienenden Ballon oder durch andere bewŠhrte Mittel kenntlich gemacht werden.  
 
20b 
Bei Nebel, Dunst, Schneefall oder starkem Regen hat ein auf dem Wasser befindliches Luftfahrzeug 
bei Tage und bei Nacht folgende Schallsignale zu geben: 
 

1)  
wenn es weder verankert noch festgemacht ist, in ZeitabstŠnden von hšchstens zwei 
Minuten einen aus zwei Lauten bestehenden Ton von etwa fŸnf Sekunden Dauer mit etwa 
einer Sekunde Zwischenpause; 
2) 
wenn es verankert oder festgemacht ist, schnelles LŠuten einer genŸgend starken Glocke 
oder eines Gongs wŠhrend eines Zeitraumes von fŸnf Sekunden in ZeitabstŠnden von 
hšchstens einer Minute. 

 
Abschnitt II I 

Allgemeine Flugregeln  
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21 
Vorbehaltlich der Bestimmungen der nachstehenden Ziffer 43 mŸssen Luftfahrzeuge schwerer-als-
Luft mit eigenen Antriebsmitteln solchen ohne eigene Antriebsmittel sowie Luftfahrzeugen leichter -
als-Luft ohne eigene Antriebsmittel, f erner Luftfahrzeuge leichter -als-Luft mit eigenen 
Antreibsmitteln allen Luftfahrzeugen leichter - oder schwerer-als-Luft ohne eigene Antriebsmittel 
ausweichen. 
 
22 
Ein mašverierunfŠhiges Luftschiff gilt in Anwendung der Regeln dieses Abschnitts als Freiball on. 
 
23 
Die Zusammenstossgefahr mit einem anderen Luftfahrzeug kann unter UmstŠnden durch 
sorgfŠltige Beobachtung der Seiten- und Hšhenwinkel seines Kurses vorhergesehen werden. Wenn 
sich Seiten- und Hšhenwinkel nicht wesentlich Šndern, ist der Zusammensto ss als mšglich 
anzusehen. 
 
24 
Der Ausdruck ãZusammenstossgefahrÒ umfasst alle Unfallgefahren, die durch zu grosse 
AnnŠherung zweier Luftfahrzeuge entstehen. Jedes Luftfahrzeug, das nach diesen Vorschriften zur 
Vermeidung eines Zusammenstosses einem anderen Luftfahrzeug auszuweichen hat, muss eine den 
UmstŠnden entsprechende Entfernung einhalten. 
 
25 
In der Beachtung der in Ziffer 24 enthaltenen Vorschrift Ÿber die Zusammenstossgefahr hat ein mit 
eigenen Antriebsmitteln versehenes Luftfahrzeug stets nach den in den folgenden Ziffern 
enthaltenen Vorschriften zu manšverieren, sobald sein FŸhrer bemerkt, dass es bei Einhaltung 
seines Kurses irgendein Teil des anderen Fahrzeugs in weniger als 200 m Entfernung passieren 
wŸrde. 
 
26 
Begegnen  sich zwei mit eigenen Antriebsmitteln versehene Luftfahrzeuge von vorn oder nahezu 
von vorn, so hat jedes nach rechts auszuweichen. 
 
27 
Verfolgen zwei mit eigenen Antriebsmitteln versehene Luftfahrzeuge sich kreuzende Kurse, so hat 
das Luftfahrzeug, das das andere zu seiner Rechten hat, diesem auszuweichen. 
 
28 
†berholt ein Luftfahrzeug ein anderes, so hat es diesem durch Rechtsverlegung seines Kurses und 
nicht durch Unterfliegen auszuweichen. Ein Luftfahrzeug, das den Kurs eines anderen unter einem 
Winkel von mehr als 110¡ kreuz t, d.h. so dass bei Nacht die Seitenlichter des letzteren nicht erkannt 
werden kšnnen, gilt als Ÿberholend. Durch spŠtere €nderungen des Kurses der beiden LFZ wird 
ersteres nicht zu einem kurskreuzenden im Sinne dieser Vorschriften oder der Verpflichtung 
enthoben, sich von dem Ÿberholenden LFZ entfernt zu halten, bis letzteres vollstŠndig passiert ist. 
Da unter den obigem VerhŠltnissen bei Tage nicht immer Sicherheit darŸber besteht, ob ein 
Ÿberholendes LFZ sich vor oder hinter dem anderen LFZ befindet, ist im Zweifel anzunehmen, dass 
es Ÿberholt; es muss letzterem ausweichen. 
 
29 
Hat nach diesen Vorschriften eins der beiden LFZ dem anderen auszuweichen, so hat das letztere 
seinen ursprŸnglichen Kurs und seine Geschwindigkeit beizubehalten. Wenn sich indessen in Folge 
Nebels oder anderer Ursachen die beiden LFZ so nahe beieinander befinden, dass ein 
Zusammenstoss durch ein Manšver des ersteren nicht vermieden werden kann, hat das Ÿberholte 
LFZ von sich aus so zu manšverieren, wie der Zusammenstoss am besten vermieden werden kann.  
 
30 
Jedes LFZ, das nach diesen Vorschriften einem anderen auszuweichen hat, muss es mšglichst 
vermeiden, vor diesem vorbeizufliegen.  
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31 
Um die Zusammenstossgefahren zu verringern, die auf Luftwegen erheblich sind, sollen beim beim 
Befliegen dieser Wege und in ihrer Nachbarschaft folgende Regeln beachtet werden, soweit dies 
mšglich und gefahrlos ist.  
 
a)  jedes nach dem Kompass auf der geraden Verbindungslinie zweier, an einem Ÿblichen Luftweg 
     liegender Punkte  fliegende LFZ soll sich mindestens 500 m rechts von dieser Linie halten; 
 
b)  jedes LFZ, das einen amtlich anerkannten Luftweg befliegt, soll sich mindestens 300 m rechts von   
     dieser Linie halten; 
 
c)  jedes LFZ, das in der NŠhe eines von LFZ benutzten Weges fliegt, soll einer Linie folgen, die auf   
     dem Boden durch eine Strasse, eine Eisenbahn, einem Wasserlauf, Kanal, Ufer, usw. gebildet      
     wird, und  sich mindestens 300 m rechts von dieser Linie halten; 
 
d)  kein LFZ darf sich links der oben bezeichneten Linien oder Wege aufhalten, wenn es nicht 
     genŸgend weit  entfernt ist, um solche Fahrzeuge meiden zu kšnnen, die diese Linien oder Wege  
     nach vorstehenden Regeln befliegen; 
 
e)  jedes LFZ, das eine dieser Linien oder Wege kreuzt, hat dies im rechten Winkel so schnell wie  
     mšglich und so hoch, als praktisch geschehen kann, zu bewirken; 
 
f)  bei GruppenflŸgen hat das Fahrzeug des FŸhrers der Gruppe unter der Verantwortung des   
    letzteren die FŸhrung in der Weise zu Ÿbernehmen, das alle LFZ der Gruppe sich nach den obigen    
    Regeln dieser Ziffer richten kšnnen.  
 
32 
Auf dem Lande oder auf dem Wasser abflugbereite LFZ dŸrfen nur aufsteigen, wenn keine 
Zusammenstossgefahr mit einem landenden LFZ vorliegt.  
 
33 
In Wolken, Nebel, Dunst oder andere n schlechten SichtverhŠltnissen befindliche LFZ mŸssen 
vorsichtig unter BerŸcksichtigung aller gegebenen Bedingungen manšverieren . Jedes LFZ; das 
unter den Wolken fliegt, muss sich jederzeit, sofern dies mšglich und gefahrlos ist, genŸgend weit 
unter den Wolken halten, um gut zu sehen und gesehen zu werden. 
 
34 
(Wird Ziffer 50a)  

Abschnitt IV  
Ballast 

35 
Aus einem in der Luft befindlichen LFZ darf als Ballast nur feiner Sand oder Wasser abgeworfen 
werden. 

Abschnitt V  
Besondere Regeln fŸr den Luftverkehr auf oder in der NŠhe von FlughŠfen des šffentlichen 

Verkehrs 
36 
Die Regeln dieses Abschnitts beziehen sich nur auf LandflughŠfen fŸr LFZ schwerer-als-Luft mit 
eigenen Antriebsmitteln, die in diesem Abschnitt n ur mit dem Ausdruck LFZ -schwerer-als-Luft 
bezeichnet werden. Soweit mšglich, finden die Regeln jedoch auch Anwendung auf FlughŠfen fŸr 
Seeflugzeuge.  
 
37 
Wenn ein LFZ schwerer-als-Luft einen Flughafen verlŠsst oder dort landet und dabei eine Wendung 
ausfŸhren muss, soll es diese ausserhalb der Landebahn und nach links, d.h. im entgegengesetzten 
Sinne des Uhrzeigers, in der Weise ausfŸhren, dass wŠhrend der Wendung die Landebahn dauernd 
an seiner linken Seite ist. 
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38 
Ohne besondere Genehmigung darf die Landebahn von LFZ schwerer-als-Luft ausser bei Landung 
oder bei Start in keiner geringeren Hšhe Ÿberflogen werden als 2000 m. Jedes LFZ schwerer-als-Luft, 
das ausserhalb der Landebahn in einer Entfernung von weniger als 4000 m, von nŠchsten Punkt der 
Landebahn an gerechnet, fliegt, muss, sofern es sich nicht in mehr als 2000 m Hšhe befindet, die 
Landebahn an seiner Linken lassen. 
 
39 
Kunstlandungen sind auf FlughŠfen verboten. LFZ schwerer -als-Luft sind KunstflŸge in der NŠhe 
von FlughŠfen in weniger als 4000 m Entfernung von nŠchsten Punkte der Grenze des Flughafens 
verboten, sofern ihre Flughšhe nicht Ÿber 2000 m betrŠgt. 
 
40 
Auf jedem Flughafen ist die Windrichtung durch ein oder mehrere anerkannte Hilfsmittel, wie 
Lande-T, Rauchfahnen, usw. deutlich anzugeben. Bei Windstille ist an einem Mast ein gut sichtbarer 
Ball aufzuheissen; wenn ein Lande-T vorhanden ist, ist dieses zu verblocken. 
 
41 
Auf FlughŠfen haben LFZ, falls die šrtlichen VerhŠltnisse dies nicht ausschliessen, gegen den Wind 
abzufliegen oder zu landen, ausser bei Windstille. In diesem Falle hat jedes LFZ Landung und 
Abflug in der durch ein geeignetes Signal, oder falls ein Lande-T vorhanden ist, in der von letzterem 
angegebenen Richtung auszufŸhren. 
 
42 
NŠhern sich zwei LFZ schwerer-als-Luft gleichzeitig einem Flughafen, um dort zu landen, so hat d as 
hšher fliegende dem tiefer fliegenden auszuweichen und bei der Landung die 
†berholungsvorschriften der Ziffer 28 zu beachten.  
 
43 
Allen LFZ, die auf einem Flughafen zu landen im Begriff stehen, ist freie Bahn zu geben.  
 
44 
Auf jedem Flughafen ist lŠngs der Umgrenzung und vor den Flughallen eine fŸr Bewegungen der 
LFZ auf dem Boden bestimmte neutrale Zone vorzusehen. Die Landebahn soll so ausgedehnt wie 
mšglich sein. Jedes LFZ schwerer-als-Luft, das landen oder abfliegen will, hat dies nach den 
Bestimmungen der Ziffer 41 zu bewirken, und zu seiner Linken sich von jedem anderen 
freizuhalten, das bereits gelandet, abfliegt oder im Begriff steht, abzufliegen. Jedes auf dem Boden in 
die fŸr Abflug und Landung vorbehaltene Zone einrollende LFZ schwerer -als-Luf t hat dies in der 
Landerichtung zu bewirken. Auf gewissen FlughŠfen kšnnen auf dem Boden rollende LFZ 
schwerer-als-Luft jedoch ermŠchtigt werden, die Landebahn unter gewissen zur GewŠhrleistung der 
Sicherheit dienenden Vorbehalten zu durchqueren. 
 
45 
In Ab weichung der allgemeinen, in Absatz 3 der vorstehenden Ziffer 44 enthaltenen allgemeinen 
Regel kann auf gewissen FlughŠfen die Landebahn zweckmŠssigerweise in zwei annŠhernd gleiche 
Zonen durch eine in der Landerichtung nach Ziffer 41 verlaufende Linie get eilt werden. FŸr einen 
gegen den Wind blickenden Beobachter soll die rechte Zone diejenige sein, die fŸr Landungen 
vorbehalten ist, die linke Zone diejenige, die fŸr AbflŸge vorbehalten ist. Diese besondere Regelung 
soll durch einen weissen, voll ausgefŸllten, fŸnfzackigen Stern (bestehend aus einem regelmŠssigen, 
nicht konvexen, in einem Kreis von mindestens 15 m Durchmesser einbeschriebenen FŸnfeck) 
bestehen, der auf dem Boden in der Mitte des Rollfeldes anzuordnen ist. Ein LFZ schwerer-als-Luft, 
das landen will, hat dies nach Ziffer 41 auf dem Linken Teil der hierfŸr vorgeschriebenen Zone zu 
bewirken, hat aber zu seiner Linken jedes andere LFZ schwerer-als-Luft frei liegen zu lassen, das 
bereits gelandet ist. Ein LFZ schwerer-als-Luft, das abfliegen will,  hat dies nach Ziffer 41 auf dem 
linken Teil der hierfŸr vorgesehenen Zone zu bewirken, aber zu seiner Linken jedes andere LFZ 
schwerer-als-Luft, das abfliegt oder abzufliegen im Begriff steht, freizulassen.  
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46 
Die Regeln dieses Abschnitts finden auch wŠhrend der Nacht auf den FlughŠfen Anwendung; der 
Flughafen ist so genau wie mšglich durch rote, an seiner Umgrenzung und auf seinen Hindernissen 
angebrachte Feuer zu bezeichnen. Die Landerichtung soll mšglichst durch ein leuchtendes T oder in 
Ermangelung eines solchen durch drei weisse Feuer angegeben werden, die in der Form eines 
gleichschenkeligen Dreiecks anzuordnen sind, dessen Grundlinie etwa 200 m und dessen Hšhe 
mindestens doppelt so lang sein soll; die Anordnung der Feuer soll so getroffen werden, d ass das 
LFZ schwerer-als-Luft Ÿber die Mitte der Grundlinie auf die Feuer an der gegenŸberliegenden 
Spitze zuzulanden hat; die Grundlinie gibt den Punkt an, wo das LFZ schwerer -als-Luft aufsetzen 
und die Spitze denjenigen, den es vorsichtigerweise nicht Ÿberrollen soll.  
 
47 
Ausser in den unter Ziffer 20 vorgesehenen FŠllen darf ohne besondere Genehmigung in der NŠhe 
eines Flughafens kein Fesselballon, Drachen oder verankertes Luftschiff aufgelassen werden. 
 
48 
An allen Hindernissen auf den FlughŠfen und, soweit mšglich, auf allen festen, die Luftfahrt 
gefŠhrenden Hindernisse in einer Zone von 500 m um die FlughŠfen sind geeignete Signale 
anzubringen. 
 
49 
Die Anwendung der besonderen Regeln Ÿber den Luftverkehr Ÿber und in der NŠhe von FlughŠfen 
des šffentlichen Verkehrs kann zeitweilig teilweise oder ganz fŸr einen bestimmten Flughafen von 
dem Vertragsstaat aufgehoben werden, in dessen Gebiet sich dieser Flughafen befindet. In diesem 
Falle ist die Aufhebung anzuzeigen: a) bei Tage durch ein rotes quadratisches Signal von mindestens 
3 m SeitenlŠnge, das waagerecht in der NŠhe des Signals zur Angabe der Windrichtung auszulegen 
ist; b) bei Nacht durch ein Šhnliches, ebenso angeordnetes Signal, dessen Seiten durch rote Lichter 
angedeutet werden sollen. 
 

Abschnitt VI  
Allgemeines 

50 
Mit eigener Kraft auf dem Wasser fahrende LFZ haben sich nach den Regeln zur Vermeidung von 
Zusammenstšssen auf See zu richten und gelten als Dampfer; sie haben jedoch nur die in 
vorstehenden Vorschriften angefŸhrten Lichter zu fŸhren und  nicht die nach den Seeregeln fŸr 
Dampfer vorgeschriebenen. Mit Ausnahme der unter Ziffer 17 und 20 vorgesehenen FŠlle werden 
sie Ÿberdies die in jenen Regeln vorgesehenen Schallsignale nicht anwenden, auch kšnnen sie solche 
im Zweifel selbst nicht wahrneh men. 
 
50a 
In Anwendung dieser Regeln dŸrfen die Navigations - oder Zusammenstossgefahren, sowie solche 
anderer UmstŠnde nicht ausser acht gelassen werden, die Abweichungen zur Vermeidung 
unmittelbarer Gefahren erforderlich machen kšnnten. Insbesondere darf nicht wieder ausser acht 
gleassen werden, dass Dampfer in engen Durchfahrten nicht so manšverieren kšnnen, um einen 
Zusammenstoss mit LFZ zu vermeiden. 
 
51 
Vorstehende Vorschriften entheben ein LFZ oder dessen EigentŸmer, FŸhrer oder Besatzung in 
keiner Weise von den Folgen einer FahrlŠssigkeit, weder bei Verwendung der Lichter und Signale 
oder im Wachtdienst, noch von der Anwendung der im Luftverkehr erforderlichen Sorgfalt unter 
normalen VerhŠltnissen oder unter den besonderen UmstŠnden des Einzelfalles. 
 
52 
Bei Verletzung ordnungsmŠssig bekanntgemachter Sondervorschriften fŸr den Luftverkehr in der 
NŠhe von FlughŠfen oder an anderen Orten, kšnnen die vorstehenden Vorschriften in keiner 
Beziehung zur Entlastung dienen; Die Beachtung der Sondervorschriften ist vielmehr Pflicht aller 
LFZ-EigentŸmer, -FŸhrer und ÐBesatzungen. 
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KAPITEL 5 - ANHANG B  
 

DIE INTERNATIONALE ZIVIL LUFTFAHRT ORGANISATION  
 

Der folgende Text enststammt einer Ausarbeitung der ememaligen Forschungsstelle fŸr Všlkerrecht 
und auslŠndisches šffentliches Recht der UniversitŠt Hamburg aus dem Jahr 1952 mit der 
EinfŸhrung von Dr. Dischler. Sie wird hier mit Genehmigung der UniversitŠt vollstŠndig 
wiedergegeben. Der englische Wortlaut des Abkommens Ÿber die Internationale Zivil -Luftfahrt 
Organisation entstammt im Original dem ICAO Dokument 7300. Die deutschsprachige †bersetzun g 
wurde 1952 vom Eidgenšssischen Luftamt der Schweiz aus Anlass des Beitritts zur ICAO im Jahre 
1952 verfasst. Deutschland trat der ICAO 1956 bei. 
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Kapitel 6 
 

Internationale und nationale Flug sicherungs-Regeln und ÐVorschriften  
 

Auf die Gefahr hin mich zu wiederholen folgt hier zur Einleitung noch einmal ein kurzer †berblick 
Ÿber die damals wichtigsten zusammengehšrenden Veršffentlichungen fŸr  den Flugverkehr und 
den Betrieb von Flugzeugen in Deutschland und Europa, bevor  auf die verschiedenen Vorschriften 
und Regeln der Flugsicherung eingegangen wird.  
 
Die sich nach Entstehen der Internationalen Luftfahrt (Flugsicherungs -) Kommission ICAN 1922 
supranational  und  nach GrŸndung der Zentralstelle fŸr Flugsicheru ng (ZfF) ab 1927 national 
entwickelnden Regeln und Vors chriften  zur Flugsicherung fanden ih re Bekanntmachung und 
Verbreitung  in verschiedenen zusammengehšrenden staatlichen Veršffentlichungen. Hierz u zŠhlen 
die ãNachrichten fŸr Luftfahrer Ð NfL Ò, die ãErgebnisprotokolle der Internationalen Fernmelde 
Union Ð ITUÒ, das ãDeutsche FlughandbuchÒ und die ãFernmelde-Beriebsordnung fŸr die Verkehrs-
Flugsicherung Ð FBOÒ. 
 

Deutsche Regeln, Vorschriften und Ver fahren  
 

Die in der deutschen ãFernmelde-Betriebsordnung Ð FBOÒ enthaltenen Bestimmungen entsprachen 
wšrtlich den Bestimmungen der  ãBetriebsordnung fŸr den zwischenstaatlichen 
Flugfernmeldedienst Ð IBOÒ, die auf der 36. Internationalen Luftfahrt (Flugsicherungs-) Konferenz in 
BrŸssel im Mai 1935 festgelegt worden waren. Bei der deutschen FBO handelt es sich gleichermassen 
um eine nach heutiger Bezeichnung ãFlugbetriebsordnungÒ. 
 
Die Bestimmungen der IBO/FBO beruhten auf den Artikeln des Madrider Weltnachric hten-Vertrags 
(WNV) der ITU von 1932, der dazugehšrigen Allgemeinen Vollzugsordnung fŸr den Funkdienst 
(AVO Funk), der Zusatz -Vollzugsordnung fŸr den Funkdienst (ZVO Funk), der Vollzugsordnung 
fŸr den Telegrafendienst (VO Telegrafie) und den AnhŠngen zu diesen Vollzugsordnungen. 
 
Gleichlautende Bestimmungen fŸr den Flugverkehr und die Flugsicherung galten in den 
europŠischen Teilen der folgenden Staaten: Belgien, Bulgarien, DŠnemark, Frankreich inklusive 
Marokko und Tunesien, Griechenland, Gross-Britannien,  Italien, Jugoslawien, Niederlande, Polen, 
RumŠnien, Schweden, Schweiz, Tschechoslowakei und Ungarn. Alle von Deutschland aus der IBO 
Ÿbernommenen Bestimmungen waren im FBO Handbuch entsprechend markiert.  
 
Das gesamte Flugsicherungssystem beruhte eigentlich auf den folgenden neun Komponenten; 
 

- dem Flug-Fernschreibnetz zwischen den FlughŠfen und Bodenfunkstellen, 
- dem Fernsprechnetz  zwischen den FlughŠfen und Bodenfunkstellen, 
- den Tastfunkstellen des Flugfunkdienstes am Boden sowie zwischen diesen und 

Luftfu nkstellen, 
- den Sprechfunkstellen des Flugfunkdienstes am Boden und Luftfunkstellen an Bord von 

Flugzeugen 
- den Navigations - und Landefunkfeuern,  
- den Flugfunk -Peilstellen, 
- dem Flughafen-, Hindernis - und Strecken-Befeuerungsanlagen, 
- den Flugwetterwarten und i hren Funkstellen, 
- den Nachrichten fŸr Luftfahrer -Einrichtungen  

 
Da angenommen werden muss, dass die in dieser Dokumentation genannten Veršffentlichungen 
der damaligen Zentralstelle fŸr Flugsicherung und des Reichsluftfahrtministeriums mit seiner 
Reichsflugsicherung kŸnftig nicht mehr in ihrem ursprŸnglichen Zusammenhang und ihrer 
Bedeutung dargestellt werden dŸrften, werden die wesentlichen Regeln und Ve rfahren der FBO 
wšrtlich wiedergegeben . Die in der FBO enthaltenen Regeln, Verfahren und Einrichtungen gl iedern 
sich im Wesentlichen nach den damaligen Gegebenheiten und Anforderungen an die Bodendienste, 
wie folgt.  
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Die Fernmeldestellen fŸr den Strecken-Fernmeldedienst 
Die Funkstellen fŸr den Flugfunkdienst  

Die Flug-Wetterdien ststellen 
Die benutzbaren Funkfr equenzen 

Die Meldungsarten des zwischenstaatlichen Fernmeldedienstes 
 Die Betriebsverfahren zur †bermittlung von Meldungen  

Die Verkehrsregeln fŸr den Flugfunkdienst  
Die Verfahren der Funkpeilstellen  

Der Betrieb der Funkfeuer 
Die Flugsicherungs-Verfahren fŸr den Flug  bei Schlechtwetterlagen 

(innerhalb und ausserhalb von Nahverkehrsbezirken)  
Die Instrumenten -Anflug/Landeverfahren  

 
Die FBO wird vervollstŠndigt durch 16 AnhŠnge mit Auflistung der Flugsicherungs -Einrichtungen 
in Europa, unterteilt in  

FlughŠfen mit Flugfernmeldestellen  
Streckenfunkstellen 

Flugkabelstellen und Flugkabelverbindungen  
Bodenfunk - und Peilstellen 

Landefunkfeuer  
Navigationsfunkfeuer  

Luftfunkstellen  
Wetterfunkstellen  

Nachrichten fŸr Luftfahrer  
Flugsicherungsbezirke und Flugstreckenabschnitte 

Hauptstreckenfeuer und befeuerte FlughŠfen 
Telegrammanschriften und FernsprechanschlŸsse der Flugfernmeldestellen 

Anschriften der Luftfahrtverwaltungen  
AbkŸrzungen fŸr den Flugfernmeldedienst (Q -Kode) 

SchlŸssel fŸr die Abfassung von Telegrammen des Flugfernmeldedienstes 
SchlŸssel fŸr Platzbelegungsmeldungen (IATA Ð Kode) 

Betriebsverfahren bei der FernschreibŸbermittlung 
†bermittlungsverfahren fŸr Privattelegramme im Luftfunkdienst  

Bestimmungen fŸr die DurchfŸhrung von SchlechtwetterflŸgen und Ðlandungen 
 

Die wesentlichen, Deutschland betreffenden Auflistungen werden im Anschluss an die se Einleitung   
vollstŠndig wiedergegeben. 

Nachrichten fŸr Luftfahrer  Regeln 
 

In Deutschland wurden bereits sehr frŸh ab Oktober 1920 vom Reichsverkehrsministerium durch 
das ãReichsamt fŸr Luftfahrt & KraftfahrwesenÒ sogenannte Nachrichten fŸr Luftfahrer ( NfL / 
NOTAM Ð Notices to Airmen) herausgegeben, die alle Luftfahrer mit den wissenswerten Nachrichten 
und Mitte ilungen administrativer, organisatorischer, betrieblicher un d technischer Art versorgten. 
Diese NfL sind auch heute noch grundlegender Bestandteil der Unterrichtung aller Luftfahrer fŸr 
ihre Flugplanung und ÐdurchfŸhrung; sie he Anlage A - die erste NfL Ausgabe 1920. Die NfL 
wurden wš chentlich in deutscher Sprache veršffentlicht und enthielten im Gegensatz zur 
Gegenwart ausser den Deutschland betreffenden Nachrichten und Mitteilungen regelmŠssig 
ebensolche den Flugverkehr und seine Sicherheit betreffenden aus allen anderen Teilen der Welt. 
Der Inhalt gliederte sich i n Gesetze und Verordnungen, Nachrichten und einen technischen Teil. Der 
letztere befasste sich hauptsŠchlich mit der Herstellung neuer Flugzeuge und deren Eigenschaften, 
ebenso fast alle LŠnder der Welt betreffend. 
 

Die Flugwetterdienst -Regeln 
 

Da der Flugwetterdienst vor dem 2. Weltkrieg Teil der Reichsflugsicherung war und seine Verfahren 
ebenso Teil der FBO, wird hier nicht auf seine administrativen und organisatorischen 
Besonderheiten  unter dem Reichswetterdienst eingegangen, dessen Zentrale in Frankfurt/Main, 
spŠter Offenbach/Main, entstand. Sowohl die frŸhere FBO als auch die heutige AIP enthalten in 
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ihrem Teil MET ( Flugwetterdienst Ð Flight Meteorological Service) die fŸr die Luftfahrer gŸltigen 
Verfahren, Wetter-Kodi, Flugwetterwarten,  Meldungsarte n, Frequenzen und dergleichen. Die 
Wettermeldungen und Sammelmeldungen wurden zu festen Zeiten ãAn Alle Ð CQÒ ausgestrahlt, 
vergleichbar mit VOLMET Ð Meteorological Information for Aircraft in Flight). Individuelle 
Wetterberichte (METAR) Ð Aviation Routine Weather Report) konnten bei den Bodenfunkstellen erfragt 
werden. 
 

Die Regeln der Internationale n Fernmelde Union  
 

FŸr die staatlichen Luftfahrtbehšrden hatten damals wie heute die Ergebnisse der internationalen 
Telekommunikations -Konferenzen der ITU entscheidende Bedeutung. Sie sind seit jeher bindender 
Natur fŸr die MitgliedslŠnder der ITU und  in deren Protokollen Ÿber den Fernschreib-, Telegrafie- 
und Funkverkehr veršffentlicht. Das galt auch fŸr die Buchstabiertafeln und zu benutzenden 
Sprachen. Wie schon zuvor erwŠhnt  waren die Ergebnisse der Konferenzen in den Jahren 1906 
(Berlin), 1912 (London), 1927 (Washington/DC), 1938 (Kairo) und 1947 (Atlantic City).  von 
besonderer Bedeutung fŸr die Flugsicherung. 
 
Hier liegt der Ursprung aller Luftfahrt Ð Tast- und Sprechfunkverfahren, der Frequenzzuteilungen, 
der zu benutzenden Luftfahrzeug - und LŠnder-Kennungen, Rufzeichen fŸr Boden- und 
Flugfunkstellen, Buchstabiertafeln, und dergleichen; siehe auch Kapitel 4. 
 

Die Regeln und Vorschriften der Fernmelde Betrieb s-Ordnung  
 

Das allumfassende Regelwerk aber ist die ãFernmelde-Betriebsordnung fŸr die Verkehrsflug -
sicherung Ð FBOÒ, die zugleich als Betriebsordnung fŸr den ãzwischenstaatlichen Flugfern-
meldedienstÒ diente. Die FBO beruhte  auf den Regeln und Verfahren der Vereinbarungen der ITU, 
den Vereinbarungen der internationalen L uftfahrt -Konferenzen (ILK) und der Internationalen 
ãFlugsicherungsÒ (Luftfahrt) Kommission Ð ICAN , so wie bereits in der  ãInternati onalen Betriebs-
ordnung fŸr den Flugfernmeldedienst Ð IBOÒ enthalten. 
 
Die IBO, in englisch sinngemŠss als ãInternational Aeronautical Telecommunication RegulationÒ zu 
bezeichnen, war Mitte der 1920Õer Jahre entstanden und wurde 1935 inhaltlich von Deutschland 
Ÿbernommen. Die FBO erreichte 1938 mit ihrer 5. Auflage einen Umfang von fast 500 Seiten mit 
Berichtigungsdienst und etwa 80 Flugsicherung skarten, ganz Europa umfassend. Die einzelnen 
Regeln und Vorschriften der FBO folgen hiernach im Original -Wortlaut und sind teilweise 
kommentiert.  

 
Abb. 210 - Deckblatt der FBO 

 
Funkstellen fŸr den Flugfunkdienst  

 
Die Flugfunkstellen an Bord der Luftfahrzeuge arbeiteten grundsŠtzli ch nur mit den 
Bodenfunkstellen in deren Flugsicherungs-Funkbezirk (vergleichbar mit CTA Ð Control Area) sie sich 
befanden. Sie hatten dauernde Hšrbereitschaft zu halten. Ausser im Falle von beeintrŠchtigter 
Sicherheit durften sie die Funkfrequenz nur wechseln bzw. verlassen nachdem sie die Erlaubnis von 
der Bodenfunkstelle erhalten hatten. Beim Vorherr schen schlechten Wetters galten besondere 
Vorschriften (QBI), Schlechtwetter -Vorschriften genannt. Bei erforderlicher Landung bzw. 
Wasserung musste die zustŠndige Peilfunkstelle des Flugsicherungs-Funkbezirks informiert 
werden; wenn nštig per Telefon.  
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In den deutschen FS-Bezirken fand beim Vorherrs chen von Schlechtwetterbedingungen (Instrument 
Meteorological Conditions Ð IMC) und Eintreten der Schlechtwetter-Flugvorschriften ( Instrument Flight 
Rules Ð IFR) durch die Bodenfunk - und Peilstellen eine Kontrolle der BewegungsvorgŠnge der 
Flugzeuge zur Verminderung der Zusammenstossg efahr statt (Air Traffic Control Service Ð ATC in 
Form von Bezirkskontrolle Ð Area Control ACC). Die Bodenfunkstellen verstŠndigten sich untereinander 
bei IMC Ÿber die von den FlŸgen einzuhaltenen Hšhen (Vertical Separation).  Abflugzeiten ( Departure 
Messages Ð DEP/ATD) mussten ebenso gemeldet werden wie Landezeiten (Arrival Messages Ð 
ARR/ETA-ATA - Estimted-Actual Time of Arrival). 
 
FŸr die Flugfernmeldestellen (Aeronautical Telecommunication Stations) galten strikte Betriebsregeln, 
wie die folgenden Regeln der FBO zeigen. Ausser den in den Nachrichten fŸr Luftfahrer 
veršffentlichten Dienstzeiten war die Hšrbereitschaft so lange aufrecht zu  erhalten solange sich ein 
Luftf ahrzeug innerhalb eines Funkbezirks befand oder sein Einflug in diesen erwartet werden 
konnte, bis die Bodenfunkstelle des Nachbarbezirks sich beim Einflug des Luftfahrzeugs in ihren 
Bezirk gemeldet hatte, bzw. wenn noch mit einer Aufforderung zur Peilung gerechnet werden 
konnte. Es fand damals also gleichermassen ãfast blinderÒ Blindflug statt, da die navigatorische 
UnterstŸtzung bis auf die mit Eigenpeilanlagen (Radio -Kompass) ausgerŸsteten Flugzeuge 
ausschliesslich von den Funk-Peilstellen am Boden kam. 
 
Auch musste die Hšrbereitschaft auf den Wachfrequenzen der Streckenfunkstellen solange 
aufrechterhalten werden bis alle Start- und Landemeldungen empfangen worden waren. 
Desgleichen galt fŸr die Besetzung der Fernschreibstellen. Der zwischenstaatliche 
Flugfernmeldedienst verwendete die hiernach folgenden Frequen zen im Mittel - und 
Kurzwellenbereich.  

 
 

Abb. 211 - Mittelwellen Frequenztabelle  
 

Die hiernach im Original -Wortlaut folgenden Regeln der FBO hatten GŸltigkeit fŸr Deutschland 
und, wenn mit schwarzem Balken markiert , ebenso auch im europŠischen Ausland. In einigen FŠllen 
sind Schlussfolgerungen aus heutiger Sicht angebracht. 
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Anmerkung 

 
In der Folge der weiteren Entwicklung wurden die Nachrichten fŸr Luftfahrer spŠter in weitere 
Kategorien unterteilt. Die in gedruckter Fo rm auf dem Postweg zur Verteilung kommenden NfL 
unterteilte man in NfL Klasse I und II. Sie enthielten Nachrichten mit GŸltigkeit von lŠngerer Dauer, 
die Luftfahrt und die Flugsicherung allgemein betreffend.  
 
Nachrichten, die unmittelbare Auswirkung auf di e Flugplanung und seine DurchfŸhrung hatten 
wurden unter der Bezeichnung ãNotices to Airmen Ð NOTAMÒ auf dem Fernschreibweg an alle 
Flugsicherungs-Bodenstationen verteilt.  Die auf diesem Weg verteilten NOTAM waren in die 
Klassen I und II mit weiterer Unte rklassifizierung in A, B und C unterteilt. Sie wurden in Englisch 
verfasst und in spŠteren Jahren nach einem FŸnf-Buchstaben-Kode (dem NOTAM Kode), immer mit 
dem Buchstaben ãQÒ beginnend, verschlŸsselt. 
 
 Der als Anhang B beigefŸgte vollstŠndige NOTAM -Kode der ICAO, veršffentlicht im Dokument 
8400 ãAbbreviations and CodesÒ gibt Aufschluss Ÿber die aus diesen AnfŠngen entstandene 
Verfahrensweise. Diese und alle anderen im Flugsicherungs-Fernmeldewesen zugelassenen 
Meldungen werden auf dem nach Kriegsende entstandenen internationalen Flugsicheurngs-
Fernschreibnetz Ð AFTN ( Aeronautical Fixed Telecommunication Network) weltweit durch die 
nationalen ãNOTAM OfficesÒ verteilt. Die AFTN Zentrale Europa wurde in Frankfurt/Main 
errichtet. 
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Anmerkung  
Passagier- und Platzbelegungsmeldungen nahmen im Verlaufe der Zeit immer gršsseren Umfang 
an, sodass sie in spŠteren Jahren als Klasse-B Verkehr nicht mehr Ÿber das Flugsicherungs-
Fernschreibnetz Ÿbermittelt wurden. Aus diesem Grunde entstand spŠter die ãSociŽtŽ Internationale 
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de TŽlŽcommunication AŽronautique Ð SITAÒ, fŸr diese Meldungen benutzt von den Mitgliedern 
der ãInternational Air Transport Association Ð IATAÒ. 
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III.  
Betriebsverfahren bei der †bermittlung von Meldungen 
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Anmerkung  

 
Der innerdeutsche Sprechfunkverkehr wurde in deutscher Sprache gefŸhrt . FlŸge des 
zwischenstaatlichen Flugverkehrs mit auslŠndischen Flugzeugen waren gehalten anstatt Deutsch 
vorzugsweise Englisch oder Franzšsisch zu benutzen. 
 
Durch den gr ossen Umfang, den der deutsche Flugverkehr in den 1930Õer Jahren angenommen 
hatte, war die deutsche Sprache im Sprechfunkverkehr unter den Luftfahrern weit verbreitet. Das 
fŸhrte dazu, dass auf den internationalen Luftfahrt -Konferenzen bereits Ÿberlegt wurde, die 
deutsche Sprache in der Flugsicherung des Flugverkehrs weltweit als Standard einzufŸhren. Andere 
GrŸnde, die nicht technischer oder betrieblicher Natur waren, veranlassten  die Teilnehmer d iese 
†berlegung wieder fallen  zu lassen. 
 
So dominierten in  den Jahren vor GrŸndung der ICAO verschiedene Sprachen parallel 
nebeneinander im weltweit en Funkverkehr, d.h. primŠr Englisch, Franzšsisch, Deutsch, Italienisch 
und Spanisch. Die ICAO beschloss spŠter, auch beeinflusst durch den militŠrischen Flugbetrieb 
wŠhrend des 2. Weltkriegs und der dominanten Rolle des amerikanischen und britischen 
Flugbetriebs, Englisch als die primŠr zu benutzende Luftfahrtsprache einzufŸhren.  
 
Da allerdings Spanien und Italien im Vorkriegsgeschehen der Luftfahrt bereits auch eine  bedeutende 
Rolle spielten, wurde beschlossen zusŠtzlich zu Englisch und Franzšsisch auch Spanisch als 
offizielle Luftfahrtsprache  zuzulassen. Aus diesem Grunde sind alle ICAO-Schriften in diesen drei 
Sprachen veršffentlicht worden und im Sprechfunkverkehr  zwischen Flugsicherung und 
Flugzeugen zugelassen.  
 
Daher sind auch alle seitens ICAO vorgeschriebenen Sprechgruppen (siehe Anhang 10 ãAeronautical 
TelecommunicationÒ und Dokument 4444 ãProcedures Air Navigation Services Ð Air Traffic 
ManagementÒ) fŸr den Sprechfunk zwischen Flugleitern und FlugzeugfŸhrern in diesen Sprachen 
veršffentlicht . Russisch folgte erst in der zweiten HŠlfte des 20. Jahrhunderts. 
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Anmerkung  
 

In Anhang C werden einige Beispiele von Lande- (Anflug) Verfahren aus dem Jahr 1938 fŸr die deutschen 
FlughŠfen Hamburg, Danzig, NŸrnberg, Freiburg und Kšln wiedergegeben. 
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Schlussfolgerung 
 

Hat man alle diese alten Vorschriften gelesen und sie als heutiger ãFlugsichererÒ verstanden muss 
man sich fragen, ob das heutige FS-System anders funktioniert und welche zusŠtzlichen 
Errungenschaften es ausmachen. 
 
Eines ist festzuhalten. An der grundsŠtzlichen Verfahrensweise hat sich wenig geŠndert. Die 
Grundlagen des heutigen Systems bestanden schon damals. Insbesondere fŸr den Flug-
verkehrskontrolldienst ( ATC) hat sich die Hauptaufgabe, Staffelung zwischen den FlŸgen 
sicherzustellen, nichts geŠndert. Was an Verfeinerung in den nŠchsten zehn Jahren hinzukommen 
wird sind die verschiedenen Staffelungskriterien und Ðminima in der horizontalen Flugebene 
(FlugflŠche). Die vertikale Staffelung wird auf 300 m Unterschied zwischen den FlugflŠchen 
festgeschrieben und erst Ende der 1940Õer Jahre in den FlugflŠchen Ÿber 29.000 Fuss auf 600 m 
verdoppelt werden. Der Grund? So hoch oben ist die Luft dŸnner und die Ungenauigkeiten der 
barometrischen Hšhenmesser blieben die gleichen. 
 
Eine wesentliche Verbesserung wird die Nutzung des UKW Ð Frequenzbandes (VHF 30 Ð 300 MHz) 
fŸr den Sprechfunkverkehr und die hohe Zahl der FunkkanŠle im Flugsicherungsband (117.975 Ð 
136.000 MHz) mit 100 kHz Kanalabstand bringen. 
 
Die Peiler  werden genauer  messen  kšnnen.  Trotzdem werden  die  drei  Genauigkeitsklassen mit 
A (+-2¡), B (+-5¡) und C (+-10¡) beibehalten werden. Instrumenten-AnflŸge , ausschliesslich unter 
Nutzung von Peilern , werden immer seltener werden, da nicht genau genug und mit zu hohem 
Personalaufwand verbunden.   
 
Anstatt dessen werden diese AnflŸge mittels bereits bestehender ungerichteter Funkfeuer ( non 
directional beacon - NDB), UKW-Drehfunkfeuer ( VOR Ð VHF omnidirectional radio range) oder ILS 
durchgefŸhrt werden. Das von LORENZ entwickelte Drehfunkfeuer wird zum UKW -Drehfun kfeuer 
heutiger  Art im Frequenzbereich 112 Ð 118 MHz werden. Es wird als Konkurrent zu den in den 
1940Õer Jahren entwickelten Hyperbel-Funknavigationssystemen seinen weltweiten Siegeszug 
antreten.  
 
Die Hyperbel -Navigationssysteme werden Genauigkeiten in der Standortbestimmung von + - 15 m 
erreichen und sowohl im Ku rz- als auch Langstreckenverkehr in erheblicher Zahl  zum Einsatz 
kommen; siehe DECCA, CONSOL, LORAN, VLF OMEGA.  
 
Die ungerichteten Funkfeuer (NDB) werden bleiben was sie waren und weiterhin ihre wichtige 
Funktion bis zum heutigen Tage ausŸben. 
 
Im Flugsicherungs-Fernschreibnetz wird sich nur die Zahl der angeschlossenen Bodenstellen 
erheblich erhšhen. Seine †bertragungsgeschwindigkeit aber wird in diesem die ganze Welt 
umspannenden ãAeronautical Fixed Telecommunication Network Ð AFTNÒ bis Ende des 20. 
Jahrhunderts fŸr die gršsssten Teile der Welt weiterhin 50 bis 100 baud betragen. Hier wird eine 
wesentliche Verbesserung zuerst in der westlichen HemisphŠre im letzten Quartal des vergangenen 
Jahrhunderts eintreten. 
 
Erhebliche Fortschritte werden  die Funknavigationsanlagen machen. Aus dem ãZZ Ð VerfahrenÒ 
wird ein ãStandard  Beam Approach Ð SBAÒ Verfahren (nur Landekurssender) und letztendlich das 
heutige Instrumenten Lande System - ILS entstehen. 
 
Das ãWŸrzburgÒ Funkmessverfahren (RADAR Ð radio detection and ranging) wird zum heutigen 
ãGround Controlled Approach Ð GCAÒ Verfahren mit Rundsichtradar ( SRE Ð Surveillance Radar 
Equipment) und PrŠzisionsanflugradar (PAR Ð Precision Approach Radar) ausgebaut und weltweit in 
der zivilen und militŠrischen F lugsicherung Anwendung finden.  
 
Was die Luftraumstrukturierung betrifft, werden sich die FS -Funkbezirke zu Luftraum -Kontroll -
Sektoren der einzelnen nun Schritt fŸr Schritt entstehenden FS-Bezirkskontrollzentralen ( ACC Ð Area 
Control Centre) entwickel n. Die Nahverkehrsbereiche (TMA Ð Terminal Control Area) werden auf 
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unabsehbare Zeit so erhalten bleiben, wie sie geschaffen wurden. Um die FlughŠfen mit Blindflug-
Verkehr werden zusŠtzliche kleinere Kontrollzonen  (CTR Ð Control Zone) entstehen. Man wird den 
nationalen Luftraum unterteilen in unkontrollierte und unter Flugverkehrskontrolle stehende 
kontrollierte Teile. Und je nach Gršsse eines Landes wird man den nationalen Luftraum in eine oder 
mehrere Fluginformationsgebiete (FIR Ð Flight Information Region) unterteilen. 
 
Die Art der Kennzeichnung fŸr die Luftfahrzeuge wird gleichermassen unverŠndert als 5 -
Buchstaben-Kennung erhalten bleiben, ebenso auch die der Bodenfunkstellen an FlughŠfen und auf 
Strecken mit zwei bzw. drei Buchstaben. Alle FlugplŠtze werden eine Vier-Buchstaben-Kennung 
durch die spŠter entstehende ICAO erhalten (ICAO Location Indicator, Document 7910). 
 
Not -, Dringlichkeits - und Sicherheits Ð Meldeverfahren werden  ebenso unverŠndert beibehalten, wie 
die Flugsicherungs-Meldungsarten.  Der Tastfunkverkehr fŸr den Meldungsaustau sch wird zum 
Erliegen kommen und durch Sprechfunk sowoh l auf LW, MW, KW und UKW ersetzt  werden. Die 
grundsŠtzlichen Regeln der ITU fŸr den Funkverkehr behalten ihre weltweite GŸltigkeit; in 
Deutschland niedergelegt in den VO- und ZVO -Funk. 
 
Die Instrumenten -Anflugverfahren (IAP Ð Instrument Approach Procedure) werden nach GrŸndung 
der ICAO weltweit standardisiert und in den nationalen LuftfahrthandbŸchern ( AIP Aeronautial 
Information Publication) veršffentlicht.  
 
Man kann also folgern, dass damals bereits alle Grundlagen fŸr die heutigen Flugsicherungssysteme 
geschaffen waren und sie lediglich normiert, standardisiert und verfeinert werden mussten. Eine 
neue Art von FS-System mit all  seinen Komponenten wird es also nach dem Krieg in diesem Sinne 
gar nicht geben, denn es besteht im Grunde  ja schon. 
 
Was geschehen wird ist die Erweiterung der Staffelung und Bewegungslenkung in der Flugver -
kehrskontrolle durch die Verwendung von RADAR. Diese aber wird noch viele Jahre auf sich 
warten lassen, denn SekundŠrradar (SSR Ð Secondary Surveillance Radar) kommt erst Ende der 1950Õer 
Jahre, zuerst in militŠrischer Anwendung ( IFF Ð Identification Friend Foe) und danach in ziviler 
Anwendung als SSR zum Einsatz. Und die ãRadar-KontrolleÒ von FlŸgen mittels Analog -Radar 
(Echo Ð Basis) ist durch verschiedene physikalische PhenomŠne in seiner DarstellungsqualitŠt 
beeintrŠchtigt und dur ch die Tatsache, dass alle Flugzeuge ein gleich aussehendes Echo auf dem 
Schirm darstellen, ein kompliziertes und aufwendiges Verfahren . Also kommt das Analog -Radar mit 
den darauf beruhenden Verfahren zuerst in den Nahverkehrsbereichen fŸr AnflŸge zum Einsatz, 
dort wo es durch die ZusammenfŸhrung vieler anfliegender Flugzeuge  zu ãPlatzmangelÒ im 
Luftraum kommt und ma n die Zahl der hintereinander anfliegenden Maschinen erhšhen mšchte. 
Damit erhšht sich diese Zahl durch Radar -AnflŸge fast um das Zehnfache. 
 
FŸr Deutschland als einer der Vorreiter in der Entwicklung der Flugsicherung bleibt festzuhalten, 
dass es durch die Auswirkungen des 2. Weltk rieges an der weltweiten weitergehenden Normierung, 
Standardisierung und Verfeinerung nicht teilnahm. Diese entwickelten sich nun primŠr im englisch -
sprachigen Raum und die deutsche Sprache verschwand ganz aus dem internationalen 
Entwicklungsgeschehen; aus verstŠndlichen GrŸnden. HauptsŠchlich die USA und Grossbritannien 
sorgten bereits zum Ende des Krieges dafŸr, dass das internationale FS-System primŠr englisch-
sprachig werden wŸrde.  Die GrŸndung der Vereinten Nationen (UN) mit ihrem Hauptquartier in 
den USA und die Schaffung einer Internationalen Zivil Luftfahrt Organisation (ICAO) in Chikago 
mit Sitz in Montreal / Kanada werden die Auswirkungen dieser Dominanz verdeutlichen.  
 
Es bleibt anzumerken, dass das deutsche Flugsicherungsystem vor dem 2. Weltkrieg ein System aus 
einer Hand war, ob nun zu Anfang aus einer zivilen Hand oder nach 1933 aus einer militŠrischen. 
Dieses Prinzip sollte nach dem Krieg im Grunde beibehalten werden. Aber dazu gibt es im zweiten 
Teil dieser Dokument ation mehr zu sagen. 
 
Anhang A = NfL Ausgabe 1920 
Anhang B = ICAO NOTAM Kode  
Anhang C = Instrumenten -Landeverfahren deutscher FlughŠfen 1938 
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KAPITEL 6 - ANHANG A  
 

Nachrichten fŸr Luftfahrer Ausgabe Nr. 1 1920  
 

Die Nr. 1 der ersten Ausgabe der NfL vom 8.11.1920 wird hiermit im vollen Wortlaut 
wiedergegeben, um zeigen zu kšnnen, welche AktivitŠt die Luftfahrt im ersten Jahrzehnt  ihres 
Bestehens und wŠhrend des 1. Weltkriegs schon entwickelt hatte und welche Auswirkung sich aus 
dem Krieg ergaben. 
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KAPITEL 6 - ANHANG B  
 

ICAO NOTAM C ODE 
 

Die Erstellung eines standardisierten Satzes von AbkŸrzungen und Kodi fŸr die Zivil -Luftfahrt zur 
Benutzung durch alle MitgliedslŠnder der ICAO im Flugfernmelde - und Kontrolldienst zŠhlte mit 
zu den ersten Aufgaben der PICAO. Bis zu diesem Zeitpunkt bestanden durch d ie Kriegswirren zu  
viele nationale zivile und militŠrische Versionen. Diese wurden im ICAO Dokument 8400 
ãAbbreviations and CodesÒ veršffentlicht und kamen bereits 1947 in allen Staaten zur Anwendung.  
 
Der nachfolgende Auszug beschrŠnkt sich auf die fŸr den ãNOTAM -CodeÒ (Nachrichten fŸr 
Luftfahrer Q -Kode) festgelegten AbkŸrzungen, die in einer 5-Buchstabengruppe jeweils als ersten 
Buchstaben das  ãQÒ fŸhren, immer gefolgt von zwei 2-Buchstabengruppen. Die erste 2Õer-Gruppe 
bezeichnet den Gegenstand um den es sich handelt und die zweite dessen Zustand. 
 
In der ersten 2Õer-Gruppe beginnen die Nachrichten Ÿber FlugplŠtze jeweils mit den Buchstaben L, 
M oder F, solche Ÿber Fernmeldeeinrichtungen und Navigationshilfen mit den Buchstaben C, I oder 
N, die Ÿber Flugregeln und Dienste mit den Buchstaben A, S oder P, die Ÿbeer 
Navigationswarnungen mit R oder W und irgendwelche andere mit O.  
 
In der zweiten 2Õer-Gruppe beziehen sich die Buchstaben A auf VerfŸgbarkeit, C auf Šnderungen, H 
auf Gefahren, L auf BeschrŠnkungen und XX auf irgendwelchen anderen Status. 
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Anmerkung  
 

Dokument 8400 war mit eines der ersten ICAO Dokumente, die den deutschen Luftfahrern nach 
dem 2. Weltkrieg verdeutlichten, dass die deutsche Sprache sowohl in der internationalen als auch 
nationalen Verkehrsfliegerei keinen Platz mehr haben wŸrde. Die erste wesentliche €nderung aber  
stellten die neuen ICAO Sprechfunkregeln, -verfahren und -redewendungen in Englisch, Spanisch 
und Franzšsisch dar (siehe ICAO Dokument 4444 PANS RAC/OPS und Anhang 10 Vol. II). FŸr die 
Flugsicherung in der Bundesrepublik wurde im nationalen und internationalen Flugverkehr 
Englisch im Sprechfunkverkehr verbindlich.  
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KAPI TEL 6 - ANHANG C  
 

Instrumenten Lande - (Anflug) Verfahren deutscher FlughŠfen 1938  
 

Die folgenden Abbildungen von Instrumenten -Landeverfahren einiger deutscher FlughŠfen sind der 
ãFlugÒ - Fernmeldebetriebsordnung (FBO) aus dem Jahr 1938 entnommen. Die Darstellung des 
Verfahrens fŸr den jeweiligen Flughafen war schon damals standardisiert, Šhnlich wie die heutigen 
Instrumenten -Anflug -Verfahrenskarten nach ICAO Standard; siehe ICAO Dokument 8168 COM/OPS. 

 
 

 
 

Abb. 212 - IAP Karten -Legende aus FBO 
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Abb. 213 - Anflugverfahrenskarte Hamburg - FuhlsbŸttel 

 
 

 
 

Abb. 214 - Anflugverfahrenskarte Danzig  
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Abb. 215 - Anflugverfahrenskarte NŸrnberg - Industrieflughafen  

 

 
 

Abb. 216 - Anflugverfahrenskarte Kšln  
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Abb. 217 - Anflugverfahrenskarte Freiburg  
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Kapitel 7 
 

Die amerikanische Flugsicherung im Vergleich zur deutschen Reichsflugsicherung  
 

Zum Abschluss dieses RŸckblicks scheint es lohnenswert einen kleinen Vergleich zwischen den 
Flugsicherungs-Systemen Deutschlands und den USA aus den 1930Õer Jahren zu bringen. Die 
UniversitŠt Stuttgart hatte in jenen Jahren Fachleute beschŠftigt, die sich mit dieser Thematik 
insbesondere im Hinblick auf die sich durch den Zuwachs im Flugverkehr ergebenden 
škonomischen Aspekte beschŠftigten. Zu diesem Kreis gehšrten sowohl Dr. Ršssger, als auch Dr. 
Pirath und Dr. Petzel.  
 
Die Ergebnisse des dortigen Verkehrswissenschaftlichen Instituts fŸr Luftrecht wurden im Verlag  
von R. Oldenbourg veršf fentlich t, so wie in Heft 6 ãGrundlagen der FlugsicherungÒ aus dem hier 
zitiert we rden wird.  
 
Die die Entwicklung in den USA beschreibenden Berichte sind danke nswerterweise von der 
amerikanischen ãAir Traffic Cont rol Association Ð ATCAÒ, deren Mitglied der Verfasser dieser 
Dokumentation  lange Zeit war, im ãJournal of ATCÒ veršffentlicht  worden. Diese Berichte erlauben 
einen guten Vergleich und zeigen wie weit voraus die vergleichbare Entwicklung in Deutschland 
bzw. Europa bereits gediehen war. Sie wird hier wiedergegeben. 
 
Man wurde sich d amals auf beiden Seiten des Atlantiks recht bald bewusst, dass die betrieblichen 
Funktionen des Flugsicherungssystems fŸr einen sicheren Betrieb von Flugzeugen verbessert 
werden mussten und dass dies Geld kosten wŸrde; Geld, das auch in den USA in jenen Zeiten 
knapp war.  So kam nach dem 1. Weltkrieg die Fliegerei in den USA fŸr eine Reihe von Jahren 
praktisch zum Erliegen . FŸr die transkontinentale Verkehrs-Infrastruktur hatte der Ausbau der 
Eisenbahnen Vorrang. Das staatliche Interesse am Ausbau eines Flugverkehrssystem war so gering, 
dass es dem Bestreben privater Unternehmungen Ÿberlassen war, die begonnene Entwicklung 
weiterzufŸhren. Dies fŸhrte dazu, dass die Finanzierung von Einrichtungen fŸr den Flugverkehr 
nun von den stŠdtischen Kommunen und den Flugg esellschaften getragen wurde. Eine €nderung 
dieses Zustands trat erst ein, als die Postbehšrde sich entschloss mit den entstehenden kleinen 
Gesellschaften VertrŠge Ÿber die Postbefšrderung im Nachtflugverkehr abzuschliessen; siehe 
Chronik.  
 
VergegenwŠrtigt man sich die in den vorangegangenen Kapiteln d ieses RŸckblicks geschilderten 
Komponenten des deutschen FS-Systems, so fŠllt auf, dass in den USA die Entwicklung zu einem 
kompletten System erst in den 1930Õer Jahren richtig einsetzte. Dort griff der Staat in Bezug auf die 
Flugsicherheit in der DurchfŸh rung  von FlŸgen nur recht zšgerlich ein . Das System entwickelte sich 
uneinheitlich und fast ausschliesslich aus nicht-staatlichen Bestrebungen heraus, im Gegensatz zu 
Deutschland. Und w enn man in Deutschland als Grundlage fŸr die Betriebssicherheit bereits die 
Sicherung der FlugbewegungsvorgŠnge betrachtete, war dies in den USA noch viele Jahre lang nicht 
der Fall. 
 
Dass eine Flugsicherung ihren Zweck im Dienst des Flugverkehrs wirkungsvoll nur leisten  kann je 
einheitlicher sie in technischer, betrieblicher und organisatorischer Hinsicht in allen Teilen der Welt 
entwickelt ist, war fŸr die USA bis zum 2. Weltkrieg kein Thema.  
 
Die Erkenntnis Europas, dass ein erfolgversprechender kontinentaler Flugverkehr abhŠngig von der  
Einheit der europŠischen Flugsicherung sei, war der amerikanischen Haltung hierz u weit voraus. 
Die Entfernungen im eigenen Land waren dort zu gross und die Strecken zu weit, auf dass dieses 
Erfordernis erhoben wurde. Aber erste Passagier-Flugverbindungen nach Europa fanden schon 
Anfang der  1940Õer Jahre statt. Zu Kriegsende begannen die US LVG American Overseas Airlines 
(AOA) mit regelmŠssigen FlŸgen zwischen den USA und Deutschland nach Frankfurt/Main und 
Berlin mit Flugzeugen vom Typ DC -4, danach mit DC-6 und Pan Air do Brasil ab 1948 mit Lockheed 
Constellation nach Frankfurt/Main und Hamburg. Andere LVG neutraler Staaten folgten danach in 
zŸgiger Reihenfolge, so wie Swissair, Air France, SAS, KLM, Egypt Air, JAT, usw. 
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Aber es dauerte dann noch bis zum 26. 10. 1958 bis der erste Linienflu g mit einem Turbinenstrahl -
Flugzeug einer US Ð Fluggesellschaft, Pan American World Airways - PAA,  einer Boeing 707 von 
New York nach Paris Ÿber den Atlantik  nach Europa stattfand. Im gleichen Jahr fand auch der erste 
regulŠre kommerzielle Flug der britisc hen Fluggesellschaft BOAC mit einer de Havilland Comet 4 in 
umgekehrter Richtung von London nach New York statt.  
 
Von Vorteil war, dass die Staaten der USA alle die gleiche Sprache, Englisch, benutzten, wŠhrend in 
Europa die Sprachenvielfalt dazu fŸhrte, d ass fŸr den Austausch der FS-Meldungen noch lŠngere 
Zeit der unmissverstŠndliche Tastfunk benutzt wurde.  
 
Im Jahr 1932 wurden in Europa 72 FlughŠfen im Tag- und Nachtverkehr betrieben. Ihre AusrŸstung 
und Einrichtungen waren auf beiden Seiten des Atlantiks  fast gleich. In den USA waren es 120. Die 
LŠnge des kontinentalen Flugliniennetzes betrug in Europa zur gleichen Zeit 46.600 km, in den USA 
36.300.  
 

 
 

Abb. 218 - US Transcontinental Airway  
 

  
 

Abb. 219 - TWA Flugplan  
 
Aber eines war von beiden Seiten lŠngst erkannt: Flugverkehr ohne Funkverkehr fŸr die  
Flugsicherung hatte keine Chance auf Weiterentwicklung. Die daraus resultierenden Kosten fŸr die 
Flugsicherung betrugen in Deutschland in den Jahren von 1927 bis 1931 jŠhrlich rund 3,5 Millionen 
Mark.  In den USA resultierten die staatlichen Aufwendungen fŸr die Aufrechterhaltung des 
Luftverkehrs der Entwicklung entsprechend in steigenden Ausgaben. Die ãAeronautics BranchÒ des 
Handelsministeriums nannte fŸr 1927 2.310.000, fŸr 1928 15.900.000, fŸr 1929 33.300.000, fŸr 1930 
37.600.000 und fŸr 1931 43.400.000 Mark. Die Kosten fŸr Flugsicherungs-Einrichtungen allein 
betrugen fŸr die Jahre 1926 bis 1930 zusammen 35.650.000 Mark, wŠhrend sich der Unterhalt dieser 
Einrichtungen auf 21.000.000 Mark belief.   
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Abb. 220 - Sichtflugkarte Indianapolis - Dayton 1931 
 

 
Abb. 221 



Die Entwicklung der deutschen Flugsicherung 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________________ 
© Frank W Fischer 15.6.2014 403 
 

Die amerikanischen Einrichtungen  
 
Der Flugverkehr in den USA war in Bezug auf die Flugsicherung von dem Vorteil geopolitischer 
Einheit geprŠgt. Vorrang hatte die Planung der nationalen Einricht ungen vor denen der 
grenzŸberschreitenden (Kanada und Mexiko, bzw. SŸdamerika). Ein zusŠtzlicher Vorteil war die 
einheitliche Sprache. 
 
Die Administration der Flugsicherung oblag dem Handelsministerium (Department of Commerce) mit 
seiner Luftfahrtabteilung . Diese hatte verschiedene Flugsicherungs-RegionalbŸros, bzw. 
BezirksŠmter eingerichtet. Die Anforderung en und Einrichtungen der Flugsicherung wurden in den 
NfL Ð Šhnlichen ãAeronautical BulletinsÒ bekannt gemacht. 
 
Die Luftfahrtabteilung gliederte sich in  vier Unterabteilungen; die  Vermessungs- und  Planungs- 
Abteilung, eine Bauabteilung, die Nachrichtenabteilung und die Funkabteilung. Die erste bestimmte 
Ÿber den Verlauf von Flugstrecken mit  und  Ÿber die Auswahl der Standorte von Leuchtfeuern und 
Zwischenl andeplŠtzen. 
 

 
 

Abb. 222 
 

Die dritte war zustŠndig fŸr die Auswahl der Wetter - und Nachrichtenstationen und die vierte fŸr 
die Planung und Einrichtung der Flugfunk stationen und Richtfunkbaken, dort bekannt unter der 
Bezeichnung ãFour-Course-Radio-Range Ð RNGÒ. 
 
Im Gegensatz zu Europa gab es nur zwei Hauptrichtungen des Flugverkehrs, Nord -SŸd Ÿber ca. 
3000 km und Ost-West Ÿber 5000 km. Bis auf den Bereich der OstkŸste waren die 
Wetterbedingungen besser als die in Europa. Blindflug als Erfordernis entstand a lso im Westen 
wesentlich spŠter als im Osten. Aber die hohen Bergketten der Rocky Mountains waren lange Zeit 
ein hohes Hindernis. 
 
Die Kennzeichnung der FlughŠfen fŸr Tagesflugverkehr unterschied sich nur unwesentlich von der 
in Europa. Unterschiede gab es in der Befeuerung fŸr den Nachtflugbetrieb (siehe Abbildung 22 3).  
 
Einrichtungen fŸr den Instrumenten -Flugbetrieb (BlindanflŸge) waren noch im 
Entwicklungsstadium. Aber man hatte bereits die sogenannten Richtfunkbaken (RNG) entwickelt, 
die sowohl fŸr den  Flugstreckenverlauf als auch fŸr den Anflug Verwendung fanden. Ihre Nutzung 
entsprach einem heutigen ãILS Landekurs Anflug ohne Gleitpfad Ò und wurde dort spŠter als 
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ãStandard-Beam-Approach Ð SBAÒ bezeichnet. Auch dies waren hauptsŠchlich private 
Unternehm ungen. 
 
 

 
 

Abb. 223  - Nachtflugbefeuerung US Flughafen  
 

Flughafenzone und Bewegungslenkung  
 

Wie in Deutschland war auf den FlughŠfen ein SignalwŠrter im Einsatz, der auf einem Kontrollturm 
die Starts und Landungen Ÿberwachte und dort mittels Lichtzeichen  die freie Landebahn anzeigte. 
Bevor der ãSignal-ManÒ von einem Kontrollturm aus den Flugplatzverkehr Ÿberwachte, hatte man 
ihn am Beginn der Startbahn mit einer Signalfahne positioniert. Die ersten sogenannten 
ãKontrolltŸrmeÒ waren von alleingelassenen Flugleitern selbst gebastelte Konstruktionen. 
 
Anfang der 1930Õer Jahre wurde dann bereits dazu Ÿbergegangen die Kommunikation zwischen 
Bodenfunkstelle und Flugzeug in den Nahverkehrsbereichen ( TMA ) mittels Sprechfunk auf einer 
gemeinsamen Frequenz fŸr die Flughafenkontrolle durchzufŸhren.  
 

Flugwetter dienst  
 
Flugwetter -Funkstationen waren entlang der Flugstrecken eingerichtet, die in regelmŠssigen 
Zeitintervallen ihre Meldungen ausstrahlten. Die technischen Einrichtungen der Flug wetterstationen 
entsprachen denen in Europa. Der Wetterdien st an FlughŠfen wurde vom ãDepartment of 
AgricultureÒ geleistet. Ohne die AuftrŠge der staatlichen Postbehšrde wŠre es wahrscheinlich erst in 
viel spŠteren Jahren zur Errichtung von Flugverkehrsstrecken gekommen. Zudem brachten diese 
frŸhen Flugverbindungen gegenŸber der Bahn keinen wesentlichen Zeitvorteil. FŸr die 
Fluggesellschaften brachte also erst der Postverkehr einen rentablen Betrieb. 
 
Hieraus entstand Mitte der 1920Õer Jahre ein zweites Erfordernis. Zur Sicherung dieser PostflŸge, die 
nun auch bei Dunkelheit stattfanden, mussten die Wettermeldungen auf schnell em Wege zwischen 
den Bodenstellen ausgetauscht und ebenso auch per Tastfunk an die Flugzeuge Ÿbermittelt werden. 
Um den Wettermeldungs -Austausch zu beschleunigen wurden diese nun Ÿber ein neu 
eingerichtetes Fernschreibnetz zwischen den Bodenstellen des Wetterdienstes ausgetauscht. 
Insgesamt bestanden acht Flugsicherungsbezirke. In diesen Gebieten gab es insgesamt 210 
Wetterwarten mit synoptischen Sendezeiten um 8 und  um 20 Uhr. Der Wetterdienst war staatlich.  
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Abb. 224 

 
Entlang der Flugstrecken waren HilfslandeplŠtze in ca. 50 km Abstand eingerich tet. Diese AbstŠnde 
betrugen mindestens 16 und maximal 70 km, so dass die Flugzeuge bei einer durchschnittlichen 
Flughšhe von 2500 m immer geeignete LandeplŠtze vorfanden. 663 FlugplŠtze wurden 1932 
unterhalten.  
 

 
Abb. 225 
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FŸr den Nachtflugverkehr waren die Strecken mit Befeuerung versehen. Im gleichen Jahr (1932) 
waren dies 28.000 km befeuerte StreckenlŠnge. Man betrieb 1460 Drehfeuer, 376 Blinkfeuer, 188 
privat betriebene Feuer und 385 befeuerte ZwischenlandeplŠtze. 
 

 
Abb. 226 

 
Bei Schlechtwetterlagen benutzen die Piloten die Richtfunkbaken (RNG), betrieben vom 
Handelsministerium. Diese bereits ab 1928 entwickelten RNG lieferten hšrbar oder auf Instrumenten 
angezeigt vier Leitstrahlen bzw. Ðkurse. Die Reichweite betrug etwa 250 km auf dem Frequenzband 
von 237 bis 350 kHz. 47 solchen Baken waren in Betrieb (siehe Abbildung 23 1). Befand sich ein 
Flugzeug auf dem Richtkurs h šrte der Pilot einen Dauerton, abseits davon entweder ein A-Signal im 
Morsekode (kurz lang) oder ein N -Signal (lang kurz). 
 

Flug-Fernmeldedienst  
 

Ausser den Wettermeldungen wurden auf dem gleichen Frequenzband noch Verkehrsnachrichten 
und Betriebsmeldungen Ÿbertragen. Wie in den anderen Teilen der Welt fanden auch hier der von 
der ITU eingefŸhrte Q-Kode Verwendung. Die an Bord installierten FunkgerŠte mit  50 Watt 
Sendeleistung hatte ein Gewicht von fast 50 kg, waren aber in ihrer Bauweise bereits vereinheitlicht.  
 

 
Abb. 227 - Luftstrassen-Funkstation Oakland  
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Abb.228 - Eine der ersten Funkstationen bei Bellafonte / PA der New York - Cleveland Strecke 

 
Die gršssten Wetterwarten bestanden in Washington, Chicago, New Orleans, Denver und San 
Francisco. FŸr den Flugverkehr waren zusŠtzliche Ausstrahlungen alle 3 Stunden um 2, 5, 8 und 11 
Uhr vorm ittags und nachmittags eingefŸhrt worden. 56 Flugwetterstationen , d.h. bei je 325 km 
Reichweite fast alle 200 km eine Station. 
 

 
Abb. 229 - Lichtbogen-Sender + EmpfŠnger fŸr LW, MW und KW um 1920  

 
Was den Anteil der verschiedenen Meldungsarten betrifft, so entfielen  90 % auf Wettermeldungen 
und Positionsmeldungen, 5% auf Anweisungen an die Piloten, 4% auf Verkehrsnachrichten und 1% 
auf Nachrichten an Passagiere. 
 
Ende 1930 gab es 57 Gegenverkehrs-Flugfunkstationen  (Duplex -Verkehr) , im Gegensatz zu 132 von 
Fluggesellschaften betriebenen Sprechfunkstellen. Dies fŸhrte zur GrŸndung der Firma 
ãAeronautical Radio Incorporated Ð ARINC)  durch 15 Fluggesellschaften, um die Stationen zu 
betreiben. FrequenzbŠnder und Sendeleistungen wurden von der ãFederal Radio CommissionÒ 
(heute FCC) bestimmt, die sich nach den Vereinbarungen der 1927Õer ITU Konferenz in 
Washington/DC richtete.  Die nationale Notfrequenz lautete 3106 kHz. 
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Abb. 230 - KommunikationskanŠle der Flugverkehrskontrolle  

 
Der gesamte Verkehr entwicklelte sich hauptsŠchlich von Ost nach West. Erst als Kalifornien erreicht 
war wurde die Kette der  Flugwetter - und Bodenfunkstellen zŸgig ausgebaut, und man konnte einen 
regelmŠssigen Verkehrsdienst einrichten. 
 

 
Abb. 231 - Strahlungsdiagramm des Vierkurs -Richtfunkfeuers  

 

 
 

Abb. 232 - Newark ATC Center 1935 
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Abb. 233 
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Abb. 234 

 
Die zeitliche Entwicklung in den USA  

 
Um die Entw icklung in den USA besser zu verstehen mšge eine kleine †bersicht Ÿber die 
Entwicklung des amerikanischen Flugsicherungssystems vor dem 2. Weltkrieg dem Vergleich zum 
deutschen dienen. Die Angaben stammen von der heutigen US ãFederal Adminstration 
Administration Ð FAAÒ, die 1958 als ãFederal Aviation AgencyÒ gegrŸndet worden war. Der 
VorlŠufer der FAA war die ãCivil Aeronautics Administration - CAA. Beide stellten im Vergleich zu 
Deutschland ein Zivil -Luftfahrt -Amt dar. Di e †bersicht  beginnt im Jahr 1918. 



Die Entwicklung der deutschen Flugsicherung 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________________ 
© Frank W Fischer 15.6.2014 411 
 

1918 
 
In diesem Jahre wurde der Luftpostdienst zwi schen Washington/DC und New York mit einem 
Zwischenstop in Philadelphia versuchsweise eingefŸhrt. Das Kriegsministerium stellte Flugzeuge, 
Piloten und Wartungstechniker zur VerfŸgung. Am 12. August Ÿbernahm die Postbehšrde diesen 
Betrieb. Man plante bereits die Einrichtung einer transkontinentalen Postflugstrecke.  
 

1919 -1921 
 

Entlang dieser Strecke wurde 1919 der Abschnitt New York nach Chicago Ÿber Cleveland eršffnet. 
1920 folgte der Abschnitt von Chicago nach Omaha und im Herbst die Strecke Omaha bis San 
Francisco. Die Post errichtete ãLuftpost FunkstationenÒ entlang der Strecke, aus denen spŠter die 
ãFlight Service StationsÒ entstanden. Bis 1921 entstanden 17 Stationen. Die Strecke hatte eine LŠnge 
von 2680 Meilen. Alle 200 Meilen war ein Landeplatz eingerichtet, insgesamt 15. Der Funkverkehr 
wurde nur zwischen Bodenstationen im Morse -Kode gefŸhrt. 1920 gab es 88 Flugbetriebs-
Unternehmungen, deren Zahl bis 1922 auf 129 anstieg. Pro Tag beflogen die Strecke nur zwei 
Flugzeuge, je eines nach Westen und nach Osten. Bis 1924 wurden ãBonfiresÒ und danach 
elektrische Drehfeuer fŸr 24-stŸndigen Tag- und Nachtflugbetrieb aufgestellt.  

 
1925 

 
01.03. T. Claude RyanÕs ãLos Angeles - San Diego Air LineÒ beginnt mit regulŠrem Passagierdienst 
 ganzjŠhrig und Ÿber alle US-Staaten. 
 
02.02. Unter dem sogenannten ãKelly ActÒ vereinbart die Postbehšrde mit den Fluggesellschaften 
 die Postbefšrderung per Flugzeug. 

1926 
 

20.05. PrŠsident Coolidge unterzeichnet den ãAir Commerce ActÒ, der hiermit Gesetzeskraft 
 erlangt. 
 Er ermŠchtigt das Handelsministerium ( Department of Commerce - DoC) Flugstrassen einzu-
 richten und Navigationshilfen aufzustellen, allerdings nur entlang der Strecken, nicht  an 
 FlughŠfen. Es gibt noch immer keine Funkverbindung zwischen Boden - und 
 Flugfunkstell en. 
 
23.05. ãWestern Air ExpressÒ eršffnet als erste Fluggesellschaft den regulŠren Passagierdienst von 
 Los Angeles nach Salt Lake City Ÿber Las Vegas; schon 12 Jahre zuvor hatte die ãSt. Peters-
 burg-Tampa AirboatÒ Linie regulŠren Dienst mit Flugzeugen angeboten. Sie Ÿberdauerte 
 nur drei Monate.  
 
03.06. Die Postbehšrde verbessert ihren Vertrag zur Postbefšrderung mit den Fluggesellschaften. 
 
11.08. Die ãAeronautics BranchÒ des Handelsministerium wird errichtet. Die ãAirways DivisionÒ  
 (Luftstrassen-Abtei lung) verbleibt weiterhin  beim ãBureau of LighthousesÒ mit 
 ZustŠndigkeit  Ÿber die optische Befeuerung entlang der Flugstrecken. 
 
07.12. Das erste Flugstrassen-Leuchtfeuer (Airway Light Beacon) der ãAeronautical BranchÒ geht in 
 Betrieb, 15 Meilen nordšst lich von Moline (Illinois) entlang der Flugstrecke Chicago - Dallas. 
 Bis Juni 1927 waren 4121 Meilen der Strecken befeuert, einschliesslich von 2041  Meilen 
 entlang der sogenannten transkontinentalen Strecken. 
 
18.12.  Die erste Ausgabe der ãDomestic Air NewsÒ erscheint als offizielle Publikation der ãAero- 
 nautical BranchÒ fŸr die Luftfahrer. 

1927 
 

22.03. Die alte Kennzeichnung der Luftfahrzeuge (C fŸr ãcommercialÒ, S fŸr ãstateÒ und P fŸr 
 ãprivateÒ) wird aufgehoben. X wird neu fŸr ãexperimentalÒ eingefŸhrt. Als erster Buchstabe 
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 wird nun ãNÒ fŸr alle Luftfahrzeuge , die vorher C, S oder P fŸhrten, benutzt. 
 
06.04. Mr. P. MacCracken, Jr., ãAssistant Secretary of Commerce for AeronauticsÒ erhŠlt die 
 Piloten-Lizenz Nummer 1 von der ãDoC Aero nautics BranchÒ. 
 
04.05. Mr. C.A.Levine, ein New Yorker GeschŠftsmann ist der erste Passagier in einem Flugzeug 
 auf einem non-stop Flug von New York nach Deutschland in einem Bellanca Flugzeug. 
 
30.06. Die ãAeronautics BranchÒ gibt die erste ãAirways Strip MapÒ heraus, eine Karte, die entlang 
 der Flugstrecke alle HilfslandeplŠtze zeigt. 
 
01.07. Die Verantwortung Ÿb er die transkontinentale Flugstrasse wird von der Postbehšrde an die 
 ãAeronautics BranchÒ Ÿbergeben. Die  Flugstrecke war  jetzt 2612 Meilen lang, 2041 davon 
 befeuert, und hatte  92 HilfslandeplŠtze, 101 Navigations-Funkfeuer, 417 Azetylen -Feuer 
 sowie 17 Funkstationen, betrieben von 45 Funkern und 14 Wartungstechnikern. 
 
19.10.  ãPan American AirwaysÒ nimmt den Flugbetrieb zwischen den USA und Kuba auf.  
 
Okt. Die ãInternational Radio ConventionÒ der ITU tagt in Washington/DC. FŸr die USA werden  
 neue FrequenzbŠnder vereinbart. Ein ãInterdepartmental Radio Advisory CommitteeÒ setzt 
 diese um. 
 
 Die Bodenfunkstellen werden umbenannt in ãLuftstrassen -FunkstationenÒ. Ihre Sende-
 leistung wird auf 1000 Watt erhšht. Bei Bellafonte wird die erste Vierkurs -Funknavigations -
 Anlage in Betrieb genommen. Hochfrequenz Funkanlagen kommen zum Einsatz. 
 Sprechfunk wird erst Anfang der 1930Õer Jahre aufkommen.  
 

 
Abb. 235 - US Postflieger Denver 1927 

 
1928 

 
20.03. Das Handelsministerium teilt den Erwerb von 12 neuen Funkstationen mit, zusŠtzlich zu 
 den bereits bestehenden 17. Diese ãAirway Radio StationsÒ leisteten Wetter und Vorflug-
 Beratung fŸr die Piloten per Tastfunk. Um  1933 gibt es dann bereits 68 Funktationen und 
 Ende 1929 besitzen bereits 326 Flugzeuge FunkgerŠte, zusŠtzlich zu weiteren 449, die nur 
 Ÿber EmpfŠnger verfŸgen. 
 
30.06. Das Handelsministerium richtet ein ãAircraft Accident BoardÒ (Flugzeug -Unfall -
 Untersuchungs-BŸro) ein und berichtet Ÿber die erfolgreiche Einrichtung eines ãPractical 
 Radio Navigation SystemsÒ fŸr die Flugzeuge (Radiokompass). Die benutzte Bodenstation 
 war ein  Vierkurs -Funkfeuer (Four Course Radio Range - RNG). Von ihm wurden 1929 sieben 
 Stationen zwishen Omaha und New York sowie zwischen Key West und Havanna errichtet.  
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 Diese Funknavigationsanlage wurde bereits 1930 zum Standard in der zivilen Flugsicherung  
 bis zum Ende des 2. Weltkriegs und darŸber hinaus (siehe Teil II). 
 
01.07. Das Handelsministerium rich tet ein Flugsicherungs-Fernschreibnetz fŸr die †bermittlung  
 von Wettermeldungen ein. Die ersten Stationen sind Hadley Field /New Jersey,  Cleveland /  
 Ohio, Chicago / Illinois und Concorde / California, alle verbunden mit der Zentra le in 
 Washington/DC. Nach weiteren 10 Jahren wird dieses Fernschreibnetz (AFTN) auf 21.790 
 Meilen LŠnge anwachsen 

1929 
 

09.05. Es wird ein ãInterdepartmental Airways Committee Ò zur Weiterentwicklung und 
 Ausdehnung im ganzen Land eingerichtet. 
 
24.09. James H. Doolittle macht den ersten Blindflug von Start bis Landung am Mitchel Field NY  
 unter Benutzung eines Vierkurs -Funkfeuers und FŠcherfunkfeuern (Marker Beacon = VEZ 
 und HEZ). Jahre spŠter (9.5.1932) erfolgt ein Šhnlicher, nun Solo-Blindflug, in Dayt on / Ohio 
 durch A. F. Heggenberger. 
 
01.10. Die ãAeronautics BranchÒ veršffentlicht eine Reihe einheitlicher Flugregeln fŸr die Flugver -
 kehrskontrolle ( Air Traffic Control - ATC). 
 
10.10.  Die ãAeronautics BranchÒ erlŠsst Vorschriften fŸr die Standort-Meldungen der FlŸge e
 ntlang der staatlichen Flugstrecken  (Federal Airways). 
 

 
Abb. 236 - Archie League, erster Flugleiter 1929 

 
02.12. 15 Fluggesellschaften grŸnden die Telekommunikations-Dienstleistungsfirma ãAeronautical  
 Radio Incorporated - ARINCÒ zum Betrieb der Funkstationen entlang der Flugstrecken, das 
 allgemeine Netzwerk der bestehenden Bodenstationen nutzend. Das Fernschreibnetz Ÿber 
 700 Meilen LŠnge nimmt mit 13 Stationen den Betrieb auf. 

  
Abb. 237 - Fairchild FC 2 W 
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Abb. 238 - Fokker F 7 USA 1928 

 
Abb. 239 - Luftstrassen Funkstation USA 1928 

 
1930 

 
1930 Cleveland ãMunicipal AirportÒ richtet Flugplatzkontrolle ( Aerodrome Control = TWR) per 
 Funk ein. In den folgenden fŸnf Jahren werden weitere 20 FlughŠfen diesen Dienst 
 einrichten. 
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Abb. 240 - Fokker der Universal Air Lines USA 1930 

 
Abb. 241 - Lonnie Dietrich, erster CAA Flugleiter USA 1929  

 
1931 

 
12.02. Die letzte Funknavigations -LŸcke entlang der Strecke San Francisco - New York wird mit  
 einem Vierkurs -Funkfeuer geschlossen. 
 

 
Abb. 242 - Kette der Vierkurs -Richtfunkfeuer USA 1931 
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05.09. Das erste Instrumenten Lande System - ILS mit Landekurssender (Localizer - LLZ) und 
 Gleitpfad  (Glide Path - GP) entsteht in College Park / Maryland.  
 
 Ein Wetterkarten - Versuchsbetrieb wird an sechs Punkten zwischen Kansas City und New 
 York erfolgreich begonnen und 1932 Ÿber das ganze Land permanent betrieben.  
 
 Dieser Dienst bot den Piloten sechsmal pro Tag eine Wetterkarte Ÿber das Fernschreibnetz, 
 dessen Inhalt spŠter auch per Tastfunk im F lug zu empfangen war.  
 

 
Abb. 243 

 
Abb. 244 - Standard Luftstrassen Funkfeuer USA 1931 

 
1932 

 
 Die ãAeronautics BranchÒ richtet ein formelles System zur Flugvermessung der Funk- und  
 Navigationsanlagen ein. 
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1933 
 

30.01. Ein Fernwirksystem zum Betrieb und zur Kontrolle der Funknavigationsanlagen wird  
 eingefŸhrt. 
 
01.03. Die ãAeronautics BranchÒ stellt ein neues Blindlandesystem vor. Ein kompletter Blindflug  
 findet damit im September 1933 statt. 
 

 
Abb. 245 

 
01.07. Die ãAeronautics BranchÒ Ÿbernimmt die Verantwortung fŸr die Errichtung und die  
 Unterhaltung aller staatlichen Luftstrassen.  68 ãAirway Radio StationsÒ sind in Betrieb, 
 verbunden durch ein 13000 Meilen langes Fernschreib-Netzwerk.  
 

 
Abb. 246- Curtiss Condor 1934 

 
24.11.  Ein Flughafen Entwi cklungs-Programm beginnt und verschafft ArbeitsplŠtze fŸr tausende 
 von Arbeitslosen aus der Wirtschaftskrise. Hunderte von FlugplŠtzen werden von den 
 Kommunen angelegt. 
 

1934 
 

01.07. Die ãAeronautics BranchÒ Šndert ihren Namen in ãBureau of Air CommerceÒ. Sprechfunk 
 zwischen Boden- und Flugfunkstellen lšst den Tastfunkverkehr ab. Eine nationale Wach -
 frequenz, 3106 kHz, wi rd eingefŸhrt. 
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01.12. In den USA sind 775 mit Flugfunk ausgerŸstete Flugzeuge registriert, davon 326 mit 
 Gegensprech-FunkgerŠten. 449 waren nur mit EmpfŠngern ausgerŸstet. Nur 345 Flugzeuge 
 waren im regulŠren Flugbetriebs-Einsatz. 
 

1935 
 

19.06. Die ãRadio Technical Commission of Aeronautics - RTCAÒ wird gegrŸndet, eine staatliche 
 Vereinigung, die sich um die Weiterentwicklung von Fun k- und Navigationseinrichtungen  
 kŸmmert. Die Aufgabe lautete , die bestehenden Probleme im Flugsicherungs-Funkverkehr  
 zu lšsen. Die RTCA besteht heute noch. 
23.07. Die USA erhalten Mitteilung vom britischen ãDefense ResearchÒ Komitee Ÿber die erfolg- 
 reiche Entwicklung von RADAR ( Radio Detection and Ranging), der Funkmess-Technologie. 

 
Abb. 247 

 
05.09. Simultane Aussendung von Signalen und Sprache von Funknavigationsanlagen wird in  
 Pitttsburgh / PA eingefŸhrt.  
 
12.11.  Vertreter aller am Flugverkehr Bet eiligten treffen sich in Washington/DC um die 
 EinfŸhrung  der Flugverkehrskontrolle ( Air Traffic Control Service) entlang der Luftstrassen zu 
 diskutieren. Dieser Dienst wurde am 1.11.35 versuchsweise begonnen. 
 

 
Abb. 248 - FS-Bezirkskontrollzentrale Newa rk USA 1935 
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01.12. Fluggesellschaften richten die erste Flugverkehrskontrollzentrale fŸr die Streckenkontrolle  
 in New ark / New Jersey ein, d.h. ein ãArea Control Center - ACCÒ. Zwei weitere folgten  
 mit Chicago in April 1936 und Cleveland im Juni 1936.  Die Regierung hatte hierfŸr keine 
 Mittel.  

1936 
 

24.03. Das ãBureau of Air CommunicationÒ Ÿberzeugt die Regierung, dass die Flugverkehrskon- 
 trolle von der Regierung Ÿbernommen werden  muss. 

 
Abb. 249 - Mr. Darby im Newark Kontrollturm USA 1935  

 

 
Abb. 250 
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06.07. Die staatliche Flugverkehrskontrolle nimmt ihren Dienst mit den drei am 1.12.1935 
 eingerichteten Zentralen auf. Die Dienste unterstanden der Leitung von E. F. Ward. 15 
 Flugleiter wurden hierfŸr neu eingestellt. Er fŸhrt eine ganze Reihe von Neue rungen 
 im Betrieb ein, u.a. die spŠter als ãShrimp BoatsÒ bekanntgewordenen Flugzielmarkierer. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Abb. 251- FS-Bezirkskontrollzentrale Newark 1936  

 

 
Abb. 252 - Earl Ward, Leiter des Newark ARTCC USA 1935 

 
19.10.  Die FS-Bezirkskontrollzen trale (Air Route Traffic Control Center - ARTCC = ACC) Detroit  
 nimmt den Betrieb auf, gefolgt von Pittsburg am 16.11. 
 

1937 
 

01.03. Das Los Angeles ARTCC geht in Betrieb, gefolgt von Washington/DC im April und  
 Oakland im Mai.  1937 tritt ein Mann, Tirey K Vickers, in die US Flugsicherung ein, der nach 
 dem Krieg als Innovator auf dem Gebiet der Flugverkehrskontrolle auch in Europa bekannt 
 werden sollte. 
 
01.07. Das ãBoard of Communication - BoCÒ beginnt ein ÒAirways Modernization & Extension 
 ProgramÒ zur Erweiterung des Luftstrassen-Streckennetzes. Die Zahl der betriebenen Flug-
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 wetterstationen betrŠgt 206. Die Luftstrassen-Flugfunkstationen ( Airway Radio Stations) 
 meldeten den Fortschritt des Flugverlaufs ab Start entlang der Flugstrecken von Station zu 
 Station bis zum Ziel. Hieraus entwickelt sich die Bewegungskontrolle ( Flight Movement 
 Control), die zu einem wesentlichen Merkmal der spŠteren Flugverkehrskontrolle ( Air Traffic 
 Control) werden wird. Die Vierkurs -Funkfeuer werden fŸr simultan betrieben en Sprechfunk  

 
Abb. 253 

 
 ausgerŸstet. Die verschiedenen Arten der Funkdienste der Bodenfunkstellen, ab jetzt 
 ãAirway Communication StationsÒ genannt, werden kategorisiert (Service A bis X, siehe 
 Tabelle). Mit Service ãFÒ wurden Telefonverbindungen zwischen den seit 1935 entstandenen 
 Flugsicherungs-Bezirkskontrollzentralen ( Airway Traffic Control Centers) eingefŸhrt. 
 Inzwischen hat  jeder gršssere Flughafen einen mit Sprechfunk ausgestatteten Kontrollturm 
 (Aerodrome Control Tower - TWR), der fŸr den Verkehr am Flugplatz und in seinem 
 Nahverkehrsbereich (Terminal Control Area - TMA ) Flugplatz -Kontrolldienst ( Aerodrome 
 Control Service)  leistete. 
 

 
Abb. 255 - Detroit ARTCC USA 1937 
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Abb. 254 - ATC Dienstleistungskategorien USA 1937 

 
1938 

 
01.01. Das BoC richtet in seiner Luft strassen-Betriebsabteilung (Airways Operations Division) eine 
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 Sektion fŸr Flugverkehrskontrolle (ATC) ein. Bis Juni 1938 werden 40 Flugleiter fŸr den 
 Flugplatzkontrolldienst ( Airport Control Tower Operator for Aerodrome Control Service) 
 zertifiziert.  231 der 1907 im Lande betriebenen FlugplŠtze hatten befestigte Landebahnen, 
 aber nur 36 waren lang genug fŸr den Betrieb mit einer DC-3.  
 
01.08. Die neu geschaffene CAA nimmt ihre Arbeit auf. Die Streckenfunkstellen werden nun 
 ÒInterstate Airway Communication Stations - INSACSÒ genannt. Die erste ãOverseas and 
 Foreign Airways Communication Station - OFACSÒ mit der Stationskennung ãWSYÒ wird 
 in New York eingerichtet. Sie beginnt mit dem Betrieb 1940. Diese Station wird eine wich tige 
 Rolle fŸr den transatlantischen Flugverkehr aus den USA nach England wŠhrend des 2. 
 Weltkriegs spielen. New York OFACS  werden weitere solche Stationen in New Orleans, 
 Seattle,  San Francisco, Honolulu, Anchorage, Miami, in der Kanalzone, in San Juan und 
 Puerto Rico folgen. Alle werden auf 4495 kHz arbeiten. Das Modernisierungs -Programm 
 resultiert in 25500 Meilen staatlicher Luftstrassen, auf denen Ÿber 12165 Meilen LŠnge 
 Flugverkehrskon trolle ausgeŸbt wurde. Ein nicht gelšstes Problem blieb die mangelhafte 
 Kommunikation zwischen den von der CAA betriebenen Kontrollzentralen (A RTCC) und 
 den FlughŠfen sowie die unzulŠnglichen Schlechtwetter-Landesysteme. 
 

1939 
 

01.03. Die neue ãCivil Aeronautics Authority - CAAÒ nimmt das Fort Worth ARTCC in Betr ieb, 
Salt  Lake City ARTCC im April und Atlanta im Mai.  
 
03.05. Das staatliche Luftstrassen-Netz umfasst 1939 25.500 Meilen StreckenlŠnge mit 231 Vier- 
 kurs-Funkfeuern (RNG), 100 UHF ãCone of SilenceÒ Markierungs-Funkfeuern und 21 VHF  
 FŠcher-Funkfeuern (Fan Marker - MKR). 
 
01.09. Deutschland beginnt den 2. Weltkrieg.  
 

   
Abb. 256 - Erster mil. Kontrollturm auf Mitchel AFB USA 1940  

 
06.06. In Alaska werden Strecken-Navigations -Funkfeuer errichtet.  
 

1940 
 

01.01. Die CAA Ÿbernimmt die Funkstationen Anchora ge und Fairbanks in Alaska. 
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16.02. Die Funkstation mit der Kennung ãWSYÒ, die erste ãOverseas & Foreign Airways Commu-
 nication StationÒ der CAA beginnt mit regulŠrem Betri eb fŸr FlŸge Ÿber dem Atlantik  im 
 HF-Frequenzband am Standort Bayville auf Long I sland / New York mit 4 -kw Sendern. 
 Diese Funkstation sollte in den folgenden Jahren eine wichtige Rolle zur Flugsicherung der 
 vielen Tausend militŠrischer FlŸge in Richtung Europa spielen. 
 
02.05. PrŠsident Roosevelt genehmigt die Entwicklung des von der CAA gewŸnschten 
 Instrumenten  Landesystems ãILSÒ mit Landekurssender und Gleitpfad. Es kommt erst nach 
 Kriegsende zum regulŠren Einsatz. 
 
30.06. Die CAA wird reorganisiert. Von  da an gibt es die CAA als ãAuthor ityÒ und ein separates 
  ãCivil Aviation Boa rd - CABÒ. 
 
01.10. Seattle ARTCC, gefolgt von Cincinnati, nehmen im November  den Betrieb auf. Es gibt 
 mittlerweile zusŠtzliche 44 Flugwetterstationen, die ãService CÒ betreiben. Das 
 Fernschreibnetz ist inzwischen 4480 Meilen lang und des Telefonnetzwerk 1683 Meilen. 
 

1941 
 

07.04. Das ãInterdepartmental ATC  BoardÒ des Kriegsministeriums nimmt seine Arbeit auf. Dieses 
 IATCB erstellt die meisten Regeln und Verfahren fŸr die Flugverkehrskontrolle (ATC) 
 wŠhrend des Krieges. Diese Regeln und Verfahren werden grossen Einfluss auf die durch 
 ICAO fŸr den internationale n Flugbetrieb einzufŸhrenden Richtlin ien und Empfehlungen 
 haben. Das IATCB wird im Mai 1946 wieder aufgelšst.  
 
01.05. Das UKW-Drehfunkfeuer (VOR) wird auf der Strecke New York - Chicago erstmals 
 eingesetzt. 
 
25.08. PrŠsident Roosevelt genehmigt 12 Millionen USD fŸr die Konstruktion, den Betrieb und die 
 Wartung von Flughafen -KontrolltŸrmen ( Aerodrome Control Tower - TWR). 39 TWR wurden 
 errichtet. Die †bergabe seitens des MilitŠrs an die CAA war f Ÿr November 1941 vorgesehen. 
 
01.11. Diese †bergabe fand pŸnktlich statt. Zuvor wurden die KontrolltŸrme von lokalen 
 Flughafengesellschaften betrieben. Die CAA Ÿbernahm zuerst die KontrolltŸrme in 
 Albuquerque, Atlanta, Charlotte, Floyd Bennett Field, Orl ando, Portland, Salt Lake City und 
 Savannah. 19 weitere folgten  im Januar 1942 und 12 an anderen Orten im April.  
 
07.12. Boston ARTCC geht ans Netz, gefolgt von Jacksonville ARTCC: 
 
18.12.  Bis MŠrz 1942 entstehen weitere sieben neue ARTCC. Das MilitŠr drŠngt die Regierung 
 auf Beschleunigung in der Errichtung von Bezirkskontrollzentralen (ARTCC) und die  
 Ausdehnung des Flugsicherungs- Fernschreib- und Telefonnetzes im Interesse der 
 nationalen Sicherheit. Somit entstehen sieben weitere ARTCC. Es gibt mit tlerweile 23 
 ARTCCs. 
 
1941 Mr. Oscar Holmes tritt der CAA bei und wird der erste staatliche Afro -Amerikanische  
 Flugleiter (Air Traffic Controller) in den USA.  
 

1942 
 

1942 Das Kriegsministerium bittet die CAA die militŠrischen Fernmeldeeinheiten bei der E in- 
 richtung weltweiter Luftstrassen fŸr das Lufttransport -Kommando zu unterstŸtzen. Vorrang  
 hatte die Flugstrecke Ÿber den Nordatlantik zu den britischen Inseln. Zuvor installierten  
 CAA -Techniker Funk- und Navigati onsanlagen fŸr die Invasion via Afrika  in SŸdamerika 
 und Westafrika, und ebenso im Pazifik nach Australien sowie im Norden von Seattle nach  
 Attu . Ende 1945 hatten die CAA Techniker als Angehšrige des militŠrischen ãAirways &  Air 
 Communications Service - AACSÒ der US-Luftwaffe an 200 Standorten ausserhalb der USA 
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 diese Anlagen errichtet.  Diese Anlagen in allen fŸnf Kontinenten sollten  nach dem Krieg das 
 RŸckgrat fŸr die Errichtung des weltweiten Luftstrassen -Netzwerks unter den Richtlinien  
 und Empfehlungen der 1944 gegrŸndeten ICAN Nachfolge-Organisation ICAO werden.  
 

 
Abb. 257 - Logo des AACS Dienste der US-Luftwaffe  

 
 Die US-Armee, bedingt durch den Personalmangel bei der CAA, setzt Offiziere in den 
 ARTCCs zur Kontrolle der militŠris chen FlŸge ein. Da diese EinsŠtze nicht zum 
 gewŸnschten  Ergebnis fŸhren, beginnt die US-Armee 23 eigene ãFlight Control CenterÒ 
 einzurichten. Diese wurden nach dem Krieg wieder aufgelšst und die ARTCCs der 
 CAA leisteten danach Flugverkehrskontrolle ohne Unterschied fŸ r zivile und militŠrische 
 FlŸge bis zum heutigen Tage. 
 

1943 
 

01.02. Die CAA eršffnet den erweiterten Flugberatungsdienst ãFlight Advisory ServiceÒ mit allen  
 ARTCC fŸr nicht -planmŠssige FlŸge. Im gleichen Jahr gefolgt vom ãFlight Communication 
 ServiceÒ aus dem spŠter die ãFlight Service Stations - FSSÒ werden sollten. Diese Dienste 
 Ÿbten keine Flugverkehrskontrolle  (Air Traffic Control Service - ATC) mit Freigaben und 
 verbindlichen Anweisungen an IFR -FlŸge auf den Luftstrassen aus. Ihr Dienst entsprach 
 auch nicht dem ab 1944 international eingefŸhrten Flugverkehrsberatungsdienst (Air Traffic 
 Advisory Service - ADS), dessen Bewegungslenkung und Staffelung nur fŸr freiwillig 
 Teilnehmende im Flugverkehrsberatungsbezirk geleistet wurde, wŠhrend im kontrollierten 
 Luftraum (CTA/TMA/CTR) alle IFR-FlŸge der Flugverkehrskontrolle (ATC) unterlagen.  
 
01.12. Die CAA vervollstŠndigt ihr Flugverkehrs -Kontrollsystem in Alaska mit dem Fairbanks  
 TWR und ARTCC und dem ARTCC in Anchorage.  In diesem Jahr umfasste der 
 Funkverkehr der 418 Flugwetterstatione n 64 Millionen Worte an Wetter - und Flugverkehrs -
 Mitteilungen  

1944 
 

15.01. Honolulu ARTCC ge ht in Betrieb, gefolgt von Miami  ARTCC. 
 
15.04. Die CAA hat inzwischen 1536 Soldaten in der Flugverkehrskontrolle ausgebildet.  
 
01.07. Ab 1941 hat die CAA die Zahl  der von ihr betriebenen Flugplatzkontrollstellen ( Control 
 Tower  - TWR) auf 115 erhšht. Die Zahl der Flugleiter war von 150 in 1941 auf 1800 
 gestiegen. 30% der ãAerodrome ControllerÒ waren Frauen. Zwischen 1943 und 1945 werden 
 Hunderte von Funkern de r CAA zum ãAirways Air Communication Service - AACSÒ der 
 US-Armee einberufen, um die militŠrischen Flugsicherungsstationen zu betreiben, sowohl 
 im Nord - als auch im SŸdatlantik und in Europa . So war die ãSouth Atlantic BridgeÒ eine 
 1600 Meilen lange FERRY-ROUTE von SŸd-Amerika Ÿber  Afrika (Dakar) nach Europa; siehe 
 ãHighways in the SkyÒ  und ãThe Story of AACSÒ. 
 
01.11.- In Chicago findet die GrŸndun gsversammlung der Internationalen  Zivil Luftfahrt  
 
07.12. Organisation  (International Civil Aviation Organization - ICAO) statt. Es nehmen 52 Staaten 
 teil. Eine VorlŠufer Organisation ãPreliminary ICAO ( PICAO) nimmt ihre Arbeit auf.  
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Abb. 257.1 - IAP Abilene aus dem Jahr 1943 
 

Diese Art der Darstellung eines Instrumenten -Anflug -Verfahrens (IAP) fŸr den Flugplatz Abilene in 
den USA wird ab 1944 von der ICAO als Schema fŸr die Darstellung aller solcher Verfahren 
weltweit Ÿbernommen werden. Es werden voneinander abweichende Kalkulations -Kriterien 
angewendet werden, in den USA nach TERPS und bei ICAO nach Doc 8168. 
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Abb. 258 - Das Problem, welches es ab 1944 vorrangig  zu lšsen galt ! 
 

Amerikanische Fluggesellschaften  
 
Da Deutschland sich mit seinem Flugverkehr damals vorzugsweise mit den USA verglich sollen hier 
wenigstens die wichtigsten amerikanischen Flugg esellschaften der Jahrzehnte vor dem 2. Weltkrieg 
ErwŠhnung finden. Es waren dies 
 
 AMERICAN AIRWAYS (zuvor  AVCO)   BOEING AIR TRANSPORT 
 BRANNIFF AIR LINE    CENTRAL AIRLINES  1936 
 COLONIAL AIRLINES   DELTA AIR SERVICE 
 EASTERN AIRLINES  LUDDINGTON AIRLINES  
 NATIONAL AIRLINES 1934   NEW YORK AIRWAYS  
 NORTHWEST AIRLINES   NORTHWEST AIRWAYS  1926/7  
 PAN AM Ð GRACE AIRWAYS PANAGRA   PAN AMERICAN AIRWAYS  
 PENNSYLVANIA AIRLINES 1936   PITCAIRN AVIATION  
 TAT TRANSCONTINENTAL AIR TRANSPORT   UNITED AIRLINES  
 TRANSCONTIN ENTAL & WESTERN AIRLINES   CAPITOL AIRLINES  

 
Anmerkung  

 
Dieser RŸckblick mšge zum besseren VerstŠndnis der weiteren Entwicklung in Deutschland und im 
weitesten Sinne in Europa fŸr die Zeit nach Beendigung des 2. Weltkriegs dienen, da die 
Entwicklung des zi vilen Flugverkehrs in den Jahren wŠhrend des Krieges nahezu zum Erliegen 
kam. Es verkehrten in diesen Jahren nur einige Fluggesellschaften der Alliiierten und neutraler 
Staaten in Europa. Die technischen und betrieblichen Errungenschaften, entstanden durch den 
militŠrischen Flugbetrieb, sollten allerdings erheblichen Einfluss auf die unter der 1944 ins Leben 
gerufenen PICAO / ICAO weltweit einzufŸhrenden Richtlinien, Empfehlungen und Verfahren 
haben, wie im folgenden Teil II der Dokumentation erlŠutert. Ohn e diese hierzuvor in Europa und 
den USA geschehene Entwicklung hŠtte der PICAO die Grundlage gefehlt, diese Aufgabe zu 
meistern. 
 
AnhŠnge 
 
Anhang A = A Man to Remember  
Anhang B = The US ATC Story 
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Abb. 259 - Kollage US Flugsicherung 1936 - 1986 
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KAPITEL 7 - ANHANG A  
 

A Man to Remember  ! 
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KAPITEL 7  -  ANHANG B  
 

The US Air Traffic Control Story  
 

Until WW I, most people considered the airplane to be an impractical, expensive and dangerous 
plaything. Very few could foresee the  airplane as a means of transport and as an instrument of war. 
However, once the war potential of the airplane was recognized, both the Allied and the Axis 
Powers placed a special emphasis upon improving airplane performance. 
 
By the time the Armistice was  signed in 1918, the airplane had proven itself as a deadly and effective 
instrument of war. Moreover, thousands of pilots, mechanics, and other aviation specialists had been 
trained, and the number of aviation enthusiats in the USA had been increased  thousandfold.  
 
To the flying impetus furnished by the war must be added the contribution of the government - 
operated airmail sersvice, which became the foundation of our present air transportation system. In 
its laboratory of practical experience, the airmai l service developed the techniques which first made 
schedule flying practicable. 
 
This not only included piloting in all kinds of weather, but more important, the development of 
airway aids, lighting, communications, radio ranges, weather reporting service s, and emergency 
landing fields. The airmail service pioneered in many developments, including night flying, which 
was a necessity if the airplane was ever to compete effectively with other existing fast and  highly 
reliable transport systems. 
 
Naturally, all these developments took time and did not appear simultaneously with the 
inauguration of airmail service. The first night transcontinental mail flight was made as early as 1921 
without the benefit of airway aids; the pilots were guided along part of the  route by bonfires set by 
obliging farmers.  
 
Flying was also increased by the Air Commerce Act. Prior to 1926, the federal government had no 
special machinery to assist civil flying. There were no safety or economics regulations in aviation. 
The only navig ational aids present were the ones provided by the post office department for its own 
use. Recognizing the need for some bureau or agency to handle the responsibilities of aviation, an 
Aircraft Board was appointed in 1925 to study the problem.  
 
After extensive hearings, recommendations were made which were largely incorporated into the Air 
Commerce Act passed by congress in 1926. 
 
The Air Commerce Act was ãto encourage and regulate the use of aircraft in commerce and for other 
purposes.Ò The act provided for the promotion of air commerce, regulation of air commerce in the 
interest of safety, provision of aids to air navigation, ascertain of the sovereignty of the United States 
of the airspace over its lands and waters, and the definition of applicability of national customs and 
immigration laws to aircraft.  
 
The act was amended later to include the rating of instructors, both flight and ground, and the 
examination and rating of flight schools.  
 
In order to accomplish its aims, the Federal Commerce Act established a uniform system of licensing 
and controlling the growth of commercial aviation. It also authorized the creation of a federal 
airways system, using lights  and radio beacons to mark the highways in the sky.  
 
The Weather Bureau was directed to cooperate by furnishing weather reports to the fullest extent 
possible with the appropriation made available for this purpose.  
 
Commercial operations of air transport services received distinct encouragement by the passage 
of the Air Commerce Act. People began to  see a future in a Government - Regulated Operation, 
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rather than having 48 State governments, with varying regulations, trying to control air traffic 
individually.  
 
The development of airports during WW I and the 1920Õies added to the surge in flying interest. The 
open fields, deserted roads, flat beaches, and cow pastures were giving way to airfields designed for 
the airplane. Maintenance facilities were being supplied at airfields, along with shelters and fuel. 
Field lighting was beginning to appear so th at pilots began to fly after sunset more frequently. Pilots 
now had their own territory, so to speak, were they could expect assistance and a bit of service. 
 
The crash of the stock market in 1929, although disastrous from many standpoints, helped the 
grow th of airports. The Government, seeing a wonderful opportunity to ease the mounting 
unemployment problem of the early 1930Õies, got behind the airport movement. The Federal Work 
Project Administration (WPA) contributed no less than USD 112,000,000 to airport works and 
improvement.  
 
The improvement of two -way communication between air and ground sparked the fire of aviation to 
new heights. The pilot could now get much needed information on weather conditions. He could 
call for assistance from the ground and get aid and information. These things gave the pilot a more 
secure outlook on flying. In 1921 rotating light beacons began to appear as an aid to navigation. 
These enabled the pilot to fly at night along designatd routes without getting lost.  
 
He no longer had to depend strictly on such landmarks as rivers, mountain, and cities to guide him 
on his route. By 1929, the Department of Commerce reported the existence of 15128 miles of airways, 
with over  two thirds of them lighted with beacons.  
 
The low-frequency radio range, which serves as a reliable aid to navigation in adverse weather, 
made its appearance near the end of the 1920Õies. This really made instrument flying come of age. 
Once airborne, with the proper instruments installed in his airplane, the pilo t did not have to see the 
ground. He could fly through - instead of around - rain, snow and cloud.  
 
Flying was no longer limited to ãground contactÒ situations where weather and darkness had to be 
avoided. Pilos were now flying at night and in all types of  weather. They had communications with 
people on the ground and navigational aids to guide them. Weather technology was growing. The 
airsplane structure and performance continued to get better and safer. Commercial interest and 
investments grew.  
 
With thi s growth, problems began to magnify. Large airports, which became busy terminals, had a 
dangerous traffic condition. Aircraft were operating over fields in instrument weather with little or 
no separation. Frequent near-collisions in the darkness or the eerie dusk of clouds did much to 
stimulate the thought that some form of control was necessary. 
 

The Beginning of Air Traffic Control in the USA  
 

The initiative for establishing a means of control was taken by the commercial airlines. Early in 1933, 
one of the airlines started a system of exchanging pilots ãposition reportsÒ (position, altitude, and 
estimated time of arrival) among airlines having aircraft operating in the same vicinity. For example, 
if three airline companies had aircraft inbound to an airpor t, the airlines would coordinate so that 
the three inbounds would not arrive over the field at the same altitude at the same time.  
 
They would separate their flights by altitude and adjust their arrival times so there would be an 
appropriate interval to al low each airplane to arrive over the field, descend, and land before the 
following aircraft would arrive over the airport to repeat the same procedure.  
 
The basic procedure of coordination and separation has been enlarged upon and constantly 
improved in a never-ceasing effort to maintain  the same and workable system of air traffic control.  
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Instrument flying continued to increase, and in April 1935 the air carrier companies met in a 
conference called by the Director of Air Commerce for consideration of var ious problems, one of 
which was air traffic control. The airlines at that conference recommended that the Federal 
Government make a study of the existing situation and provide a means for eliminating the collision 
hazard which existed not only for airliner s but also for all other users of the airways as well, 
particularly in heavily congested traffic areas near large airports.  
 
In November 1935, during a meeting called by the Bureau of Air Commerce with representatives 
present of all groups of aircraft oper ators, it was recommended that a uniform and centrealized 
system of air traffic control be set up by the Bureau of Air Commerce.  
 
The system was to be handled by a group of Government employees known as ãflight control 
officersÒ and located at strategic points. The function of these flight control officers would be to 
direct and coordinate the progress of all flights, whether government, civil, or commercial over the 
federal airways, so as to ensure the maximum amount of safety in flight by preventing traff ic 
confusion wich might result in collision along the airways.  
 
They would also be charged with directing traffic over the federal airways so as to ensure arrivals at 
airports in orderly sequence, thus preventing serious congestion and the resultant confusion around 
such airports. As a result of these meetings, private enterprise, represented by the airline companies, 
opened experimental airway traffic control centers, first at Newark, then at Chicago and Cleveland; 
manned them; set up control procedures; and generally developed the line of progress this new but 
vital addition to aeronautics was to make.  
 
In the early part of 1936, the Secretary of Commerce stated that assumption by the federal 
government of the control of air traffic along the airways and i n congested traffic areas had become a 
necessity for safety in flight. He was supported in his belief by representatives from the aeronautical 
public. Consequently, the Bureau of Air Commerce, by direction of the Secretay of Commerce, 
acquired the three experimental traffic control centers established by the airlines at Newark, Chicago 
and Cleveland. 
 
This action took place on 6 July 1936 and was the start of the air traffic control service as an integral 
part of the United States Government. 
 

 
Abb. 260 - FrŸhe US Flughafen Befeuerung 
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The assumption of air traffic control, by the Bureau of Air Commerce, opened the door for an 
important act of congress that was to follow.  
 
The Civil Aeronautics Act of 1938 created a Civil Aeronautics Authority (CAA) which ha d some 
organizational weaknesses. A reorganization in 1940 made the CAA a bureau of the Department of 
Commerce and established two major divisions of authority.  
 
One division, the Civil Aeronautics Board (CAB), was headed by a chairman, who, in term, was 
responsible to the President of the United States. Composed of six members, including the chairmen, 
it served as the ãlegislative judicial branchÒ of aviationÕs government. 
 
Its legislative job was to issue the ãCivil Air Regulations (CAR)Ò and its judicial  task was to judge 
violations of them. It also investigated air accidents and regulated airline route and rate changes. 
 
The other division of the CAA , the ãCivil Aeronautics Admini strationÒ, was headed by an 
administrator who, in term, was responsible to the Secretary of Commerce. It served as the 
ãexecutive branchÒ of aviationÕs government and was charged with the responsibility of developing 
and encouraging the growth of aviation. All of its major re sponsibilities were absorbed by the 
Federal Aviation  Agency (FAA), established in 1958. 
 

* * * 

 
 

Mit dieser Meldung der Fernschreibstelle Robinson des 7. Mai 1945 von Grossadmiral K. Dšnitz 
endet mit der Kapitulation aller deutscher StreitkrŠfte gegenŸber den Alliierten Expeditions -StreitkrŠften - AEF 

am 9. Mai 1945 um 0100 Uhr das Deutsche Reich und somit auch seine Flugsicherung. 
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SCHLUSSWORT  

 
Die griechische Gšttin EUMENIA war zur Zeit des ersten Aviatikers ãIkarusÒ verantwortlich fŸr die 
Einhaltung und Anwendung von geltenden Regeln und Vorschriften, also das ideale Vorbild fŸr die 
Flugsicherung, die Flugverkehrskontrolle und die Flugverkehrsleiter.  Da es aber diese Gšttin 
Eumenia nie gab, werden auch diese nŸtzlichen Regeln und Vorschriften hin und wieder durch viele 
kleine betriebliche Fehler und VorfŠlle  im Flugsicherungsbetrieb nicht eingehalten; leider hin und 
wieder auch mit katastrophalen Folgen, deren Ursachen mit allen uns zur VerfŸgung stehenden 
Mittel n beseitigt werden sollten. Das aber wird wohl  ein frommer Wunsch bleiben .  
 
Auch wird diese Dokum entation mit ihrer Darstellung des deutschen Vorkriegs -
Flugsicherungssystems und seiner Entwicklung in den folgenden zehn Jahren aus den in der 
BegrŸndung aufgefŸhrten Ursachen wohl die erste und gleichzeitig letzte sein, welche die 
damaligen ZusammenhŠnge dieses Verkehrszweiges und seiner internationalen ZusammenhŠnge 
erlŠutert. 
 

EPILOG  
 

The greek goddess EUMENIA was responsible for the compliance with and adherence to accepted 
rules and regulations during the time of the first  aviator ãIkarusÒ, i.e. the air traffic controllers, air 
traffic controlÕs and air navigationÕs ideal. But, since this goddess Eumenia never existed these rules 
and regulations will be violated once in a while by many small operational errors and incidents in 
air traffic contr ol operations; but here and there also with catastrophic consequences, whose causes 
should be eliminated by all available means. But this will probably remain wishful thinking.   
 
Also, this documentation with its explanation of the german pre -war air navigation sy stem and its 
development over the following ten years will probably be the first and at the same time last one, 
which explains the then given interconnectivity of this transportation service and its international 
connexions. 
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ABK†RZUNGEN  
 
AACS   Airways and Air Communication Service (US MilitŠr)  
AACSM   AACS Manual  
AAF    Army Air Field (US)  
AAF    Army Air Force (US)  
AC   Alternating Current (Wechselstrom)  
ACC   Area Control Center (Flugsicherung)  
ACS   Air Force Communication Service (USA) 
ADA    Advisory Area (Flugverkehrs -Beratungsbezirk / FS) 
ADF   Automatic Direction Finder (Radiokompass / LFZ)  
ADIZ    Air Defense Identification Zone (Luftverteidigung)  
ADL    Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt -Historiker  
ADNC    Air Defense Notification Center (Luftverteidigung)  
ADR   Advisory Route (Luftweg / Flugsicherung)   
ADS   A ir Traffic Advisory Service (Flugverkehr sberatungsdienst / FS) 
ADV    Arbeitsgemeinschaft Deutscher VerkehrsflughŠfen 
AE   Aeronautical Englisch (Luftfahrt -Englisch) 
AEF   Allied Expeditionary Forces  (die Alliierten Invasions SiegermŠchte) 
AEG   August Eule r Gesellschaft (LFZ D) 
AEI    Aero Espresso Italiano (LVG I) 
AFB   Air Force Base (US) 
AFCS   Air Force Communication Service (US) 
AFIS   Aerodrome Flight Information Service (Flugplatz -FIS / FS) 
AFM    Air Force Manual  
AFS   Aeronautical Fixed Service (Fester Flugfunkdienst COM  / FS ) 
AFTN    Aeronautical Fixed Telecommunication Network ( FS) 
AFTN    Festes Flugsicherungs-Fernmeldenetz (FS) 
AG   Aktien Gesellschaft 
AGA    Aerodromes and Ground Aids (AIP)  
AGO   (LFZ D) 
AHK    Alliierte Hohe Kommission  
AIP   Aeronautical Information Publicat ion (Luftfahrthandbuch / FS ) 
AIRPROX  Air Proximity Report (Flugsicherung)  
AIS   Aeronautical Information Service (Flu gberatungsdienst / FS) 
ALA    ALA Littoria (LVG)  
ALI    Avio Line Italiane (LVG I)  
ALRS   Alerting Service (Alarm dienst) 
AMIS    Air Movement Information Service (Luftverteidigung)  
AMS   Aeronautical Mobile Service (Beweglicher Flugfunkdienst COM / FS ) 
AMS   Daimler Airways (LVG GB)  
AN    Air Navigation (Flugsicherung)  
ANC    Army Navy Coast Guard Civil (Flugsicherungs -Handbuch USA)  
ANS   Air Navigation Services (Flugsicherungsdienste)  
ANSA    International Advisory Group Air Navigation Services  
ANT    Antonov (LFZ USSR) 
AO   Aeronautisches Observatorium (Flugwetterdienst)  
AOA    American Overseas Airlines (LVG US) 
AP   Air  Publication (UK)  
APP   Approach Control Service / Office (A nflugkontr ollstelle / FS) 
ARFOR   Air Route Forecast (MET) 
ARINC    Aeronautical Radio Incorporated (USA)  
ARR   Arrival (Anflugphase / Flugsicherung)  
ARTCC   Air Route Traf fic Control Center (US) 
ASM   Airspace Management (Luftraum Verwaltung / Flugsicherung)  
AT&T    Air Transport & Travel (LVG GB)  
ATA    Actual Time of Arrival (TatsŠchliche Landezeit)  
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ATAF    Allied Tactical Air Force (NATO)  
ATC   Air Traffic Control (Flugverkehrskontrolle / Flugsiche rung)  
ATCA    Air Traffic Control Association (USA)  
ATCO   Air Traffic Controller (Flugleiter / Flugsicherung)  
ATD    Actual Time of Departure (TatsŠchliche Abflugzeit)  
ATFM    Air Traffic Flow Management (Flugverkeh rsflusskontrolle / FS ) 
ATM    Air Traffic Ma nagement (Flugverkehrs Management / FS) 
ATN    Aeronautical Telecommunication Network  (FS) 
ATS   Air Traffic Service/s (Flug verkehrsdienste / Flugsicherung)  
AVO    Allgemeine Vollzugsordnung fŸr den Funkdienst  
AWY    Airway (Luftstrasse / Flugsicherung)  
B.E.   British Element (Alliierte Hohe Kommission)  
BA FVK  Betriebsanweisung fŸr den Flugverkehrskontrolldienst (FS ) 
BABS   Blind Approach Beacon System (Radar-Baken Blindlandesystem / FS ) 
BAC   British Aircraft Corporation (GB)  
BAN    Berliner Anlagen Bau (GmbH  D) 
BAOR   British Army of the Rhine  
BAZL    Bundesamt fŸr Zivil Luftfahrt (Schweiz)  
BEA   British European Airways (LVG GB)  
BFS   Bundesanstalt fŸr Flugsicherung (BFS / D) 
BFS   Federal Administration for Air Navigation Services (BFS / D) 
BFW   Bayrische Flugzeugwerke (LFZ D) 
BIPM   Bureau Internationale de Poids & Mesures (ISO) 
BMV   Bundesverkehrsministerium  
BOAC   British Overseas Aircraft Corporation (GB)  
BOC   Board of Communication (USA)  
BRD   Bundesrepublik Deutschland  
C.B.I.   China, Burma, India (Theatre) 
CAA    Civil Aeronautcis Administration (US)  
CAA    Civil Aviation Authority  
CAB   Civil Aviation Board (US + AHK)  
CABB   Conference de Etats Baltique et des Balkans 
CAD    Civil Aviation Department  
CAI    Comite/Conference Aeronautique Internationale  
CAM    Conference Aeronautique Mediterrane  
CANI    Commision Aeronautique de Navigation Internationale (ICAN)  
CAP   Civil Aviation Panel  
CAR   Civil Air Regulation  
CCIF   Comite Consultative du Telephonie (ITU)  
CCIR    Comite Consultative du Radio (ITU)  
CCIT   Comite Consultative du Telegraphie (ITU)  
CEAC   Committee for European Airspace Coordination (NATO)  
CET   Central European Time (MEZ)  
CFRNA  Compagnie Franco-Roumaine de Navigation Aerienne (LVG F + RO)  
CH   Confederatio Helveticae (Schweiz) 
CH   Schweiz 
CIANA    Convenio Ibero-Americano de Navegacion Aere 
CIDNA    LVG F 
CINA    Convention Internationale portant Reglementation de la Navigation Aerienne  
CIRA   Commission Internationale du Regulation de Trafique Aerienne  
CITEJA   Comite Internationale Techni que dÕExperts Juridiques Aeriens 
CIV   Civil  
CMA    La Compagnie des Messageries Aeriennes (LVG F) 
CNS   Communication, Navigation, Surveillance   (FS) 
CNS   Kommunikation, Navigation, †berwachung / FS ) 
Co   Company 
COM   Aeronautical Telecommunications (Flu gfernmeldedienst / FS ) 
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COMIL    Military Coordination Office (Flugsicherung)  
CONSOL  Hyperbolisches Funknavigationssystem ( Flugsicherung)  
CSR   ADS (franzšsische AbkŸrzung / ICAO)  
CSSR   Czechoslovak Soviet Socialist Republic 
CTA   Control Area (Kontrollbe zirk / Flugsicherung)  
CTR   Control Zone (Kontrollzone / FS)  
CW   Continuous Wave 
D   Deutschland 
D/F    Direction Finder (Peiler / FS)  
DC   District of Columbia (USA)  
DC   Douglas Corporation (LFZ USA)  
DC   Dual Current (Gleichstrom)  
DDR   Deutsche Demokratische Republik 
DECCA  Decometer Calculator (Funknavigationssystem / FS)  
DEP   Departure (Abflug / Flugsicherung)  
DERD   Darstellung Extrahierter Radar Daten  
DERULUFT  Deutsch-Russische LVG (D + USSR) 
DFS   Deutsche Flugsicherung GmbH 
DFW   (LFZ D) 
DH    de Havilland  (LFZ GB) 
DH    Decision Height (Entscheidungshšhe / FS)  
DIN    Deutsche Industrie Norm  
DLH    Deutsche Lufthansa (LVG D)  
DLW    Deutsche Luftwaffe  
DME   Distance Measuring Equipment (Entfernungs -MessgerŠt) 
DNB   Deutsche National Bibliothek  
DO   Dornier (LFZ D) 
DoC   Department of Commerce (USA) 
DOC   Document 
DoT   Department of Transportation (USA)  
DTMB   Deutsches Technik Museum Berlin  
DVL    Deutsche Versuchsanstalt fŸr Luftfahrt  
EBRD   European Bank for Reconstruction and Development 
EDV   Elektronische Datenverarbeitung 
EIB   European Investment Bank 
ETO   European Theatre Operations (der Alliierten SiegermŠchte) 
EU   European Union  
EUM   European Mediterranean Region (ICAO)  
EUR   European Region (ICAO) 
EUROCONTROL European Organization for the Safety of Air Navigation  
F   Frankreich 
FAA    Federal Aviation Agency / Administration (USA)  
FAF   Final Approach Fix (Endanflugpunkt / FS)  
FAF   French Air Force 
FAL   Facilitation (AIP)  
FALU    Fachnormenausschuss fŸr Luftfahrt 
FBO   Flug/Fernmeldebetriebs ordnung  
FC   Fairchild  (LFZ USA) 
FHB   Flughandbuch  (FS RLM) 
FIR   Flight Information Region (Fluginformationsgebiet / FS)  
FIS   Flight Information Service (Fluginformationsdienst / FS)  
FK   Fokker (LFZ NL)  
FM   Fan Marker (FŠcher-Funkfeuer) 
FO   Foreign Office (UK)  
FRG   Federal Republic of Germany (BRD) 
FS   Flugsicherung (Air Navigation)  
FSK   Flugsicherungskontrolldienst (ATC)  
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FSS   Flight Service Station (USA) 
FUMG   FunkmessgerŠt (RADAR / Flugsicherung + Luftverteidigung)  
FVD   Flugverkehrsdienst (ATS) 
FVK   Flugverkehrskontrolldienst (ATC)  
FW   Focke Wulf (LFZ D) 
GAF   German Air Force 
GAFOR  General Aviation Weather Forecast (MET) 
GAT   General Air Traffic (Allgemeiner Flugverkehrs / Flugsicherung)  
GB   Great Britain 
GB   Gross-Britannien (UK)  
GCA   Ground Controlled Approach (BodengestŸtztes (Radar) -Anflugsystem / FS)  
GDR   German Democratic Republic (DDR) 
GEE   Hyperbolisches Funknavigationssystem (FS) 
GELUG   Gelsenkirchen-Essener LVG (D) 
GFMG   (LFZ D) 
GMBH    Gesellschaft mit beschrŠnkter Haftung 
GMT   Greenwich Mean Time (Mittlere Greenwich Zeit)  
GO   Gotha (LFZ D) 
GOS   Global Observation System (MET) 
GP   Glide Path (Gleitpfad - ILS) 
GTS   Global Telecommunication Network (MET)  
HAZV    Hauptabteilung fŸr Zivil -Luftfahrt (DDR)  
HE   Heinkel  (LFZ D) 
HEZ   Haupteinflugzeichen (Midle Marker MM / Flugsicherung)  
HF   High Frequency 
HICOG    High Commissioner for Germany (AHK)  
HK    Heinrich Kerzen (LeuchtstŠrke) 
HP   Handley Page (LFZ GB) 
HVZL    Hauptverwaltung fŸr Zivil -Luftfahrt (DDR)  
I   Italien  
I.A.R   (LFZ RumŠnien) 
I.C.A.R   (LFZ RumŠnien) 
IAACC    Inter Allied Aeronautical Commission of Control (IL†K)  
IAF   Initial Approach Fix (Anfangs -Anflugpunkt)  
IAL    Imperial Airways Ltd (LVG GB)  
IAP   Instrument Approach Procedure (Instrumenten Anflugverfahren /  FS) 
IATA    International Air Transport Association  
IATCB   Interdepartmental ATC Board (U SA) 
IBO   Internationale  Betriebsordnung fŸr den Flugfernbmeldedienst  
ICAN    International Commission for Air Navigation (CINA)  
ICAO    International Civil Aviation Or ganization (UN)  
IFR   Instrument Flight Rules (Instrum enten Flugregeln / FS) 
IFRB   International Frequency Registration Board (ITU)  
IFZ   Institut fŸr Zeitgeschichte  
IL    Ilyushin  (LFZ USSR) 
ILA    Internationale Luftfahrt Ausstellung  
ILK    Internationale Luftfahrt Konferenz  
ILS   Instrument Landing S ystem (Instrumenten Landesystem / FS) 
IL†K    Interalliierte Luftfahrt †berwachungs -Kommission (D)  
IMC    Instrument Meteorological Conditions (Instrumenten Flugwetter -Bedingungen) 
IMO    International Meteorologi cal Organization  (spŠter WMO) 
INSACS  Interstate Airway Communication Station (USA)  
INT    International (Herkunft der Quelle: internationale Organisation)  
INTERFLUG  LVG D  
ISASI   International Society of Air Safety Investigators  
ISO   International Stand ards Organization  (zuvor BIPM)  
ITU   International Telecommunication Union (Inte rnationale Fernmelde Union/ UN)  
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JU   Junkers (LFZ D) 
KH Z   Kilohertz  
KLM    Royal Dutch Airlines (LVG NL)  
KM    Kilometer  
KMH    Kilometer per Hour  
KSD   Kontrollstreifendruck (Flu gsicherung) 
KW   Kilowatt  
L   Locator Beacon (Landefunkfeuer / Flugsicherung)  
LF   Low Frequency 
LFF   Landefunkfeuer  (Locator Beacon - L / Flugsich erung) 
LFR   Luftfahrzeug -Rolle 
LFZ   Luftfahrzeug  
LLZ    Localizer (Landekurssender / Flugsicherung)  
LOC   Localizer (LLZ)  
LORAN   Long Range Navigation System 
LRNZ    Luftraum Nutzungszentrale  
LUAG    Luftverkehr Unterweser AG (LVG D)  
LuftVG    Luft -Verkehrsgesetz 
LuftVO  Luft -Verkehrsordnung  
LV   Luftverteidigung  
LVG   Luftverkehrsgesellschaft  
LW   Langwelle  
LZ    Luftschiff Zeppelin  (LFZ D) 
MAP    Aeronautical Maps (AIP)  
MATS   Military Air Transport Service (USA)  
MCE   METEO Central Europe 
ME   Messerschmidt (LFZ D) 
Memo   Memorandum  
MET    Flight Meteorological Service (Flugwetterdienst / FS ) 
METAR  Aviation Routin e Weather Report (MET) 
MEZ   Mittel -EuropŠische Zeit 
MF   Medium Frequency  
MGZ    Mittlere Greenwich Zeit (GMT)  
MHZ    Megahertz 
MIL    Military  
MKR   Marker Beacon (FŠcherfunkfeuer / Flugsicherung)  
MM    Middle Marker (Haupteinflugzeichen - HEZ / Flugsicherun g) 
MO ATS  Manual of Operations - Air Traffic Services 
MOTNE   Meteorological Operational Telecommunication Network Europe)  
MPN    Military Pulse -Type Navigation RADAR  
MSA   Minimum Safe Altitude (Mindest Sicherheitshšhe / Flugsicherung)  
MSL   Mean Sea Level (NN)  
MTMA    Military Terminal Area (Mil. Nahverkehrsbereich / Flugsicherung)  
MTOW    Maximum Take -Off Weight (Max. zulŠssiges Startgewicht) 
MW    Medium Wave (Mittelwelle)  
NAT    North Atlantic Region (ICAO)  
NDB   Non Directional Radio Beacon (Ungerichtetes Funkfeuer / FS ) 
NFL   Nachrichten fŸr Luftfahrer (NOTAM / Flugsicherung)  
NL    Niederlande  
NM    Nautical Mile (Seemeile) 
NN    Normal Null (MSL Mean Sea Level)  
NOTAM   Notice to Airmen (NfL / Flugsicherung)  
NVA    Nationale Volksarmee (DDR)  
OACI    Organisation  de Aviation Civile International (ICAO)  
OAT   Operational Air Traffic (Operationa ller Flugverkehr / FS ) 
OFACS   Overseas and Foreign Airways Communication Station (USA)  
Off    Office 
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OJT   On the Job Training 
OKO   (LFZ USSR) 
OM   Outer Marker (Voreinflugz eichen - VEZ / Flugsicherung)  
OMEGA   VLF Funknavigationssystem (Flugsicherung)  
PAA  Pan American Airways (LVG)  
PACCA   Pan American Convention of  Commercial Aviation  
PANS   Procedures Air Navigation Services (Flugsicherungsverfahren)  
PAR   Precision Approach Radar (Endanflugradar / FS ) 
PCAT   Procedures for the Control of Air Traffic (USA  
PICAO   Provisional ICAO  
PTT   Postes, Telegraph & Telephone 
PZL   (LFZ Polen) 
RAC   Rules of the Air & Air Traffic  Services (Flugverkehrsregeln &    
   Flugverkehrsdienste) 
RADAR   Radio Detection and Ranging (Funkmesssystem / FS & Luftverteidigung)  
RAF   Roayal Air Force (GB) 
RAFAC   Radio Facility Charts (Funkn avigationskarten / FS  - USAF) 
RFD   Reichsflugsicherungsdienst 
RFS   Reichsflugsicherung 
RGBL   Reichsgesetzblatt 
RLA    Reichsluftfahrtamt  
RLM   Reichsluftfahrtministerium  
RNAV    Area Navigation (FlŠchennavigation / FS) 
RNG   Four-Course Radio Range (Vierkurs-Richtfunkfeuer / FS ) 
RO   RumŠnien 
ROFOR   Route Weather Foreacast (MET) 
RRG   Rhšn-Rositten-Gesellschaft 
RTCA   Radio Technical Commission for Aeronautics (USA) 
RVM   Reichsverkehrsministerium  
S   Schweden 
SABENA  Societe Anonyme Belge de Exploitation de la Navigation Aerienne (LVG B)  
SAL   StŠndiger Ausschuss fŸr Koordination zu Luftverkehrs -Angelegenheiten (BRD) 
SAM   Societe Aerea Mediterranea (LVG I) 
SANA    S.A. Navigazione Aerea (LVG I) 
SARP   Standards & Recommended Practices (Richtlinien & Empfehlungen/ ICAO)  
SAS   Scandinavian Airlines System (LVG S) 
SBA Standard Beam Approach (Standard Baken-Blindlandesystem / FS) 
SE   Sud Aviation (LFZ F)  
SEL   Standard Elektrik Lorenz  
SGTA    LVG S 
SHORAN   Short Range Navigation System 
SIGMET  Significant Meteorological Message (MET) 
SISA   Societa Italiano Servizi Aerei (LVG I) 
SITA   SociŽtŽ Internationale de TŽlŽcommunications AŽronautiques 
SLUB   SŠchsische Landes- und UniversitŠts-Bibliothek  
SMA   Soviet Military Administration  
SMAD    Soviet Military Administration  / Deutschland  
SOC   Sector Operations Center (Luftverteidigung)  
SOS   Notrufzeichen im Tastfunk (MAYDAY i m Sprechfunk) 
SPECI   Special Meteorological Report (MET) 
SRE   Surveillance Radar Equipment (Rundsichtradar)  
SUA   Special Use Airspace 
SUR   Surveillance / System  
SWR   Swissair (LVG CH) 
TACAN   Tactical Air Navigation / System  
TAF   Terminal Area Forecast (MET) 
TASSO   Transatlantic Air Services Safety Organization 
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TERPS   Terminal Procedures (Anflugverfahrens -Kalkulation USA)  
TH   Technische Hochschule 
TMA    Terminal Area (Na hverkehrsbereich / FS) 
TRA   Temporary Reserved Airspace 
TU   Technische UniversitŠt 
TU   Tupolev  LFZ USSR) 
TWA    Trans World Airlines (USA)  
TWR   Aerodrome Control Tower (Flugplatzkontrolle - Kontrollturm / FS) 
UAV    Unmanned Aerial Vehicle  
UDSSR   Union der Sozialistischen Sowjet Republiken (USSR) 
UHF   Ultra High Frequency  
UK   United Kingdom (GB)  
UK   United K ingdom (GB) 
UKW    Ultra Kurz Welle (VHF / UHF)  
UN    United Nations  
UrhG    Urheberrechts-Gesetz 
US   United States 
US   USA 
USA   United States of America 
USAAF   United States Army Air Force  
USAF/E   United States Air Force / Europe (USAFE) 
USD   US Dollar 
USG   United States Government / Code - Title  
USSR   Union of Soviet Socialistic Republics 
UTC   Universal Coordinated Time (Z -Zeit -Zone) 
VAR   Visual Aural Range (RNG mit Sprach-Aussendung / FS ) 
VbStBw  Verbindungsstelle der  Bundeswehr zur BFS 
VC   Vereinigung Cockpit  
VEZ   Voreinflugzeichen (Outer Marker / Flugsicherung)  
VFR   Visual Fl ight Rules (Sichtflugregeln / Flugsicherung)  
VHF   Very High Frequency  
VLF   Very Low Frequency  
VMC    Visual Meteorological Conditions (Sicht flugw etterbedingungen / FS ) 
VO   Verordnung  
VOLMET   Wetterinformtionen fŸr LFZ im Fluge, Sammelmeldung 
VOR   VHF Omnidirectional Radio Range (Flugsicherung)  
VORTAC  VOR & TACAN Kombination  
WAF   World Area Forecast System (MET) 
WGL   Wissenschaftliche Gesellschaft fŸr Luftfahrt  
WMO    World Meteorological Organization (UN, zuvor IMO)  
WNV    Weltnachrichtenvertrag (ITU)  
WPA   Work Projects Administration (USA)  
WW   World War  
WW II    World War II (Zweiter Weltkrieg)  
ZfF   Zentralstelle fŸr Flugsicherung  
ZVO   Zusatz-Vollzugsordnung fŸr den Flugfunkdienst  
ZZ   ZZ Anflugverfahren (Flugsicherung)  
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DEFINITIONEN  
 
Um das VerstŠndnis zu den in den einzelnen Kapiteln verwendeten Begriffen zu erleichtern sind hier 
einige allgemeine in der Flugsicherung benutzte Termini anhand der Begriffsbestimmungen der ICAO 
aufgefŸhrt. 
 
Anflugsektor  
Ein festgelegter Teil auf der Boden- oder WasseroberflŠche vor der Pistenschwelle 
 
Anflugkontrollstelle  APP 
Eine Dienststelle, die Flugverkehrskontrolldienst (ATC) fŸr kontrollierte  FlŸge durchfŸhrt, die auf 
einem oder mehreren FlugplŠtzen ankommen oder von dort abgehen 
 
Bezirkskontrollstelle  ACC 
Eine Dienststelle, die Flugverkehrskontrolldienst (ATC) fŸr kontrollierte FlŸge in Kontrollbezirken 
(CTA), die ihrer ZustŠndigkeit unterlie gen, durchfŸhrt  
 
Bezirkskontrolldienst  ACC 
Flugverkehrskontrolldienst (ATC) fŸr kontrollierte FlŸge in Kontrollbezirken (CTA)  
 
Bodenfunkstelle 
Eine Landfunkstelle im beweglichen Flugfunkdienst (AMS), die sich auch an Bord eines Schiffes oder 
auf einem Erdsatelliten befinden kann  
 
Endanflug  
Der Teil eines Instrumenten-Anflugverfahrens (IAP), von dem Zeitpunkt an, zu dem das Luftfahrzeug 
a) die letzte Verfahrenskurve, wenn eine solche vorgeschrieben ist, vollendet hat, oder b) einen 
festgelegten Punkt Ÿberflogen hat, oder c) auf den letzten fŸr das Verfahren festgelegten Kurs 
eingedreht hat, bis zum †ber fliegen eines in der NŠhe eines Flugplatzes gelegenen Punktes, von dem 
aus eine Landung durchgefŸhrt werden kann oder ein Fehlanflugverfahren eingeleitet wird  
 
Fluginformationsgebiet  FIR/UIR  
Ein Luftraum von festgelegten Ausmassen in welchem Fluginformationsdienst (FIS) und Alarmdienst 
zur VerfŸgung stehen 
 
Fluginformationsdienst  FIS 
Ein Dienst, dessen Aufgabe es ist, RatschlŠge und AuskŸnfte fŸr eine sichere und leistungsfŠhige 
DurchfŸhrung von FlŸgen zu leisten  
 
Flugplan  
Vorgeschriebene, fŸr die Flugverkehrsdienststellen bestimmte Angaben Ÿber den beabsichtigten Flug 
oder eines Teils eines Fluges eines Luftfahrzeuges 
 
Flugsicherung (FBO, 1920Õer Jahre) 
Sicherung der Luftfahrt durch die Leistung von Fernmelde - und Funkpeildienst  
 
Flugsicherung (FBO aus den 1930Õer Jahren) 
Sicherung der Luftfahrt durch Fernmelde -, Peil und Flugwetterdienst und Betrieb von Luftfahrt -
Signalen auf Nachtflugstrecken 
 
Flugsicherung (FBO aus den 1940Õer Jahren) 
Flughafen- und Flugstreckenanlagen am Boden, bestehend aus Einrichtungen die der Unterbringung, 
Pflege, Betriebsstoffversorgung der Flugzeuge, der Abwicklung des Personen- und GŸterluftverkehrs 
und der Flugsicherung dienen.  
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Flugverkehrs-Beratungsbezirk ADA / UDA  
Ein bestimmtes Gebiet innerhalb eines Fluginformationsgebietes (FIR) in welchem 
Flugverkehrsberatungs-dienst (ADS) verfŸgbar ist. 
 
Flugalarmdienst  
Ein Dienst, dessen Aufgabe es ist, die geeigneten Stellen zu benachrichtigen, wenn ein Luftfahrzeug die 
Hilfe des Such- und Rettungsdienstes (SAR) benštigt, und diese Stellen soweit erforderlich, zu 
unterstŸtzen 
 
Flugbetriebsleitung  
Die AusŸbung der Befugnis, den Beginn, die Fortsetzung, die Umleitung oder die Beendigung eines 
Fluges zu bestimmen 
 
Flugplatz  
Ein festgelegtes Gebiet auf dem Lande oder Wasser (einschliesslich der GebŠude, Anlagen und 
AusrŸstung) das ganz oder teilweise fŸr Ankunft, Abflug und Bewegungen von Luftfahrzeugen 
bestimmt ist  
 
Flugplatzkontrolle  TWR 
Dienststelle zur Abwicklung des Flugplatzkontrolldienstes (TWR)  
 
Flugplatzkontrolldienst  TWR 
Flugverkehrskontrolldienst (ATC) fŸr den Flugplatzverkehr  
 
Flugplatzbezugspunkt  ARP 
Der Punkt, der die geografische Lage eines Flugplatzes bestimmt. 
 
Flugplatzverkehr  
Der gesamte Verkehr auf dem Rollfeld eines Flugplatzes und alle in der NŠhe  eines Flugplatzes 
fliegenden, sich in der Platzrunde befindlichen oder in sie einfliegenden oder diese verlassenden, 
Luftfahrzeuge  
 
Flugfunknavigationsdienst  
Ein Funkortungsdienst fŸ r Luftfahrzeuge zur Standort - oder Richtungsbestimmung oder 
Hinderniswarnung wŠhrend des Fluges  
 
Flugzeug 
Ein mit eigener Kraft angetriebenesLuftfahrzeug, schwerer als Luft, das seinen Auftrieb im Flug 
hauptsŠchlich aus aerodynamischen Reaktionen auf FlŠchen erhŠlt, die unter gegebenen 
Flugbedingungen fest bleiben 
 
Flugfunkleitstelle  
Eine Flugfernmeldestelle (COM), die fŸr die Abwicklung des Fernmeldeverkehrs, fŸr Betrieb und 
Kontrolle von Luftfahrzeugen in einem bestimmten Gebiet die Hauptverantwortung trŠ gt 
 
Flugverkehrsberatungsdienst  ADS 
Ein Dienst, dessen Aufgabe es ist, ausserhalb kontrollierten Luftraums, jedoch innerhalb von Luftwegen 
(ADR) und Flugverkehrsberatungsbezirken (ADA), die Staffelung von Luftfahrzeugen, die nach IFR -
FlugplŠnen verkehren, soweit wie mšglich zu sichern  
 
Flugverkehrsfreigabe 
Die fŸr ein Luftfahrzeug erteilte Genehmigung, unter den von einer Flugverkehrskontrollstelle (ATC) 
angegebenen Bedingungen zu verkehren 
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Flugverkehrskontrolldienst  ATC 
Ein Dienst, dessen Aufgabe es ist, 1. Zusammenstšsse zu verhindern, a) zwischen Luftfahrzeugen 
untereinandner, b) auf dem Rollfeld zwischen Luftfahrzeugen und Hindernissen und 2.  einen raschen 
und geordneten Ablauf des Flugverkehrs zu gewŠhrleisten  
 
Flugverkehrskontrollstelle  ATC) 
Ein allgemeiner Begriff, der wechselweise Bezirkskontrollstelle (ACC), Anflugkontrollstelle (APP) oder 
Flugplatzkontrollstelle (TWR) bedeutet  
 
Flugverkehrsdienste ATS 
Ein allgemeiner Begriff, der wechselweise Fluginformationsdienst (FIS),  Flugalarmdienst, Flugv erkehrs-
Beratungsdienst (ADS), Flugverkehrskontrolldienst (ATC), Bezirks kontrolldienst (ACC), 
Anflugkon trolldienst (APP) oder Flugplatzkontrolldienst (TWR) bedeutet  
 
Flugverkehrslotse fŸr Start- und Landebahn START 
Beauftragter des Flugverkehrskontrolldien stes (ATC), der sich normalerweise an dem der 
Windrichtung entgegengesetzten Ende der in Betrieb befindlichen Piste befindet und bei der Kontrolle 
des Luftverkehrs behilflich ist  
 
Flugalarmdienst  
Ein Dienst, dessen Aufgabe es ist, die geeigneten Stellen zu benachrichtigen, wenn ein Luftfahrzeug die 
Hilfe des Such- und Rettungsdienstes (SAR) benštigt, und diese Stellen soweit erforderlich, zu 
unterstŸtzen 
 
Freigabegrenze 
 Der Punkt, bis zu dem fŸr ein Luftfahrzeug eine Flugverkehrsfreigabe erteilt wird  
 
Instrumentenanflugverfahren  IAP 
Eine Folge von vorbestimmten Flugbewegungen zur ordnungsgemŠssen FŸhrung eines Luftfahrzeuges 
unter Instrumentenflugbedingungen (IMC) vom Beginn des Anfangsanflugs (IAF) bis zu einer 
Landung oder bis zu einem Punkt, von dem aus eine Landung nach Sicht durchgegfŸhrt werden kann  
 
Kontrollbezirk  CTA 
Ein kontrollierter Luftraum, der sich von einer festgelegten Hšhe Ÿber der ErdoberflŠche an ohne eine 
obere Begrenzung, falls eine solche nicht festglegt ist, nach oben erstreckt 
 
Kontro llzone CTR 
Ein kontrollierter Luftraum, der sich von der ErdoberflŠhe nach oben bis zu einer festgelegten oberen 
Grenze erstreckt 
 
Kontrollierter Flugplatz  
Ein Flugplatz mit Flugverkehrskontrolldienst (ATC) fŸr de n Flugplat zverkehr  
Anmerkung ICAO Ax.11 AT S) 
Die Bezeichnung ãFlugplatz mit VerkehrskontrolleÒ besagt, dass Flugverkehrskontrolldienst (ATC) fŸr 
Flugplatzverkehr besteht, schliesst aber nicht notwendigerweise ein, dass eine Kontrollzone (CTR) 
vorhanden ist. Eine Kontrollzone ist nur fŸr FlugplŠtze  erforderlich, auf denen Flugverkehrs -
kontrolldienst fŸr IFR FlŸge durchgefŸhrt wird, nicht jedoch fŸr FlugplŠtze, auf denen dieser Dienst 
lediglich fŸr VFR -FlŸge zur VerfŸgung steht. 
 
Luftstrasse AWY  
Ein in Form eines Korridors errichteter, mit Funknaviga tionshilfen ausgerŸsteter Kontrollbezirk (CTA) 
oder eines Teils davon 
 
Luftstrassenfeuer 
Leuchtfeuer, das an einer Luftstrasse oder in deren NŠhe aufgestellt ist 
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Luftweg  ADR / UDR  
Eine Strecke innerhalb eines Fluginformationsgebietes (FIR) auf der Flugverkehrsberatungsdienst 
(ADS) verfŸgbar ist. 
 
Luftfahrzeug  
Jede Maschine, die sich in der AtmosphŠre zufolge von Reaktionen der Luft halten kann 
 
Luftfahrthandbuch  AIP 
Eine von einem Staat oder in dessen Auftrag herausgegebene Veršffentlichung, die fŸr die Luftfahrt 
wesentliche Angaben von lŠngerer GŸltigkeitsdauer enthŠlt 
 
Meldepunkt  
Ein festgelegter geografischer Ort, in bezug auf den der Standort eines Luftfahrzeuges gemeldet werden 
kann 
 
Nachricht fŸr Luftfahrer  NOTAM  
Eine Nachricht Ÿber Errichtung, Zusta nd oder €nderung jeglicher Luftfahrtanlagen, Dienste, Verfahren 
oder aber Gefahren, deren rechtzeitige Kenntnis fŸr das betroffenen Luftfahrtpersonal wesentlich ist; 
mit Verteilung nach Klasse I auf dem Fernmeldeweg, und nach Klasse II Verteilung auf ander en Wegen 
 
Nahverkehrsbezirk  TMA (ICAO)  
Ein Kontrollbezirk (CTA), der in der Regel am Knotenpunkt von Flugverkehrsstrecken in der NŠhe 
eines oder mehrerer gršsserer FlugplŠtze errichtet ist 
 
Nahverkehrsbezirk   TMA (FBO) 
Eine Verkehrszone um einen Flughafen, die dann errichtet wird, wenn die Schlechtwettervorschriften 
fŸr diesen Flughafen in Kraft gesetzt sind. Innerhalb des Bezirks sind die BewegungsvorgŠnge von LFZ 
der Kontrolle der Bodenfunkstelle dieses Flughafens streng unterworfen. Er kann in der H šhe 
beschrŠnkt sein. 
 
Platzrunde 
Die festgelegten Flugwege, die von Luftfahrzeugen in der NŠhe eines Flugplatzes einzuhalten sind 
 
Peilung 
Der Winkel zwischen einer lotrechten Bezugsebene durch den Beobachtungspunkt und der lotrechten 
Ebene durch diesen Punkt und den zu beobachtenden Punkt 
 
Radaranflug 
Ein Anflug, der von einem Luftfahrzeug nach den Anweisungen eines Radarlotsen durchgefŸhrt wird  
 
ReiseflugflŠche 
Eine Hšhe, die wŠhrend eines wesentlichen Teils eines Fluges beibehalten wird 
Anmerkung:  
In FlugplŠnen und im Flugfunkverkehr wird eine Reiseflughšhe als Hšhe Ÿber NN / MSL  (QNH), 
Hšhe Ÿber Grund/Wasser (QFE) oder FlugflŠche Ÿber LuftdruckflŠche 1013,2 hPc (QNE) angegeben, je 
nach Bezugswert und der in einem bestimmten Gebiet benutzten Hšhenmessereinstellung  
 
Vorfeld  
Eine festgelegte FlŠche auf einem Landflugplatz, die fŸr die Aufnahme von Luftfahrzeugen zum Ein - 
und Aussteigen der FluggŠste, Ein- und Ausladen von Fracht, Auftanken, Abstellen oder zur Wartung 
bestimmt ist  
 
Zielflugverfahren  
DasVerfahren unter Benutzung des PeilgerŠts einer Funkstelle und der Ausstrahlung einer zweiten, von 
denen mindestens eine beweglich ist, wobei sich die bewegliche Funkstelle der anderen stŠndig nŠhert 
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Quellen 
 
Diese Definitionen  und die dazugehšrigen AbkŸrzungen wur den den Begriffsbestimmungen fŸr den 
Reichsflugsicherungsdienst Art. 1 (1938) und folgenden frŸheren ICAO Dokumenten entnommen. Sie 
sind heute im ICAO Lexikon Dokument 9713 zu finden:  
 
Anhang 1 = Personnel Licensing / Lizensierung des Personals 
Anhang 2 = Rules of the Air / Luftverkehrsregeln  
Anhang 3 = Meteorology / Meteorologie  
Anhang 4 = Aeronautical Charts / Luftfahrtkarten  
Anhang 6 = Operation of Aircraft / Betrieb von Luftfahrzeugen  
Anhang 10, Vol. I + II = Aeronautical Telecommunication / Flugfernmel dewesen 
Anhang 11 = Air Traffic Services / Flugverkehrsdienste  
Anhang 14 = Aerodromes / FlugplŠtze  
Dokument 4444  PANS RAC/501 = Procedures Air Navigation Services / FS -Verfahren - Flugverkehrsdienste 
 
Die †bersetzung der in englischer Sprache von der ICAO  veršffentlichten Definitionen ins Deutsche 
wurde 1956 von R. Cescotti fŸr den Hanns Reich Verlag (MŸnchen) erstellt. 
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ABBILDUNGEN  
 
Nr.  Seite Bezeichnung        Quelle 
 
1  Flugplatz von A. Euler Frankfurt/Main -Niederra d 1912   Stadt Darmst. 
2  Flugplatz Darmstadt -Griesheim 1926     Stadt Darmst. 
3  A. Euler, Leiter Reichsluftamt 1922     RLM 
4  Dr. Herath, Leiter ZfF        BFS 
5  Reichsluftfahrtministerium       Stadt Berlin 
6  VO 1933 Reichskommisssar Luftfahrt     RGBl 
7  FS-Schule Potsdam       Ršssler 
8  Dr. Ršssger        Ršssger 
9  Peilflugleiter -Lizenz Ršssger      Ršssger 
10  Luftaufsicht         RLM + VBW  
10.1  Flugzeug Ortung 1922       Witschurke  
10.2  Startposten 1932       Wistschurke 
11  Flugwetterwarte Berli n 1928      RLM 
12  FS-Fernmelde-Bezirke       RLM 
13  DLH Streckennetz 1927       DLH  
14  FS-Bezirke und Nachtflugstrecken 1939     RLM 
15  Gen. Martini (Reichsluftwaffe)       RLW 
16  MŸnchen-Oberwiesenfeld      Wikipedia  
17  Deutsche FlugplŠtze 1928      RFD 
18  Rollfeld Berlin -Tempelhof      ZfF 
19  Landescheinwerfer       Flugwelt  
20  Flughafen Berlin-Tempelhof      RFD 
21  Tempelhof 1923        Ullstein  
22  Tempelhof 1926/27       Ullstein  
23  Tempelhof 1930        Ullstein  
23.1  Tempelhof MET Station       DLH  
24  Tempelhof 1927        Ullstein  
24.1  Flughafen Hamburg -FuhlsbŸttel Terminal ab 1933   Andresen 
24.2  Mobile Nachtflugbefeuerung       Andresen 
25  Befeuerung Frankfurt/Main - Rhein Main Flughafen    St.Darmst. 
26  Flughandbuch Deutschland 1928     RVM 
27  Flughandbuch Deutschland 1928 Legende    RVM 
28  A. Euler im Flug entlang der Bergstrasse    St Darmst. 
29  Rumpler C IV 1919       Flugwelt  
30  FlughŠfen mit Nachtbefeuerung 1933     RFD 
31  Flughafen Frankfurt/M -Rebstock 1929     FAG+Provan 
31.1  Ein Flugtag am Flughafen/Main - Rebstock    Provan 
32  Flughafen Frankfurt/M - Eschborn     AAF+ Provan 

33  Zeppelin LZ127        Provan 
34  Zeppelin ZZ130        Provan 
35  Farman F60         diverse 
36  Fokker F.VIII/3m        diverse 
37  AEG J II        diverse 
38  Junkers F13        diverse 
39  AEG         diverse 
40  LVG C VI         diverse 
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41  Junkers F13        diverse 
42  Junkers F 13        diverse 
43  Junkers F13        diverse 
44  AEG K         diverse 
45  Albatros L 73        diverse 
46  Caspar C32        diverse 
47  Dornier K 1         diverse 
48  Focke Wulf FW A28       diverse 
49  Ju G38         diverse 
50  BFW M18d        diverse 
51  Caspar C35        diverse 
52  Dornier Superwal        diverse 
53  FW A38        diverse 
54  Devoitine D338        diverse 
55  DC 3         diverse 
56  B 247         diverse 
57  Ju 52/3         diverse 
58  B 247         diverse 
59  Savoia Marchetti S73       diverse 
60  DC 2         diverse 
61  Bloch MB 20        diverse 
62  FW A17a        diverse 
63  Albatros 72 C        diverse 
64  Ju 86         diverse 
65  Ju90         diverse 
66  Siebel 204A        diverse 
67  Dornier Do X         diverse 
68  Rohrbach 8 Roland       diverse 
69  HE 116         diverse 
70  FW 200 Condor        diverse 
71  Sablatnig P1        diver se 
72  Blohm & Voss Ha139 / BV 142      diverse 
73  B&V Ha 139 b        diverse 
74  HE 70         diverse 
75  B 307         diverse 
76  Breguet 393T        diverse 
77  Breguet 531        diverse 
78  DFW Doppeldecker        diverse 
79  DH 86         diverse 
80  DH airco 4 A         diverse 
81  DH 66         diverse 
82  FW A16        diverse 
83  FW A16 Mšwe         diverse 
84  FW F7         diverse 
85  Fokker F7        diverse 
86  Fokker F20        diverse 
87  Gotha G VIII         diverse 
88  HP 42         diverse 
89  HP W8         diverse 
90  Ju F13         diverse 



Die Entwicklung der Flugsicherung in Deutschland  
____________________________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________________
© Frank W Fischer 15.6.2014 450 
 

91  Ju F24         diverse 
92  Ju G31         diverse 
93  HE 111         diverse 
94  Ju G24         diverse 
95  Koolhoven FK33       diverse 
96  Lockheed Orion       diverse 
97  Lockheed Vega        di verse 
98  BFW M20b        diverse 
99  Messeschmitt M20b       diverse 
100  Avro York         diverse 
101  DH Dove         diverse 
102  Fairchild Argus 2        diverse 
103  Lockheed L14        diverse 
104  DH 86B         diverse 
105  Grumman Mallard        div erse 
106  Q 6 Petrel        diverse 
107  HP W8F        diverse 
108  DH 90 Dragonfly        diverse 
109  Udet U-11        diverse 
110  Antonov ANT -6       diverse 
111  Dornier Do26        diverse 
112  Heinkel HE 116        diverse 
113  Dornier Merkur        diverse 
114  Hirtenberg HA -11       diverse 
115  LFGV 130        diverse 
116  Avis BGV-1        diverse 
117  Junkers Ju 86        diverse 
118  Messerschmitt M20B       diverse 
119  Blohm&Voss Ha139       diverse 
120  Sablatnig P III        diverse 
121  Dorn ier Wal        diverse 
122  Fokker Grulich F III        diverse 
123  Junkers Ju90        diverse 
124  Rohrbach Roland       diverse 
125  Udet U 120        diverse 
126  Junkers G24        diverse 
127  Junkers G31        diverse 
128  Junkers G38        diverse 
129  DLR GIIIa         diverse 
130  Heinkel HE 111        diverse 
131  Euler Dreidecker 1912       St Darmst. 
132  Euler LFZ Nr. 3 (Erster Sieg 1909)     St Darmst. 
133-135  AuszŸge aus Flughandbuch 1928/31 Rebstock    RVM 
136-143  AuszŸge aus Flughandbuch 1928/31     RVM 
144  Flugwetterwarten Europa 1932      TH Stuttgart  
145  FlughŠfen Europa 1932       TH Stuttgart  
146  Flugverkehrszonen Basel - ZŸrich     FBO 
147  Flugverkehrszonen Genf - Lyon - Paris     FBO 
148  Flugverkehrszonen Basel - London      FBO 
149  Flugverkehrszonen Basel-Frankfurt -Stuttgart, ZŸrich -MŸnchen  FBO 
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150  Befeuerte Nachtflugstrecken 1937     FBO 
151  Nachtflugstrecken Mitte 1930Õer Jahre     RFD  
152  Nachtstrecken DLH 1937      DLH  
153  DLH Netz 1926        DLH  
154  Flugstrecken Europa 1920      NFL 
155  FS-Bezirke 1938, Europa      FBO 
156  DLH Flugplan 1938/39        DLH  
157  Internationaler Morse Code       ITU  
158  Fernmeldestelle Berlin 1926      Flugwelt  
158.1  Flughafen Funkstelle Hamburg       Bahr 
159  Fernmeldestellen - Kennungen Deutschland     FBO 
160  Luftamtsbezirke Deutschland       FBO 
161  Frequenzen Bodenfunk- + Peilstellen Deutschland    FBO 
162  Peilanlage Hannover 1937      Interavia  
163  ZZ- und UKW Anflugverfahren      RFD 
164  Aufbau der Bodenfunk -Sendeanlagen     RLM 
165  Aufbau einer Landefunkfeueranlage      RLM 
166  WŸrzburg -Radar       MHM -Bw 
167  Anzahl der FlŸge 1932       NfL  
168  Flugfunk - und Peilverkehr 1932      NfL  
169  Streckenfunkstellen 1938      FBO 
170  Flugkabel-Verbindungen Europa 1938     FBO 
171  Bodenfunk - und Peilstellen Europa 1938    FBO 
172  Bodenfunk - und Peilstellen 1938 Deutschland    FBO 
173  Landefunkfeuer Europa       FBO 
174  Navigationsfunkfeuer        FBO 
175  Wetterfunkstellen        FBO 
176  FS-Bezirke Europa 1938       FBO 
177  FS-Bezirke Deutschland Zentrum 1938     FBO 
178  FS-Bezirke Deutschland SŸd 1938     FBO 
179  FS-Bezirke Deutschland Ost + CSSR 1938    FBO 
180  Hauptstreckenfeuer und befeuerte FlughŠfen    FBO 
181  Einfache Fremdpeilung        Interavia  
182  Autom. VHF Spre chfunk Fremdpeilung      Interavia  
183  NDB         Interavia  
184  Fan Marker        Interavia  
185  RNG         Interavia  
186  Eigenpeilung im LFZ        Interavia  
187  ADF         Interavia  
188  Zielflug mit ADF auf NDB       Interavia  
189  VOR         Interavia 
190  ZZ Verfahren         Interavia  
191  Kreisfšrmige Anflugverfahren       Interavia  
192  SBA         Interavia  
193  ILS         Interavia  
194  BABS         Interavia  
195  GCA         Interavia  
196  GEE Netz        Interavia  
197  LORAN Netz         Interavia 
198  GEE Netz England       Navi.  Guild  
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199  DECCA        Interavia  
200  DECCA Netz UK        Interavia  
201  DECCA Deccometer       Interavia  
202  CONSOL        Interavia  
203  CONSOL Schema       US CAA 
204  Deckblatt ICAN Konvention 1919      ICAN  
205  Mr. A. Roper         ICAO  
206  Hauptluftverkehrsstršme 1944       PICAO 
207  ICAO Konferenz 1944 Chicago      PICAO 
208  Regional-Organisation PICAO 1944     PICAO 
209  ICAO Konvention ICAO 1944 Dok. 7300    PICAO 
210  Deckblatt FBO        FBO 
211  Mittelw ellen-Frequenztabelle      FBO 
212  IAP Kartenlegende       FBO 
213  IAP Karte Hamburg        FBO 
214  IAP Karte Danzig        FBO 
215  IAP Karte NŸrnberg        FBO 
216  IAP Karte Kšln         FBO 
217  IAP Karte Freiburg        FBO 
218  Transcontinental Airway s USA      ATCA  
219  TWA Flugplan         ATCA  
220  Sichtflugkarte Indianapolis -Dayton 1931    ATCA  
221  Nachtstrecken-Flugnetz USA 1932     TH Stuttgart  
222  Organigramm CAA USA 1932       TH Stuttgart  
223  Nachtflugbefeuerung US Flughafen      US CAA 
224  Flugwetterstationen USA 1932      US DoC 
225  Flugwetterdienstnetz USA 1932      US  Agricult.  
226  Gruppenwetterwarten USA 1932     US Agricult.  
227  Oakland Airway Radio Station USA      ATCA  
228  Bellafonte Funkstation USA      ATCA  
229  Lichtbogen-Sender/EmpfŠnger USA      ATCA  
230  ATC Communication Channels USA      ATCA  
231  Four-Course-Radio-Range Diagram     USAF 
232  Newark ATC Center        ATCA  
233  Flugstreckenkarte New York - San Francisco    TH Stuttgart  
234  Organigramm der technischen Komponenten des FS-Systems USA TH Stuttgart  
235  US Postflieger Denver 1927      ATCA  
236  Archie League, erster US Flugleiter 1929    ATCA  
237  Fairchild FC 2 W 1927       ATCA  
238  Fokker F 7 USA 1928       ATCA  
239  Airways Radio Station USA 1928     ATCA  
240  Fokker 1930 Universal Air Lines USA      ATCA  
241  Lonnie Dietrich CAA Controller No. 1 1930     ATCA  
242  Four-Course Radio Ranges in the USA 1931    ATCA  
243  US Kettenflugfunkstationen 1931     TH Stuttgart  
244  Standard Airway Radio Beacon USA 1931    ATCA  
245  US FS-Fernschreibnetz 1932      TH Stuttgart  
246  Curtiss Condor USA 1934      ATCA  
247  Lockheed 10 USA 1935       ATCA  
248  Newark ARTCC 1935 USA      ATCA  
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249  Mr. Darby Newark Control Tower 1936      ATCA  
250  Boeing 247 USA United Air Lines 1936     ATCA  
251  Newark ARTCC 1936       ATCA  
252  Earl Ward Newark ARTCC Chief 1935 USA    ATCA  
253  Tirey Vickers 1937 / 1990 USA      ATCA  
254  US ATC Service Types, Table 1937     ATCA  
255  Detroit ARTCC USA 1937      ATCA  
256  Military Start of ATC USA /  Mitchel TWR 1940    ATCA  
257  US AACS Logo        AACS 
257.1  Instrumenten -Anflugverfahren Abilene USA 1943    USAAF 
258  Das zu lšsende Problem       ATCA  
259  US ATC 1936 - 1986       ATCA  
260  FrŸhe US Flughafen-Befeuerung     ATCA  
 
Bildnachweis der Abb ildungen Nr. 33 bis 128  
 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt Historiker ADL (4)  
Manchester Airport Plc UK (13)  
New English Library (12)  
SocietŽ des Produits NestlŽ S.A. Vervey (2) 
US Air Traffic Control Association, Inc. (9)  
Verlag BrandstŠtter Wien (6) 
Verlag Interavia (6) 
Verlag Ullstein (1)  
Verlag Bernard & Graefe (33) 
Zeitschrift AERO (2)  
Zeitschrift Flugwelt (8)  
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ANH€NGE  
 
Teil I  

 
Kapitel 1 Anhang A  Luft -VG 1922 
  Anhang B Flughafenvorschriften 1930 
  Anhang C Luft -VG 1936 
  An hang D Luft -VO 1936 
  Anhang E Luft -VG UdSSR 1932 
  Anhang F VO Ÿber Luftfahrtfeuer  
  Anhang G Fliegerschulen 
 
Kapitel 2 Anhang A  Flugzeugtypen der Jahre 1910 - 1945 und LFZ-Hersteller  
  Anhang B 1945 durch SiegermŠchte eingenommene deutsche FlugplŠtze 
  Anhang C Flughafen Frankfurt/Main - Rebstock 1928 - Details 
  Anhang D  Deutsche Flugfunkstellen 1937 
  Anhang E 1927Õer Rufzeichen + NationalitŠts-Kennungen fŸr Funktelegrafie  
  Anhang F ITU Q-Gruppen fŸr Funktelegrafie 1912 
  Anhang G Flughandbuch 1928 Inhaltsvereichnis 
  Anhang H  Flug-Betriebsgesellschaften 1931 
  Anhang I  FlugplŠtze und Wetterstationen Europa 1932 
 
Kapitel 4 Anhang A  Die Q-Gruppen  
  Anhang B Flugverkehrsstatistik Deutschland 1932 
  Anhang C Funkverkehrsstatistik Deutschland 1932 
  Anhang D Internationales Buchstabier-Alphabet ITU 1927 
  Anhang E AuszŸge aus FBO fŸr die Verkehrsflugsicherung 1938 
  Anhang F Funk-Navigations -Systeme der 1940Õer Jahre 
 
Kapitel 5 Anhang A  Das Pariser Luftverkehrsabkommen 1919 
  Anhang B Die ICAO Konvention 194 4  
 
Kapitel 6 Anhang A  Nachrichten fŸr Luftfahrer erster Jahrgang 1920 
  Anhang B ICAO NOTAM Kode  
  Anhang C  Instrumenten -Landeverfahren deutscher FlughŠfen 1938 
 
Kapitel 7 Anhang A  Obituary to Mr. W. E. Jackson 
  Anhang B The US ATC Story 
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DER AUTOR 
 

Der Autor dieser Dokumentation , Jahrgang 1938, ist Flugsicherungs-Experte der ehemaligen 
Bundesanstalt fŸr Flugsicherung (BFS) in Deutschland. Er stammt aus dem FS-Betriebsdienst der BFS, 
dem er von 1957 bis 1981 angehšrte. Im Laufe seiner 27-jŠhrigen TŠtigkeit als Flugleiter, Planer und 
Erprober in Deutschland  erwarb er alle in der Flugverkehrskontrolle Ÿblichen  ziv ilen und militŠrischen 
BefŠhigungen Deutschlands und der USA von TWR Ÿber APP/GCA bis ACC und SRE. Nach der 
Ausbildung an der Fachhochschule der BFS, bei der US-Luftwaffe und EUROCONTROL war er in 
Hamburg, Birkenfeld -Nahe (US-Luftwaffe)  und Frankfurt/Main im Flugverkehrs -Kontrolldienst und 
danach weitere zehn Jahre im Erprobungszentrum der Flugsicherung tŠtig.  Die Entwicklung und 
EinfŸhrung neuer FS-Systeme und -Verfahren in Deutschland wie die Digitale Radardaten Darstellung 
(DERD), Flugverkehrsflusskontrolle (ATFC), die Planung zum ãGerman Air Traffic Control System Ò 
(GATC-80) fŸr die 1980Õer Jahre und der FlŠchennavigationsverfahren (RNAV) wurden von ihm 
wesentlich beeinflusst. 
 

 
 
Es folgten weitere 25 Jahre selbstŠndige TŠtigkeit auf dem Gebiet der Flugsicherung mit der von ihm 
1978 gegrŸndeten Firma Flugsicherungs-System-Beratungs-GmbH. In  Ÿber 20 LŠndern und rund 50 
Projekten der EU, EIB, EBRD, ICAO, EUROCONTROLÕs und der FS-Industrie war er u.a. als ATC - 
SachverstŠndiger zu FlugzeugunfŠllen, in Flughafen-Projekten, als Projektleiter in FS-Moder -
nisierungsprogra mmen und dergleichen  in einem Dutzend f remder LŠnder tŠtig. F. W. Fischer ist 
international bekannt als Moderator, Vortragender, Lehrer, Arrangeur von Luftfahrt -Konferenzen (Inter 
Airport AirNavCom) , Journalist, Autor  fachlicher FS-Studien und Dokumentatio nen, Ersteller von FS-
Au sbildungsprogrammen  fŸr das Ausland, Verfasser nationaler ATC-Betriebsvorschriften und SES 
Zertifizierungs -Berater fŸr ATS und CNS Dienstleister. Ein Hauptanliegen war ihm die Entwicklung 
rechnergesteuerter Anwendungsprogramme zur V erarbeitung und Darstellung aeronautischer Daten 
und Informationen fŸr die Flugplanung und -durchfŸhrung sowie die UnterstŸtzung durch die 
Flugsicherung (CAIDS).  
 
Er gehšrt zur Gruppe der EU -SachverstŠndigen fŸr ãAir Traffic ManagementÒ und wurde 2012 als 
ordentliches Mitglied in die internationale Gesellschaft der Flugsicherheits -Untersucher ISASI 
aufgenommen. Er ist GrŸnder und Vorsitzender der 1967 in Deutschland entstandenen und in der 
Schweiz ansŠssigen ãInternational Advisory Group Air Navigation Serv ices Ð ANSAÒ mit 
Flugsicherungs-Fachleuten aus 21 LŠndern. Seit einigen Jahren beschŠftigt er sich mit der Entwicklung  
und Geschichte der Flugsicherung und Flugsicherheit s-Themen. Nach einer Vielzahl von BeitrŠgen zu 
Flugsicherungsthemen in auslŠndischen Fachzeitschriften verfasste er 2009 u.a. die Geschichte der FS-
Zentrale ãRhein ControlÒ (The Story of Rhein Control, Engl., 590 S.) Seine berufliche Heimat ist die 
englischsprachige Flugsicherungswelt. 
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Die International Advisory Group Air Navigation Serv ices (ANSA)  bietet Luftfahrt Forschungs -
Institutionen,  Bibliotheken, Archiven, Museen,  Historikern, Aviatikern, Studierenden,  durch die 
Flugsicherung Betroffenen und  Luftfahrt Journalisten  Informationen, Publikationen und 
UnterstŸtzung  zum Thema Flugsicher ung und Flugverkehrskontrolle.  

 
ANSA ist eine gemeinnŸtzige Gruppe von Luftfahrt -Fachleuten unter Schweizer Recht mit 
Mitgliedern der Luftfahrt -Branche in einem Dutzend LŠnder. Sie wurde 1967 in Deutschland unter 
dem Namen Studiengemeinschaft fŸr Flugsicherung gegrŸndet. 
 
Zum Kreis der Mitglieder gehšren zivile und militŠrische FlugzeugfŸhrer, Flugverkehrsleiter, 
Flugberater, Flugfernmelder, FS-Ingenieure, LehrkrŠfte, SachverstŠndige fŸr Flugverkehrskontrolle 
und Flugsicherheits-Untersucher. ANSA beherrscht  die internationalen und nationalen Regeln, 
Vorschriften und Verfahren des Flugverkehrskontrollsystems.    
 
Ziel ist die Erhšhung der Flugsicherheit allgemein, die Minderung des Unfallrisikos im Flugsicher -
ungssystem und die Verbreitung des Wissens Ÿber das Funktionieren des FS-Systems und seiner 
Schwachstellen. ZusŠtzliches Augenmerk liegt auf der geschichtlichen Entwicklung des FS-Systems 
Ÿber die vielen Jahrzehnte seiner Entstehung bis zum heutigen Tage und der Verbreitung des Wissens 
hierŸber.  

 
LESERDIENST 

 
ANSA leistet seit ihrer GrŸndung im Jahre 1967 fŸr nicht-kommerzielle Anfragen einen kostenlosen 
Leserdienst. 
 
Weitergehende, gewŸnschte ErklŠrungen zu dieser Dokumentation, zu den damaligen und heutigen 
ZusammenhŠngen des Verkehrszweigs Flugsicherung und seiner Arbeitsweise sind an die ePost 
Adresse info@atc-ansa.org erbeten. 
 
Auch enthalten unsere Internet Portale www.luftfahrt -bibliothek.de  und www.air -traffic -control.info   
eine Vielfalt auf die Luftfahrt und Flugsicherung bezogener Informationen. Diese Plattformen bieten 
unter den Rubriken Bibliografien, Allgemeine Luftfahrtgeschichte, Historische Luftfahrtd okumente 
und Luftfahrtkarten eine Vielfalt Ÿblicherweise nicht verfŸgbarer oder in Vergessenheit geratener 
Unterlagen fŸr Historiker, Fachleute und Studierende.  
 

HINWEIS  
 
Teil II dieser Dokumentation, die Entwicklung der Flugsicherung in Deutschland zwisc hen 1945 und 
1955 unter den MilitŠrregierungen umfassend, wird 2015 erscheinen. 
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SUPPLEMENT 2 
 

NotlandeplŠtze in Deutschland 1927  
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SUPPLEMENT 3 
 

Politische Kart en des Deutschen Reichs zum Zeitraum der Dokumentation  
 

 

 
 
 

Karte des Deutschen Reichs 1911 
 

Quelle: Wikipedia  
 
 
Da diese Dokumentation zur Entwicklung der Flugsicherung in Deutschland mit ihren Einrichtungen 
und Verfahren bereits vor der Entstehung des Deutschen Reichs beginnt und mit seinem Untergang 
1945 endet dienen die beiden Karten aus den Jahren 1911 und 1937 zur vergleichsweisen †bersicht 
Ÿber die damals gegebene geografische Ausdehnung. 

 
Der Verfasser 
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SUPPLEMENT 4 
 
 

 
 
 
 

Karte des Deutschen Reichs 1937 
 

Quelle: Wikipedia  
 

Die in den vorausgegangenen Kapiteln gezeigten Flugsicherungskarten aus dem Jahr 1938 gehen in 
ihren ZustŠndigkeitsbereichen Ÿber die hier gezeigten geografischen Grenzen von 1937 hinaus und 
waren durch poilitische und krie gerische Geschehnisse verursacht. Diese Dokumentation Ÿber die 
Flugsicherungseinrichtungen in den darŸber hinausgehenden Gebieten nimmt hierauf keine 
RŸcksicht. 

Der Verfasser 
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